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A. Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

82017 n Treibstotfzölle. Zweckbindung 
Botschaft und Beschlussesentwurf vom 24. März 
1982 (BBI I, 1345) über die Neuregelung bei den 
Treibstoffzöllen. 

N Huggenboger, Affolter, Barc:hi, Basler, Biderbost, 
Biel, Bin:her, Butty, Christinat, Columberg. Coutau. 
Deneys. Frey-Neuenburg, Hofmann, Jost, Kopp, 
l.Qchinger, Meier Werner, Oehler, IUz. Schirli, 
Uchtenhagen, Vetsch (23) 

S Generali, Arnold, Aubert, Belser, Bürgi, Cavelty, 
Donze, Gadient, Genoud, Letsch, Meier, Piller, Ste
~ 0~ 

1982 23, Juni. Beschluss des Nationalrates abweid1end 
vom Entwwf des Bundesrates. 

Motloaen der Kommiaion des Stiinderates, vom 31. Au
gust 1982 

1 
Treibstoffzollertrag. Stärkung regionaler Strukturen 
Der Bundesrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zur 
Revision des Bundesbeschlusses über die Verwendung 
des fi1r den Strassenbau bestimmten Anteils am Treib
stotfzollertrag vom 23. Dezember 1959 in dem Sinne 
einzubringen, dass unter die Kategorie der Hauptstfas. 
sen auch solche Strassen fallen, die zur Erhaltung und 
Stirkung regionaler Strukturen von wesentlicher Bedeu
tung sind. 

II 
Bund 1111d Kantone. Aufgabenteilung 
Der Bundesrat wird beauftragt. in seinen Anträgen zur 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kan
tonen sowie zur Gesamtverkehrskonzeption den mit der 
Neuregelung des Treibstoffzolls erreichten Entlastungen 
der Kantone Rechnung zu tragen und ihnen in andern 
Aufgabenbereichen angemessene Mebrbelastungen zu 
übertragen. 

1982 21. September. Bescblmw des Stiinderates abwei
chend vom Beschluss des Nationalrates. 
Die Modon I der KommissiQn wird angenommen, 
Modon n wird abgelehnt. 

1982 29. September. Beschluss des Nationalrates abwei
chend vom Beschluss des Ständerates. 

1982 30. Septem.her. Besc:blass des Ständerates:. Zustim
mung. 

1982 8. Oktober. Beschluss des Nadonalrates: Der Bun
desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
nommen. 

1982 & Oktober- Besdduss des Stilnderates: Der Bun
desbeschluss wird in der Schlussabstimmung ange
no~en. 
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82017 n Taxes sur les carburants. Aß'ectation 

Message et projet d'arrete du 24 mars 1982 (FF I. 
1361) a l'appui d'une nouvelle reglementation des 
droits de douane sur les carburants. 

N Huaenberger, Atrolter, Barchi,. Basler, Biderbost, 
Biel, Bircher, Butty, Christinat, Columberg, Coutau, 
Deneys, Frey-NeuchiteJ, Hofmann, Jost, Kopp, 
Lüchinger, Meier Werner, Oehler, Räz, Schirli, Uch
tcnhagen, Vetsch (23) 

E Generali, Arnold, Aubert, Belser, Bürgi, Cavelty, 
Donze, Gadient, Genoud, Letsch, Meier, Piller, Ste
fani (13) 

1982 23 Jain. Decisloo du Conseil national modifiant 1e 
projet du Conseil federal. 

Modons de 1a eommisslon du Conseil des Etats, du 
31 aoftt 1982 

I 
Taxes sur /es carhurants. Renforcement des strut:1ures 
regionales 
Le Conseil federal est prie de presenter un rapport et des 
propositions sur la revision de r Arrete federal d~ 
23 decembre 1959 sur l'utilisation de 1a part du produ1t . 
net des droits de base destinee ä Ja construction des rou
tes de teile maniere que les routes qui sont d'im~ 
pour le maintien et le renforcement des structures regio
nales entrent egaJement dans la categorie des routes 
principa)es. 

II 
Conf ideration et canto,rs. RepartiJion des tdches 
Le Conseil federal est prie, dans scs propositions concer
nant 1a nouvelle repartition des läches entre la Confede
ration et les cantons et la conception globale des trans
ports, de tenir campte des allege~ents financiers que la 
nouvelle reg)ementation des dro1ts de douane sur lcs 
carburants apporte aux cantons et de leur transferer des 
charges supplementaires appropriees dans d'autres da. 
maines. 
1982 21 septembre. Decislon du Conseil des ~ta~ avec 

des divergences. La modon I de la coD111USS1on est 
adoptee; Ja lll(Mion II est rejetee. 

1982 29 septembre. Dedsion du Conseil uadonal avec 
des divergences. 

1982 30 septembre. Decfsion du CoaseD des Etats: Ad· 
hesion. 

1982 8 octobre. Declsion du Conseil national: L'arrete 
est adopte en votation finale. 

1982 8 octobre. Declsion du Conseil des Etats: L'arrete 
est adopte en votation finale. 
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B. Detaillierte Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume detaille des deliberations 

1 Nationalrat 

11. Eintretensdebatte 

Antrag der Kommission 

Antrag Herczog (Rückweisung 
an den Bundesrat) 

Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rappcrteur 
Herczog 

Fraktionssprecher 
Schärli, CVP 

Basler, SVP 

Biel, unabh. und evang. 
Couteau, lib. 
Barchi, FDP 
Affolter, SP 

Crevoisier 
Reiniger 
Lüchinger 
Ganz 
Vetsch 
Weber-A:rbon 
Jost 
Uchtenhagen 
Martignoni 
Kopp 
Bircher 
Zbinden 
Bundi 
Oehen 
Meier Werner 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey, rapporteur 
Ritschard, Bundesrat 

Eintreten 

Abstimmung über Rückweisungs
antrag 

12. Detailberatung 

Conseil national 

Debat sur 1~entree en mati~re 

Proposition de la collllJlission 

Proposition Herczog (Renvoi au 
Conseil federal) 

Porte-paroles des groupes 
POC 
ODC 
indep. et evang. 
lib. 
RDC 
PS 

Entree en matiere 

Vote sur la proposition de 
renvoi Herczog 

Discussion par articles 

Titel und Ingress, Ziff.I Ingress Titre et preambule, ch.I preambule 
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Art. 36 bis Abs. 4 und 5 

Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-.Neuchc!tel_ ,~: rapporteur 

Art. 36ter Ingress 

Mehrheit 
Minderheit I 
Minderheit II 
Minderheit III 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 
Biel, Sprecher der Minderheit I 
Barchi, Sprecher der Minder
heit II 
Couteau 
Lüchinger 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Buchstabe a 

Buchstabe b 

Antrag Pini {Bau von Parkie
rungseinrichtungen für den 
Schwerverkehr an der Grenze} 

Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 
Pini 
Biderbost 
Linder 
Meier Werner 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Buchstabe d 

Antrag Loretan (Landschafts
schutzmassnahmen) 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 
Loretan 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Buchstaben e und f 

Buchstabe g, Antrag der 
Minderheit (Beiträge an 
Fuss- und Wanderwege) 

Art. 36 bis al. 4 et 5 

Art. 36ter pr8ambule 

Majorite 
Minorite I 
Minorite II 
Minorite III 

Vote 

Lettre a 

Lettre b 

Proposition Pini (Construction 
d'installation de stationnement 
pour les poids lourds ä la fron~ 
tiere) 

Vote 

Lettre d 

Proposition Loretan (Mesures de 
protection du paysage) 
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Lettre g, Proposition de la minorite 30 
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et aux pistes cyclables) 
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Minderheit 
Mehrheit 

Minorite 30 
Majorite 30 

Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 
Bircher, Sprecher der Minderheit 
Müller-Scharnachthal 
Meier Werner 
Ochtenhagen 
Ritschard, Bundesrat 

30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 

Abstimmung Vote 31 

Absatz 2 und 3, Anträge Grobet 
(Treibstoffzölle für Luftfahr
zeuge und Schiffahrtsgesell
schaften) 

Alinea 2 et 3, Propositions 32 

Absatz 2 

Grobet 
Ch.opard 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Absatz 3 

Grobet 
Künzi 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 

Grobet (Taxes sur les carburants 
des aeronefs et des compagnies 
de navigation) 

Alinea 2 

Vote 

Alinea 3 

Abstimmung Vote 

Absatz 2 Alinea 2 

Mehrheit Majorite 
Minderheit I Minorite I 
Minderheit II Minorite II 
Antrag Carobbio Proposition carobbio 
Biel, Sprecher der Minderheit I 
Affolter, Sprecher der Minderheit 
II 
carobbio 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 

Abstimmungen Votes 

Präsidentin 
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Uebergangsbestimmungen, Art. 18 

Mehrheit 
Minderheit 
Antrag Kopp 
Antrag Weber-Arben 
Anträge Bonnard 
Antrag Basler 
Basler 
Bonnard · 
Weber-Arben 
Kopp 
Barchi, Sprecher der Minderheit 
Vetsch 
Butty 
Weber Leo 
Delamuraz 
Hofmann 
de Chastonay 
J'ost 
Uchtenhagen 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchatel, rapporteur 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmungen 

Gesamtabstimmung 

Abschreibung 

-ß_ 

Dispositions transitoires, 
art. 18 -

Majorite 
Minorite 
Proposition Kopp 
Proposition Weber-Arbon 
Propositions Bonnard 
Proposition Basler 

Votes 

Vote sur l'ensemble 

Classement 
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2 Ständerat 

21. Eintretensdebatte 

Antrag der Kommission 

Generali, Berichterstatter 
Gadient 
Aubert 
cavelty 
Latsch 
Piller 
Genoud 
Guntern 
Egli 
Bauer 
Hefti 
Ritschard, Bundesrat 
Cavelty 

Eintreten 

22. Detailberatung 

Titel und Ingress, Ziff.I 
Ingress, AJ:t. 36 bis Abs. 4 und 5 

AJ:t. 36ter Abs. l Ingress und 
Buchstabe a 

Generali, Berichterstatter 
Arnold, Sprecher der Minderheit 
Bürgi 
Gadient 
Genoud 
Aubert 
Affolter 
Generali, Berichterstatter 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Buchstabe b 

Generali, Berichterstatter 

Buchstabe c 

Mehrheit 
Minderheit I 
Minderheit II 
Antrag Guntern 
Generali, Berichterstatter 
Letsch, Sprecher der Minder
heit I -\rll 
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Arnold, Sprecher der Minder
heit II 
Guntern 
Ritschard, Bundesrat 
Letsch 

Abstimmung 

Buchstaben d und e 

Buchstabe f 

Mehrheit 
Minderheit 
Generali, Berichterstatter 
cavelty, Sprecher der Minderheit 
Ritschard, Bundesrat 

Absatz 2 

Mehrheit 
Minderheit 
Angenommen gemäss Antrag der 
Mehrheit 

Uebergangsbestimmungen, Art. 18 

Antrag Stuck,i, Abs. 2 (neu) 

Abs. l 

Abs. 2 

Abs. 2 (neu) 

Stucki 
Generali, Berichterstatter 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Ziffer II 

Absatz 2 (neu) 

Generali, Berichterstatter 

Gesamtabstimmung 

Abschreibung 

3. Motionen der Kommission 

I. Treibstoffzollertrag. Stärkung 
regionaler Strukturen 

y111 

Vote 

Lettres d et e 
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Minorite 

Alinea 2 

Majorite 
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Adopte selon la proposition de la 
majorite 
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II. Bund und Kantone. Aufgaben
teilung 

Motion I 
Generali, Berichterstatter 

Motion II 
Generali, Berichterstatter 
Meier 
Letsch 
Ritschard, Bundesrat 

Abstimmung 

Differenzen 
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Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 
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satz und Buchstabe c 
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Bircher 
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Biderbost 
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Jost 
Alder 
Huggenberger, Berichterstatter 
Frey-Neuchätel, rapporteur 

Abstimmung 
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satz und Buchstabe c 

Generali, Berichterstatter 

-

II. Confederation et cantons. 
Repartition des täches 

Vota 

Divergences 

Conseil national 

Art. 36ter al. l ~hrase introduc
tive et lettre c 

Reste de l'art. 36ter et eh.II 

Motion du Conseil des Etats 
(Commission) 

Taxes sur les carburants. Renfor
cement des structures regionales 

Vote 

Conseil des Etats 
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3d, llb, 2·1c, 23d, 53b, SSc, 58b, 59b, 
60b 

3d, Ge, 19a, 54a, 56c, 58b, 58d-59a, 60a 

4a, llb, lSd, lBb, 19b, 21d, 22d, 23a, 
24a, 24d, 31c, 52d, 53d, SSab, SSc, 56c, 
57a, 58b, 60d, 62b, 67c 

4a, 7a, lobe, llc, 12d, 15d-16a, l6bc, 
l7ab, 19a, 19b, 20a, 24ab, 29d, 31a, 
3Gb, 36c, 40c, 4la, 43b, 44b, 44c, 53a, 
56cd, 57a, 59a, 62bd, 67c, 83 



o. Elements essentiels du debat 

Affectation, regle generale 

Principe de causalite, autarcie 
financiere 

Motivation d'ordre financier ä 
laquelle obeit le projet 

Motivation relevant de la poli
tique des transports ä laquel
le obeit le projet 

Extension de l'affectation, en 
general 

Extension de l'affectation de la 
surtaxe ä des täches exclusive
ment routieres 

Extension de l'affectation de la 
surtaxe ä des täches routiäres. 
Principe general 

Extension egalement en faveur 
des transports publics 

Constructions routieres (neces
site, problemes) 

Mesures visant a favoriser les 
transports'prives 

Encouragement des transports 
publics 

Protection de l'environnement, 
pollu~ion des sites et de la 
sante 

Mesures visant ä separer les 
courants du trafic (art. 36ter 
al. 1 lettre· c) 

Part du droit de base affectee aux 
r6utes nationales (en pourcent) 

a 
1 

C 

- 1 
b 1 d 

6d, Sa, 9c, 9cd, lOcd, llc, lld-12a, 
14b, lSc, 17a, 17c, lBb, 20a, 38d, 40c, 
42c, 53c-54b, SSd, S6ab, S9ab, S9c, 62a 

3d, Sd, 6c, 7b, 7d, Sc, lOc, llb, 15c, 
lSd, 20c, 23c, 25d, 26c, 26d, 35d, 54ab, 
S4d, SSa, SSc, SSb, S8d, S9d, 60a, 60d, 
69c, 83a, S3b 

4d, Sb, Tu, Sa, Sd, 9a, lOd, llb, 13d-14a, 
17bc, 19b, 21c, 23d, 39c, 42b, 43c, 45cd, 
46ab, SSd, 56a, G9cd, 83a 

4d, Sa, Sb, Ba, llb, 17bc, SSbc, G9c 

Sd, Tu, 7d, 9d-10a, llbc, 12a, 15c, lGc, 
lSa, 20d, 53cd, 56bc, S9a 

Sd, lOa, lOc, 16c, 38d, 40c, 42d, 55b 

24a, 24d-2Sa, 2Sc, 6la-64a, 73c, 74d, 
81d 

llb, 17c, 18c, 19c, 25a, 33d-36c, S8d 

Ge, llb, 15b, 17b, 17d, lSd, 20a, 20c, 
24bc, 35d, Slcd, 54c, 58d, 7Sbc, 75d 

Gab, llb, 17ab, 17c, 20d-2la, 35d, 
58d-59a, 75d 

Ge, llb, 20d, 35d, 54b 

Gb, llbc, 12b, 12d, 17d, 1Sd-19a, 21c, 
24bc, 29bd, 34a, 35d, 53b, 58d, 62c, 
75c, 7Ga, 76b, 83b 

Sb, 7d, 13bc, 24d, 2Gb-28d, 30b, 57b, 
G3a, 64b-6Sc, 73d-74a, 74c, Bld 

Scd, 7b, 9cd, 13d, 14a, 16b, 16d-17a, 
18b, 20a, 22d, 23a, 23bd, 24c, SSd, 59ab, 
83a 



Produit des droits d'entree sur 
les carburants et emploi de ce
lui-ci (en chiffres} 

Avances de la confederation en 
faveur de la construction des rou
tes nationales 

Maintien de la surtaxe douaniere 

Subsidiarite de la surtaxe doua
niere 

Nature juridique des droits d'en
tree sur les carburants et de leur 
destination 

Conception globale des transports 
(CGST} 

Fonds de transports prevu par la 
CGST 

Repartition des tä.ches entre la 
Confederation et les cantons 

compensation des cantons ;. alle
gement des charges financieres des 
·cantons 

Nouvelles taches de la confederation 

Trafic regional 

Campte routier 

Coüts sociaux des transports 

Initiative populaire du TCS 

Solution du compromis prevue par 
le projet et tactique devote 

4a, 4d, 10d, 15b, 22d, 35c, 36ab, Slc, 
52a 

Sb, 20a, 21a, 23d, 24c, 2Sc 

3d, Sb, 6a, 7a, 7b, Sa, 9b, lObc, 1~, 
llcd, 12b, 12bd, 13cd, 14ab, lSab, 19b, 
20c, 21a, 23a, S2a, S2d, 54c, 56a, S7c 

S2a, S4d, SSb, 6la-64a, 66d, 73c, 74b, 
81d 

7b, llc, 14b, S3cd, S6d-S7a, 59ab, 60a, 
62a 

4d, 8bc, 9a, lOb, lla, 15a, 16d, 19bc, 
20b, 21a, 2lb, 23b, 23d, 34bc, 36b, 37c, 
39b, 39d, 40c, 43a, 44d, S4b, 58d, 68d, 
76a, 83a 

34b, 3Gb, 37c, S4b, 58b 

4d, 9a, lOb, 12b, 14b, 31c, 37c, 38c, 
39b, 39d, 40a, 40C, 42a, 43a, 43b, 43d-44a, 
44a, 48a, 58c, 69b, 70a 

4ab, 6a, 7b, 7c, 8d, 9b, lOab, lOd-lla, 
llc, 12b, 14b, 16cd, 19d, 23d, 36d-48, 
52b, S4d, S8a, SBc, 60bc, 68d-70a 

7d, 10d, 38a, 47bc, S4c, 62b 

Sd, 6c, 7d, 12a, 18c, 20d, 21b, 27d, 
34d-3Sa, 3Sc, 40b, 40c, 44d, 4Sbc, 47c, 
S3a, S7a, 68cd, 74a, 74d, 7Sb-77a 

3d, llb, 21c, 23d, 53b, 55c, 58b, 59b, 
60b 

3d, 6c, 19a, 54a, 56c, 58b, 58d-59a, 60a 

4a, llb, 15d, 18b, 19b, 2ld, 22d, 23a, 
24a, 24d, 31c, 52d, 53d, SSab, SSc, 56c, 
57a, 58b, 60d, 62b, 67c 

4a, 7a, lObc, llc, 12d, 1Sd-16a, 16bc, 
17ab, 19a, 19b, 20a, 24ab, 29d, 31a, 36b, · 
36c., 40c, 41a, 43b, 44b, 44c, 53a, 56cd, 
57a, S9a, 62bd, 67c, 83 
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Treibstoffzölle. Zweckbindung 
Taxes sur les carburants. Affectatlon 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 24. März 1982 (B8II 1345) 
Message et profet d'arrtte du 24 mars 1982 (FF 11361) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Herczog 
Rückweisung an den Bunqesrat . mit dem Auftrag, die 
Zwecksbestimmung für den Treibstoffzollzuschlag sowie 
für den Reinertrag des Treibstoffzolls aufzuheben. 

Proposition de la cpmmlssion 
Entrer en matiere 

Proposition Herczog 
Renvoi au Conseil federal en l'lnvitant a supprtmer l'affecta
tlon speclale de la surtaxe et du produit net des droits de 
base sur les carburants. 

Huggenberger, Berichterstatter: Die beantragte Verfas
sungsänderung soll ermöglichen, den Treibstoffzuschlag 
von 30 Rappen je Liter auch nach der Tilgung des National-

. strassenvorschusses im Jahre 1983 weiter zu erheben. 

-

Nach der recht späten Erkenntnis, dass diese bedeutende, 
bereits bestehende Einnahmequelle des Bundes nahtlos 
erhalten bleiben muss, folgten sich in kurzen Abständen am 
25. November 1981 das Vernehmlassungsverfahren des 
F"tnanzdepartementes, hierauf die Botschaft des Bundesra
tes vom 25. März · dieses Jahres und schliesslich die 
Behandlung des Geschäftes am 24./25. Mal in unserer 
Kommission im Nationalrat. Vier Wochen später verhandeln 
wir nun darOber im Plenum. Damit ist bewiesen, dass im 
Strassenwesen nicht alles auf die lange Bank geschoben 
wird, wenn einmal etwas als vordringlich und reif für die Ent
schlussfassung erkannt worden ist. 
Seit 1937 beträgt der Zolltarif für Benzin unverändert 
Fr. 26.50 pro 100 Kilogramm. Entsprechend der Geldent
wertung . ist diese Belastung heute auf etwa ein Viertel 
gesunken. Die daraus resultierenden Treibstoffzölle flossen 
bis 1949 voll in die Bundeskasse. Ab 1950 wurden sie zur 
Hälfte für die Kosten des Strassenwesens bestimmt. Vor 
etwas mehr als 20 Jahren hat man zur Finanzierung des 
Nationalstrassenbaus die Treibstoffzölle neu verteilt. Um 
diesen Natlonalstrassenbau sicherzustellen, erhöhte man 
damals den Anteil der für das Strassenwesen zweckgebun
denen Mittel von 50 auf 60 Prozent und ·schaffte überdies 
die Möglichkeit eines Zollzuschlages für den Bau der Natlo
nalstrassen. Dieser Zuschlag wurde 1982 erstmals erhoben 
und sukzessive von damals 5 Rappen auf 30 Rappen pro 
Liter im Herbst 1974 erhöht. Im entsprechenden Bundesbe
schluss über die Finanzierung der Nationalstrassen wurde 
festgelegt, dass der Zollzuschlag dahinfalle, wenn er nicht 
mehr für den Bau der Nationalstrassen oder die Rückzah
lung des Bundesvorschusses dafür benötigt werde. Das 
wäre nun ab 1983/84 der Fall. 
In den letzten zehn Jahren hat sich immer mehr. die Ansicht 
durchgesetzt, dass die Motorfahrteuge nicht nur ein 
Segen, sondern ebensosehr eine Geissel für den Menschen 
bedeuten. Gerade deswegen sei es gerechtfertigt, dass die 
immensen Kosten des Strassenverkehrs durch den motori
sierten Strassenbenützer weitgehend selbst zu decken 
seien, und zwar - und das ist von Bedeutung - nicht nur für 
den Nationalstrassenbau, sondern vermehrt für die Stras
senkosten auch in den Kantonen und in den Gemeinden. 
Diese Überlegungen haben denn auch dazu geführt, dass 
die Beibehaltung des Treibstoffzollzuschlages von 30 Rap
pen in der Vernehmlassung praktisch unbestritten blieb. 
Weitere Gründe dafür sind (dass eben dieser Ansatz unbe
stritten blieb): Die Belastung des Benzins bleibt wie heute 
gleich hoch. Der Benzinpreis ist in der Schweiz im Vergleich 
zum Ausland durchaus konkurrenzfähig. Mit Ausnahme von 
Luxemburg und Spanien haben praktisch alle Staaten (mit 
Ausnahme von Deutschland, das annähernd den gleichen 
Preis hat) höhere Benzinpreise und auch höhere Fiskalbela
stungen. Solange die Gesamtkosten - ich denke an die 
direkten und indirekten Kosten -, die der Strassenverkehr 
verursacht, nicht gedeckt werden können, besteht kein 
Anlass, den Zollzuschlag und damit den Benzinpreis zu 
reduzieren; ganz abgesehen davon, dass es gar nicht 
sicher ist, ob diese Reduktion dann tatsächlich dem Käufer 
zugute käme. 30 Rappen Zollzuschlag mit Preisstand 1974 
entsprechen heute noch 21 Rappen. Die Geldentwertung 
brachte auch da eine deutliche Entlastung, nicht nur beim 
Grundzoll. 
Andererseits wird nun von weiten Kreisen verlangt, ein Teil 
der Treibstofferträge sei auch für den öffentlichen Verkehr 



abzuzweigen, wie dies da und dort auch im Ausland der Fall 
ist. Die Automobilverbände haben darauf deutlich negativ 
reagiert, insbesondere auch auf den ersten Entwurf des 
Eidgenössischen Flnanzdepartementes, welcher für den 
Grundzoll keine Zweckbindung mehr vorsah. 
Der Vorschlag des Bundesrates, der den Einwänden des 
SchweiZerischen Strassenverkehrsverbandes stark Rech
nung getragen hat, stösst jedoch immer noch auf Wider
stand, was im Ausmass etwas erstaunt hat; die Ankündi
gung der TCS-lnitiative zeigt das. Aber auch die Umweltor
ganisationen drohen mit der Nein-Parole. 
Schon diese Gegenüberstellung zeigt, dass die Ihnen unter
breitete Vorlage durchaus ausgewogen ist. Sie trägt insbe
sondere der durchgeführten Vernehmlassung weitgehend 
Rechnung. Was will nun diese Vorlage? Sie will keine stär
kere- Belastung des Treibstoffs durch höhere Abgaben, 
jedoch - wie gesagt - am Zollzuschlag von 30 Rappen fest
halten. Sie will weiter den Verwendungszweck der Treib
stoffzölle neu regeln. Das betrifft auf der einen Seite den 
Treibstottgrundzoll, der zurzeit gesamthaft knapp 1 Mil
liarde ausmacht, und den Zollzuschlag von etwa 1,3 Milliar
den. Die Vortage will an der verfassungsmässigen Zweck
bindung eines Teils des Grundzolles festhalten, jedoch 
leicht reduziert. Sie will ferner die Zweckbestimmungen 
erweitern und für alle zweckgebundenen Ausgaben einen 
einheitlichen strassenbezogenen Verwendungszweck 
bestimmen. Über die bisherigen Verwendungsmöglichkei
ten hinaus sollen Treibstoffzölle künftig auch dienen: für 
den. Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen, Umwelt
schutzmassnahmen, Massnahmen zur Entlastung von 
Strassen, zur Entflechtung des Verkehrs, zur Förderung der 
gegenseitigen Ergänzung der Verkehrsmittel und schliess
lich für Schutzbauten gegen Naturgewalten. 
Sodann will die Vorlage die verstärkte Beteiligung des Bun
des von einer Entlastung des Bundes durch die Kantone in 
anderen Bereichen abhängig machen. Diesem letzten 
Gedanken folgte unsere Kommission allerdings lediglich mit 
9 zu 8 Stimmen, was nicht repräsentativ ist. Alle übrigen 
Beschlüsse wurden mit deutlichem Mehr gefasst. 
Welches sind die grossen Differenzen, die zur Diskussion 
stehen werden? Einmal der Umfang der Zweckbindung des 
Grundzolles: 50 Prozent, 60 Prozent; dann die einheitliche 
Verwendung von .zweckgebundenem Grundzoll und Zollzu
schlag. Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Wenig 
umstritten ist der Umfang der Zweckerweiterungen. Hier 
wurde weitgehend Einigung erzielt. Es besteht aber noch 
ein Minderheitsantrag - bis heute - betreffend die Fuss
und Radwege, obwohl man sich materiell dort doch weitge
hen einig ist. Schliesslich ist, wie angezeigt, die Frage der 
Kompensation seitens der Kantone in der Übergangsbe
stimmung sehr umstritten. Hier ist man wohl der Meinung, 
dass den Kantonen eine gewisse Kompensation zugemutet 
werden könnte, aber uneinig, wie dies vernünftigerweise zu 
geschehen habe, da sich die Botschaft hierüber aus
schweigt. Minderheitsanträge stehen auch hier zur Verfü
gung, vom Streichen bis zu differenzierteren Lösungen. Zu 
all diesen strittigen Punkten nehme ich erst im Rahmen der 
Detailberatung Stellung. 
Einige weitere Überlegungen sind aber noch im Rahmen 
des Eintretens anzubringen. Da ist die Frage, was in der 
Verfassung an Details zu regeln sei, und ob es im Rahmen 
der angestrebten Aufgabenteilung und Liquidation von 
Bagatellsubventlonen angezeigt sei, dass der Bund immer 
mehr Aufgaben übernehme. Hier ist einerseits festzuhalten, 
dass der bisherige Artikel 36ter bereits eine Reihe von Ver
wendungszwecken aufgezählt hat, sogar detaillierte Zahlen 
enthielt bezüglich der Beiträge an die Alpenstrassen; ande
rerseits, dass es sich doch um die Verwendung von recht · 
erheblichen Mitteln handelt. Die Kommission vertritt die 
Meinung, dass es sich nicht darum handelt, neue Bundes
aufgaben zu schaffen. Die Entflechtung des Verkehrs, zum 
Beispiel die Trennung des Radfahrerverkehrs durch Schaf
fung eines Radweges, wird nicht zur Bundesaufgabe 
emporstilisiert, sondern kann einfach durch den Kanton aus 
Mitteln des Bundes mitfinanziert werden. Die Kantone sei-

len die Summen bestimmen, die für einen solchen Verwen
dungszweck zur Verfügung gestellt werden. 
Wie weit der Bund den Kantonen Zollgelder zur Verfügung 
stellen kann, ist in einem Bundesbeschluss zu regeln. Mit 
solchen Projekten soll der Bund nichts zu tun haben. Es 
braucht keine Projektgenehmigung und auch keine Bauab
nahme. Die Kantone sollen selbständig die Gelder einset
zen und darüber gesamthaft Rechenschaft ablegen. Es 
handelt sich in diesem Artikel 36ter praktisch um eine Auf
listung jener Massnahmen im Strassenwesen, für welche 
die Kantone für sich und zuhanden der Gemeinden Mittel 
aus den ihnen zugewiesenen Benzinzollanteilen einsetzen 
können. Für die anfallenden Strassenkosten in Kanton und 
Gemeinden können die Kantone selbst ja keine Zölle erhe
ben. Die Kompetenz dazu liegt beim Bund, der anteilmässig 
diese Mittel als Finanzhilfen weitergibt, und zwar weitge
hend pauschaliert. Es handelt sich also nicht um die Über
nahme neuer Bundesaufgaben, wie dies in der Botschaft 
gesagt wird. 
Relativ wenig zu reden gab in der Kommission die Frage, 
weshalb diese Vorlage quasi im Schnellzugstempo an den 
diversen übrigen Geschäften zur Lösung von Verkehrs- und 
Finanzfragen vorbeifahre. Eine ganze Reihe von parlamen
tarischen Vorstössen befasste sich seit Jahren mit einer 
Neuverteilung der Treibstoffzollerträge. Die Motion von 
Herrn Ständer'ät Gadient vom 18. Dezember 1980 hat als 
erste deutlich auf die Dringlichkeit hingewiesen. Mit der 
Rückzahlung der Bundesvorschüsse im Jahre 1.983 müsste 
der Zollzuschlag reduziert werden, falls nicht sofort 
gehandelt werde. Damit hat er die Gemüter geweckt. Wäh
rend in den Richtlinien der Regierungspolitik 1979 bis 1983 
dieses Problem unerwähnt blieb, heisst es im Zwischenbe
richt vom 5. Oktober 1981: Dringlich einer Lösung harre das 
Problem des Treibstoffzolles. Es gelte, den Zollzuschlag auf 
Treibstoffen zu erhalten, und zwar nicht bloss aus finanziel
len, sondern auch aus verkehrs- und energiepolitischen 
Erwägungen heraus. 
Es bestand einige Zeit die Gefahr, dass vor lauter Konnexen 
zu anderen Vortagen auch diese Vorlage verzögert werde. 
Ich denke an die GVK, die Aufgabenteilung, die Sanierung 
des Bundeshaushaltes mit Schwerverkehrsabgabe, Auto
bahnvignette und Anschlusssparpaket. Ich will mich nicht in 
all diese Querbereiche verlieren; dies ist nicht notwendig. 
Die Treibstoffzollvorlage kann ohne weiteres selbständig als 
vordringlich durchgezogen werden. Davon ist die Kommis
sion überzeugt. 
Die Neuregelung der. Treibstoffzölle enthält im wesentlichen 
zwei Anliegen, einmal die Beibehaltung des Zollzuschlages 
von 30 Rappen und dann die Ausdehnung der Zweckbe
stimmung. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass 
diese Vorlage ohne Erhebung neuer Steuern oder Abgaben 
auskommt. Die Bedeutung dieser Vorlage wird angesichts 
der Zahlen, die dahinterstecken, manifest. Der Ertrag aus 
dem Zollzuschlag beträgt zurzeit wie gesagt etwa 1,3 Mil
liarden Franken, den es langfristig zu sichern gilt. Ohne 
Realisierung dieser Vorlage ergäbe sich in der Finanzrech
nung des Bundes ein Ausfall von gegen 500 Millionen mit 
steigender Tendenz. 
Diese Vorlage stört die Gesamtverkehrskonzeption nicht, ja 
sie liegt auf deren Linie. Diese Vorlage stört auch die beab
sichtigte Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
nicht. Sie schafft vielmehr bessere Voraussetzungen, damit 
diese leichter verwirklicht werden kann. Denn mit vorhande
nen Mitteln lässt sich eine Aufgabenteilung besser realisie
ren, als wenn solche Mittel fehlen. Da keine zusätzlichen 
Mittel geltend gemacht werden müssen, rechtfertigt es 
sich, diese vordringliche Vorlage auch vor der Schwerver
kehrsabgabe und vor der Vignette zu behandeln. 
Die Vorlage könnte durchaus als von der Finanzlage des 
Bundes unabhängig gesehen werden. Wenn damit aber 
gleichzeitig eine Entlastung des Bundeshaushaltes möglich 
und auch gerechtfertigt ist. so kann uns allen das doch nur 
recht sein. Es handelt sich schliesslich um eine Vorlage des 
Finanzdepartements, denn es geht um Zölle. Dabei dürfte 
uns allen klar sein, dass diese «Zölle". insbesondere der 
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Zollzuschlag, zu einem schönen Teil keine echten Zölle, 
sondern Verkehrsabgaben sind. 
Noch eln Wort zur Anschlussgesetzgebung. An sich wäre 
es interessant, beim Erlass der Verfassungsbestimmung 
bereits die Auswirkungen im Detail zu kennen. Die neue 
Verfassungsgrundtage bedingt die Änderung des Bundes
beschlusses über die Verwendung des für den Strassenbau 
bestimmten Anteils am Treibstoffzollertrag. Die Verteilung 
der Gelder hat dem Rechnung zu tragen, was aus der Ver
fassungsänderung resultiert, wobei auch.die Konsequenzen 
des Umweltschutzgesetzes mlteinzubeziehen sind. 
Nach der Behandlung dieser Vorlage durch beide Räte 
kann die Botschaft für die Anschlussgesetzgebung vorbe
reitet und nach der .Volksabstimmung - wenn möglich im 
Frühjahr 1983 - vorgelegt werden. 
Die Kommission beantragt Ihnen Eintreten auf die Vorlage, 
und aufgrund dieser Ausführungen und dieses Antrages 
beantrage ich Ihnen auch, auf die Rückweisung an den 
Bundesrat nicht einzutreten, wie sie von Herrn Herczog 
beantragt wird. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: II y a plus d'un mllliard et 
deml de trancs ä repartlr annuettement. II y a des volontes 
polltiques fondamentalement divergentes. Le Conseil fede
ral entend saisir l'occasion de cette revision constitution
nelle pour tendre ä l'assainissement des flnances de la 
Confederatlon. Les cantons s'opposent ä la compensatlon 
des charges formulee an tarmes aussi vagues. Certalnes 
assoclations et des partis politiques voudraiant que l'argent 
paye par tes automobillstes serve aussi ä financer las trans
ports publlcs par le systeme des vases communicants. 
D'autres associations et d'autres partis politiques enfin 
s'dpposent ä de telles perequatlons. Bref, une fois de plus, 
notre Parlament se trouve ä la crolsee-d'interets fondarnen
tatement opposes. Disons d'emblee que les discusslons au 
sein de notre commisslon ont ete constructives. Le projet 
du Conseil tederal a toujours ete modlfie dans un but de 
plus grande clarte. Les objectifs ont ete precises. II sub
siste certes des dNergences, parfois importantes, mais 
l'entree en mattere a ete votee ä l'unanimite. II en a ete de 
mime, avec quelques abstentlons, du vote d'ensemble. 
Enfin, il n'y a pas au d'opposition au maintien de la surtaxe 
ä 30 centlmes. Rappelons que chaque Centime preleve rap
porte annuellement entre 40 et 50 mllllons de francs. Une 
baisse de 5 centlmes de 1a surtaxe ferait ainsl perdre a la 
Confederatlon plus de 200 millions de francs par annee, ce 
qui n'est souhaitable ni sur le plan flnancier, ni sur le plan 
de 1a polltique des transports. 
Avant de rendre compte des resultats de nos travaux, rap
pelons la . situation actuelle et les raisons de la revision 
constltutlonnelle. 
A la fln de 1981, 1a Confederation avait depense 19,3 mil
liards de francs pour les routes nationales. Quatre sources 
differentes en ont assure le flnancement. La part des droits 
de base sur les carburants a represente 3,8 milliards. La 
versement au titre de la surtaxe s'est eleve ä 13,7 milliards, 
tandis que la contrlbution federale a fonds perdu atteignait 
1,2 milliard. Quant ä l'avance de la Confederation, eile 
n'etait plus, en 1981, que de 0,6 milliard alors qu'elle attei
gnait en 1972 2,8 milliards. 
Des 1973, les recettes affectees aux routes nationales 
ayant ete superieures aux depenses, cette avance a pu etre 
reduite ä un rythme accelere. Elle sera compietement rem
boursee en 1983, ce qui amene le Conseil federal a propo
ser la modlflcatlon des artlcles 36bis et 3&er de la constitu
tion. 
L'affectation de la surtaxe, elargie a l'ensemble des täches 
routieres, provoquera une plus-value annuelle estlmee a 
160 millions de trancs. La participatlon de la Confederation 
aux frais d'entretlen et d'exploitation des routes nationales 
coütera quelque 150 millions de francs. Las contrlbutlons 
destlnees ä decongestionnar le trafic routier et ä separer · 
les courants de trafic d'importance supraregionale s'eleve-
raient ä 40 milllons. . 
Enfin, le flnancement des mesures de protectlon de l'envi-

ronnement, le long des routes nationales, provoquera une 
depense supplementalre de 30 millions, ce qui represente 
globalement une plus-value de quelque 400 miillons de 
francs. La propositlon de ramener de 60 a 50 pour cent 
l'affectatlon des droits de base permettrait un versement 
supplementaire a la calsse generale de la Confederation 
d'environ 100 millions de trancs par annee. 
Avant de resumer les conclusions de votre commission, 
nous ferons trois observations: 

1. Les chiffres que nous venons de rappeler montrent 
l'lmportance de la taxe et de la surtaxe sur les carburants 
par rapport aux autres projets routlers dont nous avons 
deja debattu, la vignette et l'impositlon des poids lourds 
notamment. II est de la plus haute importance que l'on 
arrlve a un consensus, tant du point de vue de la polltlque 
flnanciere de la Confederatlon qu'an ce qul conceme la 
politlque des transports. 

2. Sur ce demier point, la politlque des transports, il faut 
rappeler qu'un quart du reseau des routes nationales doit · 
encore etre construit: en Sulsse orientale, en Suisse 
romande et au Tessin, les travaux sont loln d'etre termines. 
II en resultera un investlssement estima a 15 milllards de 
trancs. A ces montants, II faut encore ajouter les sommes 
necessalres ä la construction de certaines routes princi
pales revalorlsees - cltons notamment, mais la liste n'est 
qu'exemplatlve„la Transjurane, la .-oute T 20 Le Locle41eu
chätel-Beme, et quelques tron90ns supplementaires au 
Tessin. La nouvelle affectatlon des droits de base et de la 
surtaxe ne doit des lors pas etre une remlse en cause du 
raseau des routes nationales; eile ne dolt pas provoquer un 
ralentlssement ou une suspension des travaux. 

3. Les depenses routleres, dans leur ensemble, sont large
ment superieures aux recettes affectees - taxes et sur
taxes sur les carburants. Ainsl, pour l'anne, 1979, les 
depenses pour la totallte du reseau routier suisse, d'envi
ron 65 000 kilometres, se sont elevees ä 4 milliards de 
francs, seit 2,7 mllllards pour les 20 000 kilometres de 
routes nationales et cantonales, et 1,3 milllard pour les 
45 000 kilometres de routes communales. Or, les recettes 
totales pour les routes nationales et caritonales se sont ele• 
vees ä 2,2 mllliards contre seulement 276 mllllons pour les 
routes communales. Pour ces demieres, la couverture des 
depenses n'est que de 20 pour cent contre 85 pour cent 
pour les routes nationales et cantonales. Les agglomera
tlons supportent · donc des charges particullerement 
lourdes. 
Nous resumons maintenant les prlnclpales conclusions de 
votre commission, nous y reviendrons plus longuement lors 
de la dlscussion de detail. 
A l'article 3&er, 1er alinea, 1e principe de l'affectation de 50 
pour cent, et non plus de 60 pour cent, du prodult net des 
droits de base a ete accepte ä une !arge majorite, par 19 
voix contre 2. 
La dlscussion a ete particulierement approfondle a l'artlcle 
36ter, 18 ' alinea, lettre c. Le prlncipe du subventlonnement 
"··· d'autres mesures favorlsant la complementarlta des 
moyens de transport• a ete accepte ä l'unanlmite de la 
commission. Nous preciserons le contenu de cette nouvelle 
norme dans la dlscussion de detail. Pour !'heure, nous 
insistons sur le fait qu'II ne s'agit pas, par ce biais, de parti
ciper au deflclt des transports publics. La principe de la 
couverture des propres frais par chaque categorie de trafic 
devra etre respecte. II s'aglt de favoriser les mesures desti.; 
nees a decharger les routes du traflc lourd en encoura
geant le ferroutage, les transports de vehlcules ä travers les 
tunriels ferroviaires, ainsi que le traflc des grands conte
neurs. Cette notlon de complementarlte des moyens de 
transport comprend aussi le subventlonnement a la 
constructlon de parcs ä voitures a proximite immediate des 
gares. 
A l'artlcle 351er, 2e alinea; i'extension de l'affactation ä l'ame
nagement des transports publics, notamment dans les 
agglomeratlons, a ete repoussee par la majorlte de la com
mission. 
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Enfin, la commission a ete profondement divisee ä l'article 
18, 2e alinea, des dispositions transitoires. Neuf commis
saires se sont prononces pour le maintien du texte du 
Conseil federal, estimant que le prlncipe de la compensa
tion par les cantons devait figurer dans cette revisiori, alors 
que huit commissaires etaient d'avis que cette formule etait 
trop vague et qu'elle ne pouvait, par lä meme, que provo
quer des reactions negatives en votation populaire, ä la 
suite d'interpretations diverses et contradictoires. 
Les modiflcatlons apportees au projet du Conseil federal 
par la majorlte de la commission et la grande hesitation qui 
subsiste ä propos de l'article 18, 29 alinea, des dfspositions 
transitoires, montrent bien la volonte de votre commission 
d'aboutir ä une solution qui puisse avoir l'assentiment du 
peuple et des cantons. La majorlte de votre commission n'a 
pas attendu le lancement d'une Initiative populaire pour pre
ciser et clarifler le prlncipe selon lequel le produit de la sur
taxe doit etre affecte au seul domaine routler. 
A l'unanimite, la commission vous propose d'entrer en 
matlere. 

Präsidentin: Herr Herczog hat ein~n Rückweisungsantrag 
gestellt. Er hat das Wort zur Begründung. 

Herczog: Wir sind einverstanden mit dem Grundsatz, dass 
durch die Neuregelung der Treibstoffzölle für den Bund 
keine Einnahmenausfälle entstehen. Wir sind hingegen der 
Auffassung, dass keine Zweckbindung die einzige ökologi
sche Lösung bedeutet. Den Rückweisungsantrag, den ich 
hier im Namen der POCH stelle, begründe ich folgender
massen: 

1. Die bundesrätliche Vorlage bevorzugt den privaten 
Strassenverkehr zulasten des öffentlichen Verkehrs. 

2. Sie bevorzugt den Strassenverkehr zulasten des 
Umweltschutzes. 

3. Sie bevorzugt den Strassenverkehr zulasten anderer 
Aufgaben der öffentlichen Hand. 

Zum ersten Grund: Bevorzugung zulasten des öffentlichen 
Verkehrs. Man kann nicht den öffentlichen Verkehr fördern 
wollen und dabei, wie die Vorlage es tut, Milliarden weiter
hin automatisch in den Strassenbau kippen. Wir haben 
heute im Verkehrswesen zwei verschiedene lnfrastruktursy
steme, einerseits die Schiene, andererseits die Strasse. 
wobei für den Strassenbau durch Zweckbindung lautend 
und nicht nach der Massgabe des Bedarfs haufenweise 
Geld zur Verfügung steht Der öffentliche Verkehr muss 
sich aber demgegenüber mit den eingenommenen &teuer
geldern zufriedengeben. Wenn wir nun die Investitionen 
zwischen Schiene und Strasse vergleichen, können wir 
feststellen, dass sie 1960 noch in etwa auf gleicher Höhe 
waren, 1980 aber bereits fünfmal mehr für den Strassenbau 
investiert wurde als für den öffentlichen Verkehr. Will man 
den Modal-Split (die Aufteilung zwischen öffentlichem und 
privatem Verkehr) verbessern - und verbessern heisst 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs verbessern -, muss im 
Investitionsbereich eine KorrektUr zulasten des Strassen
verkehrs erfolgen. Hier macht aber die Vorlage genau das 
Gegenteil. Sie hält den milliardenschweren Finanzautoma
tismus für den Strassenbau aufrecht. Es ist doch klar, dass 
nun die Strassenbauanhänger aller Kantone nur darauf war
ten, dass diese Vorlage in Kraft tritt. Die sogenannten Tal
strassen, d. h. Autobahnen mit mittlerem Ausbaustandard, 
werden dann nur so in die Landschaft schiessen. Nur ein 
Beispiel: Die Fans der Entlebucher T 10 werden sich sicher 
mit Freude auf die Bundesgelder werfen. Es gibt hier noch 
andere Beispiele solcher projektierter Talstrassen, die als 
Projekte in der Schublade liegen, aber nur warten, bis diese 
Gelder von der Bundeskasse her ausgeschüttet werden. 
Diese Vorlage verlagert also nur den Finanzautomatismus: 
anstatt Nationalstrassen werden nun einfach etliche Tal
strassen «gebaut werden müssen», und somit wird auch 
Kulturland «zerstört werden müssen .. , da ja das die bekann
ten Sachzwänge dann sind. 
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Einige nennen dies Mittel zur Förderung von Randregionen. 
Sie merken aber offenbar nicht, dass diese Förderung nicht 
darin besteht, dass man eine Verkehrspolitik betreibt, die 
den öffentlichen Regionalverkehr nicht fördert, sondern 
genau das Gegenteil müsste getan werden: Man würde 
diese Randregionen dann fördern, wenn man von Bundes 
wegen den öffentlichen Regionalverkehr förderte und nicht 
einfach intakte Landschaften kaputtmacht mittels Förde
rung des Strassenverkehrs. Zudem fördert man solche 
Regionen mittels einer Siedlungspolitik, die gemäss den 
richtigen Zielen unseres Raumplanungsgesetzes nicht 
immer nur die Standortgunst der grossen Zentren laufend 
erhöht und deren Wachstum fördert. 
Wenn wir nun zu diesen Investitionen noch kurz den 
Kostenvergleich zwischen öffentlichem und privatem Ver
kehr betrachten, stellen wir fest. dass weiterhin etwa 1 Mil
liarde Franken durch den Autoverkehr ungedeckt bleiben. 
Das heisst, dass die Kosten des Privatverkehrs, bestehend 
aus Strassenbau, Unfallkosten, Unfallverhütung, Verkehrs
überwachung usw., nicht durch den Verursacher gedeckt 
werden, wobei in dieser Rechnung die sozialen Kosten gar 
nicht mit einberechnet sind, und zwar soziale Kosten wie 
Beeinträchtigung durch Lärm, Abgase, Zerstörung von Kul
turland usw. 
Förderung des öffentlichen Verkehrs heisst also Verschie
bung des bestehenden Gefälles zugunsten eben des 
öffentlichen Verkehrs und nicht, wie in der Vorlage, weiter
hin Bevorzugung des privaten Verkehrs. 
Zum zweiten Rückweisungsgrund: Bevorzugung zulasten 
des Umweltschutzes. Zlel einer modernen Raum- und Ver
kehrspolitik und -planung ist heute vernünftigerweise, dass 
die Zunahme des Gesamtverkehrs vermieden wird. Denn 
mehr und immer bessere Strassen erzeugen mehr Verkehr, 
was wiederum nach Ausbau von Strassen ruft. Dies, 
möchte man meinen, sej eine Binsenwahrheit; doch wird 
diese Binsenwahrheit in dieser Vorlage vollständig verges
sen. Mehrere Tage - ich erinnere Sie daran - wurde in die
sem Saale debattiert im Rahmen des Umweltschutzgeset
zes, dass die «Erhaltung der Natur» hoch und heilig genom
men werden muss, und man hat hier viele derartige 
Bekenntnisse gehört. Nun, in dieser Vorlage müsste man 
nicht nur Bekenntnisse ablegen, sondern konkret verhin
dern, dass heute Milliarden fixiert werden, die dem Ziel des 
Umweltschutzgesetzes doch diametral entgegenlaufen; Mil
liarden, die - wie die Vorlage es bewusst oder unbewusst in 
Kauf nimmt - mit Sicherheit mehr Lärm, Gestank, Land
schaftszerstörung usw. bewirken werden. 
Zum dritten und letzten Grund: Bevorzugung zulasten 
anderer Staatsaufgaben. Wir sind der Auffassung, dass zur 
Deckung aller Staatsaufgaben ohne Unterschied sämtliche 
Einnahmen verwendet werden müssen. Wir betrachten 
demnach eine Zweckbindung öffentlicher Einnahmen als 
grundsätzlich falsch. Die Zweckbindung bedeutet nämlich 
nichts anderes, als dass einzelne Aufgaben politisch tabu
isiert werden. Während sich die anderen Aufgaben der 
öffentlichen Hand nach der Decke der öffentlichen Einnah
men strecken müssen, wird mit dieser Vorlage der Stras
senbau ganz klar privilegiert, wodurch die Gleichwertigkeit 
der Staatstätigkeiten eindeutig durchbrochen ist. 
Dle Zölle gehören ja seit jeher zu den Bundeseinnahmen, 
die zur Finanzierung sämtlicher Staatsaufgaben beizutragen 
haben. Es ist nun überhaupt nicht einzusehen, weshalb hier 
die Treibstoffzölle eine Ausnahme machen sollen, und ich 
möchte hier in freier Abwandlung eines Spruches von Herm 
Bundesrat Ritschard sagen, der Tabakzoll wird schliesslich 
auch nicht zur Herstellung von Hustensirup verwendet. 
Alles in allem: die Automobilverbände und ihnen verwandte 
Interessen haben sich in dieser Vorlage meiner Meinung 
nach stark durchgesetzt. Ihre konzertierten Aktionen waren 
ziemlich penetrant. Wenn Sie sich erinnern: durch die Ver
nehmlassung blockten sie jegliche weitergehende Zweck
lockerung ab, so dass der Bundesrat schon gar nicht mehr 
auf die Idee kam, dies - also weitergehende Zwecklocke
rung - in seiner Botschaft zu beantragen. Durch die 
gezielte Indiskretion letzte Woche wurden die Schwerver-
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kehrsabgaben torpediert. und schllesslich hat der Touring
Club rechtzeitig am letzten Freitag eine autofreundliche 
Treibstoffinitiative lanciert. Diese Druckversuche allein 
wären schon der Grund, dieser Strassenbautörderungsvor
lage, wie ich sie nennen möchte, gemäss unserem Antrag 
nicht zuzustimmen, sondern sie an den Bundesrat zurück
zuweisen. 
Zum Schluss: Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich 
mitteile, dass wir diese Vorlage in der Volksabstimmung 
bekämpfen werden, falls hier die bundesrätllche oder gar 
noch autobahn- oder autofreundlichere Varianten durchge
hen sollten. Ich nehme also eher weniger Staatseinnahmen 
in Kauf als noch mehr gebundene Ausgaben für den Stras
senbau. 
Ich bitte Sie, im Sinne dieser Überlegungen meinem - und 
unserem - Rückweisungsantrag zu folgen. 

Schlrll: Die Fraktion des CVP meint, die Vorlage sei finan
ziell bedeutend, zeitlich dringend und in den Grundzügen 
ausgewogen. Die Finanzierung der Natlonalstrassen über 
die fiskalische Belastung der Treibstoffe hat sich bewährt. 
Wir anerkennen. dass die Vorschüsse des Bundes in Form 
von Darlehen schrittweise abgetragen werden konnten, 
dass 1985 bereits der gesamte Bundesvorschuss zurück
bezahlt sein wird, beides sehr positive Punkte, und wir mei
nen auch, dass der jährliche Ertrag von Grundzoll und Zoll
zuschlag in der Grössenordnung von Ober 2 Milliarden 
Franken - ich glaube, darüber herrschte auch in der Ver
nehmlassung bei der Vorabklärung praktisch Einstimmig
keit - auch in Zukunft erhalten bleiben sollte. 
Wir meinen, dass sich die 30 Rappen pro Liter Benzin in 
einem tragbaren Rahmen bewegen und gegenüber dem 
Ausland einen einigermassen vernünftigen Konkurrenzpreis 
bezwecken. Es ist also so, dass die Belastung nicht höher 
wird. Es scheint richtig und vernünftig: Dass die motorisier
ten Strassenbenützer die von ihnen verursachten Strassen
ko.sten soweit wie möglich selber bezahlen. 
Wenn gleichzeitig eine Entlastung der Bundeskasse mög
lich ist, so kann das uns allen recht sein. Und zwar glaube 
ich, ist es für den Autofahrer, für den Velofahrer und für den 
Fussgänger so, ob er einem Automobilverband angehört 
oder nicht. Auch wenn der Benzinzoll in irgendeiner Form 
aufgehoben würde, so würde der Benzinpreis an der Tank
säule schlussendllch nicht niedriger. Oder kann uns hier 
Herr Bundesrat Rltschard in dieser Richtung eine andere 
Version geben? Wir stimmen auch der Erweiterung des 
Treibstoffzollzuschlages auf Hauptstrassen, also nicht nur 
für Nationalstrassen, sondern auch Strassen der Kantone, 
zu, weil wir meinen, dass davon auch indirekt Gemeinde
strassen, die von Gemeinden gebaut werden, profitieren. 
Insbesondere sollen ja generell auch Beiträge gewährt wer
den an den Betrieb und den Unterhalt der Nationalstrassen, 
an Sehallschutzmassnahmen entlang den Strassen und an 
verkehrsgerechte Massnahmen. Wir sind auch einverstan
den, dass neu 50 Prozent des Grundzolles der allgemeinen 
Bundeskasse zufllessen sollen. Für die zusätzlichen Mittel, 
die den Kantonen zufliessen, möchte der Bundesrat die 
Kantone zu einer Kompensation im Entflechtungsverfahren 
verpflichten. Hier beantragt unsere Fraktion grossmehrheit
lich Zustimmung zur Minderheit, d. h. also Streichung von 
Absatz 2 von Artikel 18. Wir stimmen der Zweckerweiterung 
zu und lehnen praktisch einstimmig alle Minderheitsanträge 
Blrcher, Blei, Barchi und Affolter bei Artikel 36 ab. Einzig 
möchten wir also der Minderheit bei Artikel 18 zustimmen. 
Im Namen der CVP-Fraktion beantrage ich Ihnen, Eintreten 
zuzustimmen und - mit Ausnahme dieser Übergangsbe
stimmungen - alle Mehrheitsanträge anzunehmen. 

Basler: Die SVP befürwortet die Weiterführung des Treib
stoffzollzuschlages; sie kann sich dem bundesrätlichen 
Vorschlag anschliessen. die Hälfte statt nur zwei Fünftel· 
des Grundzolls in die Bundeskasse zu geben. Wir sehen 
darin eine Rückzahlung der a-fonds-perdu-Beiträge. Die 
SVP hat sich für den Kommissionstext nach Buchstabe b 
bis d ausgesprochen; sie sieht in der Formulierung «Mass-

nahmen zur Entlastung von Strassen und zur Entflechtung 
des Verkehrs» auch Radwege verfassungsrechtlich abge
deckt. Die Trennung des langsamen vom schnellen Verkehr 
ist dringend erwünscht. 
Diese Finanzvorlage sollte unseres Erachtens auf Talfahrt 
durch die Volksabstimmung rollen; aber in der Form, wie 
sie uns unterbreitet wird, stehen zwei Strassensperren im 
Wege: die erste ist die Übergangsbestimmung, die voraus
setzt, dass die Kantone den Bund in anderen Bereichen 
angemessen entlasten. Die Kantone (und mit ihnen die 
Gemeinden) haben kaum ein Interesse, hier mitzumachen. 
Ihre Steuerbelastung vermindert sich dabei nicht, wohl aber 
ihre Kompetenzen im Strassenwesen. 
Das Ist die zweite Sperre; sie liegt im angekündigten Sub
ventionswesen zur Entlastung von Strassen und zur Ent
flechtung des Verkehrs. Die Botschaft hält hier fest: «Die 
Beiträge des Bundes wären aufgrund konkreter Projekte zu 
leisten, die vom Bund technisch genehmigt und entspre
chend den finanziellen Möglichkeiten nach Prioritäte~ in 
Mehrjahresprogramme einzustufen wären.» Beides zusam
men bei;leutet, dass die Kantone per Saldo aller Ansprüche 
keine finanzielle Hilfe erhalten, dass sie aber Aufgaben, die 
sie bisher selber durchgeführt haben, künftig nach Sem zur 
Genehmigung senden müssen. Das geht nicht. Daher muss 
die Kompensation in der Übergangsregelung neu gefasst 
werden; ich begründe meinen diesbezüglichen Antrag in 
der Detailberatung. Der zweite Vorbehalt muss durch die 
Subventionsgesetzgebung behoben werden, welche diese 
Verfassungsänderung auslöst, und auf diese gehe ich nun 
ein. 
Alle im hier vorgeschlagenen Verfassungsartikel 36ter unter 
den Buchstaben b bis e vorgesehenen Verwendungs
zwecke sind als Finanzhilfen aufzufassen, und nicht als 
Abgeltungen. Was diese beiden Begriffe beinhalten, haben 
Sie. Herr Bunde~t. uns mit dem Entwurf zu einem Sub
ventionsgesetz vor Jahresfrist unterbreitet. Hier geht es 
somit um die Förderung selbstgewählter Aufgaben der Kan
tone. Solche Finanzhilfe müsse für den Empfänger einen 
Vorteil bringen oder eine Vergünstigung bedeuten, heisst 
es ausdrücklich in dieser ausgezeichneten Arbeit. Der 
Natlonalstrassenbau war für die Kantone keine freiwillige, 
sondern eine vorgeschriebene Aufgabe. Daher ist Buch
stabe a des Artikels 36ter wie bisher subventionsrechtlich 
als Abgeltung einer bundesrechtlich vorgeschriebenen Auf
gabe aufzufassen. Hier ist es weiterhin angebracht, dass 
die Projekte vom Bund erst genehmigt und die Abrech
nungen überwacht werden müssen, nicht aber bei Buch
stabe c. 
Ich sage das deshalb so deutlich, weil die SVP unter Buch
stabe b bis e nur eine Auflistung beitragsberechtigter Ver
kehrsanliegen versteht, und nicht einen Katalog neuer Auf
gaben. die- der Bund an sich reisst. Aus dieser Blickrichtung 
betrachtet, braucht es daher die Einschränkungen des 
Buchstabens c nicht, Massnahmen nur von überregionaler 
Bedeutung in Betracht zu ziehen; denn der Bund braucht 
nur die Staatsrechnung eines Kantons einzusehen, um 
seine Aufwendungen für Verkehrsentflechtung oder Stras
senentlastung zu kennen. Bei Finanzhilfen hat der Bund bei 
den Kantonen nur die Zweckbindung zu prüfen, nicht die 
Wirtschaftlichkeit ihrer selbstgewählten Aufgaben. Er wird 
den Kantonen oftmals pauschale Beiträge geben und daher 
auf detaillierte Subventionsabrechnungen mit vorgängiger 
Subventlonssprechung verzichten. Daher darf man in der 
nun folgenden Detailberatung die Liste förderungswürdiger 
strassenentlastender Massnahmen nicht wieder mit dem 
Argument abtun, das könne doch nicht Aufgabe des Bun
des sein. 
Was der Bürger eigentlich will, ist folgendes: Die dem 
motorisierten Verkehr anzulastenden Kosten sollen verur
sachergerecht erhoben werden. Der viele Einflüsse zusam
menfassende Massstab ist der effektive Energieverbrauch 
eines Fahrzeuges, in den Fahrleistung, Fahrzeuggewicht, 
Umweltbelastung eingehen. Der Treibstoffzoll ist daher eine 
ebenso einfache wie sinnvolle Abgabe, die all diese Ursa
chen einschliesst. Die Verfassung von 1848 übertrug aber 



'" 

die Zollhoheit der Zentralgewalt, Binnenzölle auf Verkehrs
wegen mussten zugunsten von Warenzöllen an der Landes
grenze aufgegeben werden; aber daher darf doch die heute 
allseits verlangte verursachergerechte Kostendeckung 
nicht daran scheitern, dass der Bund nur aufgrund konkre
ter, technisch genehmigter und finanziell eingeplanter Pro
jekte den Kantonen einen zweckgebundenen Anteil der 
Treibstoffzölle überlassen will. Aufgabe des Bundes ist es, 
die zweckbestimmten Mittel einzutreiben und sie dorthin zu 
geben, wo die Kosten anfallen. In diesem Sinne stimmt die 
SVP für Eintreten. 

Biet: Unsere Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage. Wir 
möchten, wie auch die Mehrheit, die heutigen Belastungen, 
d. h. die Mittel, die daraus kommen und an die man sich 
gewöhnt hat, dem Verkehr erhalteni Es handelt sich um 
eine für die künftige Verkehrspolitik ausserordentlich wich
tige Vorlage. Sie Ist vielleicht von all dem, was in der letzten 
Zeit über den Verkehr diskutiert worden ist, die wichtigste 
Vorlage, die wir behandeln. Die Zustimmung unserer Frak
tion hängt allerdings von der Detailberatung ab. So wie der 
Entwurf des Bundesrates lautet, könnten wir ihr nicht 
zustimmen. 
Wir sind nämlich für eine verkehrspolitische und nicht für 
eine flskalpolitlsche Lösung. Vor allem die Botschaft ist 
widersprüchlich und geprägt von fiskalpolitischem Denken. 
Eine solche Politik können wir in diesem Zusammenhang 
nicht unterstützen. 
Die· politische Ausgangslage für diese Vorlage ist leider 
unerfreulich und zerfahren. Wieder einmal haben wir schein
bar einen Topf, der überquellt und in den die Politiker hin
eingreifen. Auch Herr Herczog möchte mit beiden Händen 
hineingreifen und verteilen. Glücklicherweise - und das 
möchte ich betonen - bestimmen nicht wir im Parlament 
über diesen Topf, sondern die Stimmbürger, und darum ist 
es vielleicht doch klug, dass wir einige Überlegungen 
anstellen, bevor wir einfach glauben, wir könnten hier neues 
Geld verteilen. Dass die Verkehrsverbände nicht tatenlos 
zusehen, wie Sie hier In den Topf der Treibstoffzollerträge 
greifen wollen, ist doch verständlich, und dass sie bereits 
die Messer gewetzt haben, haben Sie letztlich am Wochen
ende zur Kenntnis nehmen können. Ich verstehe die Ver
kehrsverbände aus folgendem Grund: Sie haben Hand 
geboten zu einer ganzheitlichen Lösung im Sinne des 
Gesamtverkehrs. Diese Lösung wäre auch im Gesamtinter
esse gewesen. Leider lässt jene Lösung auf sich warten, 
und man spielt den Tanz um das liebe Geld weiter. Heute 
schon - und das wollen wir doch auch festhalten - dürften 
aus dem Strassenverkehr an fiskalischen Abgaben aller Art 
gegen 1,2 Milliarden Franken in die allgemeine Bundes
kasse gehen, also nicht in den Strassenbau, sondern in die 
allgemeine Bundeskasse. Das ist eine enorme Summe. 
Wenn wir uns über eine Neuverteilung des Treibstoffzoller
trags unterhalten, müssen wir dieser Tatsache Rechnung 
tragen. 
Schon seit langem wusste man, dass der Vorschuss an den 
Nationalstrassenbau in den Jahren 1983, 1984 oder 1985 
spätestens abgetragen sein würde. Man hätte also Zeit 
gehabt, rechtzeitig eine Vorlage zu bringen. Leider hat man 
wieder einmal zugewartet bis zum allerletzten Moment, und 
das belastet natürlich die ganze Behandlung. In der Zwi
schenzeit ist man zuerst mit einer Schwerverkehrsvorlage 
gekommen, und das Parlament hat in seiner Weisheit noch 
die Vignette aufgepfropft. Nun glaubt man, man könne ohne 
Schwierigkeiten auch noch diese Vorlage über die Bühne 
bringen. Das müssen wir hier festhalten, so leid es mir tut. 
Die Ausgangslage ist politisch ausserordentlich heikel, und 
wenn wir nicht vorsichtig vorgehen, ist alles im Eimer. 
Seit 1978 besteht die Gesamtverkehrskonzeption. Die 
Gesamtverkehrskonzeption ist nichts anderes als eine 
Sammlung aufeinander abgestimmter verkehrspolitischer 
Grundsätze. Sie sagen, was wir im Verkehr künftig wollen 
und wie wir die Aufgaben anpacken wollen. Ich bedaure 
ausserordentlich, dass der Bundesrat die Vorlage über die 
Gesamtverkehrskonzeption bis heute nicht gebracht hat. 
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Wir müssen doch zuerst die Ziele kennen, die wir im Ver• 
kehr verfolgen wollen, bevor wir daran gehen. das Geld zu 
verteilen. Man hat sehr viel verspielt; denn hinter der 
Gesamtverkehrskonzeption standen alle wesentlichen 
Gruppen. Man hätte diese Chance nutzen und die Vorlagen 
entsprechend bringen sollen. Mit den isolierten Finanzie
rungsmassnahmen hat man diese Entente auseinanderge
brochen und hat nun grösste Mühe, überhaupt etwas zum 
Ende zu bringen. Ich bedaure ausserordentlich, dass man 
diese Chance nicht genutzt hat. Wir versuchen mit unseren 
•Anträgen immerhin, noch etwas von der Gesamtverkehrs
konzeption auch in diese Vorlage hineinzubauen und damit 
diese Vorlage retten zu helfen. 
Was sollten wir dann eigentlich tun? Kollege Basler hat es 
angedeutet. Ich komme auf Grundsatz 20 der Gesamtver
kehrskonzeption zurück. Dieser Grundsatz verlangt die 
Eigenwirtschaftlichkeit. also die Finanzierung des Verkehr.s 
nach dem Verursacherprinzip. Herr Herczog, wie wollen Sie 
nach dem Verursacherprinzip finanzieren, wenn Sie keine 
Zweckbindung haben? Es ist doch unabdingbar für jede 
Massnahme, die nach dem Verursacherprinzip vorgenom
men wird, dass Sie entsprechend die Mittel zweckbinden, 
sonst haben Sie eben keine Verursacherflnanzierung. Die 
dazu nötigen Abgaben - eben beispielsweise die Treibstoff
belastung - kann nun einfach nur der Bund erhet>en. Darum 
betrachte ich diese Vorlage als Möglichkeit, auf dem Weg 
der Verursacherfinanzierung Mittel für den Verkehr bereit
zustellen. 
Das heisst allerdings nicht, dass nun der Bund eine neue 
Administration aufbaut und in allen Einzelheiten die Verfüg
barkeit dieser Mittel überprüft und befiehlt. Auch hier ist ein 
Grundsatz der GVK massgebend, Grundsatz 7, der genau 
zeigt, dass die Mittel nach dem Zweck dort eingesetzt wer
den sollen, wo die Kompetenzen liegen. Mir scheint das 
sehr wesentlich. Einzig nötig bei der Verteilung der Mittel 
ist, ihre Zweckverwendung zu überprüfen, wobei die Grund
sätze des Subventionsgesetzes, wie es im Entwurf vorliegt, 
zu beachten wären. 
Richtig ist andererseits - und da stimme ich dem Bundesrat 
zu -, dass die Kantone ihrerseits mithelfen bei der 
Aufgabenentflechtung, den Bund zu entlasten. In dem 
Sinne verstehe ich die Formulierung des Bundesrates in 
Artikel 18 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen, und 
darum habe ich ihm in der Kommission auch zugestimmt. 
Vielleicht gibt es bessere Formulierungen, präzisere, aber 
wesentlich ist mir doch, dass wir bei dieser Gelegenheit 
festhalten, dass die Einbahnstrasse zu Ende ist. Der Bund 
gibt den Kantonen Mittel zur Lösung ihrer verkehrspoliti
schen Aufgaben. Auf der anderen Seite darf er erwarten, 
dass man ihm auch seitens der Kantone entgegenkommt. 
Etwas merkwürdig berührt mich der, wenn auch eher ver
steckte Jammerton seitens des Bundes. Früher hat man 
immer gejammert, man müsse aus allgemeinen Bundesmit
teln Vorschüsse an den Nationalstrassenbau geben. Nun 
fängt man an zu jammern, dass diese Vorschüsse abgetra
gen werden. Mir scheint, wir sollten doch froh sein, dass es 
so ist. Die echte Finanzrechnung wird nämlich durch diese 
ganze Geschichte nicht berührt, nur die unechte, optische, 
so wie wir sie vor uns haben. Die Mittel sind ja zweckgebun
den Und dürfen für nichts anderes verwendet werden. 
Selbst wenn wir nun den Treibstoffzollzuschlag abbauen 
müssten, hätte das für die echte Finanzlage des Bundes -
ich betone: die echte, nicht die optische - keine negativen 
Auswirkungen. Wir haben zweckgebundene Mittel, und auf 
der anderen Seite sind die Aufwendungen, die vom Bund im 
Bereich des Strassenbaus weiter getragen werden müssen, 
voll finanziert. 
Die unabhängige und evangelische Fraktion ist für Eintreten 
auf die Vorlage und wird bei der Detailberatung dafür stim
men, dass Verbesserungen angebracht werden. Nach mei
nem Empfinden hat die Kommission im Sinne von Lösungen 
erste Schritte getan. die der Gesamtverkehrskonzeption 
entsprechen. Wir befürworten also eine verkehrspolitische 
Vorlage, und wir lehnen eine fiskalpolitische ab. 
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M. Coutau: Le groupe liberal entrera en matiere sur cet arti
cle constltutlonnel flxant une nouvelle affectatlon des droits 
de douane sur les carburants. II ne le falt pourtant pas sans 
certalns regrets. II regrette surtout la precipitation avec 
laquelle ce projet a ete presente et tralte. Depuis fort long
temps, en effet, on pouvalt prevoir l'echeance qui devait 
rendre necessalre la revision constltutionnelle dont nous 
traltons aujourd'hul. Or cette revision a ete presentee 
comme sl le Conseil federal avait ete pris de court et sur ce 
point nous partageons les preoccupatlons que M. Blei vient 
d'exprimer. 
Cette revislon ne resout que l'aspect purement flnancier du 
probleme, ie but essential etant de rendre deflnitif le prele
vement de la surtaxe sur les carburants. Pourtant. cette 
questlon auralt dQ etre integree dans au moins trois autres 
dossiers connexes, a savoir la conception globale suisse 
des transports, la nouvelle repartltion des täches entre 1a 
Confeditratlon et les cantons, ainsi que ia loi sur la protec
tlon de l'envlronnement. La coordinatlon n'a guere pu 
s'operer que sur ce demier aspect et encore la loi sur 
1'19nvironnement n'est-elle pas deflnitlvement sous toit, tant 
s'en. faut. Quant ä la conceptlon gtobale suisse des trans
ports, on peut s'lnterroger, comme l'a d'ailleurs fait M. Biel, 
sur la conformite de la nouvelle affectatlon des droits sur 
ies carburants avec l'esprit du rapport des experts et avec 
ce qul sera la lettre des propositions que le Conseil federal 
tarde decidement a nous presenter. 
Mals c'est le manque de coordination avec la nouvelle 
repartitlon des täches entre ia Confederatlon et les cantons 
qul ä nos yeux fait le plus cruellement defaut dans cette 
affaire. Les täches routleres sont actuellement repartles de 
faQon peu equHibree entre les dlffärents niveaux d'autorite. 
Au fur et a mesure de la realisatlon du reseau des routes 
nationales, ce desequilibre devrait aller plutöt en se degra
dant encote au detrlment des cantons et des communes. II 
est donc Judlcleux d'envisager de leur accorder une plus 
large part des recettes de la fiscalite routiere. En revanche, 
la situatlon structurelle des flnances federales est sensibie
ment plus mauvalse, globalemerit, que celle des cantons. II 
semble donc egalement judicieux de mettre a la charge des 
cantons, en meme temps qu'on leur alloue des recettes 
complementaires, des charges en compensation entlere ou 
partielle. Je reviendrai sur ce point tout a l'heure pour 
annoncer une propositlon du groupe liberal qui sera pre
sentee par M. Bonnard. 
Ces regrets telatlfs ä une certaine absence de coordinatlon 
ne doivent pas cacher pourtant notre satisfaction sur la cla
rlffcation qui est intervenue maintenant en matiere de pro
cedure. En effet, piusieurs projets de majoratlon de la fisca
llte routlere nous ont ete soumis. II est heureux que i'on se 
sott mis d'accord pour traiter en priorite le projet d'affecta
tion nouvelle des droits sur les carburants. II sera temps de 
terminer ensuite l'examen de la taxe sur tes poids tourds et 
de 1a vlgnette autoroutlere et, le cas echeant, de les sou
mettre ä la votation populaire, mais en 1984 seuiement. 
Cette priorite donnee au present projet etalt necessaire, 
aussl bien pour des questions de temps que pour des 
questlons de polltique. En effet, le remboursement integral 
des avances de la Confederation aux comptes des routes 
nationales lntervlendra l'an prochaln deja et si l'on veut 
maintenir ta surtaxe a son niveau actuel, il est necessaire 
que le peuple se prononce le printemps prochain au plus 
tard. . 
Quant aux avantages politiques de !'ordre de vote sur ces 
projets, II nous sembfe egalement evident. D'une part, 
l'importance respectlve des sommes en cause impose....
cette priorlte et, d'autre part, les chances de succes sont 
meilleures pour un projet qui entend maintenir une charge 
que pour ceux qul visent a en imposer de nouvelles et qui, 
de plus, sont controversees ä juste titre. 
Comme nous avons dejä eu l'occasion de le dire a cette tri
bune a piusieurs reprises,. nous sommes favorables au 
malntlen de la surtaxe prelevee sur les carb~rants. lndepen
damment des ralsons de politlque energetique, de protec
tion de l'envlronnement, de polltique financiere, de simpli-

clte de prelevement evoquees dans le message et aux
quelles nous souscrivons, je voudrais insister sur le fait 
que, mäme avec la surtaxe, le prix du carbt1rant reste large
ment competitif en Suisse par rapport aux pays qui nous 
entourent. en particuller la France et l'ltalie. Cela signifie 
que les innombrables automobilistes etrangers qui traver
sent notre pays trouvent avantageux d'acheter leur carbu
rant en Suisse, des la douane franchie a l'entree, et juste 
avant la douane a ta sortie. Je ne parlerai pas de tous les 
frontallers qui font le plein dans les stations suisses. Cela 
signifie qua ces etrangers contribuent largement ä financer 
nos routes et qu'ils continueront a le faire tant que le prix 
en Suisse restera competltif. Cette realite devra ätre rappe
lee dans ies debats qul seront encore consacres a l'instltu
tlon d'une vignette autoroutiere. 
Reste bien entendu le probieme de l'affectation des droits. 
Si discutable que soit theoriquement une affectatlon speci
fique de recettes, il faut bien admettre que l'automobiliste a 
consentl a majorer substantiellement sa charge flscale dans 
l'objectif precls d'ameliorer la securlte, la fluidite et la rapi
ditä du trafic routier. SI cette charge est maintenue, eile doit 
donc rester affectee essentiellement a des buts routiers 
correspondant, directement ou de maniere complemen
talre, a cette fonctlon. Nous nous casserlons les dents a 
voufoir financer, par exempie, les transports publics ä i'aide 
de ta fiscatite routiere. · 
C'est aussi pourquoi nous nous opposerons a toute tenta
tive d'affecter a la calsse federale la totalite, ou meme une 
partle excessive a nos yeux. du produit des droits de base 
sur les carburants. Nous pensons que la repartitlon actuelle 
qul achemine 40 pour cent des droits de base aux recettes 
generales est raisonnabie. II ne taut pas oublier en effet 
qu'une charge douaniere aussi lourde est tout ä fait excep
tionnelle. Elle est prelevee sur une categorie d'usagers qui 
a ie droit, en contrepartle, de beneficler d'une part majorl
talre de ces recettes sous forme de couverture des 
charges qu'ils imposant aux pouvoirs publics par leurs 
besoins specifiquement routiers. Un droit de pres de 25 
pour cent preieve sur las importatlons de carburant et dont 
le produit est actuellement destlne a la caisse federale nous 
semble deja substantlel. 
Quant ä la repartition de ces recettes entre ies differents 
objectifs routiers, nous insistons sur les charges llees a la 
terrninaison du reseau prevu des routes nationales. Le rap
porteur de langue franc;:aise a deciare que ce cout etait 
estime a l'heure actuelle ä. environ 15 miiliards de francs qui 
s'echelonneront degressivement jusqu'a la finde ce siecle. 
Ces prochaines annees, aucune reduction du programme 
ne devrait intervenir car des lacunes importantes restent a 
combler, notamment dans ies partles occidentaies et meri
dionales du pays. Quant aux frais d'entretien et d'exploita
tion, ils augmenteront avec le temps et representeront. 
seion les projections, pas moins du tripie de ce qu'ils repre
sentent a !'heure actuelle. 
Pour ce qui est de l'aide apportee aux cantons, pour leurs 
charges routieres, des inquietudes ont effectivement ete 
emlses ä i'egard du risque de perfectionnisme et de beton
nage excessif que pouvait comporter l'afflux d'une manne 
federale abondante. 
Pour notre part, nous constatons que ie reseau des routes 
principales a souffert de nombreux retards. Des contoume
ments d'agglomerations couteux et neanmoins necessaires 
a maints egards, an vue de ia securite et de ta qualite de ta 
vle urbaine, restent encore ä construire. L'usure et le trafic 
imposant, de surcroit, des travaux de correction et d'entre
tien nombreux. D'ailleurs, toute constructlon de route prin
cipale raste soumise a i'approbatlon du Conseil federal. 
Le cout des mesures de protection de l'environnement, 
surtout si on tui donne une Interpretation extensive, sera, 
pour sa part, tres eleve Je long de toutes les routes 
ouvertes au trafic. Evidemment, ie subventionnement fade
rat .allegera de . fac;:on bienvenue le financement des 
ouvrages que fa nouvelle loi sur l'environnement imposera 
aux cantons et aux communes ä ce titre. 
Nous sommes par aiileurs favorables au financement. par le 
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prodult des taxes sur les carburants, de travaux destines 
conjointement a l'amelioration du trafic routler et d'autres 
trafics. Alnsl en va+il de la separation des voies routieres 
et ferrovlaires, y compris las passages ä niveau, de la 
construction de parcs de stationnement pres des gares, 
des installatior:is et travaux favorisant le ferroutage, et du 
transport des conteneurs, ce qui allege le trafic routier de la 
circulation souvent encombrante des poids lourds. Nous 
approuvons l:igalement l'affectatlon d'une partie de ces 
recettes au transbordement des automobiles accompa
gnees a travers les tunnels ferrovlaires alpins. 
SI nous admettons ces objectlfs, complementaires aux 
objectlfs purement routlers, en revanche, nous nous oppo
sons rl:isolument ä tout dl:itournement des recettes d'ori
gine purement .routlere ä des subventionnements generaux 
de transports publics. Enfln, pour ce qui est des subven
tions federales attrlbuees aux cantons pour leurs autres 
depenses routieres, alles devraient repondre au maximum ä 
l'lmperatif de la simplificatlon des procedures administra
tives. 
Nous sommes donc d'avis que ces affectatlons nouvelles 
repondent ä des besoins reels, durables, mais qui doivent 
exclure toute tentative de surenchere technocratique ou de 
prestige local. Une rage constructrlce et rectiligne ne dolt 
pas emp6cher les usagers amoureux de nos campagnes 
d'epouser leurs aimables sinuosites. 
Reste la questlon de la compensation de l'apport aux can
tons par des reports correspondants de charges destines a 
alleger les finances de la Confedl:iratlon qui sont, comme 
vous le savez, plus malades qua celles des cantons. Nous 
souscrlvons ä ce princlpe, mais nous deplorons vivement 
l'imprecision des intentlons du Conseil federal a cet egard. 
Nl dans le message, ni dans !es travaux de commission des 
idees concretes n'ont ete avancees. Des lors, las specula
tions les plus contradlctoires vont bon train. Les uns pen
sent cjue c'est la voie choisie pour alleger la Confederation 
du poids du deficit des CFF ou des subventions qu'elle 
accorde a d'autres moyens de transport public. Les autres 
crient que la Confederatlon impose dejä aux cantons des 
contraintes flnancieres disproportlonnees. D'autres encore 
ne discernent pas l'application pratique qui pourrait etre 
faite de cet artic1e 18, 28 alinea, des dispositions transitoires 
de la constiMion. 
C'est la ralson pour laquelle le groupe liberal vous propo
sera de concretiser cette disposition. II s'agit de savoir ou 
l'on va plus preclsement, et surtout de mettre la solution de 
cette questlon en rapport avec la negociation en cours sur 
la nouvelle repartltlon des täches entre la Confederation et 
les cantons, comme cela auralt dQ etre d'ailleurs le cas. des 
le debut. O'ici la fln de l'operation de redistribution des 
täches, la Confederatlon et les cantons se partageraient, 
seton une clef precise et equitable a nos yeux, l'excedent 
immedlatement disponible des recettes de la fiscatlte rou
tiere. Not.is y reviendrons lors du debat de detail et pour 
!'heure nous vous recommandons d'entrer en matiere sur 
ce projet. 

Barchl: Namens der freisinnig-demokratischen Fraktion 
stimme ich dem Eintreten auf die Vortage über die Neurege
lung bei den Treibstoffzöllen zu. Es ist jedoch zu bedauern, 
dass diese Neuregelung nicht gleichzeitig mit der Verwirkli
chung der Gesamtverkehrskonzeption hat beraten werden 
können und dass manche Empfehlungen der GVK-Kommis
sion keinen Niederschlag in dieser Vortage gefunden 
haben. Es besteht sogar die Gefahr, dass die- Verwirkli
chung der GVK präjudiziert wird. Diesbezüglich stimmen 
meine Überlegungen mit denjenigen von Herrn Biel und von 
Herrn Coutau überein. Andererseits ist zu anerkennen, 
dass die zu beratende Vorlage finanziell gewichtig und zeit
lich dringlich ist, wie das übrigens Herr Bundesrat Ritschard 
in der Kommission mehrmals betont hat. 
1983 wird der Nationalstrassenvorschuss zurückbezahlt 
sein. Dann müsste der Treibstoffzuschlag um 10 Rappen 
pro Liter gesenkt werden, denn dieser Zuschlag ist eine 
zweckgebundene Abgabe. Dies würde in der Finanzrech-' 
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nung des Bundes, die eine reine Kassarechnung ist, einen 
Einnahmenausfall von 475 Millionen Franken bewirken. Es 
handelt sich dabei also nicht darum, Mehreinnahmen zu 
erzielen, sondern es geht darum, einen Einnahmenausfall · 
zu vermeiden. 
Die durch Herrn Bie1 gemachte Differenzierung zwischen 
echter und optischer Finanzrechnung kann sicher schön 
sein, aber sie ist unerheblich. Warum? Die Bedürfnisse im 
Strassenwesen sind echte Bedürfnisse, die so oder so 
finanziell gedeckt werden müssen,. wenn Bund und Kantone 
Ihre Staatsaufgaben erfüllen sollen. Deswegen die Dring
lichkeit! 
Es ist übrigens zu bemerken, dass das politische Klima 
gegenwärtig für die Beibehaltung des Treibstoffzuschlages 
gut ist. Aber die unabdingbare Voraussetzung, damit diese 
Beibehaltung Zustimmung im Volk findet, ist, dass die · 
zweckgebundene Benzinabgabe dem Strassenwesen und 
somit den Strassenbenützern zugute kommt. 
Deshalb, Herr Herczog, ist Ihr Antrag, der darauf hinzielt, 
die Zweckbindung aufzuheben, politisch selbstmörderisch. 
Herr Siel hat Ihnen bereits gesagt, dass Ihr Votum eine con
tradictio in adiectio ist. Man darf nicht gemäss dem Verur
sacherprinzip vorgehen wollen und dann die Zweckbindung 
ablehnen. Eine Verwendung zugunsten von anderen Ver
kehrsträgern, wie sie zum Beispiel vom Minderheitsantrag 
Affolter befürwortet wird, würde ohne weiteres eine starke 
Opposition in der Öffentlichkeit auslösen. Es ist deshalb 
begrüssenswert, dass - erstens - durch die Neuformulie
rung von Artikel 36bis Absatz 4 der Bundesverfassung der 
Bund verpflichtet wird, auch an Betrieb und Unterhalt der 
Natlonalstrassen generell Beiträge zu leisten. Zweitens ist 
zu begrüssen, dass durch die Neuformulierung von Arti
kel 36ter der Bundesverfassung die Zweckbindung des 
Zollzuschlages !Jnd der Hälfte des Grundzolles auf alle 
Strassenbedürfntsse ausgedehnt wird. «Auf alle Strassen
bedürfnisse ausgedehnt wird», das möchte ich einmal 
betont haben. Warum? Weil Herr Blei gesagt hat, dass 
die$e Vortage eine fiskalpotitlsc:he Vorlage 'Sei. Das stimmt 
einfach nicht! Was die Zweckbindung des Grundzotles 
anbetrifft, so wurde diese - es stimmt - von den bisherigen 
60 Prozent auf 50 Prozent herabgesetzt. Somit werden 10 
Prozent mehr, als dies Herr Biet wollte, in die allgemeine 
Bundeskasse fliesseri. Diese neue Regelung ist angesichts 
der angespannten Finanzlage des Bundes gerechtfertigt, 
und sie berücksichtigt, Herr Blei, die Ergebnisse der Ver
nehmlassung über den Entwurf des Finanzdepartementes. 
Wir wollen deshalb etwas realistisch sein. Die Zweckbin
dung ist da, auch wenn wir auf diese 10 Prozent verzichten, 
Das tun wir auch, weil wir die Vernehmlassung berücksichti
gen wollen. 
Ich habe zweimal unterstrichen, dass diese Vorlage Dring
lichkeit aufweist. Im Rahmen der Verkehrsabgabenproble
matik verleihen sowohl die freisinnig-demokratische Frak
tion als auch die freisinnig-demokratische Partei der Neure
gelung des Betrlebsstoffzolles absolute Priorität. Die ande
ren Vorlagen bezüglich Verkehrsabgaben - ich denke an 
die Schwerverkehrssteuer '-!nd an die Autobahnvignette -
sollen zurückgestellt werden. Wenn es nicht so wäre, wür
den· wir our Konfusion und Unsicherheit provozieren. Es 
fehlt nämltch gegenwärtig eine Koordination zwischen den 
verschiedenen Abgabeentwürfen, und mangels eines Glo
balkonzeptes würden wir den abgabepflichtigen Strassen
benützer, den Automobilisten, nur abschrecken. Die neue 
Regelung bewirkt eine verstärkte Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Kantone und der Gemeinden. Bei einem 
vermiedenen Einnahmenausfall von jährlich rund 500 Millio
nen Franken ab 1983 ergeben sich somit für den Bund 
zusätzliche Ausgaben von rund 400 Millionen pro Jahr, und 
zwar zugunsten der Kantone und der Gemeinden. Die Kan
tone sollten die Entlastung kompensieren. Die freisinnig
demokratische Fraktion - ganz genau wie die liberale Frak
tion - legt Wert auf diese Kompensationspflicht und bedau
ert wirklich aufrichtig, dass der Bundesrat in Artikel 18 
Absatz 2 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfas
sung eine Formulierung · vorgeschlagen hat, die kaum 

10 



Taxes sur les carburants. Affectation 828 N 21 juin 1982 

zweckmässig und referendumspolitisch gefährlich ist. Mit 
Bezug auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung 
der Kompensation rechtfertigt sich der Minderheitsantrag 
auf Streichung von Artikel 18 Absatz 2. Wir haben heute 
den Antrag Bonnard bekommen und dann den Antrag von 
Frau Kopp zu Artikel 18 Absatz 2. Die Diskussion morgen in 
der Detailberatung wird zeigen, ob die von Frau Kopp und 
Herrn Bonnard vorgeschlagenen Abänderungsanträge eine 
zweckmässige und annehmbare Lösung der Kompensa
tionspflicht der Kantone darstellen oder nicht. Aufgrund 
dieser wenigen Überlegungen empfehle ich Ihnen, dem Ein
treten zuzustimmen und den Rückweisungsantrag von 
Herrn Herczog abzulehnen. 
Ich möchte noch dem Oepartementschef, Herrn Ritschard, 
meinen Dank aussprechen für die Sorgfalt, mit welcher 
diese Vortage gründlich 1.1nd rechtzeitig - ich sage leise, 
abgesehen von Artikel 18 Absatz 2, - vom Finanzdeparte
ment ausgearbeitet wurde. 

Aftolter: Noch immer behandeln wir in der Schweiz die Ver
kehrsfragen sektoriell und beschränken uns auf die Diskus
sion von SachZWängen. So wurde auch diese Vortage aus 
politischen, finanziellen und aus zeitlichen Gründen drin
gend. Der Zeitdruck ist entstanden, weil der Fahrplan zur 
Realisierung der GVK im Gegensatz zum Taktfahrplan der 
SBB gar nie in Kraft gesetzt wurde. Mit der GVK hätte man 
die alles entscheidende Finanzierungsfrage im Verkehrswe
sen in den Griff bekommen. Es bleibt offen, ob man wie
derum aus politischen Gründen oder aus nackter Interes
senlage die GVK nicht verwirklichen konnte oder nicht ver
wirklichen wollte. In diese Beurteilung gehört auch die so
eben angekündigte TCS-lnitiative, die auch in erschrecken
der Deutlichkeit die «Ehrlichkeit„ der Proklamationen ent
larvt, die vom TCS im Zusammenhang mit der GVK abgege
ben wurden. Die oftmals vom Bundesrat versprochene 
GVK-Botschaft ist nicht zuletzt auch wegen der schleppen
den Behandlung der Schwerverkehrsbotschaft durch das 
Parlament verzögert worde!J. Auch der Finanzierung wurde 
durch die Ablehnung der Mehrwertsteuer der Boden entzo
gen. Mit der nun vorliegenden Botschaft soll nun auch noch 
zuerst die Neuregelung der Treibstoffzölle erfolgen. Die 
SP-Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage und ist - wie 
alle in die Vernehmlassung einbezogenen Organisationen -
für die Beibehaltung des Treibstoffzolls wie des Treibstoff
zolizuschlages. 
Unseres Erachtens wäre es schlicht unverantwortlich. ange
sichts der zunehmenden Kosten und Folgekosten auf den 
Gebieten Verkehr, GVK, Umweltschutzgesetzgebung und 
Energie-Bundesverfassungsartikel, aber auch wegen der 
prekären finanziellen Situation des Bundes einen Teil der 
Einnahmen ausfallen zu lassen. Prinzipiell unterstützen wir 
das Verursacherprinzip im Verkehrsbereich. Auch mit der 
Indiskretion, die entstanden ist in bezug auf die Strassen
rechnung - die übrigens nach meinem Dafürhalten zur Ver
wirrung geschickt programmiert ist -, ist klar und deutlich 
geworden, dass auch mit dieser Berechnung die Kosten
deckung des Individualverkehrs nicht erreicht werden kann. 
Es Ist also falsch und unkorrekt, den Automobilisten als 
Milchkuh der Nation bezeichnen zu wollen von Kreisen, die 
offensichtlich mit Emotionen Privilegien verteidigen wollen. 
Eine Neuregelung der Zweckbindung ist nur dann sinnvoll, 
wenn diese wesentUch erweitert wird. Durch die bisherige 
Regelung entstand nämlich eine automatische Finanzie
rung, die einen fast unbeschränkten Bau von Strassen 
ermöglichte. So wurden in den letzten 30 Jahren viermal 
mehr Mittel in den Privatverkehr als in den öffentlichen Ver
kehr gesteckt. Dabei ist eine Eigendynamik des Verkehrs 
entstanden, die uns auch vor ökologische Probleme stellt. 
Abgesehen davon, dass diese Verkehrsentwicklung zu 
einer neuen Quelle von Ungleichheiten geworden ist. 
Der Individualverkehr trug zur Mobilität der Menschen bei. 
Neben diesem Zweck, Leute von einem zum anderen Ort zu 
befördern und sie von ihrem Standort unabhängig· werden 
zu lassen, hat der Verkehr auch andere, ungewollte Ziele 
erreicht. Er hat die Umwelt verpestet, ist für das Verschwin-

den von Kulturland verantwortlich; er ist zuständig für einen 
Teil der hohen Gesundheitskosten. Es ist daher auch völlig 
belanglos, ob irgend jemand emotionell für oder gegen das 
Auto eingestellt ist, weil die Frage, ob die Beförderung von 
grossen Mengen von Menschen durch Individualfahrzeuge 
zweckmässig ist, nicht aufgrund unserer Sympathien beant
wortet werden kann, sondern nur in Beziehung auf die 
unabänderlichen Gegebenheiten der Natur, die uns dazu 
zwingt, gewisse Verhaltensänderungen vorzunehmen. 
Die sozialdemokratische Fraktion begrüsst deshalb - und 
fordert auch - die Zweckerweiterung der Treibstof{zölle, um 
zu einer manschen- und umweltgerechten Verkehrsstruktur 
zurückzufinden. Bei den Treibstoffzollerträgen sind wir 
grundsätzlich gegen eine Zweckbindung überhaupt, weil 
Zollerträge ohne irgendwelche Zweckbindung in die Bun
deskasse gehören. In Berücksichtigung des politisch Mach
baren haben wir nicht einen so weitgehenden Antrag 
gestellt; ich werde aber in der Detailberatun~ meinen 
Antrag noch begründen. 
In bezug auf die Übergangsbestimmung sind wir der Auffas
sung, d_ass die Kantone zu Kompensationsleistungen her
angezogen werden müssen. Deshalb haben wir auch mehr
heitlich der von der Kommission erarbeiteten Vorlage zuge
stimmt. 
Trotz dieser wenigen Vorbehalte bitte ich Sie im Namen der 
sozialdemokratischen Fraktion, auf die Vorlage einzutreten 
und den Nichteintretensantrag abzulehnen. 

M. Crevofsler: Avant de se prononcer sur l'affectation elle
meme des taxes sur les carburants, il n'est pas inutile de se 
demander si l'on est bien d'accord de maintenir ces der
nieres. Ce n'est pas evident et nous voulons. dans un pre
mier temps, vous livrer la positlon de notre groupe a ce 
sujet. Nous ne sommes pas favorables a une politique des 
caisses vides pour la Confederation. Nous aurons d'allleurs 
l'occasion de preciser notre opinion sur ce point. lorsque 
seront discutees les diverses motions deposees par des 
groupes partementaires, apropos de l'ellmination de la pro
gression a froid. Mais nous ne sommes pas non plus auto
matiquement favorables - vous le savez - a une fiscalite 
indirecte, frappant un produit qui est devenu de grande 
consommation. 
Nous devons toutefois constater, en realistes que nous 
sommes, qu'il est tres difficile pour la Confederation de 
faire admettre la necessite de trouver des recettes nou
velles. Que l'on pense a la taxe sur les poids lourds, 
aujourd'hui directement contestee et donc menacee: que 
l'on pense a l'impöt sur les avoirs fiduciaires, qui est actuel
lement en sursis defavorable - comme on dit en ballottage 
defavorable. Nous sommes donc bien obllges d'admettre 
que nous nous trouvons dans l'impossibilite politique de 
renoncer purement et simplement aux 2 milliards de francs 
environ qu'amenent les droits d'entree de base sur les car
burants et les taxes supplementaires, reserves jusqu·a ce 
jour aux routes nationales. Reconnaissons enfin, sur ce 
point, que, sauf pour certaines categories de personnes, 
l'usage de vehicules prives - donc la consommation de car
burant - ne constltue pas un besoin dont la satisfaction est 
prioritaire. Notre groupe conciut donc ä la necessite de 
maintenir les droits de base et les surtaxes sur les carbu
rants pour moteurs ä leur niveau actuel. 
Ce premier principe admis, se pose alors le probleme 
mäme de i'affectation des sommes ainsi recoltees. Un ver
sement integral de ces taxes a la caisse federale serait 
admissible dans une situation normale. Dans le cas ou 
l'attribution des ressources de la Confederation repondrait, 
lors des discussions budgetaires, ä des criteres parfaite
ment clairs de solidarite, notamment interregionale, et de 
justice sociale, on pourrait en effet accepter sans autre une 
affectation non llee de ces fonds. 
Mais on vient de le voir, en particulier lors du debat portant 
sur les subventions aux aeroports, on sait quels interets 
prevalent au sein de ce conseil et plus encore au sein du 
Conseil des Etats. Je dois toutefois preciser - je fais ici une 
parenthese - que, des maintenant, c'est au nom des depu-



tes du Part! du travail et du Parti socialiste autonome que je 
m'exprlme.11 nous apparait qu'etant donne les rapports des 
forces existant au Parlament entre les groupes, entre les 
representants des cantons villes et des cantons ruraux, 
entre les regions llnguistiques, mieux vaut, pour nous, une 
affectatlon garantie constitutionnellement qu'une affecta
tion decidee, chaque fois, lors de l'elaboration du budget 
annuel. Un article constitutionnel, fixant les parts respec
tives des dlfferents beneficiaires de ces ressources devra 
an effet etre accepte par la double majorite du peuple et 
des cantons. A l'occasion du vote sur une teile dispositlon, 
les positlons des diverses regions apparaitront clairement 
et ne pourront plus, des lors, etre deliberement ignorees. 
Acte et declaration de defiance a l'egard du Parlament: oui. 
Nous ne nous en cachons pas, c'est bien de cela qu'II s'agit 
et certains votes recents ä !'Interieur de ce Parlament ont 
bien montre quelle dlstance il pouvait y avoir, a l'occasion, 
entre le pays legal et le pays real. 
Catte analyse nous a donc conduits a preferer le maintlen, 
dans la constitutlon federale. d'une liste exhaustive des 
activites et reaUsations publiques qui devraient beneficier 
du produit de la taxe de base et de la surtaxe sur las carbu
rants. Dlsons d'emblee qua, pour ca qui conceme les 
routes, nous accepterons en gros la liste des täches propo
sees par la commisslon, liste a laquelle toutefois nous ajou
terons, pour la lettre g, la proposition de la minorite Blei. 
Nous estlmons encore qu'une part importante de ces 
recettes partioulieres de la Confederation, contrairement a 
ce que d'autres parlementaires ont dit a cette tribune, doit 
aussi etre affectee aux transports publlcs. Nous avons 
donc fait dans ce sens une proposltlon d'amendement que 
presentera M. Carobbio; je n'insisterai, par consequent, 
pas sur ce point. 
Dlsons, en conclusion, que notre groupe est taut d'abord 
favorable au maintlen de ces taxes et surtaxes sur les car
burants, que les elus du Parti du travail et du Parti socialiste 
autonome exlgent, pour leur part, l'inscrlption dans la 
constitution federafe de 1a liste des täches auxquelles doi
vent etre affectees les taxes ainsl pervues, et qu'enfin une 
partie importante des sommes recueillles permette d'aider 
les transports publics. II va donc sans dlre que nous vote
rons tous, en consequence, l'entree en matlere. 
S'agissant toutefois du 2e alinea de l'article 18, propöse 
comme disposltion transitoire, nous ne pouvons evidem
ment pas l'accepter. Qui peut dire aujourd'hui quand la 
repartltion des täches entre la Confederation et les cantons 
pourra entrer en vigueur? Nous ne saurions donc attendre 
que las taxes preievees sur las carburants soient reser
vees, longtemps encore, exclusivement aux besoins rou
tlers de la Confederation. 
Nous voterons en consequence ici la proposition de mino
rlte Barchl, plusleurs cantons supportant · deja des 
depenses d'exploitation importantes dans le domaine du 
trafic, et ces cantons auraient d'ores et deja besoin de 
cette aide federale. 

Reiniger: Ich benütze die Gelegenheit dieser Eintretensde
batte, um in aller Kürze auf ein Problem zu verweisen, das 
sich im Zusamment:,ang mit dem Nationaistrassenbau bzw. 
dessen Finanzierung in Schaffhausen ergeben hat und das 
unbedingt gelöst werden sollte. Es handelt sich um folgen
des: In Schaffhausen müssen dem geplanten Nationalstras
senbau auf Stadtgebiet rund 170 zum grössten Teil sehr 
preisgünstige alte Wohnungen weichen. Der beabsichtigte 
«Häusermord„ ist mit ein Grund für die ausserordentlich 
starke Opposition der Stadtbevölkerung gegen den Bau der 
N 4. Die Stimmberechtigten der Stadt haben bekanntlich in 
einer Konsultativabstimmung vor einigen Jahren mehrheit
lich gegen die Ausführung des in Frage stehenden Projek
tes Stellung genommen. und es ist zu erwarten, dass auch 
in Zukunft dem geplanten Bauwerk grösster Widerstand 
entgegengesetzt wird. 
Dieser Widerstand liesse sich stark reduzieren, wenn 
anstelle der erwähnten 170 Altwohnungen mit Hilfe von 
Nationalstrassenmitteln gleichwertige und ebenso preis-

günstige Ersatzwohnungen erstellt und den betroffenen 
Mietern angeboten werden könnten. Direktor Jakob hat . 
anlässlich einer Aussprache in Schaffhausen versprochen, 
abzuklären, ob eine solche Ersatzbeschaffung möglich sei. 
Damit wir uns später nicht dem Vorwurf aussetzen, wir hät
ten diesen Punkt anlässlich der heutigen Diskussion im 
Zusammenhang mit Artikel 36ter der Verfassung nicht zur 
Sprache gebracht und ausdrücklich geregelt, möchte ich 
die folgenden beiden Fragen stellen: 
a. Wieweit sind die von Direktor Jakob in Aussicht gestell
ten Abklärungen gediehen? 
b. Deckt die vorgeschlagene neue Verfassungsbestim
mung das Vorhaben ab, lässt sie also - mit anderen Worteh 
- die Ersatzbeschaffung von Wohnungen, die Natlonalstras
sen weichen müssen, zu, oder ist im Verfassungstext aus
drücklich festzuhalten, dass die Treibstoffzollerträge auch 
für diese Zwecke verwendet werden können? 
Ich wäre Herrn Bundesrat Ritschard dankbar, wenn er in 
Absprache mit den zuständigen Beamten zu diesen Fragen 
Stellung nehmen könnte. 

Lüchinger: Ich zähle mich zu den engagierten Befürwortern 
des öffentlichen Verkehrs. Mein persönlicher Wunsch bei 
dieser Vorlage würde dahin gehen, wesentliche Teile der 
Benzinzollerträge für die Investitionen zugunsten des 
öffentlichen V-erkehrs einzusetzen. In der Kommission 
haben wir solche und andere Anträge in langer Reihe disku
tiert. Wir haben das Feil des Bären mindestens fünfmal ver
teilt, obwohl der Bär noch gar nicht erlegt ist. 
Ich bin in dieser ganzen Angelegenheit in den letzten Mona
ten sehr viel bescheidener geworden. Angesichts der 
bekannten finanzpolitischen Probleme und der zeitlichen 
Dringlichkeit dieser Vorlage geht es für mich primär darum, 
die Verlängerung des Benzinzollzuschlages in der Volksab
stimmung erfolgreich durchzubringen. Wie schwer das in 
unserer Referendumsdemokratie ist - Herr Blei hat schon 
darauf hingewiesen -. haben wir ja beim Ausländergesetz 
wieder erleben müssen. Die Erhaltung des Benzinzollzu
schlages ist doch gemeinsames Ziel all jener, die morgen in 
diesem Saal die unterschiedlichsten M[nderheitsanträge 
vertreten werden. 
Wenn die Verkehrsverbände einen angemessenen Stras
senbau und Strassenunterhalt in den Kantonen und 
Gemeinden sicherstellen wollen, kostet das Geld; wenn die 
Kantone und Gemeinden den öffentlichen Verkehr fördern, 
wenn sie Fuss- und Velowege erstellen sollen, kostet auch 
das wiederum Geld. Eine Entlastung der kantonalen und 
kommunalen Strassenrechnungen wird in den Budgets der 
Gemeinden und Kantone auch Raum geben für zusätzliche 
umweltfreundliche Investitionen. 
Die allerschlechteste Lösung wäre eine Verwerfung dieser 
Verfassungsvorlage in der Volksabstimmung, womöglich 
noch mit .widersprüchlichen Parolen unterschiedlicher 
Opposition. Dann würden alle Verlierer sein, die in diesem 
Saal morgen die verschiedensten Anträge stellen wollen; 
Verlierer würden auch die Verkehrsverbände sein sowie die 
Umweltorganisationen, samt dem Verkehrsclub der 
Schweiz. Ich appelliere daher an die Weisheit aller. 
Persönlich sehe ich die referendumspolitische Gefahr am 
schärfsten auf selten der Verkehrsverbände. Diese haben 
seinerzeit bei der Erhöhung des Benzinzollzuschlages das 
Versprechen abgegeben. sich für die Wiederherabsetzung 
des Zuschlages zu verwenden, sobald das möglich sein 
werde. Jetzt wird es möglich, und nun sollen die Verkehrs
verbände für die Beibehaltung des Zuschlages stimmen; 
das bringt sie in eine psychologisch und verbandspolitisch 
schwierige Lage. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die 
Verkehrsverbände auf eine einigermassen tragbare Mittellö
sung einschwenken würden. Ich verweise darauf, dass in 
der Initiative des TCS in der Übergangsbestimmung den 30 
Rappen Zuschlag zugestimmt wird, dass auch die Unter
stützung des Huckepackverkehrs ermöglicht werden soll. 
Ich meine, es muss unsere Kunst sein, eine Verständi
gungslösung möglich zu machen. Gleichzeitig möchte ich 
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allerdings den Verkehrsverbänden sagen, dass ich an ihre 
fast einstimmigen Beschlüsse nicht ganz-glaube. Ich bin der 
Überzeugung, dass im TCS wie im ACS Tausende von Mit
gliedern vorhanden sind, die gegen eine absolute und ein
seitige Autopolitik eintreten. Aber die innerverbandliche 
Demokratie dieser Verbände ist eben nicht so geartet, dass 
diese Meinungen zum Ausdruck kommen können. Ich habe 
im ACS Zürich erlebt, dass es in einer offenen und kontra
diktorischen Auseinandersetzung möglich ist, zu ganz 
anderen Beschlüssen und Meinungen zu kommen, als sie 
von der Verbandsleitung in Bem vertreten werden. 
Wenn die Verkehrsverbände das beachten und auch etwas 
bedenken und wenn wir auf unserer Seite ihre schwierige 
psychologische und verbandspolitische Lage anerkennen, 
so sollte es möglich sein, zu einer vernünftigen Einigung zu 
gelangen. Ich bin der Meinung, dass der Mehrheitsantrag 
der Kommission, wenn man ihn restriktiv interpretiert - wie 
das meines Erachtens die Meinung der Kommission ist -, 
eine Grundlage für eine solche Verständigungslösung bil
det. Ich bitte daher um Eintreten. 

Ganz: Die Botschaft über die Neuregelung bei den Treib
stoffzöllen. als Folge der auslaufenden horrenden Kosten 
des Natlonalstrassenbaus und des abzusehenden Endes 
der Rückzahlung von Bundesvorschüssen für diesen 
ertaubt es uns, diese namhaften Gelder weiteren Zwecken 
dienstbar zu machen. An und für sich schon eine erfreuli
che Tatsache; ich empfinde mit der grossen Zahl von Zwei
radfahrem dies doppelt erfreulich, weil jetzt endlich die wie
derholten Bemühungen dieser nebst den Fussgängem 
schwächsten Verkehrsteilnehmern für sichere Verkehrs
wege zu einem ersten greifbaren Resultat führen. 
Ich begrüsse deshalb die heutige Beratung dieser Bot
schaft. wird doch mit dem Antrag der Kommission beim 
Artikel 36ter Buchstabe c durch das Streichen der drei letz
ten Worte uvon überregionaler Bedeutung• die Tür vollstän
dig geöffnet für eine Verwendung solcher Gelder für kom
munale, regionale oder kantonale Bauvorhaben, die einer 
möglichst sachgerechten Entflechtung des gesamten 
Strassenverkehrs dienen. Mit dieser Formulierung werden 
weitere Anträge über die diversen Kategorien, wie Fussgän
ger, Rad- oder Mofafahrer usw., überflüssig. 
Voraussetzung ist allerdings eine entsprechende Erklärung 
unseres verehrten Finanzministers. Meines Erachtens 
dürfte die Sache klar sein, wobei Ich zur Stützung meiner 
Ansicht das «Amtliche Protokoll• unserer Märzsession 
zuhilfe nehme. Nachdem ich damals bei der Beratung des 
Umweltschutzgesetzes, wo dieser Artikel 36ter ebenfalls 
behandelt wurde, einen Antrag zugunsten der erweiterten 
Verwendung von Treibstoffzöllen und -abgaben einreichte, 
hat Herr Bundesrat Hürlimann folgendes erklärt: «Herr 
Ganz, der Bundesrat hat für Ihr Anliegen und für Ihren 
Antrag nicht nur Verständnis, sondern er teilt grundsätzlich 
Ihre Auffassung. Wir sind im Bundesrat der Meinung, dass 
wir in bezug auf die Entflechtung des Verkehrs tatsächlich 
nicht nur bei den Nationalstrassen, sondern auch beim übri
gen Verkehr beitragen müssen.» 
Es folgten einige Bemerkungen zu den Vorteilen der Ver
kehrsentflechtung, und weiter wurde von Herrn Bundesrat 
Hürlimann ausgeführt: «Weil dem so ist, möchten wir diese 
Entflechtung eben auch in den übrigen Strassenbereichen 
mit den Mitteln, die wir vom Autofahrer erheben - also 
Benzinzoll, Benzinzollzuschlag -, künftig bei dies~r Ände
rung von Artikel 36ter, wie Sie mit · Recht erwähnt haben, 
ändern. In diesem Verfassungsartikel, der grundsätzlich 
vom Bundesrat beraten ist•, - das war also im März - «ist 
dieses Prinzip vorgesehen, und zwar nicht nur für die Natio
nalstrassen, wie wir es jetzt schon haben, sondern ganz all
gemein als ein Ziel im Sinne auch des Verursacherprinzips 
dieses Gesetzes, aber auch mit Rücksicht auf die Sicher
heit für den Automobilisten, vor allem aber für Radfahrer 
und Fussgänger. Herr Ganz, ich kann Ihnen also die Zusi
cherung, die Sie von mir verlangt haben. im Namen des 
Bundesrates geben.» Das war ziemlich deutlich. Deshalb 
habe ich erklärt, dass für mich die Sache klar sei. 
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Nachdem ich in diesem Saale schon verschiedentlich 
zugunsten von Radwegen gesprochen habe - auch ein 
diesbezügliches Postulat wurde vor nicht allzu langer Zeit 
überwiesen,· in dem ich auch auf die unhaltbare Situation 
hinwies, dass die Mofas beim Zoll und beim Zollzuschlag 
wohl zur Kasse gebeten werden, jedoch für ihre geleisteten 
jährlichen Beiträge von rund 10 bis 15 Millionen Franken 
keine Gegenleistung des Bundes sähen -, kann ich mich 
heute kurz fassen. 
Lediglich auf den heute im Foyer aufliegenden druckfri
schen Jahresbericht der BfU möchte ich noch hinweisen. 
Aus dem Thema «Unfallverhütung» zitiere ich einen kleinen 
Abschnitt, der ebenfalls die Bedeutung der Verkehrsentmi
schung untermauert. Es heisst hier: 
«Das Hauptstrassennetz innerorts weist wegen des hohen 
Anteils von Fussgängem und Zweiradfahrern die höchsten 
Unfall- und Verunfalltenraten auf. Weil die Trennung und/ 
oder die Reduktion der Energien ein wichtiger Grundsatz 
aller Sicherheitsanstrengungen ist. sind die Senkung der 
generellen Höchstgeschwindigkeit innerorts und verkehrs
t99hnische Verbesserungen vor allem für Fussgänger und 
Velofahrer ausserordentlich wichtig.» 
Dies ist eine erneute Bestätigung dafür, dass im heutigen 
massiven Verkehrsgeschehen auf unseren Strassen die 
Entflechtung das wirksamste Mittel ist, um die zu grossen 
Zahlen an Unfalltoten und Verletzten massiv zu reduzieren. 
Helfen Sie mit. vi.el Leid zu ersparen durch die aufgezeigten 
Massnahmen, die mit Geldern aus den Treibstoffabgaben 
sicher stärker vorangetrieben werden und auch für diejeni
gen Kantone, die auf diesem Gebiet noch allzu lässig sind, 
animierend wirken werden. 

Vetsch: Wir können erfreulicherweise den übereinstimmen
den Willen feststellen, wonach Grundzoll und Zollzuschlag 
in bisheriger Höhe erhalten bleiben sollen. Wir haben also 
keine grundsätzliche Ablehnung dieser Vorlage. Wir haben 
auch eine übereinstimmende Willensäusserung - so darf 
man, glaube ich, feststellen - in bezug auf die Priorität. Es 
gilt. diese Erträgnisse dem Bund zu erhalten. Sie gehen 
allen anderen möglichen Strassenabgaben vor. Das heisst. 
dass eine allfällige Vortage über Vignette bzw. Schwerver
kehrsabgabe im Ablauf der Entscheide hinter diese Vorlage 
zurückzutreten hat. 
Soweit können wir uns einigen. Der Streit beginnt, wenn es 
um das Verteilen und um die V-erwendung dieser Gelder 
geht. Und da haben wir keinen breiten Spielraum; das Ver
nehmlassungsergebnis weist uns den Weg. Der Bundesrat 
hat diesen Weg meines Erachtens aufgezeigt. Er ist schmal 
und nicht ohne Absturzgefahr. Die Vorschläge des Bundes
rates, erweitert durch die Kommission, scheinen mir aber 
erfolgsversprechend. Leider hat sich nun bereits eine mas
sive Gegnerschaft angemeldet. wiederum aus sehr entge
gengesetzten Richtungen. Es droht emeut ein Zweifronten
krieg. Und dies bei einer guten, .ausgewogenen und drin
gend notwendigen Vortage. Gegnerschaft droht - wie das 
erwähnt worden ist von meinem Kollegen Lüchinger - von 
den Umweltorganisationen einerseits und von den Automo
bilverbänden andererseits. Trotz des Verständnisses für 
ihren den Verbandszwecken dienenden Einsätzen müssen 
wir mit allem Nachdruck an die staatspolitische Verantwor
tung dieser Organisationen appellieren. Die Vortage bringt 
allen etwas. Sie bringt sogar allen viel. Aber sie bringt 
selbstverständlich - wie jede andere - niemandem alles. 
50 Prozent Grundzoll in die Bundeskasse kann wohl nicht 
im Emst und mit guten Gründen bekämpft werden. Zölle 
gehören grundsätzlich in die Bundeskasse. Unsere erste 
Aufgabe hier ist es, den Bundeshaushalt zu sanieren. Aller
dings nicht mit dieser Vorlage. Das sei zugegeben. Ein 
·Betrag von 100 Millionen Franken Mehreinnahmen zur 
freien Verfügung des Bundes ist aber angemessen. Der 
grösste Teil der Mittel bleibt der Strasse und kommt dem 
Automobilisten zugute. Neue Mittel werden in den Dienst 
des Umweltschutzes gesteilt. · Strassenentlastende Mass
nahmen kommen auch dem Gesamtverkehr zugute. Es gibt 
also keinen Grund,. diese wichtige und dringende Vorlage 
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zu gefährden und dem Bund in seiner weitert,in gespannten 
Finanzlage dringend benötigte Mittel zu entziehen, Mittel, 
die die meisten bereit sind, weiterhin zu entrichten. 
Wir.haben allen Grund, uns kraftvoll hinter die Vorlage des 
Bundesrates und die Anträge der Kommission zu stellen. 
Da der Präsident des Touring-Clubs der Schweiz ein alt 
Nationalrat ist, der sich hier in diesem Saal stets durch 
staatsmännische Klugheit ausgezeichnet hat, bleibt bei mir 
die Hoffnung auf ein Einlenken auf diese gute Kompromiss
formel. Dieselbe Besonnenheit erwarten wir auch von den 
Umweltorganisationen. 

Weber-Arbon: Ich greife aus dieser Vorlage vier seltsame 
verfassungsrechtliche Punkte heraus. 
Erstens einmal die Aufspaltung einer Zollposition in Grund
zoll und Treibstoffzollzuschlag: Die Geburtsstunde des Zoll
zuschlages liegt Im Jahre 1928, als ihn die eidgenössischen 
Räte als Subvention für die Kantone für die Verbesserung 
und den Unterhalt von Autostrassen einführten; 50 Prozent 
betrug damals der Ansatz. Der Ausdruck verschwand dann 
wieder bis im Jahre 1960. als - im Rahmen einer der vielen 
Bundesfinanzordnungen - gleich die Hälfte oder 50 Prozent 
des bisherigen Benzinzollertrages den Kantonen zugewen
det wurden. -Ab 1958 - die verkehrs- und finanzpolitische 
Euphorie - erhöhte man diesen Satz auf 60 Prozent. Im glei
chen Jahr wurde·dann auch der Treibstoffzollzuschlag wie
der eingeführt, und er ist von 1962 bis 1974 - wie Sie wis
sen - hinaufgeklettert von 5 auf 30 Rappen. 
Wissen Sie übrigens, dass der Benzingrundzoll seit 1936 
überhaupt nie mehr geändert wurde? Ich frage den Bun
desrat: Was sind eigentlich die Gründe für diese «Stabili
tätspolltik», wenn Sie diesen Ausdruck gestatten? Heute 
wird vorgeschlagen, den Treibstoffzollzuschlag neben dem 
Grundzoll beizubehalten. Dabei sollen aber für beide Posi
tionen die gleichen Zweckumschreibungen vorgesehen 
werden. Warum hält man an dieser Differenzierung fest und 
sagt nicht einfach und klar: Oer Zoll auf Treibstoffen beträgt 
so und so viel und ist für den und den Zweck reserviert? Ich 
gebe zu, dass wir hier wahrscheinlich handelspolitisch gut 
tun, diese Differenzierung beizubehalten. 
Ein zweites seltsames Moment ist die Zweckbindung. Ich 
werde mich dazu aus Zeitgründen bei der Detailberatung 
äussem. Ich möchte hier nur grundsätzlich festhalten, dass 
natürllch jede Zweckbindung ein Verstoss gegen die 
Grundsatznorm von Artikel 30 der Bundesverfassung ist, 
die besagt, dass Zölle in die Bundeskasse zu fliessen 
haben. 
Die dritte Merkwürdigkeit: In Artikel 36bis wird vorgesehen, 
dass inskünftig nicht nur die Kosten für die Erstellung, son
dern auch für den Betrieb und Unterhalt der Nationalstras
sen zwischen Bund und Kantonen verteilt werden sollen. 
Beachten Sie dieses Wort «verteilt»! Eine Kostenverteilung 
passt nach meiner Auffassung schlecht in das Konzept 
einer Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kan
tonen. Ich stelle hier fest, dass man in der Theorie «Aufga
benteilung» sagt; in der Praxis heisst dies aber «Kostenver
teilung». · 
Viertens: Ein paar Worte noch zu den Betriebs- und Unter
haltbeiträgen in Artikel 36bis. Da wird also der Bund mit 
einer neuen Aufgabe belastet. und die Kantone werden ent
sprechend entlastet. Diese politische Ausgangssituation 
hat zu einer der wohl seltsamsten Verfassungsbestimmun
gen geführt, die uns der Bundesrat und damit auch die 
Kommission bisher vorgeschlagen haben, ich meine näm
lich den Artikel 18 der Übergangsbestimmung. Wie sollen 
wir diese Norm nennen? Einen Artikel des Unbehagens, 
des schlechten Gewissens. des Kompensationsversuches, 
eine Programmerklärung für die Zukunft der Verhandlungen 
zwischen Bund und Kantonen? Ich lasse die Frage jetzt bei 
der Eintretensdebatte offen, halte nur dafür, dass die Strei
chung, wie sie von der Kommissionsminderheit beantragt 
wird, wohl als etwas rabiat und politisch als etwas fragwür
dig bezeichnet werden muss. Die Altematiworschläge wer
den wir bei der D"etailberatung etwas unter die Lupe neh
men können. Fazit: Die Vorlage ist staatsrechtlich interes-
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sant, gelegentlich etwas fragwürdig, politisch heikel. Ein 
wenig stehen wir auch unter dem Ergebnis des Fluches 
nicht von bösen, aber vielleicht von ungeschickten Taten 
der Vorväter. 

Hier wird_ die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 

Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung um 19.30 Uhr 

La seance est levee a 19 h 30 
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Jost: Seit der Verteilung der Burgunderbeute ist es so, 
dass sich die Edgenossen fast nie einigen können, wenn 
es etwas zu verteilen gibt. Nicht ganz zu Unrecht hat Herr 
Bundesrat R1tschard kürzHch diese Feststellung gemacht. 
Da die Interessentagen und Zielsetzungen der im Vernehm
lassungsverfahren und der in Eingaben und Aufrufen 
geäusserten Anliegen sehr unterschiedlich sind, gilt es, 
einen Kompromiss zu finden, der nicht allein möglichst 
gerecht ist, sondern der auch Aussicht auf die Zustimmung 
des Souveräns hat; weil wir sonst vor einem Scherbenhau
fen stehen, den kaum jemand will und der der öffentlichen 
Hand aller Stufen finanzielle Mlttel vorenthalten würde, auf 
die sie dringend angewiesen ist. Die Planung, die bisherige 
Ausführung und auch das Finanzierungssystem unserer 
Nationalstrassen dürfen gesamthaft sicher als weitsichtig 
und gut gelungen bezeichnet werden, und allen jenen, die 
daran beteiligt waren und sind, gebühren Dank und Aner
kennung. 
Der Fertigstellung dieses grossen Gemeinschaftswerkes 
gehört, wenn Einzelprobleme auch noch nicht gelöst sind, 
die erste Priorität. Diese Enstufung, wie sie vom Bundesrat 
richtig vorgesehen wird, bedingt bis ungefähr Mitte der 
neunziger Jahre annähernd die bisherigen jährlichen 
Finanzaufwendungen. Es ist deshalb irreführend und weckt 
falsche Hoffnungen, wenn heute in der Presse und in den 
Medien bereits vom nahenden Ende des Natlonalstrassen
baues und von dadurch freiwerdenden Milliardenbeträgen 
berichtet wird. Es geht einstweilen und noch auf längere 
Sicht, auch in Berücksichtigung der allfälligen Teuerung, um 
jenen Betrag, der durch die vollständige Rückzahlung des 
Bundesvorschusses frei wird, nämlich um etwa 400 bis 450 
MIiiionen Franken oder um 10 bis 11 Rappen pro Liter des 
Trelbstoffzollzuschlages, die inskünftig ausfallen würden, 
wenn der Souverän nicht einer Erweiterung ihrer Zweckbe
stimmung beipflichten würde. Damit würde aber 
a. die Verwirklichung der GVK im privaten Verkehrsbereich 
nachhaltig beeinträchtigt, 
b. die dringend notwendige schrittweise Aufholung eines 
ausgewiesenen hohen Nachholbedarfs auf dem sehr 
bedeutsamen Gebiet der Haupt- und Verbindungsstrassen 
in den Kantonen und Gemeinden langfristig behindert, was 
wiederum den Thesen der GVK widersprechen würde, und 
c. es müsste auf eine Finanzierungsquelle verzichtet wer
den, die niemanden spürbar belastet. 
Nur schwer verständlich dürfte es sein, einerseits mit 
Vignetten, Schwerverkehrsabgaben oder sogar Tunnelge
bühren neue Finanzquellen zu suchen und andererseits auf 
jene Massnahme teilweise zu verzichten,· die sich bewährt 
hat und die sich auch inskünftig ohne jeglichen zusätzlichen 

832 N 22juin 1982 

administrativen Aufwand fortführen lässt. Über die Richtig
keit der Zweckbindung reiner Fiskalabgaben kann man sehr 
wohl geteilter Meinung sein. Die Diskussion zu diesem 
Thema scheint mir aber beim uns beschäftigenden Pro
blemkreis müssig, denn bei den Treibstoffzöllen handelt es 
sich bekanntermassen nicht allein um Fiskal-, sondern zu 
einem grossen Teil um Kausalabgaben Im Sinne des Verur
sacherprinzips, die wohl in kombinierter Form, aber in 
erfreulich kostensparender Weise erhoben werden. Gerade 
deshalb ist auch die Verwendung dieser Mittel für den 
kostenverursachenden Strassenbau und -verkehr im weite
ren Sinne vorgegeben, damit wir dem eingangs erwähnten 
Grundsatz der Gerechtigkeit möglichst folgen können. 
Der Katalog der Verwendungsmöglichkeiten im vorgesehe
nen Artikel 36ter der Bundesverfassung kann deshalb bei 
aller Anerkennung des Gewichtes verschiedener Anliegen 
nicht beliebig aufgebläht werden, wenn wir vor dem Sou
verän nicht Schiffbruch erleiden wollen. Die Aufhebung der 
Zweckbindung der Treibstoffzölle im Sinne des Antrages 
von Herrn Ratskollege Herczog hätte zur Folge, dass die 
Automobilisten zur Finanzierung von allgemeinen Bundes
aufgaben herangezogen würden, bei denen sie allein weder 
Verursacher noch Nutzniesser sind. Der Grundsatz der 
Nichtzweckbindung einzelner öffentlicher Einnahmen hat 
slch in der Praxis nie durchsetzen können. Unter den heuti
gen Grundsätzen des Äquivalenzprinzips, das wir anstre
ben, haben zielgerichtete Zweckbindungen - um eine sol
che handelt es sich hier - im Gegenteil entscheidend an 
Bedeutung gewonnen. Herr Herczog beruft sich offensicht
lich auf veraltete und nicht marktwirtschaftlich& Grundsätze 
der Finanzwiss~nschaft. Abgesehen davon können wir uns 
seinen Antrag materiell gar nicht leisten, weil die Treibstoff
zölle In den öffentlichen Haushalten zu gewichtig sind, als 
dass wir sie in den Kamin schreiben können. Sein Antrag 
aber würde dazu führen. Ich bitte Sie deshalb höflich, sei
nen Antrag abzulehnen und auf die Vorlage im Sinne der 
Kommission einzutreten. 

Frau Uchtenhagen: Die Vorlage, wie sie Ihnen die Mehrheit 
der Kommission vorschlägt, ist das Resulat einer Verständi
gung, wie sie nicht immer erzielt werden kann. Es handelt 
sich nicht um irgendeine billige Konsenslösung, die 
zustande kam, weil die unterschiedlichen Probleme und 
Ansichten nicht ausdiskutiert wurden, sondern diese Mei
nungen wurden sehr wohl vertreten, nämlich die des priva
ten Verkehrs, des öffentlichen Verkehrs, des Umweltschut
zes, der Sanierung der Bundesfinanzen und der Entflech
tung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen. Zum Tell 
schlagen sich diese Ansichten noch in Minderheitsanträgen 
nieder. Aber die Kommissionsarbeit unter der sehr ruhigen 
und kompetenten Führung unseres Präsidenten, Herrn 
Huggenberger, war geprägt vom Willen, eine für alle 
annehmbare Lösung zu erarbeiten, die realpolitisch auch in 
der Volksabstimmung eine Chance haben sollte. 
Die Erweiterung und Präzisierung des Zweckbindungskata
logs beschränkt sich nicht zuletzt mit Rücksicht auf die 
Automobilverbände auf Massnahmen, die dem motorisier
ten Verkehr dienen, wie dies Massnahmen der Entflechtung 
und der gegenseitigen Ergänzung des Verkehrs, der 
Schutzbauten und der Umweltschutzmassnahmen tun. Ich 
war deshalb sehr enttäuscht, als ich am Samstag hörte, 
dass der TCS eine Volksinitiative lancieren will. Diese 
Lancierung ist für mich schwer verständlich, nicht einmal 
wenn sie bloss als Druckmittel gedacht ist. Der TCS ist ja 
nicht irgendeine kleine, wilde Gruppierung, sondern er ist 
ein sehr grosser Verband und trägt damit auch staatspoliti
sche Verantwortung. Er sollte meines Erachtens aus die
sem Grund Hand bieten zu einer vernünftigen Verständi
gu'ngslösung. 
Sehr viele Mitglieder - viele unter uns sind sehr wahrschein
lich Mitglied des TCS - nehmen die Dienstleistungen dieses 
Verbandes sehr gern in Anspruch, sind aber nicht gewillt, 
sich damit gleichzeitig in ein ideologisches Korsett zwän
gen zu lassen und unter allen Umständen nur die Interessen 
des motorisierten Verkehrs zu vertreten ohne Rücksicht auf 
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übergeordnete Allgemeininteressen, quasi ohne Rücksicht 
auf Verluste. 
Wenn das Vorgehen des TCS eine Einzelerscheinung wäre, 
könnten wir sehr wahrscheinlich stillschweigend darüber 
hinweggehen. Aber - und das erfüllt uns wahrscheinlich alle 
mit Sorge - immer häufiger schllessen sich unsere Bürge
rinnen und Bürger zu Interessengruppierungen, Bürger
initiativen und ähnlichen losen Organisationen zusammen, 
die sich ausschliessllch mit einem Problembereich beschäf
tigen, über den dann natürlich Konsens besteht. Viele Bür
ger sind offensichtlich der Ansicht, dass ihre wohlverstan
denen Interessen von Parlament und Regierung nur unvoll
ständig wahrgenommen werden. Ich gehöre mit vielen von 
Ihnen zu jenen; die sowohl die zunehmende Stimmabsti
nenz wie auch die zunehmenden sich ausserhalb der Par
teien abspielenden politischen AktMtäten emst nehmen. 
Aber ich sehe auch, dass damit Gefahren verbunden sind, 
nämlich die Verstärkung der bereits bestehenden Polarisie
rungen und Erschwerungen der für unser politisches 
System nötigen Konsenserarbeitung sowohl im Parlament 
als auch bei den Volksabstimmungen. Das Abwägen von 
sich widersprechenden Interessen und Ansichten, die 
Durchsetzung des Machbaren, ist schwieriger zu vertreten 
und zu verteidigen als ausschliessliche, leicht in Schlag
worte umzumünzende Stellungnahmen. Aber solange es 
Parlamente gibt, wird es immer auch Aufgabe der Parla
mentarier sein, nicht nur ihre eigenen Vorstellunge.n durch
zusetzen, sondern auch Lösungen zu erarbeiten, die die 
Vielfalt der Meinungen und Interessen berücksichtigen, und 
dabei einen Konsens zu erarbeiten, der von der Mehrheit 
der Stimmbürer akzeptiert werden kann. 
In diesem Sinne möchte ich an Sie, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen, appellieren und Sie bitten, der Vorlage zuzu
stimmen, vor allem aber auch Ihren ganzen Einfluss geltend 
zu machen, dass sowohl die Umweltschutzorganisationen 
wie insbesondere der s9 mächtige TCS Hand bieten für 
eine Verständigungslösung, sonst kommt es wirklich so 
hinaus, wie Herr Kollege Lüchinger gesagt hat: dass wir 
zuletzt dann alle die Verlierer sind. 

Martlgnonl: Im Grunde genommen stehen die eidgenössi
schen Räte vor einer recht klaren und übersichtlichen Alter
native. Es geht nämlich um die konkrete Frage, ob rund 400 
Millionen Franken Tr.eibstoffzollerträge auch weiterhin in der 
Verfügung der Öffentlichkeit bleiben oder ob sie - um es 
vielleicht etwas zurückhaltend auszudrücken - in -den Markt 
zurückfllessen sollen. Es herrscht in diesem Saal mit dem 
Bundesrat Willensübereinstimmung, dass diese 400 Millio
nen Franken der öffentlichen Hand erhalten bleiben sollen; 
aber nicht nur hier im Saal, wo die Kommissionsreferenten, 
die Fraktionssprecher und die Elnzelvotanten sich in dieser 
Richtung geäussert haben, sondern darüber hinaus auch in 
den befragten Kreisen, bei den interessierten, den Kanto
nen und auch bei den Automobilverbänden herrscht im 
Prinzip Übereinstimmung, dass diese Treibstoffzollzu
schläge weiter erhoben werden sollen. 
Wieweit können und sollen Volk und Stände sich dieser Auf
fassung anschliessen? Es stellt sich also die Frage nach 
der Referendumstauglichkeit der Vorlage, die ja jetzt immer 
wieder aufgeworfen worden ist. 
Ich bin der Meinung, dass die Anträge des Bundesrates 
und der Kommissionsmehrheit, so weit sie Artikel 36bis und 
36ter betreffen, eine taugliche Grundlage bieten. Ich 
möchte sogar sagen, dass sich auch die Automobilisten 
überzeugen lassen können, dass auch von ihrer Seite ein 
gewisser Beitrag zur Verbesserung der Bundesfinanzen 
geleistet werden soll, dass also die Frage der Relationen, 
50 oder 60 Prozent für den Strassenverkehr aus den Grund
zöllen, trotz der Initiative, die der TCS lanciert hat, nicht im 
Vordergrund steht, nicht die entscheidende Frage ist, die 
hier spielen kann. Meines Erachtens geht es hier um eine 
andere, wichtigere referendumspolitlsche Frage, nämlich 
um die Frage der Zielsetzung, der Zweckbestimmung. Ich 
habe vor etwa zwei Jahren hier in diesem Parlament gesagt, 
dass der Bau von Mehrzweckflugzeugen in der helveti-
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sehen Finanzpolitik untauglich sei, dass diese Flugzeuge 
abstürzen. 
Wenn wir die Anträge, die ausserhalb der Kommission 
unterbreitet worden sind, etwas genauer ansehen, so stel
len wir fest, dass wiederum ein gewisses Risiko besteht, 
dass hier im Parlament ein Mehrzweckflugzeug gebaut 
wird. Ich möchte unterstreichen, dass die Artikel 36bis und 
36ter mit der Fassung der Kommissionsmehrheit durchaus 
tauglich sind; aber alle Anträge, die weitergehen in Rich
tung der Zweckerweiterung oder sogar der Zweckentfrem
dung, sind meines Erachtens Sargnägel für diese Vorlage. 
Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und auch die 
Übergangsbestimmung Absatz 2 des Artikels 11 zur Dis
kussion stellen. Bei allem Verständnis für die Sorgen des 
Bundesrates muss ich hier meine Bedenken anmelden, und 
'ZWar nicht als Finanzdirektor od~r. wie man uns jetzt 
bezeichnet, als «Schlüssler» eines Kantons, sondern als 
Staatsbürger, der referendumspolltische Bedenken hat. 
Wenn wir die Kompensationsfrage bereits hier einbringen 
und sie jetzt in der Verfassung verankern, so öffnen wir die 
Schleusen für alle möglichen Interpretationsmöglichkeiten. 
Ich habe bereits heute nicht nur von den Verkehrs- und von 
den Automobilverbänden, sondern auch von der anderen 
Seite, nämlich vom öffentlichen Verkehr, kritische Stimmen 
vernommen. Von beiden Seiten wird diese Übergangsbe
stimmung bereits kritisiert. Ich glaube nicht, dass wir damit 
etwas Gutes tun für die Erhaltung dieser Vorlage. 
Wir bringen diese Trelbstoffzollvorlage nur durch, wenn wir 
das Motto wählen «Umstellen vom quantitativen auf den 
qualitativen Strassenverkehr, Umdenken in Richtung eines 
menschlichen und umweltgerechten Strassenverkehrs» (ich 
unterstreiche Strassenverkehr). Wenn wir aber quasi als 
Motto wählen «Von einem Kässell ins andere Kässeli», dann 
werden wir unweigerlich Schiffbruch erleiden. Ich bitte Sie, 
bei der Detailberatung diese Überlegungen ebenfalls anzu
stellen, dass wir zuhanden des Volkes eine ganz -klare, ein
fache und nicht nach allen möglichen Richtungen interpre
tierbare Vorlage erstellen; der Souverän soll ganz klar ent
scheiden können, ob diese 400 Millionen Franken weiterhin 
für einen menschlichen Strassenverkehr verfügbar-bleiben 
sollen oder eben nicht. 

Kopp: Ich bin zusammen mit Herrn Coutau und Herrn Biel 
nicht sehr glücklich, dass wir diese sehr wichtige Vorlage 
derart unter Zeitdruck behandeln müssen, und ich bin noch 
unglücklicher darüber, dass wir sie nicht in einem grösse
ren Zusammenhang, nämlich in jenem der Gesamtverkehrs
konzeption, behandeln können. Aber das ist nicht der 
Grund, weshalb ich hier das Wort ergreife, denn darüber 
haben sich schon mehrere Kollegen beklagt. Hingegen 
scheint es mir, dass noch ein Punkt der Klärung bedarf, und 
zwar im Rahmen dieser Eintretensdebatte. 
Herr Barchi hat festgestellt, dass diese Vorlage praktisch 
das Ende der Gesamtverkehrskonzeption bedeuten könnte. 
Unser Präsident, Herr Kollege Huggenberger, hat gesagt, 
dass die Vorlage die GVK in keiner Art und Weise präjudi
ziere, sondern sie gar durch die Mittelbeschaffung erleich
tere. Die Ansicht von Herrn Kollege Huggenberger ist aber 
nur dann richtig, wenn im dannzumaligen Zeitpunkt diese 
Mittel auch im Sinne und gemäss den Vorstellungen der 
GVK eingesetzt werden können. Und in dieser Richtung 
habe ich nun eine Frage an Herrn Bundesrat Ritschard: Ist 
der Bundesrat der Auffassung, dass, wenn es darum gehen 
wird, einen Verfassungsartikel für die Gesamtverkehrskon
zeption zu schaffen, der Artikel, über den wir heute disku
tieren, wieder mit in diese ganzen Überlegungen miteinbe
zogen wird. Oder bleibt dieser Artikel wie eine heilige Kuh 
stehen? Und wird die Gesamtverkehrskonzeption, wenn 
man dann überhaupt noch von einer Gesamtverkehrskon
zeption sprechen kann, so quasi um diesen Artikel her.um
gebaut? Diese Frage ist insofern von einer gewissen 
Bedeutung, als es mir je nach der Antwort richtig oder 
falsch scheint, dass wir einen festen Prozentsatz zweckge
bunden in die Verfassung aufnehmen. Wenn der Artikel, der 
heute zur Diskussion steht, im Zusammenhang mit der GVK 



Taxes sur les carburants. Affectation 

neu überdacht wird, dann erhält er - zumindest materiell -
den Charakter einer Übergangsbestimmung. In diesem 
Sinne ist es zweifellos richtig, und auch abstimmungspoli
tisch ist es zweifellos besser, wenn wir einen festen Pro
zentsatz für zweckgebundene Mittel in die Verfassung auf
nehmen. Sollte dies aber nicht der Fall sein, dann müsste 
man sich doch überlegen, ob es nicht besser wäre. nur 
einen Höchstsatz für zweckgebundene Mittel festzulegen, 
damit man für einen späteren Zeitpunkt eine gewisse Flexi
bilität hat. Ich gebe auch gerne zu, dass mir an sich die Vor
lage. wie sie das Departement ausgearbeitet hat, besser 
schien als diejenige, die wir nun zu diskutieren haben; aber 
dieser Zug ist natürlich unterdessen längstens abgefahren. 
Die Beantwortung dieser Frage ist aber auch für all diejeni
gen wichtig, die nun Minderheitsanträge gestellt haben, die 
weitergehend als diejenigen der Kommission sind und die 
mehr Elemente der Gesamtverkehrskonzeption in diesen 
Artikel hineinbringen möchten. Persönlich bin ich der Mei
nung. dass wir diese Minderheitsanträge, auch wenn sie 
von der Sache her berechtigt sein mögen. ablehnen müs
sen, weU sie die Vorlage - auch meine Vorredner haben dar
auf hingewiesen - in hohem Ausmass gefährden. Ich bin 
der Meinung, dass die Vorlage, so wie sie jetzt aus der 
Kommission herausgegangen ist, ein Optimum darstellt und 
dass ihr aUe Kreise einlgermassen - mehr kann man bei den 
verschiedenen Interessenlagen ja nicht erwarten - zustim
men könnten. 
Und nun noch ein Wort zum Rückweisungsantrag von Herrn 
-Herczog: Herr Herczog, Sie mögen mit gewissen ökologi
schen Anliegen, die Sie immer wieder vertreten, zum Teil 
recht haben. Hier muss ich aber sagen: Wenn man dieser 
Vorlage den Vorwurf macht. dass sie nur den Strassenbau 
begünstige, dann Hegen Sie nicht richtig, dann wird man 
dieser Vorlage nicht gerecht, denn diese Vorlage enthält 
noch zahlreiche andere Elemente. Es sind dies Beiträge, die 
der Sicherheit im Strassenverkehr dienen, denken wir nur 
an die Beiträge zur Aufhebung von Niveauübergängen, an 
jene für die Verkehrsentflechtung. Ich bin der Meinung, 
dass die Sicherheit im Strassenverkehr durchaus auch zur 
Lebensqualität gehört. Nicht zuletzt finden wir in diesem 
Verfassungsartikel auch die rechtliche Basis für notwendige 
Umwettschutzmassnahmen. 
Wir leben nun einmal in einer technischen Zivilisation, und 
es kann nicht darum gehen, zur Natur zurückzukehren. Wir 
haben nun einmal den motorisierten Verkehr, und wir profi
tieren alle davon. Es kann deshalb nicht darum gehen, nun 
keine Strassen mehr zu bauen, sondern es muss darum 
gehen, die noch notwendigen Strassen zu bauen, und zwar 
so sicher und so umweltschonend wie möglich, aber auch -
was Herr Loretan mit seinem Antrag will - so landschafts
freundlich wie möglich. 
Ich möchte Sie, Herr Bundesrat, nun bitten, diese Frage 
zwischen dem Verhältnis des Artikels 36bis und 36ter und 
dem zukünftigen Artikel über die Gesamtverkehrskonzep
tion zu beantworten und schllesse mich dem Appell von 
Herrn Lüchinger und Frau Uchtenhagen an, alles zu unter
netimen, damit diese Vorlage auch in der Volksabstimmung 
Erfolg hat. 

Blrcher: Eigentlich müsste man ja meinen, weil hier unser 
Finanzminister Platz genommen hat, dass es sich bei den 
TreibstoffzoHabgaben um eine ausschliessliche Finanzvor
lage handelt. Aber die kaum zufällig auf unser Sessionspro
gramm abgestimmten und zum Teil handfesten Stellung
nahmen von Verkehrsorganisationen zeigen uns, dass mit 
dieser Vorlage auch und in erster Linie Verkehrspolitik 
betrieben wird. Wie ist nun der fiskaipolitische und wie der 
verkehrspolitische Charakter der Vorlage zu beurteilen? 
Fiskalisch gesehen habe ich für die Treibstoffzollvorlage 
grosses Verständnis. Wir können nicht behaupten, dass 
unsere Bundesfinanzen auf die Dauer saniert sind. Die Defi
zite werden wieder wachsen. Und Neueinnahmenprojekte 
sind auf die lange Bank geschoben worden oder werden -
wie bei der Schwerverkehrsabgabe - als stark gerupftes 
Huhn kaum mehr sehr grosse Eier legen. In dieser Situation 
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und auch aus grundsätzlichen finanzpolitischen Überlegun
gen gehörte meines Erachtens der Grundzoll in die Bun
deskasse und müsste vom Strassenverkehrszweck entbun
den werden. Wem fiele es denn zum B~ispiel ein, bei ande
ren Gebühren und Zöllen einen ähnlichen Verwendungs
zweck vorzuschreiben? Ich denke da etwa an den Tabak
zoll, Zölle für gebrannte Wasser oder für den Importzucker. 
Auch ist die Fiskalbeiastung beim Benzin im europäischen 
Vergleich, das zeigt eine Tabelle hinten in der Botschaft, 
keineswegs überdurchschnittlich; nur noch Spanien und 
Luxemburg besteuern mit 30 bzw. 33 Prozent den Treibstoff 
weniger hoch als wir mit rund 45 Prozent. Wo denn sonst, 
so frage ich Sie, als hier beim Benzin, wäre eine gesicherte 
und erst noch nach dem Verursacherprinzp gerechte Bun
deseinnahme zu finden, für die der Bürger sicher ein grös
seres Verständnis aufbringt, als gemeinhin - gerade jetzt 
etwa von Verkehrsverbänden - behauptet wird? Wir werden 
meines Erachtens hier beim Grundzoll eine grosse Möglich
keit versäumen, der Sanierung der Bundeskasse einen ent
scheidenden Schritt näherzurücken, wenn wir uns auf diese 
nur 50 Prozent Abzweigung des Grundzolles in die Bundes
kasse beschränken. 
Nun zur verkehrspolitischen Beurteilung der Vorlage: Lei
der fehlte bei weiten Kreisen - auch hier muss ich wie
derum die Verkehrsverbände erwähnen -. die Einsicht, dass 
eine Weichenstellung für eine Trendwende beim Strassen
bauautomatlsmus fällig gewesen wäre. Noch immer sollen 
also in Zukunft die Hälfte des Grundzolls vQn rund einer hal
ben Milliarde sowie die 1,3 MIiiiarden des Treibstoffzollzu
schiages in den Ausbau des Strassennetzes fiiessen. wäh
rend andererseits für den Nachholbedarf beim öffentlichen 
Verkehr, der uns allen dienen würde, nichts Entsprechen
des existiert. Es Ist eben nicht so, wie Frau Kopp gesagt 
hat, dass hier eine wesentliche Umlagerung stattfinden 
wird; gemäss Verteiischtüssel kommen für diese Umwelt• 
und verkehrsentflechtenden Mas1.nahmen ganze 70 Milli<>
nen zum Einsatz, gegenüber weit über anderthalb Milliarden 
für den eigentlichen Strassenbau. 
Die strassenzweckgebundene Verwendung dieser ergiebi
gen Finanzquelle hat bisher schon genug Wunden in unse
rem lande geschlagen. ich denke etwa an die stetig grös
ser werdende Strassenfläche, die heute bereits grösser ist 
als die Kantone Schaffhausen und Zug. Sie verkleinert 
unsere Kultur-. Wohn- und Erholungsgebiete. ich denke an 
das perfekte, fast alle Hindernisse überwindende Nationai
strassennetz mit gigantischen Brücken, Stützmauern und 
Dämmen - mit gewaltigen Schäden In der Landschaft. Als 
Beispiel erwähne ich die N 2 in der Leventina, die Bieier
see-Autobahn, die N 6 entlang der Aare oder die Zürcher 
Sihihochstrasse. 
Für mich stellt sich die Grundsatzfrage, ob wir im Strassen
bau weiter «begradigen» und verbreitern, Dörfer zerschnei
den und Landschaften zerschandeln wollen, getreu der 
Devise, dass jeder Engpass und feststellbare Mehrverkehr 
mit neuen Bauten behoben werden soll. Diese Rechnung 
wird nicht aufgehen. Nicht nur üben neue. schnellere Stras
sen eine direkte Magnetwirkung auf den Individualverkehr 
aus; auch indirekt verdrängen die Lärm- und Abgasfolgen 
dieser Strassen weite Bevölkerungskreise in entferntere 
Wohngebiete, schaffen neuen Pendelverkehr und rufen 
nach erneutem Strassenbau. Ein Teufelskreis also! 

In Städten und Dörfern engt unser Strassennetz die Bewe
gungsfreiheit des Fussgängers immer mehr ein und 
benachteiligt schwächere Verkehrsteilnehmer, wie Velofah
rer, Kinder und Ältere. Mir wäre es recht - wie es Frau Kopp 
gesagt hat-, wenn hier eine Umlagerung stattfinden würde 
und die Mittel schwergewichtig stärker als Landschaft-, 
Umwelt- und Lärmschutzmassnahmen Verwendung finden 
könnten oder eben andere Strassenbenützer, wie Fussgän
ger und Radfahrer, etwas mehr von diesen Treibstoffzoilab
gaben erhalten könnten. 

in diesem Sinne bin ich der Vorlage gegenüber sehr skep
tisch, hoffe aber noch auf wesentliche Verbesserungen in 
der Detailberatung. 
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Zblnden: Ich habe mit der Präsidentin gewettet, dass ich 
nicht länger als zwei Minuten spreche. Ich muss mich also 
kurz halten. 
Treibstoff ist eine explosive Flüssigkeit, und deren Bela
stung mit Zöllen bildet den Zündstoff dazu. In einen grösse
ren Rahmen der Verkehrsabgaben gestellt, könnte sich das 
Gesamte als geballte Ladung entpuppen. Ich befürworte 
grundsätzlich die vorgeschlagenen Treibstoffzölle und 
erachte sie als unerlässlich und prioritär. Es ist aber zu 
befürchten, dass wir unser Stimmvolk mit der gleichzeitigen 
parlamentarischen Behandlung von drei verschiedenen Ver
kehrsabgaben - Treibstoffzölle, Schwerverkehrsabgabe 
und Autobahnvignette - kopfscheu machen. Deshalb 
erkläre ich schon heute, drei verschiedenen kumulativen 
Verkehrsabgaben nicht zustimmen zu können. Es wäre dies 
wohl ein gewagtes Spiel. 
Die zeitlich vorgezogene Treibstoffzollvorlage hingegen 
unterstütze ich voll und ganz. Die Vorlage ist auch insofern 
angemessen und zumutbar, als die Hälfte des Grundzolls in 
die allgemeine Bundeskasse fliesst. Ich fürchte aber, dass 
die andere Hälfte des Grundzolls und der Zollzuschlag als 
gebundene Abgaben in allzu viele verschiedenartige, teils 
verkehrsfremde und gelegentlich auch skurrile Kanäle, 
geleitet werden sollen. Wenn wir diese Abgaben nicht 
strikte an echte, verkehrsgebundene Kriterien knüpfen, 
gefährden wir meines Erachtens die Vorlage. Ich werde 
daher alle Anträge mit Ballast ablehnen. Mit Spack fängt 
man zwar Mäuse und mit grosszügigan Zweckbestimmun
gen die Nutzniesser. Aber die Maus dürfte unschwer mer,
ken, dass der Speck in einer Mausefalle liegt. Beschränken 
wir daher die Zweckbestimmung der Treibstoffzölle auf 
einige wenige verkehrsgebundene Kanäle und auf nationale 
Aufgaben und vermeiden wir jede sachfremde Widmung. 
Dann, aber nur dann, gebe ich der Vorlage eine echte 
Chance. 

Bundl: Zu dieser Vorlage gestatte ich mir drei Bemerkun
gen. 

1. Zur Fixierung des zweckgebundenen Anteils des Grund
zolls; Am 8. September 1981 überwies der Nationalrat auf 
Antrag der Kommission Nebiker -, die sich damals mit der 
Schwerverkehrsabgabe usw. beschäftigte -, ein Postulat, 
mit dem gefordert wurde, es sei vorzusehen, dass höch
stens die Hälfte des Treibstoffzolles nebst dem Zollzu
schlag für Strassenzwecke verwendet werde. Es ging also 
dort um das bedeutsame Wörtchen «höchstens». In diesem 
Sinne wollte dann der Bundesrat auch handeln. Inzwischen 
ist das·Vemehmlassungsverfahren ins Land gegangen, und 
es haben Besprechungen zwischen Kantonen, Automobil
verbänden und einer Bundesratsdelegation stattgefunden. 
Als Kompromiss, der unter anderem auch ein angedrohtes 
Referendum fernhalten sollte, hat sich riun beim Grundzoll 
die Formel „50 Prozent zweckgebunden, 50 Prozent in die 
Bundeskasse» herausgeschält. So sehr man einerseits für 
Kompromisslösungen dieser Art Verständnis haben kann, 
muss man andererseits bedauern, dass nicht eine flexiblere 
Lösung gewäh)t wurde. Was soll man von solchen Kompro
missen halten, wenn der «Verhandlungspartner" auch diese 
mittlere Unie desavouiert, wie das die nun angekündigte 
Initiative des TCS demonstriert? 
Eine Formulierung mit bis höchstens 50 Prozent Zweckge
bundenheit des Grundzolls, wie es auch Frau Kopp in ihrem 
Votum erwähnte, hätte ermöglicht, weitere Mittel für die all
gemeine Verwendung einzusetzen. Sachlich hätte sich dies 
gerechtfertigt, da die Verwaltung aufzeigte, dass nicht so 
viel zweckgebundene Mittel benötigt werden. Heute wird 
nicht eine befristete Verfassungsänderung gemacht, und 
demnach hätte eine auf längere Dauer ausgerichtete 
Bestimmung vorgezogen werden sollen. Nachdem ein ent
sprechender Antrag in der Kommission keine Chancen 
hatte, verzichtete ich darauf, hier einen solchen einzubrin
gen. 

2. Zur Verteilung der Beiträge an die Kantone: Der Artikel 
36ter bietet die Grundlage für eine angemessene Verteilung 

der Beiträge an die Kantone. Für einen Teil davon wird eine 
neue Regelung im demnächst zu revidierenden Bundesbe
schluss vom 23. Dezember 1959 vorgesehen. Es ist zu hof
fen, dass dabei - wie in der Botschaft ausgeführt - die Kan
tone, die wegen der schwierigen topographischen und kli
matischen Bedingungen grosse Opfer für den Strassenbau 
erbringen, gebührend entlastet werden. Bei bevölkerungs
schwachen Kantonen mit einem ausgedehnten Strassen
netz ist die Belastung pro Kopf der Bevölkerung unverhält
nismässig höher als im schweizerischen Durchschnitt. Es 
muss darum auch der Finanzausgleich im Strassenwesen 
verbessert werden. 
3. Eine Bemerkung zu den Investitionen des Gesamtver
kehrs: Nach Meinung verschiedener Vernehmlasser sollte 
die Zweckbindung des Grundzolls von 50 Prozent nicht 
allein für Ausgaben des Strassenwesens verwendet, son
dern auch für Investitionen des Gesamtverkehrs reserviert 
werden. In diesem Zusammenhang wurden auch bestimmte 
Quoten vorgeschlagen. Mit Recht hat man auf starre Fixie
rungen verzichtet. Nun bietet der Antrag der Minderheit III 
respektive II auf der zweiten Fahnenseite die Möglichkeit, 
den Grundzollanteil grundsätzlich für den Gesamtverkehr, 
also auch für öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. Für 
Strassenzwecke soll davon nur soweit wie nötig Gebrauch 
gemacht werden. Diese Umschreibung ist flexibel und 
gestattet es. weitgehend die ursprünglichen Vorstellungen 
des Bundesrates, aber auch des Nationalrates, als er vor 
dreiviertel Jahren sein Postulat überwies, zu realisieren. Ich 
bitte Sie deshalb, diesen Minderheitsantrag III unterstützen 
zu wollen. 

Oehen: Ich werde den Rückweisungsantrag von Herrn Kol
lege Herczog unterstützen und ihm zustimmen und möchte 
diese Haltung kurz begründen. Herr Kollege Barchi hat 
gestern hier den Antrag Herczog als selbstmörderisch 
bezeichnet. Dieser Ausspruch veranlasst mich, jetzt das 
Wort zu ergreifen. 
Herr Barchi behauptete, dass die Anrufung des Verursa
cherprinzlps durch Herrn Herczog ein Widerspruch in sich 
sei. Ich meine, dass hier die Aussagen von Herrn Kollega 
Barchi und von Herrn Herczog zwei · Welten offenbart 
haben, nämlich auf der einen Seite das ökonomische Den
ken des Herrn Barchi und auf der anderen Seite das ökolo
gische Denken, das neuerdings in den Kreisen von Herrn 
Herczog offenbar gepflegt wird. Diese beiden Welten schei
nen mir vorläufig so weit auseinander zu liegen, dass die 
Vertreter sich ganz einfach nicht verstehen können oder 
verstehen wollen. Wenn man beim Verkehr vom Verursa
cherprinzip spricht und dieses ökologisch versteht, denkt 
man natürlich nicht bloss an die Verkehrsprobleme im 
engeren Sinne, dies übrigens an die Adresse und in Unter
stützung von Herrn Affolter, sondern auch an die Folgen 
des ungeheuren und ungebremsten Bewegungsdrangs der 
Menschen in den reichen Industrieländern. Ein Drang, der 
mit Hilfe des Automobils auf für den einzelnen billige Weise, 
für die Gemeinschaft aber auf höchst kostspielige, ja tragi
sche Art befriedigt wird. 
Wenn Frau Kopp hier erklärt, diese Vorlage sei doch sehr 
positiv, denn sie enthalte Wesentliches, um die Sicherheit 
im Strassenverkehr zu verbessern, dass man eben in einer 
technischen Zivilisation lebe, und kein «Zurück zur Natur» 
propagieren könne, so beweist auch die sonst so aufge
schlossene Frau Kopp, dass sie das Problem, ökologisch 
gesehen, nicht durchschaut hat. Wenn Sie, Frau Kopp, 
sagen: Wir müssen die notwendigen Strassen bauen, dann 
muss ich Sie fragen: Wann und wo hört denn die Entwick
lung auf, dass immer wieder noch weitere Strassen ~e~aut 
werden müssen? Wenn unsere Gesellschaft, wenn wir nicht 
den Mut haben, irgend einmal einen Endpunkt zu setzen, 
dann hört eine solche Entwicklung natürlich nie auf; es wer
den immer neue Bedürfnisse entstehen. 
Herr Herczog begründet seinen Rückweisungsantrag mit 
drei Feststellungen. Er sagt, die Vorlage bevorzuge den pri
vaten Strassenverkehr zulasten des öffentlichen Verkehrs, 
sie bevorzuge den Strassenverkehr zulasten anderer Auf-
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gaben der öffentlichen Hand. Ohne auf die Begründung des 
Antragstellers näher einzugehen, muss ganz nüchtern fest
gestellt werden, dass diese Behauptungen, wenn man sie 
genau überlegt, im Ernst nicht bestritten werden können. 
Man könnte vielmehr noch weitere Punkte aufführen, wie 
zum Beispiel .Jene, dass dieses von uns so gehätschelte 
Verkehrssystem trotz allen Sicherheitsmassnahmen Jahr 
für Jahr über 1000 Tote und über 30 000 Verletzte fordert 
und ungeheure volkswirtschaftliche Folgekosten mit sich 
bringt, dass immer neue Gebiete unseres Landes unter den 
vernichtenden Hammer des ungebremsten Bewegungs
dranges (Privatverkehr) kommen und mit diesem Verkehrs
system unersetzliche Rohstoffe in irrsinnigem Tempo ver
nichtet werden. Ich kenne auf diesem Gebiet nichts Drin
genderes, als dass man das Problem in seiner ganzen Tiefe 
überdenken würde, um ein Verkehrsverhalten und ein Ver
kehrssystem zu entwickeln, das weniger Blutzoll, Tränen 
und Schmerz, Kulturland und Erholungsraum kostet und 
prinzipiell nur dem effektiv notwendigen Verkehr dient, wäh
rend der Luxusverkehr belastet werden müsste. 
Gewiss, man könnte auch 100 Prozent des Zollertrages für 
die Kosten des Strassenverkehrs reservieren, ohne dass 
deswegen die wirklichen Kosten dieses Verkehrssystems 
tatsächlich abgedeckt würden. Man kann sich auch fragen, 
ob nicht ein massiver Geldmangel für den Strassenbau eine 
heilsame Wirkung auf das Verkehrsverhalten der Menschen 
haben würde. Würde man nämlich den Privatverkehr an sich 
selbst ersticken lassen, liessen sich möglicherweise breite 
Bevölkerungskreise zum Umdenken veranlassen. 
Wir suchen jetzt eine Lösung der politischen Realisierbar
keit mit Augenmass, wie ein Kollege gesagt hat. einen Kom
promiss, der allen etwas gibt und zur mittleren Unzufrieden
heit führen soll. Es wircl nun tapfer um Details gefeilscht 
werden, aber das Grundsätzliche wird kaum eine Rolle spie
len. Wir haben gehört, dass der TCS gegen diese Vorlage 
des Augenmasses das Referendum ergreifen will. 
Unter verschiedenen Gesichtspunkten muss man die Hal
tung der TCS-Gewaltlgen als kurzsichtig, ja verantwor
tungslos gegenüber der eigenen Gemeinschaft bezeichnen. 
Würden diese ·sogenannten Vertreter des Privatverkehrs 
ihrer Verantwortung gerecht, müssten sie nämlich mithel
fen, dass ein Umdenken einsetzt, ein Umdenken gegenüber 
der eigenen Sucht des unbeschränkten Bewegungsdran
ges. Ich betrachte die Zustimmung zum Rückweisungsan
trag und alle Anträge zur teilweisen Freisetzung der Mittel 
zugunsten anderer Staatsaufgaben als Manifestation der 
Einsicht, dass wir einen anderen Weg zur Lösung der ech
ten Verkehrsbedürfnisse suchen müssen. Ich hoffe, dass 
die Realpolitiker nicht am Schluss vor einem Scherbenhau
fen stehen werden! 

Meier Werner: Dem unbestreitbaren Positivum, dass nun 
alle Parteien für die Weitererhebung des Zollzuschlages ein
treten, also einen Einnahmenausfall verhindern wollen, steht 
andererseits ein Negativum im Sinne einer ausschliesslich 
strassenbezogenen Zweckbindung gegenüber. 
Wie in dieser Debatte bereits dargelegt wurde, musste der 
Bundesrat seine ursprünglich weiter gesteckten Ziele 
zurücksetzen. Die mächtigen Strassenorganisationen wie 
auch die grossen bürgerlichen Parteien haben die zaghaft 
in die Vernahmlassung gegebene Idee einer Zweckerweite
rung in Richtung Gesamtverkehrspolitik unter Einschluss 
des öffentlichen Verkehrs abgelehnt. Der Bundesrat hat 
dann verkehrspolitische Gedanken fallengelassen und dafür 
abstlmmungspolitische und fiskalische Konsequenzen 
gezogen. 
Ich kritisiere diesen bundesrätlichen Realismus nicht; 
sicher ist es besser, den Spatz in der Hand zu haben, als 
die Taube auf dem Dach; aber ich muss einfach feststellen, 
dass diese Vorlage des Bundesrates und nun auch die 
leicht verbesserte Version der Kommission einen Kompro
miss darstellen; der seine für unsere verkehrspolitische 
Situation typischen Merkwürdigkeiten enthält. So wird im 
Buchstaben c des Verfassungsartikels - der zentralen 
Bestimmung - von Entlastung der Strasse, Förderung, 

gegenseitiger Ergänzung, Entflechtung des Verkehrs 
gesprochen. Das sind wohl sehr begrüssenswerte Grund
sätze; man muss sich jedoch fragen. wie diese realisiert 
werden können, wenn das Ganze unter das Motto gestellt 
sein soll: «Alles Geld, jeder Rappen nur für die Strasse. 
keine Unterstützung des öffentlichen Verkehrs ... Mit diesem 
Motto laufen wir im alten Trott weiter. 
Eine verkehrspolitische Kehrtwende, wie sie längst notwen
dig gewesen wäre - ich schliesse mich diesbezüglich den 
Ausführungen des Kollegen Oehen an -. ist leider nicht in 
Sicht. Gewiss sind die Anträge, die stark mehrheitlich in der 
Kommission angenommen worden sind (Ich denke an die 
Förderungsbeiträge an den kombinierten Verkehr, Beiträge 
am begleiteten Motorfahrzeugtransport durch die Alpentun
nel, Beiträge an Bahnhofparkings) wenigstens bescheidene 
Ansätze zu Lenkungsmassnahmen. Es sollte jedoch jeder
mann klar sein, dass eine wirksame Entlastung der Stras
sen, die also im Interesse des Strassenbenützers und auch 
des TCS liegen soll, nur im Sinne des Antrages der Minder
heit II, des Kollegen Affotter, realisiert werden kann, nämlich 
indem gesamtverkehrspolitische Aspekte miteinbezogen 
werden. Alles andere ist meines Erachtens Stückwerk. 
wenn nicht ~ar in der Praxis Illusion. Von den rein verkehrs
politischen Uberlegungen her könnte ich den Ausführungen 
der Kollegen Herczog und Oehen zustimmen, aus realisti
schen Erwägungen will und kann ich das aber nicht tun. 
Hingegen b~kenne ich mich zum Minderheitsantrag Bircher 
zu Litera g betreffend Beiträge an Fuss- und Radwege, ein 
verkehrspolitisch hochinteressanter und hochaktueller 
Aspekt. Ebenso unterstütze ich die beiden Minderheitsan
träge Biet und Affolter. weil beide wenigstens gesamtver
kehrspotitische Tendenzen· enthalten. 
Was nun - und da möchte ich ein Wort an Herrn Bundesrat 
Ritschard richten - die Übergangsbestimmung Artikel 18 
betrifft, ist mir die Formulierung des Bundesrates etwas zu 
vage. Dasselbe trifft zu für die vorliegenden diesbezügli• 
chen Anträge. Game hätte ich dazu einen eigenen Antrag 
eingebracht in dem Sinne. dass der Bundesrat nicht einfach 
eine Entlastung des Bundes in anderen Bereichen erwartet, 
dass er vor allem nicht an eine Einschränkung seiner eige
nen Leistungen für den öffentlichen Verkehr denkt, sondern 
dass er im Gegenteil die Kantone zu einem gegenüber dem 
bisherigen Stand vermehrten finanziellen Engagement 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs auffordert. Ich weiss, 
dass ein solcher Antrag unter der vorliegenden Konstella
tion kaum eine Chance hätte, obwohl ich von verschiede
nen Kollegen, auch aus dem bürgerlichen Lager, auf eine 
derartige Möglichkeit hin angesprochen worden bin. 
Die Strassenlobby und deren propagandistisches Kessel
treiben. das seit langem im Gange ist, sind heute zu starke 
politische Hindernisse für umweltgerechte und. energiespa
rende, grundsätzliche verkehrspolitische Lösungen, so 
dass ich auf einen solchen Antrag verzichte. 
Gleichgültig, ob Artikel 18 im Sinne der vorliegenden 
Anträge geändert wird (die Kompensation bedürfte ja ohne
hin einer gesetzlichen Regelung) oder ob er gestrichen 
wird: ich wäre dem Bundesrat äusserst dankbar für eine 
Erklärung dahingehend, dass der Bund auf seiner immer 
wieder neu in den Regierungsrichtlinien proklamierten Prio
rität der Förderung des öffentlichen Verkehrs beharrt und 
dass er diesbezüglich keinerlei eigene Restriktionen zu 
Lasten der Kantone anvisiert, sondern dass er von den Kan
tonen nach der nun vorgesehenen Entlastung auf dem 
Strassensektor zusätzliche Leistungen zugunsten des 
öffentlichen Verkehrs erwartet. In diesem Sinne empfehle 
ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage. 

Huggenberger, Berichterstatter: Alle Fraktionssprecher 
sind für Eintreten und damit für die Erhaltung des Zollzu
schlages. Die Dringlichkeit der Vorlage wurde anerkannt. 
Die Unzulänglichkeiten des rasch abgewickelten Verfahrens 
als Einzelvorlage wurden erwähnt. aber sie treten vor dieser 
Dringlichkeit in den Hintergrund. Es besteht allgemein der 
Wille, eine Lösung zu finden, was eine einfache, eine Mittel-
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lösung verfangt. Wir können somit in die recht anspruchs
volle und umfangreiche Detailberatung einsteigen. 
Der Rückweisungsantrag von Herrn Herczog ist doch eine 
recht theoretische. planerisch ökologische Abhandlung und 
geht an den Gegebenheiten eines demokratisch regierten 
Landes vorbei, in dem das Volk an der Urne entscheidet. 
Wir können hier nicht irgendeine wissenschaftliche Abhand
lung machen, sondern wir brauchen einen Verfassungstext, 
der einen Rückhalt findet. Zu der heraufbeschworenen 
Strassenbaueuphorle, die mit diesen Mitteln eintreten 
sollte, möchte ich doch immerhin feststellen, dass von den 
knapp 500 Millionen 100 Millionen in die allgemeine Bundes
kasse fllessen sollten, gegen 200 Millionen benötigen der 
Strassenunterhalt und der Betrieb, so dass noch knapp 200 
Millionen übrigbleiben, um im ganzen Land Kantonen und 
Gemeinden unter die Arme zu greifen für all diese zusätzli
chen Massnahmen, die wir hier in den Katalog aufnehmen. 
Die Gefahr einer Strassenbaueuphorle besteht bestimmt 
nicht. 

M. Frey-N~uchätel, rapporteur: M. Herczag demande le 
renvoi au Conseil federal afin qu'il supprime l'affectation de 
la taxe et de la surtaxe. M. Oehen - curleuse atliance -
rappuie. Des lors, je vous demande, messieurs Herczog et 
Oehen, etes-vous masochlstes? Vous n'ignorez pas en 
effet. que l'affectation est precisement le point central de 
cet objet; le passage oblige, et que si nous supprimons 
l'affectation, it n'y a aucun consensus possible; donc vous 
savez fort bien que ce projet n'a alors aucune chance ni 
dans cette salle ni devant le peuple et les cantons. 
Hier, M. Vetsch a dit - et je voudrais le souligner - qu'en fait 
le passage de 60 a 50 pour cent de l'affectation de ia taxe 
de base n'est pas le plus important: le passage oblige, le 
point central, c'est l'affectation au seut domaine routier. 
Monsieur Herczog, votre corellgionnaire d'occasion, 
M. Crevoisier, a declare hier qu'il etait pour l'affectation car 
c'etait un acta de defiance envers le Parlament. A contrario. 
on peut constater qu'en etant contre l'affectation, vous 
faites acte de conflance a l'egard du Parlament et nous 
vous an remercions. Ce n'est toutefois pas suffisant pour 
soutenir votre position. 
Tous les porte-parole des groupes se sont dectares favora
bles a l'entree en matiere. La plupart des porte-parole ont 
regrette cependant l'absence de liens avec la conception 
globale suisse des transports. On a parle de manque de 
coordination, de politique decousue. Je crois personnelle
ment qua ce debat, comme celui qui l'a precede a propos 
de la vignette et des taxes pour las tunnels routiers, est 
aussi une occasion d'enterrer, helas! la conceptlon globale 
suisse des transports. Nous devons tirer de ce debat et du 
precedent un enseignement: la conception de globale n'a 
ete d'une maniere generate qu' une mode coüteuse et qui 
n'a servi ni a 1a definitlon d'une polltique ni a la clarificatlon 
d'une volonte politique. 
Tous les groupes sont favorables a l'entree an matiere; la 
commission a l'unanimite vous propose egalement d'entrer 
en matiere. 

Bundesrat Rltschard: Die Vortage bringt viel, aber sie bringt 
nicht alles, hat gestern Herr Vetsch sehr klug gesagt. Ich 
glaube, dass damit die Vorlage richtig charakterisiert wurde. 
Es sind bei weitem nicht alle Wünsche erfüllt. Man kann, wie 
das Herr Herczog gestern mit seinem Rückweisungsantrag 
gemacht hat, aus grundsätzlichen Überlegungen ablehnen. 
Aber man muss bei dieser Vortage von ganz entscheiden
den Fakten ausgehen, an denen sich das Bewusstsein des 
Volkes in dieser Frage in den letzten Jahrzehnten gebildet 
hat; ich denke da nicht nur an engstirnige Automobilisten. 
Man muss davon ausgehen, dass wir in unserem Lande seit 
1961 für 17,5 Milliarden Franken Autobahnen gebaut 
haben. 52 Millionen kostete die Verwaltung und 1,6 Milliar
den beanspruchten die Zinsen. Diese gewaltige Summe von 
20 Milliarden Franken Ausgaben innert zwanzig Jahren ist 
bis auf eine halbe Milliarde aus laufenden Benzinzolleinnah
men bar bezahlt worden. Das ist ein Faktum, das sich über 

zwanzig Jahre hinweg entwickelt hat, an das man sich eben 
auch gewöhnt hat und über das man nicht einfach - wenn 
man politisch denkt - hinweggehen kann. Man kann 
behaupten, wir hätten zu viele Autobahnen oder wir hätten 
die falschen gebaut. Darüber wird man immer streiten; Herr 
Biet wird jetzt mit seinem Kommissionsbericht diesen Streit · 
endlich beerdigen. Aber bis auf die A-fonds-perdu-Leistung 
von 1,2 Milliarden Franken, die der Bund bis 19n geleistet 
hat, ist für den Bau, für die Verwaltung und für alles, was mit 
diesen Autobahnen zusammenhängt, der Steuerzahler mit 
seinen direkten und indirekten Steuern nie zur Kasse gebe
ten· worden. 
Alles ist über diesen Benzinzoll und über diesen Benzinzoll
zuschlag bezahlt worden. Diese Tatsache muss man sich 
einfach vor Augen halten, wenn man die Autobahnpolitik 
politisch beurteilen will. Dieser Autobahnbau hat nicht nur 
wirtschaftlich etwas gebracht. Er ist eben auch bezahlt wor
den. Diese Tatsache wird ganz sicher unser Volk vor Augen 
haben, wenn es über die Vortage, die wir jetzt hier beraten, 
zu entscheiden hat. Niemand ist ja - auch die Verkehrsver
bände nicht - gegen die Weiterführung des Zollzuschlages 
von 30 Rappen, obschon. er nach den geltenden Bestim
mungen an sich reduziert werden könnte. Aber Herr Schärli 
und Herr Couteau haben es gestern ja mitgeteilt und auch 
richtig gesagt, dass eine Reduktion des Benzinpreises, des 
Zolles oder des Zollzuschlages in unserem lande wahr
scheinlich nicht zu niedrigeren Benzinpreisen führen würde. 
Vor allem die grossen internationalen Gesellschaften wür
den es wahrscheinlich nicht zulassen, dass an den Grenz
tankstellen grosse Preisunterschiede bestehen würden. 
Diese würden sehr rasch wieder verschwinden. 
Dass man nun neu die Verwendung der Benzinzölle nicht 
mehr allein auf den Bau von Autobahnen beschränkt, ist ja 
an sich auch in dieser Debatte nicht bestritten worden. Ich 
weiss, dass die Anhänger des öffentlichen Verkehrs gerne 
eine konsequentere Verteilung in Richtung der Eisenbah
nen sehen würden. Aber ich glaube, gerade sie sollten hier 
nicht nur das sehen, was nicht erreicht worden ist. Sie soll
ten doch auch das in Betracht ziehen, was mit dieser Vor
lage für den öffentllchen Verkehr - Herr Meier hat es 
schweren Herzens jetzt auch gesagt und sich zum Kompro
miss durchgerungen - erreicht wird. Die Aufhebung und die 
Sanierung von Niveauübergängen hat man schon bis jetzt 
aus diesen Strassenmitteln finanziert. Neu hinzu kommt 
aber in die Verfassung die entscheidende Bestimmung, wel
che die Kommission in Absatz b umschrieben hat, · dass 
auch noch andere Massnahmen zur Förderung der gegen
seitigen Ergänzung der Verkehrsmittel finanziert werden 
können, was zur Entlastung von Strassen und Entflechtung 
des Verkehrs sehr wichtig sein kann. Das können im Einzel
fall sehr entscheidende Hilfen auch für den öffentlichen Ver
kehr sein. Es ist unbestritten, dass darunter die Ausgaben 
für die Trennung von Schiene und Strasse wie auch für die 
Einrichtungen, die für den zukunftsträchtigen Huckepack
verkehr notwendig sind, verstanden werden können. Das ist 
nicht nichts, das kann uns einiges erleichtern, und das ist 
auch Geld für den öffentlichen Verkehr. Man darf das wirk
lich nicht vergessen. 
Ich weiss, dass man gerne mehr Geld für den Regionalver
kehr hätte. Aber vielleicht könnten ja die Kantone hier 
etwas dem Beispiel Zürich folgen, das mit seinem Fonds 
angefangen hat, selber auch ganz wesentlich für diesen 
Regionalverkehr aufzukommen. Wenn dieses Beispiel 
Zürich etwas Schule macht, dann werden in vermehrtem 
Masse eben auch Mittel für diesen etwas notleidenden 
Regionalverkehr zur Verfügung stehen. Ich bin froh, dass 
die Vertreter des öffentlichen Verkehrs - mit Ausnahmen -
das einsehen. Es wäre falsch, gegen diese Vorlage zu sein, 
weil sie für den öffentlichen Verkehr eben nicht mehr bringt. 
Wenn man die Relationen sieht, wird klar, dass nicht einfach 
von einem "Stiefkinddasein» des öffentlichen Verkehrs 
gesprochen werden kann. Es gibt in der Schweiz 4981 Kilo
meter Eisenbahnen; und es gibt 64 800 Kilometer Strassen. 
In der Zeit von 1971 bis 1980 sind in diese rund 5000 Kilo
meter Eisenbahnen 7,9 Milliarden Franken vom Bund inve-
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stiert worden, und in die Strassen, in diese 65 000 Kilome
ter, dreiHhnmal mehr. Es sind seit 1971, also in den letzten 
zehn Jahren, 13,2 Milliarden Investiert worden. 
Die Gesamtverkehrskonzeption (GVK) - ich möchte das 
ganz allgemein sagen - muss die Prioritäten setzen; und 
hier werden wir die Auseinandersetzungen führen müssen. 
Der Bundesrat steht ganz eindeutig auf dem Boden dieser 
Gesamtverkehrskonzeption. Dabei wollen wir uns vor 
Augen halten, dass auch das, was die GVK an neuen Linien 
will - denken Sie an die NHT, denken Sie an die Rangier
bahnhöfe -. in der ÖffentHchkeit auf einigen Widerstand 
stossen wird und dass l:)ei vielen eben dieses Bekenntnis 
zum öffentlichen Verkehr genau dort aufhört, wo er selber 
betroffen wird. 
Herr Herczog hat von Frau Kopp und von Herrn Jost die 
Antworten erhalten. Ich kann mir nicht vorstellen - auch 
wenn man das grundsätzlich begründen kann, wie Sie es 
getan haben, Herr Herczog -, dass Sie hoffen, Ihr Antrag 
würde angenommen. Ich hoffe, Sie hoffen das nicht! Sonst 
müsste ich wirklich an ihrem Verstand zweifeln, aber sol
chen haben Sie! Das würde dazu führen, dass wir «vis-a-vis 
de rlen" stehen würden. Im nächsten Jahr müssten wir den 
Benzinzollzuschlag reduzieren; wir würden 400 Milllonen 
Franken vertieren. Damit wäre wirklich niemandem ge
holfen. 
Ich teile die Auffassung von Herrn Oehen etwa gar nicht. 
Herr Oehen teilt die ganze Bevölkerung immer in zwei Sor
ten ein: die einen sind wie er, und das sind die Richtigen, 
und die anderen sind wie wir, und wir sind die Falschen. Es 
gibt Jedoch nicht nur Ökologen und Nichtökologen; es gibt 
auch noch Politiker, die sehen, was in diesem Lande mög
lich Ist. Es gibt ein Volk, das nicht so rein ökologisch denkt, 
wie Sie denken mögen. Ich weiss nicht, ob Sie es in allen 
Teilen tun, nehme aber an, dass Sie keinen Kunstdünger im 
Tessin unten verwenden, sondern die Sonne wirken lassen 
und den Regen. (Heiterkeit). 
Auch ich halte mich für einen Ökologen in dem Sinne, als 
ich überall ja sage zu dem, was den Umweltschutz fördert, 
und ich bin auch bereit, dafür finanzielle Opfer zu erbringen. 
Aber man muss die politischen Grenzen sehen. Wie Sie mit 
dieser Vorlage Ökologie treiben wollen, ist mir eher etwas 
rätselhaft. 
Wir hätten gerne - wie das Herr Bund! und auch Herr Wer
ner Meier gesagt haben - das Wort «höchstens» in dieser 
Vorlage gehabt, aber der Widerstand von den Autoverbän
den und vor allem von den Kantonen war derart, dass wir 
aus politischen Gründen auf diese Flexibilität verzichten 
müssen. 
Es wird immer wieder kritisiert - auch Frau Kopp machte 
es; Herr Affolter hat es gestern getan -. dass die Vorlage 
des Bundesrates zur Gesamtverkehrskonzeption noch 
nicht vorliegt. Der Bundesrat hätte diese Vorlage schon 
längstens verabschiedet, wenn sie fertig wäre und alle 
Abklärungen vorliegen würden. Aber zur Frage, wie man die 
Kantone an den Kosten des Regionalverkehrs beteiligen 
will, sagte der Expertenbericht über die GVK leider nichts 
aus. Das stand nicht in diesen Thesen, sondern musste in 
den vergangenen zwei, drei Jahren vom Stab für Gesamt
verkehrsfragen erarbeitet werden, nachdem man beim Lei
stungsauftrag zuerst auf diese Frage gestossen war und 
nachher gesehen hatte, dass man genaue Kriterien schaf
fen mu$s, wie man die Kantone heranziehen soll. Diese 
Arbeit ist erst in den letzten Tagen fertig geworden. Aber 
die GVK wird Ihnen voraussichtlich noch dieses Jahr unter
breitet werden, wie das Herr Schlumpf ja immer wieder 
sagt. 
Frau Kopp, diese Vorlage ist ein Schritt in Richtung der 
Gesamtverkehrskonzeption. Und ich glaube mit Ihnen, dass 
diese Vorlage irgendwie in diese Verkehrskonzeption inte
griert werden muss. Möglicherweise drängen sich Anpas-

. sungen oder Ergänzungen in einzelnen Fragen auf. Sicher 
präjudiziert diese Vortage die GVK in keiner Weise. Wir 
haben das nicht nur mit dem Verkehrsdepartement, son
dern auch mit dem Stab für Gesamtverkehrsfragen und mit 
dem Präsidenten, Herrn Hürlimann, abgesprochen. 
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Herr Nationalrat Reiniger: Wenn wegen des Baus von Auto
bahnen Häuser abgebrochen werden müssen, dann muss 
aus Autobahngeldem voller Ersatz geleistet werden. Das 
war schon bis jetzt so, und diese Vorlage hat sicher nichts 
damit zu tun. Herrn Ganz kann ich mitteilen, dass der Bun
desrat iu dem steht, was Herr Hüriimann am 28. März auf 
sein Postulat mit Bezug auf die Fahrradwege geantwortet 
hat. 
Herr Nationalrat Blei, der von der Fiskalität gesprochen hat, 
weiss natürlich so gut wie Ich, dass die Strassenrechnung 
im ganzen gesehen noch immer eine Unterdeckung auf
weist. Die Eigenwirtschaftlichkeit beträgt nur 87,2 Prozent. 
Der Bundesrat strebt keineswegs eine Flskalisierung dieses 
Zolles an. Da das Zollwesen dem Finanzdepartement ange
gliedert ist, ist mein Departement im letzten Jahr beauftragt 
worden, sich mit dieser Vorlage auseinanderzusetzen. Aber 
wir· wollen, wenn wir von Fiskalisierung reden, immerhin 
feststellen, dass auch der Benzinzoll ein Gewichtszoll ist. Er 
hat also in keiner Weise mit dem Wert dieses eingeführten 
Benzins oder Rohöls Schritt gehalten. Da ist überhaupt 
nichts fiskalislert worden! ich darf auch festhalten, dass.bis 
1958 der Bund bereits 50 Prozent Anteil am Grundzoll 
hatte, den er jetzt zurückhaben will, weil der Strassenbau 
mit etwas weniger auskommt, hier mit 10 Prozent weniger. 
Ich sehe nicht ein, weshalb der Bund diese 50 Prozent in 
seiner heutigen finanziellen Situation nicht wieder zur Verfü
gung haben soll. Ansonsten wird ja dieser Treibstoffzoll 
weiterhin so zur Verfügung stehen, wie er gedacht ist: im 
Bereich des Strassenbaus und allem im Zusammenhang mit 
dem, was wir hier jetzt beraten. 
Man kann sicher sagen, dass diese Vorlage - Sie haben das 
ja auch bestätigt - ausgewogen ist. Herr Bundesrat Hürli
mann und ich mit unseren Mitarbeitern haben das, was wir 
Ihnen unterbr-eiten, zweimal mit den Spitzenverbänden des 
Automobilverkehrs diskutiert. Herr Hürlimann und ich hat
ten nach der zweiten Besprechung die Überzeugung, dass 
auch die Verkehrsverbände mit unserem Vorschlag, so wie 
er jetzt vorliegt, einverstanden sind. Die Gründe, weshalb 
nun trotzdem eine Initiative lanciert wird, sind uns nicht 
bekannt. Aber die Initiative ändert gar nichts daran - das 
sollten wir unterstreichen -, dass wir diese Vorlage jetzt 
behandeln und jetzt dem Volke vorlegen müssen. 
Ich bitte Sie sehr, diese Vorlage so gestalten zu helfen, 
dass ihr das Volk dann zustimmen wird. Ich würde glauben, 
dass das, so wie die Vorlage jetzt gestaltet ist, auch der Fall 
sein wird. Bei einer Verwerfung - Herr Lüchinger hat das 
gestern in seinem Votum gesagt - würden wir alle die Ver
lierer sein, und daran kann ja weiss Gott niemand ein Inter
esse haben! 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Präsidentin: Es liegt ein Rückweisungsantrag Herczog vor. 

Abstimmung - Vote 
Für den Rückweisungsantrag Herczog 
Dagegen 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

lltel und Ingress, Zlff, 1 Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

lltre et preambule, eh. 1 preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federai 

Angenommen - Adopte 

Art. 36bls Abs. 4 und 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

3Stimmen 
146Stimmen 
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Art. 36bls al. 4 et 5 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Huggenberger, Berichterstatter: Hier habe ich noch eine 
Feststellung der Kommission zu machen. Mit diesem Artikel 
wird ja neu der Bund verpflichtet, auch an den Betrieb und 
Unterhalt der Nationalstrassen Beiträge zu leisten. 
Was sind Betrieb und Unterhalt? Die Kommission legt Wert 
darauf, festzustellen, dass unter Betrieb auch die Kosten 
für die Polizeidienste mitzuberücksichtigen sind. Es ist ja 
vorgesehen, all diese Beiträge für Unterhalt und Betrieb 
pauschal nach verschiedenen Abstufungen auszurichten, 
und dazu gehören nach Ansicht der Kommission auch Bei- · 
träge an den Polizeidienst. 

M. ffey-Neuchätel, rapporteur: Je voudrais apporter une 
simple precision ä l'article 36bi5 , 48 alinea, concernant !e 
point «exploitation et entretlen des routes nationales». La 
commission est d'accord d'inclure egalement las · · .-,ts 
afferents a la surveillance des routes nationales par la 
police. 

Angenommen -Adopte 

Art. 36ter Ingress 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Siel, Coutau) 
. . . zusammen mit drei Fünftein des Reinertrages ... 

Minderheit II 
(Barchl, Coutau, Lüchinger, Oehler) 
... des Treibstoffzolls im Bereiche des Strassenwesens: 

Minderheit III 
(Affolter, Bircher, Christinat, Deneys, Meier Werner, 
Uchtenhagen) 
Der Bund erhebt auf Treibstoffen einen Zollzuschlag und 
verwendet ihn für: 

Art. 3&er preambule 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorite I 
(Blei, Coutau) 
... , avec trois cinquiemes du prodult net ... 

Minorite II 
(Barchi, Coutau. Lüchinger, Oeler) 
...• aux flns suivantes dans Je domaine routier: 

Mlnorite III 
(Affolter, Bircher, Christinat. Deneys, Meier Werner, 
Uchtenhagen) 
La Confederation preleve une taxe supplemantaire sur les 
carburants et l'affecte aux flns suivantes: 

Huggenberger, Berichterstatter: Hier geht es um das 
Wesentliche dieser Vorlage. Die Formulierung, die dieser 
Verfassungsartikel nun gefunden hat. erhebt neu zum 
Grundsatz, dass für die Finanzierung von Kosten im Zusam
menhang mit dem Strassenverkehr nebst einem Anteil des 
Grundzolls ein Zollzuschlag erhoben werden soll. Bisher 
konnte ein Zollzuschlag gemäss Artikel 36ter Absatz 2 nur 
dann erhoben werden, sofern die verfügbaren Mittel zur 
Deckung des Anteils des Bundes an die Kosten der Natio-

nalstrassen nicht ausreichten, und zwar durch allgemein 
verbindlichen Bundesbeschluss. Die Höhe des Zollzuschla
ges wird neu in den Übergangsbestimmungen zur Bundes
verfassung in Artikel 18 geregelt. Der Betrag soll dort ent
sprechend dem heutigen Ansatz mit 30. Rappen je Liter 
beziffert werden. Eine Änderung des Belastungssatzes ist 
nur durch einen dem fakultativen Referendum unterstellten 
Erlass möglich. Sodann ändert der neue Artikel den Anteil, 
wie weit der Grundzoll zweckgebunden verwendet werden 
soll. Neu werden 50 Prozent beantragt, gegenüber den 
60 Prozent, die etwas mehr als zwanzig Jahre Geltung hat
ten. Schliessllch geht es noch darum, dass der neue Artikel 
für Grundzoll und Zollzuschlag einen einheitlichen Verwen
dungszweck statuiert und diesen Zweck gegenüber den 
bisherigen Umschreibungen erweitert. Die Behandlung die
ses Artikels zerfällt in zwei Bereiche: auf der einen Seite 
sind es die verschiedenen Zweckbestimmungen Literae a 
bis f, und auf der anderen Seite geht es um die grundsätzli-

• Che Festlegung, wie die Gelder verteilt werden sollen. Dafür 
liegen einige Minderheitsanträge vor, teilweise betreffen sie 
den Einleitungssatz zu Artikel 36ter Absatz 1, teilweise wird 
dafür ein neuer Absatz 2 beantragt. 
Welches sind nun die Differenzen, über die es zu entschei
den gilt und über die wir zuerst abzustimmen haben? Die 
Kommission beantragt Ihnen, neu soll die Hälfte des Grund
zolles, nämlich 50 Prozent, zweckgebunden sein, dies 
gegenüber einem Antrag, der dafür 60 Prozent oder drei 
Fünftel statuieren möchte. Wir haben bereits beim Eintreten 
ausgeführt und auch heute gehört, dass der Grundzoll seit 
1937 als Zoll, der auf dem Gewicht erhoben wird, unverän
dert mit Fr. 26.50 festgesetzt ist. 
Heute sieht man den Aufgabenberg des Nationalstrassen
baus nicht mehr vor sich. Man glaubt, man könne ihn in 
absehbarer Zeit abtragen, und damit bestehe die Möglich
keit, die vor zwanzig Jahren eingeführte Erhöhung des 
Grundzollanteils wieder von 60 Prozent auf 50 Prozent zu 
reduzieren. Damit profitiert der Bund 100 Millionen Fran
ken, die nicht zweckgebunden in die Kasse fliessen. Dabei 
ist zu erwähnen, dass er im Verlaufe der Jahre immerhin 
1,2 Milliarden Franken ä fonds perdu geleistet hat. Damit, 
dass er nun jährlich etwa 100 Milßonen erhalten würde: 
könnte ein gewisser Ausgleich dafür geschaffen werden. 
Nun muss man bei diesen Prozentzahlen (50 bzw. 60 Pro
zent) ·auch die effektiven Summen sehen, die dahinter stek
ken. Es geht darum, diese Gelder gesamthaft zu verwen
den. Wir haben einmal den Zollzuschlag von 1,3 Milliarden, 
und zu diesem kommt nun noch ein Anteil des Grundzolls 
hinzu. Nach der Ansicht des· Bundesrates und der Kommis
sion sind das 50 Prozent oder rund 500 Millionen. Das 
ergibt total 1,8 Milliarden, die für diese Aufgaben zur Verfü
gung stehen. Nach dem Antrag Blel/Coutau, der auf 
60 Prozent oder drei Fünftel geht, kommen zu diesen 
1,3 Milliarden 600 Millionen dazu, was 1,9 Millionen macht. 
Das ergibt die Differenz von 100 Millionen, von der wir 
immer gesprochen haben. 100 Millionen auf 1,9 Milliarden, 
hier sieht man die Relation, sind etwa 5 Prozent. Es ist 
schwer verständlich, warum gerade der TCS bei seiner In
itiative auf diese Position derart Gewicht legt. dieser 
100 Millionen wegen, die doch wirklich dem Bund, der 
1,2 Milliarden vorgeleistet hat, auch zu gönnen sind. 
Nun haben wir noch einen Minderheitsantrag II von Herrn 
Barchi. Da geht es nicht um die Verteilung der Gelder, son
dern um die grundsätzliche Einleitung, wie die Gelder ver
wendet werden können. Herr Barchi beantragt, der Einlei
tungssatz sei mit dem Zusatz zu ergänzen, die Gelder seien 
«im Bereich des Strassenwesens» zu verwenden. Die Kom
mission hat diesen Zusatz mit deutlichem Mehr abgewie
sen. Warum? Sie ging davon aus, dass die wörtlich 
umschriebenen Verwendungszwecke in diesem Arti
kel 36ter verbindlich -und abschliessend aussagen, wozu 
diese Gelder verwendet werden können. Es soll keine Diffe
renz entstehen zwischen einem global umschriebenen Ver
wendungszweck und den wörtlich umschriebenen Verwen
dunszwecken in den einzelnen Buchstaben a bis f. 
Wir beantragen Ihnen von selten der Kommission 50 Pro-
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zent zweckgebundenen Grundzollanteil und Ablehnung des 
Minderheitsantrages Barchi. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: En ce qui concerne la taxe 
de base, la commission, par 19 voix contre 2, vous propose 
la repartition prevue par le Conseil federal, soit 50 pour 
cent. II ne nous parait pas que le refus d'en rester aux 
60 pour cent soit un abces de flxation. L'affectation au seul 
domaine routier est beaucoup plus importante, seion la 
majorite de la commission, que cette repartition entre 50 et 
60 pour cent. II faut rappeler, en effet - M. Ritschard, 
conseiller federal, l'a fait tout a l'heure - que nous avions 
deja une repartition au taux de 50 pour cent avant 1958. En 
1958, nous avons passe a 60 pour cent pour faire un effort 
en faveur de la constructlon des routes nationales. Alors 
que, nous avons atteint la vitesse de croislere dans la 
construction des routes nationales et, surtout, que la 
Confederation eprouve des difflcultes flnancieres tres reel
les, II nous parait raisonnable d'en revenir au statlJ quo 
ante. soit a une repartition au taux de 50 pour cent. 
Une proposition de la minorite II, representee par M. Barchl, 
tend a inserer dans l'artlcle 3Ster. 1er alinea. les mots „aux 
flns suivantes dans le domaine routier ... Lors des delibera
tions de la commission, il a paru inutile de preciser «dans le 
domaine routier» parce que nous avons considere que cela 
allait de soi. Depuis quelques jours, soit depuis le lance
ment d'une initiative populaire, on peut simplement se 
poser la questlon de savoir si cela va de soi, ou sl cela ne va 
pas mieux en ie disant, en le repetant. II ne s'agit donc pas 
de modlfier le contenu de l'article quant au fond, mais uni
quement quant a la forme, en ie precisant. 
Cependant, lors de ses deliberations, la commission a sug
gere de rejeter cette proposition - formulee sous la forme 
de deux variantes - cela par 17 voix contre 2 et par 15 voix 
ccntre 1. Le contexte a maintenant slmpiement quelque 
peu change et, psychologiquement, il peut etre utile 
d'inclure cette precislon. 
Une mlnorite III presente une proposition relative ä l'ali
nea 1. Nous y reviendrons par la suite, etant donne que 
cette proposition est intlmement liee a celle de M. Affolter 
concernant l'articte 3Ster. 2" alinea, a savoir l'affectation aux 
transports en general. 

Biet, Sprecher der Minderheit 1: Die Minderheit I beantragt 
Ihnen, wie bisher drei Fünftel des Reinertrages zweckge

. bunden zu verwenden. Mein Antrag steht natürlich im 
Zusammenhang mit dem, was die Kommission in bezug auf 
den Inhalt der Zweckbestimmung geändert hat, sowie mit 
meinem Antrag zu einem Absatz 2, den Sie auf der Rück
seite der Fahne finden. Allerdings kommt diesem Minder
heitsantrag auch durchaus selbständige Bedeutung zu, ich 
musste aber doch darauf hinweisen, dass hier zusammen
hänge bestehen. Unser Antrag dient der ganzen Vorlage, da 
er nicht nur dem Anliegen der nun viel genannten Strassen
verkehrsverbände entspricht. sondern auch wörtlich dem, 
was die Gesamtverkehrskonzeption in ihrem Schlussbericht 
festhält. 
Der Treibstoffgrundzoll ist ein Flskaizoll. Seine Höhe ist 
immer mit der Zweckbestimmung begründet worden, vor 
allem seit man 1923 den Grundzoll verdoppelte. Man hat 
gesagt, man brauche diese Verdoppelung, um Strassen zu 
bauen. Den Wechsel hat man allerdings spät, erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg, richtig einzulösen begonnen. Der dama
lige Bundesrat Häberlin hat 1923 erklärt: «Der hinterste 
Rappen strömt wieder hinaus in die Kantone... Da hat er 
den Mund allerdings voll genommen, den,n der hinterste 
Rappen Ist eben nicht in die Kantone hinausgeströmt, son
dern ist all die Jahrzehnte in der Bundeskasse verblieben, 
und nur ein Teil davon ist weitergegangen. 
Wie wir bereits in der Eintretensdebatte betont haben, ist 
schon heute die eigentliche Fiskalleistung des Strassenver
kehrs ausserordentllch hoch, nämlich etwa so hoch wie 
alles, was der Bund jährlich für die Schiene ausgibt - mehr 
als 1 Milliarde. Das sollte man nicht vergessen, wenn man 
hier eine Änderung des Schlüssels diskutiert. Aus meiner 
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Sicht sehe ich keine Begründung aus dem Verkehr. die eine 
Änderung dieses Schlüssels rechtfertigt. Schon heute dürf
ten aus dem Treibstoffgrundzoll pro Liter 9 Rappen in die 
allgemeine Bundeskasse gehen. Das sind immerhin 15 Pro
zent der 60 Rappen betragenden allgemeinen Abgaben auf 
dem Liter Benzin. Das scheint mir genügend zu sein. 
Wir wollen ja - und ich bin froh, dass das Herr Bundesrat 
Rltschard betont hat - eine verursachergerechte Verkehrs
finanzierung. Wie sieht diese aus? Meines Erachtens so, 
wie heute die Treibstoffbelastung verteilt wird. Hier möch
ten wir nichts ändern: Drei Fünftel sollten zweckbestimmt 
bleiben. Dann sollte natürlich der Zollzuschlag fest zweck
bestimmt bleiben. Da haben wir keine Differenz. Dazu - das 
möchte ich auch betonen - sind wir aus unserer Gruppe für 
die Schwerverkehrsabgabe eingetreten. Neuerdings streitet 
man ja darüber, wieviel sie betragen sollte. 
Ich habe seinerzeit, aufgrund der damaligen Rechnung, den 
Anträgen des Bundesrates mit der Ausgangslage von 300 
bis 350 Millionen zugestimmt. Nun haben neuere Studien 
ergeben - wir konnten es der Presse entnehmen -, dass es 
um wesentlich weniger geht und man natürlich auch die 
Kategorienverteilung neu überprüft. Ich werde hier von uns 
aus keinen Streit entfachen. Ich akzeptiere das, wenn diese 
Rechnung einigermassen vernünftig ist; mit diesen Elemen
ten sehe ich eine verursachergerechte Verkehrsfinanzie
rung. 
Allerdings glaube ich nicht, dass die Kilometerzählung, so 
wie sie der Bundesrat beim Schwerverkehr vorgesehen hat. 
richtig ist, weil die Unkosten in einem schlechten Verhältnis 
zum Gesamtertrag stehen. Berechnungen aufgrund schwe
discher Erfahrung-an haben ergeben, dass man pro Jahr 
und Fahrzeug mit Kosten für den Staat und für den Fahr
zeughalter von 1300 Franken rechnen muss. Es wäre ein 
Unsinn, eine solche Abgabe zu erheben. Eine Pauschale 
drängt sich darum auf. Rlchtigerweise müsste jedoch nach 
Überlandverkehr und Nahverkehr differenziert werden. Aber 
darüber wird hoffentlich, wenn die Grundlagen vorliegen, 
noch diskutiert werden. 
Nun noch ein Wort zur Strassenrechnung. Es stimmt. Herr 
Bundesrat, dass nach der Strassenrechnung, so wie sie 
heute vorliegt, eine Unterdeckung vorhanden ist. Das habe 
ich nie bestritten. Aber wir wissen jetzt noch nicht genau, 
wie sie kategorienmässig aussieht. Bei den mittleren und 
grossen Personenwagen scheint eine Überdeckung vor
handen zu sein. Aber das Argument ist insofern für Sie 
nicht günstig, als natürlich die Strassenrechnung die Auf
wendungen der Kantone und der Gemeinden auch enthält. 
Wenn wir nur den Bund ansehen, macht er das beste 
Geschäft, das man aus der ganzen Geschichte machen 
kann. Darum ja die Forderung der Kantone, dass sie einen 
grösseren Anteil bekommen, weil sie vor allem auch den 
Gemeinden Mittel weiterleiten müssen; so, wie wir es heute 
wissen, sind es die Gemeinden, die grosse Lasten tragen 
und über keine entsprechenden Einnahmen verfügen. 
Unser Antrag entspricht vollumfänglich dem Grundsatz 23 
der GVK und auch dem Begleittext im Schlussbericht. Wir 
lehnen es ab, weitere Mittel aus der Treibstoffbelastung in 
die allgemeine Bundeskasse abzuführen, weil genau diese 
Umverteilung von weiteren 100 Millionen eine fiskalische 
Komponente hat, und gegen die wehren wir uns. 
Ich komme noch auf die Bemerkung unseres Kommissions
präsidenten zurück. Er hat von der Vorleistung der Bundes
kasse - von diesen 1,2 Milliarden - gesprochen. Wenn Sie 
all die Jahre zurück aufaddieren, was alles allein aus der 
Treibstoffbelastung kommt, haben natürlich die Strassenbe
nützer auch diese 1,2 Milliarden bezahlt und nicht die allge
meine Bundeskasse. Ich bitte Sie im Interesse der Vorlage, 
der Minderheit zuzustimmen und diese Änderung in der 
Verteilung nicht vorzunehmen. 

Begrüssung - Bienvenue 

Präsidentin: Ich habe das Vergnügen, auf der Tribüne die 
Delegation des dänischen Parlamentes, des Folketings, zu 
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begrüssen. Die Delegation weilt auf Einladung der Bundes
versammlung in der Schweiz. Sie wird vom Präsidenten des 
Folketings, Herrn Svend Jakobsen, geleitet. Wir wünschen 
der Delegation einen guten und angenehmen Aufenthalt in 
der Schweiz. 

Barchl, Sprecher der Minderheit II: Ich möchte zuerst dem 
Berichterstatter französischer Zunge für das grosse Wohl
wollen danken, das er meinem Minderheitsantrag gegen
über gezeigt hat. Er hat gesagt, mein Antrag sei in der Kom
mission abgelehnt worden, weil die von mir vorgeschlagene 
Präzisierung als nicht unbedingt notwendig betrachtet 
wurde. Aber er hat richtig 6etont: Nachdem die TCS-lnitia
tive angekündigt worden sei, werde meine Präzisierung 
wenn nicht notwendig, so doch nützlich sein. 
Was für einen Sinn hat die von mir vorgeschlagene Präzisie
rung? Sie hat den Sinn, dass die Beiträge im Bereiche des 
Strassenwesens verwendet werden müssen. Einmal hat 
diese Präzisierung den Sinn, noch vor der Enumeration der 
Beitragsfälle ganz generell festzulegen, dass jede Mass
nahme bzw. jeder Beitrag einen direkten Konnex mit dem 
Strassenwesen aufweisen, d. h. dem Strassenbenützer 
direkt zugute kommen muss, und dass die Massnahme 
nicht die Konkurrenzfähigkeit anderer Leistungsträger erhö
hen darf. 
Einen zweiten Sinn hat diese Präzisierung. Sie will eine Aus
legungshllfe schaffen, die eine Interpretation betreffend die 
genaue Tragweite der verschiedenen Massnahmen, die in 
der Enumeration aufgezeichnet sind, erleichtern soll. Ist 
diese Präzisierung wichtig? Das ist das Problem, mit dem 
wir konfrontiert sind. Ich behaupte, dass diese Präzisierung 
wichtig ist: 
1. ReferendumspoUtisch, psychologisch hat sie eine 
grosse Bedeutung. Warum? Weil die Automobilverbände 
einen grossen Wert darauf legen, dass der Benzinrappen 
nur für die Strassenbedürfnisse verwendet wird. Das ist 
psychologisct,, referendumspolitisch sehr wichtig. 
2. Der zweite Grund, warum diese Präsizierung wichtig ist: 
Sie stellt eine Sicherung dar. Wir dürfen nicht ableugnen, 
dass eine Gefahr besteht, nämlich die Gefahr, dass unter 
dem Vorwand, den Strassenverkehr zu entlasten, mögli
cherweise eine direkte Finanzhilfe an andere Verkehrsträ
ger geleistet wird, und das wollen wir nicht. Diese Präzisie
rung ist also eine Absicherung in der Verfassung gegen die 
Gefahr dieses Missbrauches. 
Ich empfehle Ihnen, meinen Minderheitsantrag gutzuheis
sen. 

M. Coutau: Je m'exprimerai tout d'abord au sujet de la pro
position de la mlnorite I relative a la part du produit des 
droits de base qui doit etre versee dans la calsse federale. 
Je tiens a soullgner comblen sont aujourd'hui determinants 
et demontres les besoins en matiere de routes et l'impor
tance non seulement des besoins, mais egalement des 
engagements qui ont ete pris dans ce domaine. Je ne vous 
ferai pas une longue enumeration, mais vous rappellerai 
simplement, en ce qui conceme les routes nationales - le 
rapporteur de langue franc;:aise l'a souligne dans le debat 
d'entree en matlere - qu'il Importe absolument de tenir les 
engagements que nous avons pris dans le domaine de la 
construction du reseau routier et de le reallser tel qua le 
Conseil tederat l'a programme. En effet, il raste des lacunes 
beantes et il convient que les travaux entrepris puissent se 
poursuivre sans qua le programme subisse la moindre res
triction. 
En ce qui conceme la protection de l'environnement, les 
dispositions de la loi. relatives ä la protection contre· le bruit 
- le lang des routes en particulier - que nous sommes en 
train de voter imposeront aux cantons et aux communes 
des charges considerables et ä ce titre precisement une 
partie du produit des droits de base doit pouvoir etre dispo
nible. II en va de meme en ce qui concerne taute une serie 
de travaux de contoumement d'agglomerations. II y va lä 
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non seulement de la securite du trafic et de sa fluidite, mais 
egalement de la qualite de la vie ä l'interieur de nos villes et 
de nos villages. Ce sont la aussi des elements qui sont coO
teux et auxquels une part importante du produit des droits 
de base doit etre affectee. II en va de meme du besoin de 
rattraper les retards qui sont intervenus dans la construc
tion -de certaines routes principales. Elle a ete dans ptu
sieurs regions delaissee au profit de celle, prioritaire, du 
reseau des routes nationales; mais lä aussi, les deux gen
res de routes sont complementaires et il convient de ne 
negliger en aucun cas cette complementarite. 
Enfin, il a ete ajoute au projet du Conseil federal, pour tenir 
campte de la complementarite des trafics, taute une serie 
de dispositions auxquelles le groupe liberal souscr.it, mais 
cela implique aussi que les recettes correspondantes 
solent effectivement disponibles. 
Cela pour bien marquer que les besoins en matiere de 
construction de routes sont durables et demontres et qu'ils 
repondent a des promesses et ä des engagements qu'il 
convient de tenir. 
Mon deuxieme argument a trait ä la part actuelle en pour
cent des droits sur les carburants qui est versee ä la caisse 
tederale. 
En 1981, la valeur des importatlons de carburants sur les
quelles des droits de douane sont preleves s'elevait a 1,634 
milliard de francs. Etant donne que 400 millions de francs 
en Chiffre rond sont tombes dans la caisse de la Confedera
tion au titre de la quote-part de 40 pour cent du produit des 
droits de base, on constate que le quart de la valeur des 
importations vient alimenter la caisse federale. Je connais 
peu de marchandises de consommation courante qui sont 
frappees dans notre pays d'un droit de douane de l'ordre 
de 25 pour cent au profit de la calsse generale de la Confe
deratlon, c'est a dlre sans affectation particuliere. 
Si la propositlon visant a une repartition 50 pour cent - 50 
pour cent est acceptee, cette marchandise serait frappee 
d'un impöt non plus d'un quart, mais d'un tiers. II serait tres 
exactement de 32 pour cent. Nous estimons qu'il est 
excessif d'affecter un tlers de la valeur d"importation des 
carburants aux besoins generaux de la collectivite. L'effort 
demande aux automobllistes doit etre en priorite consacre 
a la couverture de besoins qui sont en rapport avec le trafic 
routier. 
Quant a la proposition de la minorite II, Je· ne peux que repe
ter ce que M. Barchi a declare tout ä l'heure ä propos de 
l'opportunite d'affecter en priorite ces ressources au 
"domaine routier». 
II sembte effectivement que ce qui va sans dire va mieux 
encore quand on le dit. L'annonce du depöt d'une initiative 
devrait nous inciter ä confirrner notre volonte effectlve, que 
nous n'avons pas exprimee mais qui, je le repete, semble 
devoir etre plus explicite. Elle sera de nature ä apaiser les 
inquietudes de ceux qui pensent qua la nouvelle affectatlon 
des taxes sur les carburants n'est rten d'autre qu'une tenta
tive de detournement des fonds qu'ils mettent eux-memes 
ä la disposition de la Confederation. 
Voilä les raisons pour lesquelles je vous invite a soutenir les 
proposittons des minorites I et II. · 

Lilchlnger: Ich äussere mich zugunsten des Minderheitsan
trages II (Barchi). Wir möchten mit diesem Minderheitsan
trag den Automobilverbänden eine Brücke bauen. Die Kom
mission hat im Zusammenhang mit Artikel 36ter Litera c ein
zelne, ganz konkrete Massnahmen diskutiert, die mit den 
Benzinzollzuschlägen finanziert werden können. Wir haben 
einzeln.darüber abgestimmt, was zulässig ist und was nicht. 
In einem zweiten Schritt haben wir die Massnahmen, denen 
wir zugestimmt haben, in einer generellen Formulierung 
zusammengefasst. Wir haben Ihnen folgendes beantragt -
ich zitiere Litera c -: Die Beiträge sollen verwendet werden 
"· .. für andere Massnahmen zur Förderung der gegenseiti
gen Ergänzung der Verkehrsmittel. zur Entlastung von 
Strassen und zur Entflechtung des Verkehrs ... 
Die Automobilverbände, die nicht in der Kommission waren, 
können natürlich den Werdegang dieser sehr allgemeinen 



Taxes sur_les carburants. Affectation 

Bestimmungen nicht nachvollziehen. Wir hatten letzte 
Woche einen Kontakt mit der Verbandsleitung des ACS der 
Schweiz; dort hat man uns gesagt, dass die allgemeine For
mulierung so generell sei, dass man damit auch eine Tarif
verbilligung für den Regionalverkehr finanzieren könnte. 
Das war selbstverständlich nicht die Meinung der Kommis
sion. Mit unserem Antrag möchten wir zum Ausdruck brin
gen, dass keine extensive Interpretation der allgemeinen 
Formulierung In Utera c zulässig ist. Es ist, wie Herr Barchi 
zu Recht gesagt hat, eine Auslegungshilfe. 
Dieser Antrag hindert aber nicht, dass man mit dem Benzin
zollzuschlag auch Massnahmen des öffentlichen Verkehrs 
unterstützen kann, zum Beispiel Bahnhofparkierungsanla
gen: das dient dem öffentlichen Verkehr, dient aber auch 
der Strasse, ist also zulässig; Huckepackverkehr: dient 
auch der Strasse und dem öffentlichen Verkehr, ist also 
zulässig; Autotransporte durch Bahntunnel: dienen der 
Strasse, sind auch zulässig. 
Ich bin der Meinung, dass wir mit diesem Antrag an den 
Auffassungen und Vorschlägen der Kommission nichts 
ändern, dass wir aber damit die Automobilverbände beruhi
gen und ihnen eine Zustimmung erlauben. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen · 
Le debat sur cet objet est lnterrompu 
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Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 832 hlervor - Voir page 832 cl-devant 

Präsidentin: Wir fahren mit der Detailberatung weiter. Die 
Anträge der Mehrheit. Minderheit i und Minderheit II zum 
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Einleitungssatz von Artikel 36ter wurden begründet. Die 
Berichterstatter verzichten auf das Wort. 

Bundesrat Rltschard: Ich habe einigermassen Mühe, die 
beiden Anträge zu verstehen. 
Zum Antrag der Minderheit 1: Der Bund hat Anspruch auf 
diese neuen 10 Prozent. Er könnte sie schon geltend 
machen mit Rücksicht auf den 1,2-Milliarden-Vorschuss, 
den er a fonds perdu geleistet hat. Der Antrag von Herrn 
Blei (Minderheit 1) ist also abzulehnen. 
Den Antrag der Min,;lerheit II verstehe Ich nicht: Er will den 
Bereich des Stra.ssenwesens deutlich einengen, vermutlich 
um die Verkehrsverbände zu beruhigen. Sie schreiben mit 
dieser Vorlage ganz deutlich in der Verfassung, was Sie mit 
diesem Geld alles tun wollen. Sie wollen die Hauptstrassen 
subventionieren. Sie wollen für die Entlastung des Stras
senverkehrs, für die Entflechtung Geld geben. Ich fürchte 
sehr: Wenn Sie im· Einleitungssatz derart einengen, wird 
man später laufend Schwierigkeiten haben, wenn man die 
Buchstaben a bis f anwenden will. Immer wieder wird dann 
geltend gemacht werden, es gehe hier um Strassenzwecke, 
und gefragt, was nun wirklich ein Strassenzweck sei. Der 
Streit wird dann doppelt so gross sein. 
Deshalb finde ich, dass diese Beruhigung, die man da aus
drücken will, einfach nicht nötig sei. Die Beruhigung kommt, 
indem man in der Verfassung abschliessend aufzählt, was 
mit diesem Benzinzoll alles gemacht werden darf. Mir 
scheint, das müsste genügen: man sollte das nicht noch 
juristisch - soweit ich das verstehe - erschweren. 
Herr Coutau hat einmal mehr darauf hingewiesen, dass der 
BenZinzoil am meisten belastet werde. Wir haben jetzt auf 
dem Verkaufspreis eine Zollbelastung (mit dem Zuschlag, 
mit der WUST, mit der Carbura-Gebühr usw.) von 46 Pro
zent. Dabei ist dieser Benzinzc:>11 zur Hauptsache zweckge
bunden, im Sinne eines VerursacherprlnZips. Wir haben 
beim Alkohol oder Tabak, ohne von einem Verursacherprin
zip sprechen zu können. eine ZollbeI8$tung von 52 Prozent. 
Das Geld geht an die AHV. Gut, wir müssen den starken 
Rauchern wahrscheinlich in den meisten Fällen etwas frü
her eine AHV- oder IV-Rente geben. Aber im Grunde 
genommen ist hier der Konnex und das Verursacherprinzip 
viel weniger gegeben. Wir haben bei den gebrannten Was
sern Zollabgaben an der Grenze bis zu 75 Prozent, beim 
Whisky zum Beispiel. Da gibt es auch kein eigentliches Ver
ursacherprinzip, es geht hier um den Schutz der inländi
schen gebrannten Gewässer und natürlich um die Volksge
sundheit. Es gibt die Zölle auf Wein, die allerdings kleiner 
sind, es gibt die Zölle auf Bier, all diese Artikel sind sehr 
stark belastet mit Fiskalabgaben. Man kann nicht sagen, 
dass das Benzin über Gebühr belastet würde, um so mehr 
nicht, weil ja all dieses Geld wieder für die Strassen verwen
det wird. 
Ich bitte Sie, im Sinne der Klarheit dieser Verfassungsvor
lage auf die Zusätze zu verzichten und die 50 Prozent zu 
beschliessen. Ich glaube, wir werden so die Sache viel bes
ser anwenden können! 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A titre pre/lminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Definitiv - Deflnltivement 
Für den Antrag der Minderheit II 
Für den Antrag der Mehrheit 

Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Let. a 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

124Stimmen 
26Stimmen 

52Stimmen 
96Stimmen 
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Bst. b 
Antrag der Kommission 

... Hauptstrassen, die zu einem vom Bundesrat in Zusam
menarbeit mit den Kantonen zu bezeichnenden Netz gehö
ren ... 

Let. b 
Proposition de la commission 
... reseau a designer par le Conseil federal en collaboratlon 
avec les cantons et repondant ä ... 

Angenommen - Adopte 

Bst. c 
Antrag der Kommission 
... von Niveauübergängen sowie für andere Massnahmen 
zur Förderung der gegenseitigen Ergänzung der Verkehrs
mittel, zur Entlastung von Strassen und zur Entflechtung 
des Verkehrs; 

Antrag Plni 
c. . .. von Niveauübergängen, an den Bau von Parkierein
richtungen für den Schwerverkehr an der Grenze sowie für 
andere Massnahmen ... 

Let. C 

Proposition de /a commission 

... des passages ä niveau ainsi que pour d'autres mesures 
favorisant la complementarlte des moyens de transport, le 
decongestlonnement du trafic routler et la separatlon des 
courants de trafic; 

Proposition Plni 
c. . .. des passages ä niveau, de la constructlori d'lnstalla• 
tion de statlonnement pour les poids lourds a la frontiere, 
ainsi que pour d'autres mesures ... 

Huggenberger, Berichterstatter: Bei Buchstabe c geht es 
um die Einführung neuer Verwendungszwecke. Einleitend 
werden hier auch noch die Massnahmen zur Aufhebung 
oder Sicherung von Niveauübergängen erwähnt, die bisher 
in einem eigenen Bundesbeschluss verankert waren. Neu 
geht es also jetzt um Massnahmen· zur Entlastung von 
Strassen und um Massnahmen zur Entflechtung des Ver
kehrs, wobei die ursprüngliche Fassung lautete «von über
regionaler Bedeutung»; ebenso lautete die ursprüngliche 
Fassung des Bundesrates «von baulichen Massnahmen». 
Die Kommission hat sich für die Formulierung «für andere 
Massnahmen" entschieden und hat den Zusatz «von über
regionaler Bedeutung„ weggelassen. Einmal ist die Diffe
renzierung schwierig, was überregional ist und was nicht, 
zum zweiten wollte man ganz bewusst im Sinne von Ver
kehrspolitik auch bis in die Gemeinden hinein die Möglich
keit schaffen, dass an solche entflechtende Massnahmen, 
wenn sie notwendig sind, Beiträge geleistet werden kön
nen. Ich möchte nochmals erwähnen, dass es sich hier um 
eine Auflistung von Massnahmen handelt, für die Beiträge 
gewährt werden können, aber nicht darum, dass damit neue 
Bundesaufgaben geschaffen würden. Die Kommission lehnt 
auch die enge Umschreibung für bauliche Massnahmen, 
wie sie in der Botschaft Ziffer 243 gewählt wurde, ab und 
verweist auf den Text, wie er nun in der Verfassung aus
drücklich festgelegt wird. 
In der Kommission wurde sodann eine Reihe von weiteren 
Vorschlägen eingebracht, was für andere Massnahmen 
noch unterstützungswürdig seien, so zum Beispiel Hucke
pack- und Grosscontainerverkehr - dieser Antrag wurde 
mit 13 zu 2 Stimmen angenommen-, weiter der Transport 
begleiteter Motorfahrzeuge durch Eisenbahnalpentunnels. 
Auch dafür hat sich die Kommission entschieden und z.war 
deutlich mit 17 zu 1 Stimmen, und schliesslich für Bahnhof
parkanlagen mit 12 zu 5 Stimmen. Die Kommission wollte 
aber nicht all diese weiteren Anträge - vielleicht kommen ja 

jetzt nochmals weitere aus dem Rat dazu - in dieser Verfas
sungsbestimmung auflisten, damit diese Aufreihung nicht 
ins Uferlose wachsen würde. Daher nahm sie einen umfas
senden Begriff für eine weitere Zweckbestimmung in die 
Verfassung auf, der heisst: «Es sollen Massnahmen zur 
gegenseitigen Ergänzung der Verkehrsmittel unterstützt 
werden.» Unter diesen Massnahmen, indem sich die Ver
kehrsmittel gegenseitig unterstützen sollen, versteht die 
Kommission den Huckepack- und Grosscontainerverkehr., 
den Transport begleiteter Motorfahrzeuge durch Eisen~ 
bahnalpentunnels und die Bahnhofparkanlagen. 
Femer geht die Kommission davon aus - ich wurde beauf
tragt; das hier zu betonen-, dass für Verkehrsträg~r gleich 
welcher Art der Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit gel
ten muss. Somit dürfen keine generellen Defizitdeckungen 
übernommen, sondern nur in ganz bestimmten Fällen im 
Sinne der Zweckumschreibung Beiträge ausgerichtet wer
den. Im weiteren hat die Kommission den gestellten Antrag, . 
es seien auch Park-and-Rlde-Anlagen ganz generell. also 
unabhängig von Bahnhöfen, zu finanzieren, mit 9 zu 7 Stim
men abgelehnt. Weiter wurde ein Antrag abgelehnt, der 
jetzt allerdings wieder von Herrn Pini aufgenommen wurde, 
es seien auch Lastwagenbahnhöfe, gares routieres, zu 
unterstütz~n. Ich möchte auch auf die parlamentarischen 
Vorstösse der Kommission Nebiker und das Postulat zum 
Leistungsauftrag SBB verweisen, wo beantragt wurde, es 
seien Massnahmen, wie sie eben jetzt mit in die Verfassung 
eingebaut werden, zu ergreifen. 
Ich beantrage Ihnen im Sinne des Antrags der Kommission, 
diesem Buchstaben c zuzustimmen . 

M. Frey•Neuchätel, rapporteur: A la lettre c, nous avons 
tout d'abord introduit une nouvelle norme, ä savoir 
«l'encouragement d'autres mesures - je cite - favorisant 1a· · 
complementarlte des moyens de transport». A ce sujet, il 
taut inslster sur le fait qu'il ne s'agit pas, par ce biais, de 
particlper au deficit des transports publics, le principe de la 
covverture des propres frais de chaque categorie de trafic 
devant ätre respecte. II s'aglt. en falt, de tavoriser les 
mesures destinees a decharger les routes du trafic lourd en 
encourageant le ferroutage, les transports de vehicules 
accompagnes a travers les tunnels terroviaires, ainsi que le 
traflc des grands conteneurs. Cette notion de complemen
tarlte des moyens de transport comprend aussi le subven
tionnement a la constructlon de parcs ä voitures a proximite 
immediate des gares; un vote est intervenu sur ce point. 
II nous est apparu interessant d'illustrer par cet encourage
ment a la construction de ces parcs, ce que nous enten
dons par la complementarite des moyens de transport. 
Manifestement, en soutenant ces constructions. on investit 
dans le domalne routier en faveur de l'automobiliste, mais 
on favorise la complementarite des moyens de transport en 
perrnettant ä l'automobiliste de parquer ä proximite des 
gares et on l'lncite donc a utiliser le chemln de fer, notam
ment dans les liaisons intervilles. 
En ce qui conceme la notion de separatlon des courants de 
trafic, je vous renvoie notarnment a une declaration de 
M. Hürlimmann, conseiller federat, citee hier in extenso par 
M. Ganz, declaration qui a ete faite a la session de prin
temps et en date du 18 mars 1982, concemant le contenu 
de cette norme «separation des courants de trafic» et, plus 
particulierement, les plstes pour cyclistes. 
Retenons egalement une modification, ä la fin de la lettre c, 
a savoir la suppression des mots: «d'importance suprare
gionale». Par la, la commission a voulu tenir campte des 
charges tres lourdes des communes, notamment. Je rap
pelle que l'ensemble du reseau routier suisse couvre quet
que 65 000 kilometres dont 45 000 sont constitues de 
routes communales. Les charges sont importantes et elles 
ne sont couvertes, en ce qui concerne la taxe et la surtaxe, 
qu'a concurrence de 20 pour cent. Mais il ne s'agit pas, 
comme on l'a dit, de subventionner n'importe quoi a ce 
tltre; il s'agit bien d'investir dans le domaine routier, et dans 
des limites qui ont ete bien determinees par les exemples 
que nous avons donnes: le ferroutage, la construction de 

2..b 



Taxes sur les carburants. Affectatlon 844 N 22 juin 1982 

parcs a voltures ä. proxlmite des gares, les transports de 
voltures accompagnees ä. travers les tunnels alpins. En 
revancha, nous avons repousse l'encouragement a la 
construction de „Park and rlde», cela a paru ne pas faire 
partle du domalne de la Confederation et par 9 voix contre 
7, la commlssion a estime que cet investissement etait plu
töt d'un caractere local et regional. 
Enfln, 1a propositlon de M. Pini a dejä ete traltee en commis
sion. Elle a ete repoussee par celle-ci, il s'agit donc d'instal
latlons de stationnement pour les poids lourds a la fron
tlere. A ca sujet. Je rappelle une fois de plus que l'effort 
prtncipal doit rester la constructlon, l'entretien et l'exploita
tlon des routes. II ne faut pas tomber dans l'affectatlon tous 
azimuts, dans 'Ti saupoudrage des lnvestissements. Nous 
ne pouvons pas nous le permettre et il a paru ä. la majorite 
de 1a commisslon que cet lnvestissement ne devait pas etre 
comprls dans les normes prevues ä. l'artlcle a&er, llttera c. 
Cette majorlte vous propose donc de repousser la proposi
tlon Pini et d'accepter l'introduction de la nouvelle norme 
tendant ä favorlser la complementarlte des moyens de 
transport et d'accepter egalement la suppression des mots, 
a la fin de la lettre c: .. d'importance supraregionale». 

M. Pint: En examinant l'application de l'article 36ter, la majo
rite de la commission a, entre autres, exclu le subvention
nement des gares routieres ou „autoportl», destinees en 
partlculler au trafic des poids lourds a la frontiere. II s'agit 
d'lnfrastructures tres importantes et je dlrais meme fonda
mentaies pour favorlser la fluldite du trafic routier, surtout 
au niveau interregional. 
Les Installations de stationnement pour las poids lourds ä la 
frontlere, plus particulierement de la frontiere nord-sud, 
relhfse par la N 2, ont ete ä. plusieurs reprlses demandees 
par les cantons Interesses, et c'est precisement le cas du 
Tessin ainsl que celui de BAle. A travers .ces Installations, 
on pourra eviter las embouteillages actuellement connus, 
par exemple dans les postes frontleres du Mendrisiotto, qul 
empechent lourdement - c'est bien le cas de le dire -
l'ecoulement normal du traflc autoroutier, soit a la sortle 
comme a l'entree de la frontiere. II est proportlonnellement 
insoutenable de prevoir des subventlons pour les parkings 
a proximite des gares de nos chemins de fer et, en meme 
temps, de biffer ces subventions a des infrastructures, 
comme celles que je viens de citer, d'lmportance fonda
mentale pour concretlser le sens et la portee de l'artlcle en 
dlscussion. 
A !'heure actuelle, le manque de ces infrastructures que les 
cantons, flnancierement, ne peuvent pas realiser tout seuls 
- c'est justement le cas pour le Tessin - incite souvent, ä 
cause des embouteillages et des longues attentes aux 
postes frontieres les plus importants, ä emprunter des 
alternatives de parcours ä travers des zones depourvues de 
structure routiere adaptee pour le trafic des poids lourds. 
Un exemple: le passage au long des postes frontieres de la 
rlve gauche et de la rlve droite du lac Majeur, dont le reseau 
routler est tout ä fait insufflsant pour supporter, avec le tra
fic leger surtout de nature tourlstique, le passage intense 
de vehicules lourds. 
Mais il y a un autre aspect du probleme qui est de nature 
eminemment economique et flscal. En effet, si ces infra
structures ne peuvent pas se realiser, des operations de 
douane pour las poids lourds, ä. la longue, risquent d'etre 
deplacees hors de la Suisse. justement pour pouvoir jouir 
de l'organisatlon douaniere requise. Cette eventualite 
inquiete les operateurs des servlces d'expedltion et dejä 
malntenant, une partle des operations de dedouanement se 
deroulent, pour ce qui conceme la situation de Chiasso, a 
Milan. Aussi pour la Confederation, il s'agit d'un aspect qui 
doit etre considere pour ses implicatlons economiques et 
flnancieres. C'est donc en raison de cette consideration, en 
relatlon avec les falts et les situations constates chaque 
jour ä l'entree nord, et surtout ä l'entree sud de notre pays, 
reliees par l'autoroute du Gothard, que je vous propose de 
completer l'artlcle 35ter a la lettre c, prevoyant expresse„ 
ment que les . subventions dependantes de la nouvelle 

repartltion d.es taxes sur les carburants seraient aussi desti
nees ä financer la construction d'installations de stationne
ment pour les poids lourds a la frontiere. 
En l'occurrence, je vous prie d'appuyer cette proposition 
complementaire qui, ä mon avis, comble une grave lacune 
dans le cadre des Interventions infrastructurelles destinees 
au decongestionnement du trafic routier, et cela dans l'inte
ret regional et national. 

Blderbost: Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Vorla
gen geht es heute nicht um neue Finanzquellen. Es wird 
niemand zusätzlich oder vermehrt zur Kasse gebeten, son
dern es geht lediglich um die Erhaltung und vor allem um 
die Neuorientierung in der Verteilung bestehender Abgaben 
bzw. Einnahmen. Wichtig ist aber - nicht zuletzt aus politi
schen Gründen, die ich in fünf Minuten nicht darlegen kann, 
die Ihnen aber klar sind -, dass diese Neuverteilung, also 
die Zweckbindung, so gestaltet wird, dass ein möglichst 
naher Bezug zum Motorfahrzeug, zum Automobilisten oder 
zur Strasse gewährleistet bleibt. Nicht nur der Bundesrat, 
auch.die Kommission hielt sich in ihren Entscheiden an die
ses Prinzip. Die Kommission führte demgemäss in Artikel 
36ter Litera c die Massnahmen zur Förderung der gegen
seitigen Ergänzung der Verkehrsmittel ein und präzisierte 
zuhanden d~r Gesetzgebung in mehreren Abstimmungen 
sehr genau, was sie darunter verstanden wissen will und 
was nicht; also ein klarer Auftrag an den Gesetzgeber. Die 
Kommission hat in diesem Sinne und um das ccFuder» nicht 
zu überladen, einige Begehren ablehnen müssen und nur 
wenige angenommen. Dazu gehört der Container- und Huk
kepackverkehr, eine allseits willkommene Entlastung der 
Strasse, die Bahnhofparkings als neue Dienstleistung für 
die Automobilisten und schliesslich der Transport begleite
ter Motorfahrzeuge durch Elsenbahnalpentunnels. 
Gestatten Sie. dass ich als besonders Betroffener dieser 
Art von Verkehr einige Äusserungen hierzu mache. Wir 
möchten erstens einmal, dass jeder Automobilist in der 
ganzen Schweiz gleich behandelt wird. Das ist heute der 
Fall, mit Ausnahme des Verlads durch Eisenbahntunnels. 
Wer beispielsweise den Gotthard- oder Bemhardino-Stras
sentunnel durchfährt, zahlt mit seinem Anteil Grundzoll und 
Zollzuschlag am Benzin nicht seine Kosten. Der Ausgleich 
erfolgt durch den Benzinverbrauch im ganzen Lande. Es ist 
nicht mehr als recht und billig, dass dies auch Geltung für 
die Benützer der Eisenbahntunnels hat. Leider ist dies 
heute noch nicht der Fall. Wer durch den Lötschbergtunnel 
und zurück fährt, bezahlt je nach Fahrzeug zwischen 56 und 
260 Franken. Das ist eine Diskriminierung des Automobili
sten, der einen Eisenbahntunnel benutzt bzw. ben.ützen 
muss. 
Als zweites Zlel streben wir die Gleichstellung der Regionen 
oder wenigstens die Annäherung in der wirtschaftlichen 
Stärke der Randregionen an das übrige Land an. Noch ver
merkt die Statistik für das Wallis ein Pro-Kopf-Einkommen 
von etwa 14 500 Franken, während der Landesdurchschnitt 
etwa 19 000 Franken beträgt. Und ähnliches gilt auch für Uri 
und Graubünden. Gute und preiswerte Verbindungen sind 
ein wichtiger Beitrag an die Förderung der Berg- und Rand
regionen. 
Drittens sei betont, dass Beiträge an den Autoverlad ein gut 
eidgenössischer Akt der Gerechtigkeit sind. Die staatspoli
tischen Überlegungen, welche gegen die Erhebung einer 
Tunnelgebühr am Gotthard und San Bemardino zu Recht 
geltend gemacht wurden, gelten sicher auch anderswo, so 
am Lötsehberg, an der Furka oder an der Albula. Die Rand
regionen im Wallis, in Uri und Graubünden verdienen eine 
solche Solidarität und haben sie auch nötig. 
Begrüssenswert ist auch - wenn ich das gerade hier noch 
beifügen darf - der Einbezug, der Schutzbauten gegen die 
Naturgewalten, denn was nützt eine Strasse, wenn die 
Sicherheit des Benützers nicht gewährleistet ist. Die für das 
Forstwesen zur Verfügung stehenden Kredite können diese 
Sicherheit allein leider nicht garantieren. Die von der Kom
mission eingefügten Ergänzungen - wie die Vorschläge des 
Bundesrates - sind also als Ganzes dazu angetan, eine 
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umfassende und gleichberechtigte Berücksichtigung des 
Automobilisten im Verlangen nach guten Verbindungen 
sicherzustellen, aber auch - und das ist neu - den Automo
bilisten als ganzen Menschen In seinen Bedürfnissen nach 
Sicherheit und einer gesunden Umwelt wie im Verhältnis zu 
den Mitmenschen zu sehen und ihm zur Seite zu stehen. 
Wenn dabei gleichzeitig andere, übergeordnete Ziele 
schweizerischer Politik wie Annäherung der Regionen 
gefördert werden können, dann ist das ein aus der ganz
heitlichen Betrachtung des Automobilisten als Menschen 
fliessendes und durchaus willkommenes Nebenprodukt. 
Die Vorschläge der Kommission verdienen also unsere 
Unterstützung. 

Under: Ich unterstütze den Antrag von Herrn Pini. Die 
Frage, die Herr Pint aufgeworfen hat. berührt natürlich in 
erster Linie die Grenzübergänge im Kanton Tessin, in einem 
gewissen Grad aber auch andere schweizerische Grenz
übergänge, wie Buchs, Brlg, Basel und Schaffhausen. Im 
Prinzip liegt jedoch das Schwergewicht der Problematik, 
die Herr Pint angeschlagen hat, im Tessin. Das Tessin ist -
verkehrstechnisch gesprochen - ein Kanal, der am Gott
hard beginnt und im Süden des Tessins, um Chiasso, auf
hört. Durch diesen Kanal verläuft ein grosser und mit dem 
Ausbau der Autobahn noch vermehrt zunehmender Ver
kehrsfluss. Dieser Verkehr wird an der Grenze zur Zollab
fertigung aufgehalten. Das führt naturgemäss zu Proble
men. Speziell beim Lastwagenverkehr sind die Probleme 
derart, dass sie eine besondere Behandlung verdienen. Ich 
möchte hier einfügen: Täuschen Sie sich nicht, der Hucke
packverkehr kann nie und nimmer den gesamten Lastwa
genverkehr aufnehmen. Ich bin ein Freund und Promotor 
des Huckepackverkehrs. Aber es ist ausgeschlossen, sich 
der Hoffnung hinzugeben, dieser Huckepackverkehr könnte 
den Strassenverkehr total von Lastwagen befreien. Es wird 
nach wie vor eine zunehmende Anzahl von schweren Fahr
zeugen auf dieser Achse verkehren. 
Bei der Grenze kommen die Stayeffekte; Staueffekte nor
maler Art bei speziellen Andrang und Stauvorfälle anormaler 
Art, beispielsweise bei Streikvorgängen in unserem südli
chen Nachbarland. Wenn Sie einmal gesehen haben, die 
sich die Fahrzeuge im Tessin infolge Streiks oder Zoll- oder 
Grenzschlusses in Chiasso gehäuft haben und wo sich die 
Fahrzeuge überall aufhalten, um überhaupt warten zu kön
nen, dann erkennen Sie das Problem. Mit diesem Problem 
kann weder der Kanton Tessin noch die Gemeinde Chiasso 
- wenn wir jetzt von Chiasso sprechen - fertigwerden. Das 
ist nicht ein Problem, das Chiasso geschaffen hat, sondern 
es ist ein Problem, das durch die gesamtschweizerische 
Verkehrssituation hervorgerufen wurde. Wenn man das so 
sieht. dann wird klar, dass auch den Orten, wo diese Bela
stung durch die beiseitestehenden Fahrzeuge oder warten
den schweren Fahrzeuge entsteht, mit den Mitteln, die uns 
hier durch dieses Gesetz zur Verfügung gestellt werden, 
geholfen werden muss. Es geht einfach darum, den Artikel 
36ter Buchstabe c nicht so eng zu fassen, dass das verun
möglicht ist. Vielleicht wird mir Herr Bundesrat Ritschard 
sagen, er habe auch daran gedacht, eine solche Hilfe sei 
auch ohne Antrag Pini möglich. Ich bin aber etwas ängst
lich, denn die restriktiven Ausleger sind zahlreich; ich 
möchte sicher sein, dass die Möglichkeit, aus diesen Mit
teln auch die nötigen Parkflächen und lnfrastrukturanlagen 
für den Schwerverkehr zu schaffen, deutlich offen bleibt. 
Dieser Deutlichkeit verhilft der Antrag Pinl, und deshalb 
beantrage ich Ihnen, ihn zu unterstützen. 

Meier Werner: Ich verstehe sehr wohl, dass Kollega Pini 
diesen Antrag gestellt hat. Ich verstehe auch, dass Herr 
Kollega Linder ihn unterstützt. Es handelt sich um ganz 
spezifische Sonderinteressen, die da vertreten werden. Ich 
möchte sagen, wir stehen vor einer ganz klaren Dilemma
situation, und ich möchte deshalb einige Dinge in Erinne
rung rufen. Man vergisst vielleicht -vieles allzu rasch. 
Wir haben vor kurzem den Geschäftsbericht SBB 1981 
behandelt und dort gesehen, dass Rückgänge, Einnahmen-
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ausfälle, auch im Transitverkehr, zu den roten Zahlen beitra
gen. Wir haben seinerzeit den Leistungsauftrag SBB hier 
verabschiedet mit der Auflage an die Bundesbahnen, den 
Wagenladungsverkehr bis 1986 selbsttragend zu machen. 
Nun kommt ein Antrag, der dahin geht, dass der Strassen
schwerverkehr, der ohnehin eine Belastung für die ganze 
Gotthardroute ist, der unseren Tourismus beeinträchtigt, 
durch besondere Parkierungsmögilchkeiten an der Grenze, 
die vom Bund unterstützt werden sollten, noch gesteigert 
werden. Also vollkommen gegenläufig zu dem, was wir an 
sich beim Leistungsauftrag beschlossen haben und voraus
setzt, dass die Bahn vermehrt alimentiert werden sollte, 
d. h. mehr Transporte im Wagenladungsverkehr haben 
sollte, um selbsttragend zu werden. 
Wir können doch nicht eine derart widersprüchliche Ver-

. kehrspolitlk betreiben. Das Anliegen der Kollegen Pini und 
Linder ist aus ihrer Optik wohl verständlich, gesamtver
kehrspolitisch muss ich es aber als falsch bezeichnen. und 
ich bitte Sie eindringlich, den Antrag Pini aus diesen Erwä
gungen heraus abzulehnen. 

Bundesrat Rltschard: Herr Linder, genau das befürchte ich, 
nämlich dass der Antrag Pini möglicherweise eher zu einer 
Einengung - ich denke jetzt an längere Fristen - führen 
könnte. Wir hatten ja unter diesem Buchstaben c eine 
ganze Reihe von Anträgen für das, was hier auch noch 
anzunehmen sei: Park-and-Ride-Anlagen, sogar Parkhäu
ser standen in der Kommission zur Diskussion, Lastwagen
bahnhöfe, die etwas in Ihre Richtung gehen, dann natürlich 
die Fahrradwege usw. 
Wenn es sich zur Gewährleistung eines reibungslosen Huk
kepackverkehrs - das ist ja die erste Voraussetzung für die
sen Verkehr - als notwendig erweist, Einrichtungen zu 
schaffen, die den reibungslosen Ablauf gewährleisten, dann 
ist das meines Erachtens in der heutigen Formulierung in 
der Verfassung enthalten: "· .. sowie andere Massnahmen 
zur Förderung der gegenseitigen Ergänzung der Verkehrs
mittel, zur Entlastung von Strassen und zur Entflechtung 
des Verkehrs». Das eröffnet ein breites Spektrum von Mög
lichkeiten, die vielleicht heute noch nicht einmal alle 
beka.Ant sind. Ich warne davor - ich wiederhole es -, mit 
einzelnen Anlagen, die Ich persönlich als bereits enthalten 
betrachte,. den Buchstaben c zu belasten und uns damit 
möglicherweise für die Zukunft einige Entwicklungen zu 
verbauen. 
Die Verfassung sollte ja allgemeine Grundsätze aufstellen, 
was hier in glücklicher Weise gemacht worden ist. Ich bitte 
Sie, den Antrag Pini abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Pini 
Für den Antrag der Kommission 

Bst. d 
Antrag der Kommission 

25Stimmen 
BO Stimmen 

für Beiträge an Umweitschutzmassnahmen, die durch den 
motorisierten Strassenverkehr nötig werden, sowie an 
Schutzbauten gegen Naturgewalten längs Strassen, die 
dem motorisierten Verkehr geöffnet sind; 

Antrag Loretan 
d. für Beiträge an Umweltschutz- und Landschaftsschutz
massnahmen, die durch den motorisierten Strassenverkehr 
nötig werden, sowie an .... 

Let. d 
Proposition de /a commission 
... de l'environnement· necessitees par le trafic routier moto
rise et ä des ouvrages de protection contre les forces de la 
nature le long des routes ouvertes au trafic motorise: 

Proposition Loretan 
d. Contributlons au titre des mesures de protection de 
t'environnement et du·paysage necessitees par le trafic.rou-. 
tier motorise ... 
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Huggenberger, Berichterstatter: Hier geht es darum. dass 
diese Umweltschutzmassnahmen in der Bundesverfassung 
verankert werden. Im übrigen ist auf das neue Umwelt
schutzgesetz. das in Beratung steht, zu verweisen. Die For
mulierung der Kommission geht etwas weiter als diejenige 
des Bundesrates. Es ist nicht nur die Rede von Massnah
men längs der Strassen, sondern Massnahmen, die durch 
den motorisierten Strassenverkehr notwendig werden. 
Sodann hat die Kommission in Litera d neu aufgenommen: 
Schutzbauten gegen Naturgewalten längs Strassen, die 
dem motorisierten Verkehr geöffnet sind. Auch das war in 
der Kommission unbestritten. Nun hat Herr Loretan noch 
einen Zusatzantrag gesteUt, mit dem Text Litera d für Bei
träge an den Umweltschutz neu auch Landschaftsschutz
massnahmen aufzunehmen, die durch den motorisierten 
Strassenverkehr nötig werden. 
Das geht meines Erachtens - in der Kommission lag ja der 
Antrag nicht vor - doch etwas weit. Man kann sich zudem 
kaum vorstellen, was darunter verstanden werden soll, 
denn beim Strassenbau hat man es sich ja immer mehr zur 
Aufgabe gemacht, die Strassen. sinnvoll in die Landschaft 
einzuplanen und entsprechende Massnahmen im Rahmen 
des Strassenbaus zu treffen. Aber vielleicht wird Herr Lore
tan uns noch sagen, was er unter diesem neuen Passus 
genau versteht. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Nous faisons trois remar
ques concemant la lettre d. 
La premiere consiste en un rappel: ä la lettre d, nous allons 
un peu plus loin que le Conseil federat. puisque nous engto
bons egalement tes ouvrages de protection contre les 
forces de la nature le lang des routes ouvertes au traflc 
motorise. . 
La deuxieme remarque releve que les mesures de protec
tlon de l'environnement sont tres etroitement liees a la toi 
sur l'environnement qui est actuetlement en discussion au 
Parlament. 
Enfin, ta troisieme remarque conceme la proposition de 
M. Loretan. La commission n'a pas encore eu l'occasion 
d'examlner cette propositlon. Cependant. il y a lieu de dire 
qua la loi sur les routes nationales permet deja. actuelle
ment, d'intervenir dans un domaine assez !arge de protec
tlon du paysage. Je cite un exemple qui m'est proche, soit 
les travaux qui ont ete reallses ä propos de la constructlon 
de ia N 5, ä Auvemier, ou de nouvelles rives ont ete don
nees ä la population, ou de nouveaux paysages ont ainsi pu 
etre crees et d'autres proteges, et cela sur la base des dis
positlons legales existantes. Je le repete. la commission n'a 
pas encore traite cette question mais, ä titre personnel, il 
me parait que la propositlon de M. Loretan irait tres loin et 
entraineratt la Confederation dans des depenses impor
tantes, dans ta mesure ou une intervention est deja possi
ble maintenant sur la base des dispositions legales exis
tantes. 

Loretan: Wie Sie von den Kommissionsreferenten gehört 
haben, stelle ich den Antrag, in Artikel 36ter BV beim Buch
staben d nach dem Wort «Umweltschutz» noch das Wort 
«Landschaftsschutz» einzufügen. Es sollen also aus den 
Treibstoffzollabgaben auch Beiträge an Landschaftsschutz
massnahmen ausgerichtet werden können, die durch den 
motorisierten Verkehr im Strassennetz verursacht werden. 
Worum geht es mir mit diesem Antrag? Die beiden Herren 
Ko.mmissionssprecher haben die Frage zu Recht aufgewor
fen. Sicher nicht darum. die Zweckbindung der Treibstoff
abgaben zu lockern. Diese Zweckbindung ist offenbar für 
das abstimmungspolitische Schicksal der Vorlage zu wich
tig, als dass sie in wesentlichem Umfang angetastet werden 
dürfte. 
Es geht mir um zwei Dinge. Erstens: Der Gesetzgeber, oder 
wer auch immer die neuen Bundesverfassungsartikel zu 
vollziehen haben wird, soll dereinst n·icht an einen allzu 
engen Begriff von Umweltschutzmassnahmen gebunden 
sein. Die Botschaft des Bundesrates auf den Seiten 14 und 
15 geht mir etwas zu wenig weit, wenn sie nur von Schall-

schutzmassnahmen spricht. Es verdient hier übrigens her
vorgehoben zu werden, dass auch der TCS in seiner Ver
nehmlassung den Einbezug von Landschaftsschutzmass
nahmen zur Finanzierung durch Treibstoffzollabgaben 
befürwortet hat. 
Mit der neuen Bestimmung, dies zum Zweiten, soll ein Zei
chen in der Verfassung dafür gesetzt werden, dass Stras
senanlagen möglichst gut in die Landschaft einzufügen 
sind, auch wenn dies Mehrkosten verursacht. Schöne, 
eigenartige und besonders empfindliche Landschaften sind 
durch den Strassenbau überhaupt zu meiden! Nicht, dass 
diesen Gesichtspunkten bis jetzt keine Bedeutung 
geschenkt worden wäre. Das will ich nicht behaupten! Aber 
es sollte noch in vermehrtem Masse geschehen. Herr Kol
lege Bircher hat Beispiele, wo das nicht der Fall war, in der 
Eintretensdebatte angeführt. Nach der Gesamtverkehrs
konzeption «Schlussvariante zwei» sind in unserem Land 
noch einige 100 Kilometer an Hochleistungsstrassen zu 
bauen oder auszubauen. Davon liegen nach Meinung von 
Landschaftsschützern rund 250 Kilometer in sogenannt 
empfindlichen Gebieten. Diese groben Zahlen zeigen doch 
deutlich, dass die Aufnahme der Anliegen des Landschafts
schutzes in die Verfassung keineswegs überflüssig ist. Wir, 
d. h. vor allem die Strassenbauer, müssen das Auto und 
alles, was es mit sich bringt, der Landschaft anpassen und 
nicht umgekehrt. Strassen sind nicht bloss relativ breite 
Bänder im Raum, sie können den Umbruch ganzer Land
schaftsräume auslösen. 
Gefährdet mein Antrag die Vorlage in der Volksabstim
mung? Ich glaube nicht! Im Gegenteil: Die Stimmungslage 
in der breiten Bevölkerung ist heute dem Strassenbau 
gegenüber eher zurückhaltend, um nicht mehr zu sagen, 
dies allerdings bei ständig steigenden Motorfahrzeugzah
len. Da$$ hier eine Schizophrenie, ein gespaltener Geist 
unserer Zeit vorliegt, sei nur nebenbei festgehalten. Wir 
müssen mit diesen öffentlichen Schizophrenien leben und 
politisieren. Diese zurückhaltende Stimmungslage ist nicht 
nur durch die vom motorisierten Verkehr ausgehenden 
Immissionen aller Art verursacht, sondern auch durch die 
Landschaftszerstörungen, Landschaftsvefl!nstaltungen, die 
der Strassenbau, dessen Notwendigkeit ich im Grundsatz 
nicht bestreite, zwangsläufig mit sich gebracht hat und wei
terhin mit sich bringen wird; dies sollte aber nach meiner 
Meinung nur noch in möglichst schonendem Umfange 
geschehen! 
Ich empfehle Ihnen, diesen Strömungen in der Bevölkerung 
Rechnung zu tragen und meinem massvollen Antrag zuzu
stimmen. Sie helfen damit; die neuen Verfassungsbestim
mungen für viele annehmbarer zu machen. 

Bundesrat Rltschard: Natürlich ist der Antrag von Herrn 
Loretan jedem in diesem Saal sympathisch! Wir alle wollen, 
dass Strassen gebaut werden, die die Landschaft nicht 
allzu sehr zerstören. Dr. Entner, Jurist der Abteilung Stras
sen- und Flussbau im Departement des Innern, hat aber 
eine jahrelange Praxis mit diesen Problemen, und er glaubt, 
wie wir das in der Kommission ebenfalls angenommen
haben, dass die heutige Gesetzgebung das, was Herr Lore
tan will, vollständig abdeckt. Unter diesem Titel sind des
halb schon sehr viele Tunnels gebaut worden, weil man das 
grüne Feld meiden wollte. Man hat Viadukte gebaut, wenn 
sie weniger störten, oder gar keine. Man hat die Linienfüh
rung den Bedürfnissen der Landschaft angepasst, und 
diese Mehrkosten sind selbstverständlich immer aus den 
Benzinzollmitteln bezahlt worden. Wir glauben also, dass es 
an sich nicht nötig wäre, hier in dieser Vortage den Land
schaftsschutz noch einmal aufzunehmen, nachdem er im 
Gesetz über die Hauptstrassen und über die Nationalstras
sen bereits enthalten ist, und ich glaube im grossen Ganzen 
auch berücksichtigt wird. 

Abtimmung - Vote 
Für den Antrag Loretan 
Für den Antrag der Kommission 

72Stimmen 
40Stimmen 
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Bst. e und f 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Leleetf 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Bst. g 
Antrag der Kommission 

Minderheit 
(Bircher, Meier Wemer) 
g. für Beiträge an Fuss- und Radwege. 

Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Let. g 
Proposition de /a commission 

Minorite 
(Bircher, Meier Werner) 
g. Contributlons aux chemins pedestres et aux pistes 
cyclables. 

Majorite 
Retus de la proposition de la minorite 

Huggenberger, Berichterstatter: Beim Buchstaben g geht 
es um den Minderheitsantrag von Herm Blrcher, es seien in 
die Aufzählung der Beiträge noch jene an die Fuss- und · 
Radwege aufzunehmen. Die Kommission ist der Ansicht, 
dass Fuss- und Radwege nicht noch speziell erwähnt wer
den müssen. nachdem in Litera c Massnahmen zur Entla
stung der Strassen und zur Entflechtung des Verkehrs 
genannt wurden und die Kommission die seinerzeitige Ein
schränkung in der Vorlage des Bundesrates «von überre
gionaler Bedeutung„ fallengelassen hat, so dass also gene
rell für derartige Entflechtungsmassnahmen auf allen Stuten 
Beiträge gesprochen werden können, soweit dies über
haupt notwendig ist. 
Im Rahmen des National- und Hauptstrassenprogramms 
gehört die Lösung und Erstellung von Fuss- und Radwegen 
ohnehin zum Strassenprojekt. Es Ist also die Meinung der 
Kommission, dass diese Bestimmung nicht aufzunehmen 
ist. Wir glauben, dass das nicht der Erklärung von Herm 
Bundesrat Hürlimann widerspricht, die er im März dieses 
Jahres hier abgegeben hat. Auch die Kommission ist der 
Meinung, dass für die Fuss- und Radwege im Rahmen der 
Trennung des Verkehrs altes unternommen werden muss, 
und ich glaube, wir alle stehen diesem Gedanken positiv 
gegenüber. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Hier, M. Ganz a clte M. Hür
limann, conseiller federal, en s~ referant au debat concer
nant la loi sur la protection de l'environnement, notamment 
lors de la seance du 18 mars 1982. 
A propos des pistes cyclables, M. Hürllmann renvoyait ä 
l'article constitutlonnel dont nous discutons maintenant, et 
plus particulierement ä la lettre c relative ä la norme sur la 
separation des courants de trafic. La suppression, par la 
commission et par notre conseil, des demiers mots de la 
lettre c «de l'importance supraregionale» permet de dlre 
que ron inclut, dans la separation des courants de trafic, la 
propositlon de M. Bircher, qui peut ainsi ätre retlree. 

Blrcher, Sprecher der Minderheit: Ich bin sehr dankbar für 
die Erklärung des Kommissionspräsidenten und die Inter
pretation, die er dem Buchstaben c gegeben hat, dass hier 
auch Gelder für die Fuss- und Radwege bewilligt werden 

könnten. Ich möchte Sie immerhin daran erinnern, dass es 
in der Kommission doch auch Stimmen gegeben hat, die 
eindeutig kein Verständnis für dieses Anliegen aufgebracht 
haben. Auch in der Botschaft ist auf Seite 14 deutlich 
gesagt, dass nur für grössere verkehrsentflechtende Mass
nahmen Geld zur Verfügung stünde. Ich wäre schon aus 
diesen Gründen sehr dankbar, wenn wir jetzt vom Bundes
rat eine Zusicherung bekämen, dass in dieser Mittelvertei
lung auch die Fuss- und Radwege eingeschlossen sind. 
Wenn Sie nämlich die ganze Verteilung der rund 1,8 Milliar
den anschauen, wie sie uns auf Seite 26 aufgelistet ist. dann 
sehen Sie, dass für die gesamten Umweltschutzmassnah
men einzig 30 Millionen zur Verfügung stehen. für die ver
kehrsentflechtenden Massnahmen nur 40 Millionen. 
Ich habe einfach etwas Bedenken, ob am Schluss noch 
irgend etwas für diese Radwege übrigbleibt, die ja, wie der 
Kommissionspräsident richtig gesagt hat, Bestandteil der 
Strassennetze sind. Es geht mir ein bisschen wie beim 
Antrag Loretan für den Landschaftsschutz, der ja erfreuli
cherweise jetzt mit deutlicher Mehrheit angenommen wor
den ist. Wir müssen doch die Mittel. die bis heute fast aus
schliesslich für die Strassentrassierungen im engeren Sinne 
verwendet worden sind, auch für verkehrsentflechtende 
und für strassenbegleitende Massnahmen verwenden. Und 
wenn Sie die Misere beobachten, die in den letzten Jahren 
im Bereich der Radwege entstanden ist, dann wissen Sie 
alle aus Ihren Kantonen oder Gemeinden, dass da und dort 
der Wille vorhanden gewesen wäre, für diese etwas zu tun, 
es aber häufig nicht getan wurde - ich könnte Ihnen Bei
spiele aus meinem Kanton· nennen-, weil kein Geld dafür 
vorhanden war. Der Kanton hatte kein Geld, die Gemeinden 
wollten es nicht aufbringen, und wenn wir jetzt 1,85 Milliar
den - ich erwähne absichtlich diese Zahl nochmals - frei für 
den ganzen Strassenbereich zur Verfügung haben. dann 
schiene es mir, genügt es meines Erachtens nicht, wenn 
man nicht ausdrücklich auch diesen Bereich Fuss- und 
Radwege einschfiesst. 
Zur Präzisierung: Unter Fusswegen habe ich nie die Wan
derwege verstanden, wie zwei, drei Votanten auch in der 
Kommisson ausgelegt haben; es geht mir einzig und allein 
um die echten Fussgängerbereiche. die ja früher in unse
rem ganzen Strassennetz einen viel grösseren Stellenwert 
hatten. Früher hatte der Fussgänger das Strassennetz für 
sich, heute ist ein enormer Verdrängungsprozess zugun
sten des Autos im Gange. Die Fussgänger werden an die 
Wand gedrückt; die Fussgängerstreifen werden kläglich 
behandelt, und das genau Gleiche ist in den letzten Jahren 
mit den Velofahrem geschehen. Die Automoblllsten sind 
teilweise, zu Recht würde ich sagen, nicht in der Lage, allzu 
stark auf die Velofahrer Rücksicht zu nehmen. Es ist eben 
auch im Sinne der Autofahrer, wenn sie künftig Velofahrem 
auf der Strasse nicht begegnen müssen. 
Ich wäre sehr dankbar, wenn auch Herr Bundesrat Rite 
schard hier doch ein gewisses Machtwort sprechen könnte, 
dass diesem Anliegen auch vom Bund aus der gebührende 
Stellenwert eingeräumt wird. Dann bin ich sehr gerne bereit, 
diesen Antrag zurückzuziehen, in dem Sinne, dass die 
Fuss- und Radwege unter Litera c ausdrücklich in den kom
menden Jahren berücksichtigt werden. 

MQller-Scharnachtal: Ich glaube nicht, dass die Fassung 
von Buchstabe c eine valable Altematlve zum Minderheits
antrag Blrcher, Buchstabe g, darstellen kann. Wenn aber 
Herr Blrcher eine entsprechende Versicherung erhält, 
werde ich natürlich den Antrag nicht weiter unterstützen. 
Aber ich habe hier einige Zweifel. Ich gehöre zu den 
gebrannten Kindern. 
Sie erinnem sich. dass vor Jahrzehnten - es waren, glaube 
ich, die berühmten Geschwister Schmid - den berühmten 
Schlager in die weite Welt hinaussangen uSkl fährt die 
ganze Nation». Was damals Schnulze war, Ist heute Tatsa
che: Unser Volk fährt Ski. 
Was will ich damit sagen? In der Zwischenzeit hat sich eine 
weitere Volksbewegung ausserordentlich stark entwickelt: 
das Wandern. Niemand hier im Saal, auch nicht unser anwe0 
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sender Bundesrat. wird behaupten dürfen, dass uns das 
Wandern nichts angehe, dass es nicht jedermann faszi
niere. 
Nun müssen wir doch zugeben, dass der Schutz und Aus
bau unserer Rad-, Fuss- und Wanderwege, insbesondere 
durch den Bau von Strassen, und zwar von der National
strasse erster Klasse bis hin zum Güterweg, wirklich arg in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Ane diejenigen, die immer 
wieder behaupten, gerade durch den Strassenbau seien 
zahlreiche bestehende Wege wiederhergestellt oder sogar 
neu gebaut worden, sollen sich einmal die Mühe nehmen, 
diese Behauptung, beispielsweise für eine bestimmte 
Region, überprüfen zu lassen. Ich könnte diesen Damen 
und Herren mit Unterlagen dienlich sein! 
Es ist meines· Erachtens nicht mehr als recht und billig, 
wenn wir Beiträge an das durch den Strassenbau beein
trächtigte Wegnetz hier Im Text expressis verbis auch vor
sehen. Dies um so mehr. als das vorgesehene Gesetz über 
die Fuss- und Wanderwege mit aller Sicherheit generelle 
Beiträge nicht vorsehen wird. Zwar nehmen sich verschie
dene Kantone der Finanzierung solcher Wege beispielhaft 
an. Doch ist nicht einzusehen, weshalb der Bund hier ganz 
zurückstehen soll. 
Referendumspolltisch jedenfalls stellt der Minderheitsan
trag eine gefundene Sache dar. Auch der Autofahrer wird ja 
dazu sagen - da bin ich völlig überzeugt. Ich bitte Sie des
halb, dem Minderheitsantrag zuzustimmen, oder, falls der 
Bundesrat entsprechende Zusicherungen macht und Herr 
Bit'cher den Antrag zurückzieht, dass Sie sich dessen, was 
der Bundesrat hier verspricht, erinnern werden. 

M.ier Werner: Ich könnte eigentlich auf das Wort verzich
ten, da mein Vorredner, Kollege Bernhard Müller, das aus
drückte, was ich sagen wollte. Nur einen Gedanken möchte 
ich noch beifügen. 
Ich erachte es nahezu als eine Schande, dass wir im Verlauf 
der zurückliegenden Jahre den von Bundesrat Ritschard 
erwähnten Betrag von insgesamt rund 20 Milliarden Fran
ken praktisch nur für den Vierradverkehr, für das Auto, für 
den «Moloch .. , ausgegeben haben. Ich bin zwar selber 
Automobilist; aber wir haben auch dafür zu sorgen, dass 
der Fussgänger Landstrassen einigermassen gefahrfrei 
benützen kann, und der Radfahrer dazu die Möglichkeit 
erhält, was wir bisher völlig vernachlässigt haben. Ich beob
achte dieses Geschehen alltäglich im Agglomeratlonsbe
reich, und ich muss sagen, wir fügen unserer Jugend, die 
auf das Mofa oder Fahrrad angewiesen ist, mit unserem 
Verkehrssystem einiges an Negativem zu. 
Wir haben ja die Bewegung in der Jugend. Ich glaube, wir 
müssen das auch mitberücksichtigen und an die Jugend 
denken, wenn wir vor dieser Frage stehen: Wollen wir, kön
nen wir, sollen wir Fahrradwege auch durch den Bund finan
ziell unterstützen? Es ist meines Erachtens eine Konse
quenz aus dem, was wir bisher für den Vierradverkehr 
gemacht haben, und eine Verpflichtung, dass wir auch das 
Transportmittel der Jugend und des kleinen Mannes finan
ziell mitunterstützen. 
Ich möchte also, dass über den Antrag Bircher, den ich mit
unterzeichnet habe, abgestimmt wird, denn nach meinem 
Dafürhalten genügt es nicht, dass der Bundesrat lediglich 
Erklärungen abgibt, man könne das im Rahmen von Buch
stabe c schon irgendwie regeln. 

Frau Uchtenhagen: Ich hätte einfach eine Frage. Sie sehen, 
ich habe den Minderheitsantrag nicht unterzeichnet, 
obwohl ich natürlich dem Anliegen sehr positiv gegenüber
stehe. Wir haben oben die Entflechtung hineingenommen, 
und da gehört eigentlich die Entflechtung zwischen Auto
mobilisten; Radfahrern und auch Fussgängern dazu. Elne 
Kontroverse ergab sich in der Diskussion aber die Frage: 
Wo sind die Kriterien? Bis wohin macht man mit? Soll das 
heissen, dass in jedem Ort praktisch auf Kosten des Bun
des nun - wir haben ja die Kompensation noch nicht sicher
gestellt - Radwege, Fussgängerwege erstellt werden kön-
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nen? Da habe ich dann doch gewisse Bedenken. Auch in 
der initiative des TCS, die ja vielleicht nicht so sorgfältig 
abgefasst wurde, wie man das wünschen könnte, steht 
"· .. zur Förderung der Verkehrstrennung in Orts- und 
Regionalbereichen». 
Wir diskutieren riun seit Jahren über die Entflechtung der 
Aufgaben zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund. Wir 
möchten den Föderalismus stärken, die Aufgaben näher an 
die Bürger heranbringen - da sind wir uns ausnahmsweise 
in den meisten Bereichen sogar einig -, und trotzdem wer
den dem Bund immer wieder neue Aufgaben zur Finanzie
rung zugewiesen, die nun tatsächlich Gemeindesache sind. 
Und hier meine Frage: Wenn wir den Antrag Bircher aufneh
men, wo zieht man die Grenze? Ursprünglich stand eben 
«im Verkehr, der von überregionaler Bedeutung ist». Dann 
ist es sicher sinnvoll. Aber wenn wir die Verkehrsinfrastruk
tur jeder Gemeinde subventionieren, ist es ein Fass ohne 
Boden; das.lässt sich praktisch nicht mehr finanzieren. 
Wie beurteilt der Bundesrat diese Frage? An sich könnte 
Ich, wenn die Abgrenzung gemacht werden kann. dem 
Antrag zustimmen. 

Bundesrat Rltschard: «Machtwörter» kann ein Bundesrat 
nicht von sich geben: Ich habe. ohnehin die Übung, jeden 
Morgen den Psalm 342 im reformierten Kirchengesangbuch 
zu lesen, wo klar drinsteht, dass «mit unserer Macht nichts 
getan» ist: das muss ein Bundesrat auswendig wissen. 
Ich kann also nur wiederholen, was Herr Bundesrat Hürli
mann auf den Vorstoss von Herrn Ganz gesagt hat: Zur 
Entflechtung der Strassen, die dem motorisierten Verkehr 
geöffnet sind, sind Radwege, auch für die Mofas, absolut 
notwendig. Es können auch besondere Anlagen für die 
Fussgänger nötig werden. Es ist denkbar, dass - vor allem 
dann, wenn neue Strassen gebaut werden - man dann 
diese Einrichtungen miteinbeziehen muss, wenn man den 
heutigen Anforderungen an den Strassenbau Rechnung tra
gen will. Aber hier in diesem Verfassungsartikel in generel
ler Form die Verpflichtung aufzunehmen, dass der Bund in 
Zukunft Rad- und Wanderwege zu subventionieren hat, 
geht mir zu weit! Der Bund soll mithelfen, Nationalstrassen 
zu bauen, er soll mithelfen, meinetwegen, auch Hauptstras
sen zu bauen, das wird ja gemacht: aber dass der Bund 
nun ein Büro aufmachen muss, das den Bau von Rad~ und 
Fussgängerwegen überprüft und dann subventioniert, das 
geht zu weit, das sollten wir wirklich nicht tun. 
Wir sind ja daran, auch nach ihrem Auftrag, Subventionen 
abzubauen, nicht allein deshalb, weil man damit Geld spart, 
sondern weil damit auch eine grosse Administration einge
spart wird. Wenn wir solche Wege finanzieren oder subven
tionieren müssten, dann muss doch irgend jemand diese 
Abrechnungen und auch möglicherweise die Projekte prü
fen und das Geld anweisen: Die Bundesverwaltung müsste 
hier mit ihrem ganzen Aufwand tätig werden. Dort, wo es 
um die generelle Anlage von solchen Wanderwegen, wie es 
übrigens der Verfassungsartikel für die Wanderwege vor
sieht, geht, dort, wo es darum geht, solche Wege neu zu 
bauen, ohne dass sie im Zusammenhang mit dem Bau oder 
Umbau der Strassen stehen; sollten die Kantone und 
Gemeinden einschreiten! Das, scheint mir, ist eine ausge
sprochene Aufgabe der Kantone und Gemeinden: das soll
ten sie ohne die Subventionierung durch den Bund 
machen! 
So schön das klingt - ich bin begeisterter Wanderer. ich 
fahre Velo, ich weiss, wie angenehm das· ist, wenn man 
nicht auf einer Hauptstrasse wandern muss -. es kann nicht 
Aufgabe des Bundes sein, hier auch noch Bundesbeiträge 
zu entrichten, das führt viel zu weit! Die Verpflichtung des 
Bundes muss in dem Zusammenhang stehen, so wie ihn 
Herr Bundesrat Hürllmann Herrn Nationalrat Ganz im März 
erklärt hat. Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

48Stimmen 
73 Stimmen 
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Abs,2und3-Al.2et3 
Anträge Grobet 
Abs.2 
Der Trelbstoffzollzuschlag sowie die Hälfte des Reinertra
ges des Treibstoffzolls, der auf den Treibstoff für· Luftfahr
zeuge erhoben wird, wird vom Bundesrat, im Einvernehmen 
mit den betroffenen Kantonen, für die Bedürfnisse der Flug
häfen verwendet, die vom Bund subventioniert werden. 

Abs. 3 
Den konzessionierten Schiffahrtsgesellschaften steht die 
gleiche Zollrückerstattung zu für ihre Fahrten auf Verlangen 
wie für die Fahrten nach Fahrplan. 

Proposition Grobet 
Al.2 
Las droits supplementalres (surtaxe), ainsi qua la moitie du 
prodult net des droits de base preleves sur las carburants 
consommes par las aeronefs, sont affectes par le Conseil 
federal, d'entente avec les cantons Interesses, aux besoins 
des aeroports subventionnes par la Confederation. 

Al.3 
Las compagnies de navigation sur las lacs tltulaires d'une 
concession beneflclent des milmes remises de taxes pour 
leurs courses a la demande que pour leurs courses prevues 
selon un horaire. 

Präsidentin: Wir kommen zu den Anträgen von Herrn Gro
bet. Herr Grobet begründet seine Anträge separat, zuerst 
begründet er seinen Antrag zu Absatz 2. 

Abs.2-Al.2 

M. Orobet: Ma propositlon comprend deux parties dis
tinctes. 
La premiere .partle est l'allnea 2 nouveau que je propose. La 
lettre que nous a adressee l'Aeroclub de Suisse, le 11 juin 
1982, a mis en evidence une anomalie dans le systeme 
actuel des taxes sur las carburants. Les taxes dont nous 
discutlons l'affectation sont destlnees a la construction des 
routes nationales; elles ont prevues a cet effet. Par le biais 
de ces dlspositions, on voulait que las automobilistes parti
cipent aux frais de la construction de notre reseau de 
routes nationales. II s'avere que, pour des raisons de com
modlte, que nous comprenons, ces taxes sont perc;:ues en 
fait sur l'ansemble des carburants, sans distlnction de 
l'usage qui an est fait. C'est ainsi que l'aviatlon legere pale 
les m€1mes taxes que les automobilistes; or ces taxes sont 
affectees au reseau routier, ce qui parait difficilement 
concevable, Des lors qua le compte routier s'est ameliore, il 
semblerait logique qua la part des taxes perc;:ues sur l'avia
tion legere soit affectee aux besoins d'infrastructure des 
aeroports. Je ne demande donc pas qua l'aviation legere 
soit liberee du paiement de la taxe, encore que j'aie cru 
comprendre que l'aviation lourde, alle, en est liberee, mais 
qua, selon les propositlons de l'Aeroclub de Suisse, ces 
taxes soient affectees a l'infrastructure des aeroports. Cela 
parait d'autant plus logique que la Confederatlon reduit ses 
subventions aux aeroports et que, par ailleurs, les coOts 
des aeroports sont de plus en plus eleves. M. Kahler lui
mäme n'a-t-il pas suggere qua les utilisateurs participent 
aux coerts d'lnfrastructure? En l'occurrence, il me paraitrait 
judlcieux que ce soit maintenant le cas; si ma propositlon 
etait acceptee, cet objectif serait atteint alsement. 

Chopard: Den Antrag Grobet Artikel 36ter Absatz 2 erachte 
ich als tauglich und als gute Hilfe zur besseren Finanzierung 
der Bedürfnisse der Flugplätze und vor allem auch zur 
Finanzierung aller notwendigen Umwelt- und Landschafts
schutzmassnahmen auf Flugplätzen. Ich verstehe den 
Antrag so, dass alle Flugplätze, bei denen sich der Bund 
irgendwie finanziell engagiert hat, also nicht r,ur die drei 
grossen Flughäfen Zürich, Genf und Basel, gleich behandelt 
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werden. Es wäre demnach sicher richtig, wenn auch Flug
plätze wie Lausanne, Schänis, Birrfeld und andere, die ja 
alle viel für die fliegerische Ausbildung tun, genauso wie 
das für die grösseren Flughäfen zutrifft, ihren gerechten 
Anteil vom Zoll auf Flugbenzin für die Bezahlung ihrer lnfra
strukturkosten und vor allem für die Lärmbekämpfung ver
wenden könnten. 
Die bisherige alleinige Abzweigung des Zollanteils auf Flug
benzin für den Nationalstrassenbau widerspricht eigentlich 
in diesem Punkt dem Sinne un~erer Bundesverfassung. 
Darum bitte ich Sie, dem Antrag Grobet zuzustimmen. 
Wenn der Antrag angenommen wird, bitte ich den Bundes
rat, das Gesetz so anzuwenden, dass alle Flugplätze im vor
erwähnten Sinne gleich behandelt werden. 

Huggenberger, Berichterstatter: Ich beantrage Ihnen, die
sen nachträglich eingereichten Antrag abzulehnen. An und 
für sich hat er etwas Bestechendes. aber er hat auch sehr 
viel Gegensätzliches. Auf der einen Seite wird auf die Ein
gabe des Aeroklubs der Schweiz vom 11. Juni verwiesen. In 
dieser werden aber die kleinen, regionalen und lokalen 
Flugplätze anvisiert, denen vom Bund keine Mittel zur Ver
fügung gestellt werden. Und diese kleinen Flugplätze möch
ten für Ihre lnfrastrukturbedürfnisse und für die Sicherheits 
und Umweltschutzmassnahmen Bundesbeiträge. Auf der 
anderen Seite haben wir den Antrag von Herr Grobet, der 
ganz deutlich darauf hinausgeht, dass diese Mittel - wenn 
man sie separat abzweigen wollte - für die Bedürfnisse der 
Flughäfen verwendet, die vom Bund subventioniert werden. 
Das sind natürlich die wenigen grossen Flughäfen. Ich 
glaube, es geht nun wirklich zu weit, wenn wir im Rahmen 
dieser Diskussion um die Verwendung der Treibstoffzölle, 
bei denen es ja vor allem um die Zusatzzölle für den Stras
senbau geht, im letzten Moment die Subventionierung von 
Flughäfen miteinbezieht. Es stellt sich noch die Frage: Wel
che Benützergruppe. die auch Treibstoff für irgendwelche 
Mittel verwendet, kommt jetzt noch nicht zum Zuge. Also 
ich beantrage Ihnen, diesen Antrag abzulehnen. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: La commission n'a pas eu 
l'occasion d'examiner cette proposition, mais je m'adresse
rai a M. Grobet a titre personnel. 
M. Grobet propose d'affecter les taxes et surtaxes payees 
par l'avlatlon civile aux besoins des aeroports subvention
nes par la Confederation. Cela m'etonne, pourquoi aux 
seuls aeroports subventionnes? Vous ne pensez qu'a Coin
trin, Monsieur Grobet; n'ayez pas le reflexe du minoritaire 
lorsque- vous €1tes minoritatire, et le reflexe du majoritaire, a 
savolr Cointrin grand aeroport, par rapport aux petits aero
ports lorsque vous representez le puissant; ayez aussi le 
reflexe du minoritaire dans ces cas-la, veillez a l'egalite de 
traitement. Pour parler plus serieusement, je crois devoir 
ajouter qu'il ne faut pas nous perdre dans des details. Nous 
dlscutons maintenant d'une repartitlon annuelle de deux 
milliards de francs. Las frais qui sont en cause, les taxes et 
surtaxes payees par l'aviatlon civile le presentent annuelle
ment. sauf erreur, quelque 1,5 million de francs par annee; 
1,5 million oppose aux deux milliards, voila la vraie propor
tlon de la questlon dont nous debattons maintenant. 
En consequence, je vous demande de rejeter la proposition 
de M. Grobet. II serait tout de meme paradoxal, qu'apres 
avoir rejete les pistes cyclables et les chemins pedestres, 
cela a juste titre, de la proposition de M. Blrcher. l'on 
accepte l'aviation cMle selon la proposition socialiste. 

Bundesrat Rltschard: Es kann ja nur um das Benzin gehen, 
das die Sportflieger verbrauchen, nicht wahr. Die grossen 
Jets, die brauchen nicht Benzin, die brauchen Kerosen, das 
dieser Steuer und diesen Zuschlägen nicht unterliegt. Nun 
haben die Sportflieger schon verschiedentlich dieses 
Begehren gestellt. Man hat mir hier eine ganze Reihe von 
Protokollen Ihres Rates und des Ständerates gegeben, in 
denen dieses Problem behandelt und immer wieder abge
lehnt worden ist. Der Bund wendet für die Sportflieger jetzt 
schon mehr auf, als er von ihnen bekommt. Im letzten Jahr 
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betrugen die Einnahmen aus Flugbenzin 8,5 Millionen Fran
ken, und für die Flugplätze bzw. Flugfelder, die durch diese 
Sportflieger benützt wurden, betrugen die Ausgaben fast 32 
MIiiionen Franken. 
Man muss bedenken, dass es noch sehr viele andere Käu
fer von Benzin gibt, die da auch nicht Rückerstattungen 
verlangen können. Es gibt die Motorbootfahrer, es gibt die 
Schiffahrt ganz generell, soweit sie nicht dem öffentlichen 
Verkehr dient, es gibt die Diesellokomotiven, die von Betrie
ben zum Rangieren verwendet werden, und es gibt eine 
ganze Reihe von Automobilisten, die noch nie eine Auto
bahn gesehen haben. Denken Sie ans Unterengadin oder 
an irgend eine abgelegene Gegend, wo ein Veterinär 
40 000, 50 000 KIiometer Im Jahr fährt, und dies immer auf 
Kantonsstrassen und Gemeindestrassen: er bezahlt auch 
30 Rappen Zuschlag auf jeden Liter Benzin. Deswegen 
kann er trotzdem keine Autobahn benützen. 
Also die Zölle sind voraussetzungslos geschuldet. Man 
kann hier die Bezahlung nicht von Bedingungen abhängig 
machen. Jeder muss sie bezahlen. Wenn wir nun bei den 
Sportfliegern nachgeben wollten, dann würde das selbst
verständlich sehr viele andere Kategorien - und nicht zu 
Unrecht - nachziehen. Deshalb muss ich Sie bitten, auch· 
deshalb, weil wir ja ohnehin für diese Sportfliegerei einiges 
bezüglich Nachwuchs tun, diesen Antrag Grobet abzuleh
nen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Grobet 
Dagegen 

Abs. 3-Al. 3 

13 Stimmen 
87 Stimmen 

M. Groe.t: Les compagnies de navlgatlon qui navlguent sur 
les ~ de notre pays beneficient d'une exemption presque 
totale des droits sur les carburants qu'ils utilisent pour 
leurs bateaux. Sur les 57 centlmes peryus, il y a une retro
cession de 47 centlmes, donc les compagnies de naviga
tlon ne palent que 10 centlmes de taxe sur les car:burants 
necessaires a leurs bateaux mais cette exoneratlon est uni
quement reservee aux courses qui sont prevues sur un 
horaire. Les courses a la demande qui sont de plus en plus 
frequentes pour ces compagnies de navigation, par exem
ple des courses d'ecole ou des sortles de groupes, ne 
beneficlent pas de cette remise de taxe. II y a la une inega
ilte de traltement, d'autant plus fächeuse que ces courses a 
la demande se deveioppent de plus en plus dans l'espoir de 
reduire quelque peu le deflcit des compagnies de navlga
tlon. Je voudrals rappeler qua le deficit des compagnies de 
navlgatlon concesslonnees est prls en charge par les can
tons et qu'II devient de plus en plus lourd. En effet, avec 
l'augmentation du prlx du fuel, l'on constate dans les 
comptes des compagnies de navlgatlon, que les deperises 
ont considerablement augmente ces dernieres annees. Par 
voie de consequence, cet allegement pour les courses a la 
demande constitueralt un apport d'oxygene bienvenu pour 
ces compagnies. Cela constituerait une egalite de traite
ment paralssant loglque et qui aurait pour effet de reduire 
un peu le deficit pris en charge par les cantons auxquels 
appartfennent ces compagnies. 

Kilnzl: Ich unterstütze den Antrag von Herrn Grobet bezüg
lich Rückerstattung bei den Schiffahrtsgesellschaften. Dazu 
einige Überlegungen. 
Wie bei der Schiffahrt kommen zum Beispiel Automobilun
ternehmungen des öffentlichen Verkehrs in den Genuss der 
BenzlnzollrOckerstattung. Bei den Autountemehmungen ist 
es ehet gerechtfertigt, Extrafahrten anders zu behandeln, 
weil diese nicht an das begrenzte Liniennetz gebunden 
sind, sondern das ganze Strassennetz inklusive National
strassen mitbenützen können. Bei den Schiffahrtsbetrieben 
besteht gegenüber dem Autoverkehr ein wesentlicher 
Unterschied darin, dass sie auch im Linienverkehr zu einem 
grossen Tell Ausflugsverkehr zu bewältigen haben. Es 
besteht daher kaum ein Unterschied zwischen Extrafahrt 
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und Fahrplanverkehr. Es gelten auch in anderen Beziehun
gen für Extrafahrten konzessionierter Schiffahrtsunterneh
mungen die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für 
Kursfahrten. Nach dem vorliegenden Entwurf müsste also 
die Schiffahrt mithelfen, die Nationalstrassen zu finanzieren, 
obschon das Schiff zu einem gewissen Teil- ich betone: zu 
einem gewissen Teil - in Konkurrenz zum Auto steht. Wir 
wissen auch, das die schweizerischen Schiffahrtsg"esell
schaften mehrheitlich - sehr wahrscheinlich alle - defizitär 
sind. Die Kantone müssen die Defizite tragen helfen. Auch 
aus diesem Grunde rechtfertigt sich der vorliegende 
Antrag. Solche Defizite unserer schweizerischen Schiff
fahrtsgesellschaften schaden andererseits dem Image. Ich 
möchte also sagen: wenn man hier nicht zwischen Kurs
fahrten und Extrafahrten unterscheiden würde, wäre die 
Administration einfacher, weil man ja hier - wie ich schon 
erwähnt habe, Extrafahrten und Kursfahrten kaum unter
scheiden kann. Ich bitte Sie deshalb im Sinne einer Förde
rung unserer schweizerischen Schiffahrt, dem Antrag Gro
bet zuzustimmen. 

Huggenberger, Berichterstatter: Ich beantrage Ihnen, die
sen Antrag Absatz 3 konsequenterweise abzulehnen: nach
dem wir den Absatz 2 abgelehnt haben und das Abstim
mungsresultat so deutlich ausgefallen ist. ist der Weg für 
die nächste Atistimmung auch vorgezeichnet. Ich glaube 
auch, dass die Ausführungen, die Herr Bundesrat Ritschard 
gemacht hat, deutlich zeigen, dass wir hier keinen Sonder
zug fahren sollten. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Tous les travaux de 1a com
misslon demontrent qu'il taut rejeter la propositlon de 
M. Grobet. En tant que president de la compagnie de navi-

, gatlon sur les lacs de Neuchätei et de Morat, je me trouve 
presque en situation d'incompatibillte. Presque, pas totale
ment cependant puisque je vous propose egalement. a titre 
personnel et avec convictlon, de refuser cette proposition. 
Tout a l'heure, j'ai dit a M. Grobet qu'a cet alinea 2, on se 
perdait dans les detalls; maintenant je constate que l'on 
sombre dans les details et que l'on se noierait dans la pape
rasserle si sa proposition etait acceptee! M. Rltschard, 
conseiller tederal, me soufflait que la paperasserle neces
saire ä l'exoneratlon coüteralt plus eher que l'exoneration 
elle-memel 
Par consequent, il taut rejeter cette propositlon qui soula
geralt des compagnies deja largement subventlonnees. En 
effet, cela donnerait lieu a des echanges de subventlons, de 
paperasseries, qu'II convient egalement d'ecarter. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Grobet 
Dagegen 

Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit I 
(Blei, Blrcher, Meier Werner) 

10Stimmen 
56Stimmen 

Die nicht nach Absatz I Buchstaben a bis f benötigten Mittel 
aus dem Zollzuschlag und dem Treibstoffzollanteil sind für 
den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, insbesondere in den 
Agglomerationen, zu verwenden. 

Minderheit II 
(Affolter, Blrcher, Christinat, Deneys, Meier Werner, 
Uchtenhagen) 
Der Bund verwendet die Hälfte des Reinertrages des Treib
stoffzolles für den Gesamtverkehr. Soweit nötig kann er aus 
dem Reinertrag auch Massnahmen unter Absatz 1 unter
stützen. 
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Antrag Csrobbio 
Art. 36/er 

N 

... des Treibstoffzolls wie folgt: 
1. 50 Prozent des Gesamtbetrages für den öffentlichen 
Verkehr; 
2. die anderen 50 Prozent zu folgenden Zwecken: 
a .... 

Al.2 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer ä la propositlon du Conseil federal 

Mlnorite t 
(Blel, Bircher, Meier Werner) 
Les moyens provenant de la surtaxe et de la part des droits 
d'entree sur les carburants, qul ne sont pas utilises selon 
l'alinea 1, lettres a ä f. sont affectes a l'amenagement des 
transports publics, notamment dans les agglomerations .. 

Minorite 11 

(Affolter, Bircher, Chrlstlnat, Deneys, Meier Werner, 
Uchtenhagen) 
Le Conseil federal affecte 1a moitie du produit net des drolts 
de base sur les carburants aux transports en general. II 
peut aussl, dans la mesure ou cela est necessaire, utlllser 
une partle du produit net pour soutenir des mesures 
enumerees a l'alinea 1er. 

Proposition Carobbio 
Art. 3(;ter 

... et les affecte comme suit, avec la moitle du produit net 
des drolts de bas,e: 
1. 50 pour cent de la somme totale pour les transports 
publics; 
2. les autres 50 pour cent aux fins sulvantes: 
a • ... 

Blei, Sprecher der Minderheit 1: Die Minderheit legt Ihnen 
eine sehr vorsichtige Ergänzung zu den Anträgen, wie sie 
die Kommission und nun auch der Rat beschlossen haben, 
vor. Wir sagen darin deutlich; dass die nicht benötigten Mit
tel für die Zwecke, die wir einzeln aufgeführt haben, für den 
Ausbau der Infrastruktur Im öffentlichen Verkehr verwendet 
werden sollten. Ich muss hier betonen, das bedeutet deut
lich: Beiträge an Investitionen, und nicht Beiträge an den 
Betrieb. 
In der Botschaft hat sich der Bundesrat auch zu diesem 
Problem geäussert. Er· hat allerdings - und das muss ich 
richtigstellen - behauptet, der Landesring habe auch für 
Betriebsbeiträge votiert. Das stimmt nicht. Wir haben nur 
den Ausbau der Infrastruktur mitfü,anzleren wollen. Sie soll
ten diesen Antrag wie den ersten Minderheitsantrag, zu 
dem Sie Absatz 1 abgelehnt haben, natürlich im Zusam
menhang sehen. Der hätte noch mehr Sinn gehabt, wenn 
wir den Verteilschlüssel nicht geändert hätten. 
Aber man kann unseren Antrag auch selbständig behan
deln. Er entspricht vollumfänglich der Gesamtverkehrskon
zeption. Die Finanzierung der Verkehrspolitik ist dort in den 
Grundsätzen 20 bis 24 geregelt. Nach den Vorschlägen 
hätte man zwei Verkehrsfonds geschaffen, einen für den 
öffentlichen Verkehr und einen für den Privatverkehr; wobei 
beide Fonds nach dem System der kommunizierenden 
Rö.hren miteinander verbunden werden sollten. 
Grundsatz 21 insbesondere sagt: «Die Fonds sind unter 
sich derart auszugleichen, dass längerfristig die festgeleg
ten Zielsetzungen sowohl des öffentlichen als auch des pri
vaten Verkehrs erreicht werden könnten.» Beide Fonds sind 
nach diesem Konzept grundsätzlich zweckgebunden. Wich
tig ist diese Fondsblldung natürlich für die Kontinuität des 
lnfrastrukturausbaus im Verkehr. Wir haben uns bei der 
Zollbelastung darüber unterhalten ~ und da ist es bedauert 
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worden -, dass wir einen Gewichts- und nicht einen Wert
zoll haben. Ein Wertzoll hätte uns, wenn ich die hektische 
Trelbstoffpreisentwicklung seit Anfang der fünfziger Jahre 
verfolge, eine Diskontinuität gebracht, im Unterschied zum 
Gewichtszoll, der uns eine Kontinuität der Einnahmen 
gebracht hat. Man muss also vorsichtig sein, wenn man 
argumentiert, man habe so lange schon immer den gleichen 
Zollsatz. 
Die beiden Verkehrsfonds hätten also die Aufgabe, die Kon
tinuität zu waliren. Dabei ist es richtig, dass man nach dem 
Gedanken der GVK einen Finanzausgleich zwischen beiden 
Fonds vorgesehen hat, dem übrigens alle beteiligten 
Kreise, vom Strassenverkehr bis zum öffentlichen Verkehr, 
einstimmfg zugestimmt hab.an, weil man natürlich gesehen 
hat, dass vom Verkehr her ein Zusammenhang besteht. 
Auch die Schiene hat Interesse an einem gutfunktlonieren
den Strasserwerkehr, und umgekehrt hat die Strasse das 
grösste Interesse, dass der öffentliche Verkehr funktioniert. 
Nachdem es nun nicht möglich ist, aus ihnen bekannten 
Gründen die ursprüngliche Konzeption zu verwirklichen, 
nämlich einen bestimmten Teil der allgemeinen Konsum
steuer für den Verkehr zu verwenden, scheint es mir ein 
sinnvoller Ersatz zu sein, wenn wir an den Treibstoffgrund
zoll anknüpfen und einen Teil möglicherweise für den 
öffentlichen Verkehr verwenden. Ich glaube, das würde 
durchaus in diese Vorlage hineinpassen und uns bei einer 
Vorlage, die eine verursachergerechte Verkehrsfinanzie
rung erleichtern soll, helfen, die Anknüpfung an die GVK zu 
machen und diese Türe offen zu lassen. 
Zuviel müssen wir uns ohnehin nicht vorstellen nach allem, 
was hier finanziert werden muss. Aber wir möchten 
bewusst - und das wiederhole ich - die Türe offenhalten für 
grössere Lösungen, die dann doch einmal kommen und die 
im Interesse des Gesamten sind. In dem Sinne bitte ich Sie, 
diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Affolter, Sprecher der Minderheit II: Die vom Bundesrat und 
von der Kommission vorgeschlagene Formulierung im Arti
kel 36ter unterstellt den Zollzuschlag und den Zollertrag 
dem gleichen Verwendungszweck. Deshalb die Frage: Wie 
soll man überhaupt noch von Zollerträgen und Zollzuschlä
gen sprechen? 
Der Benzinzollzuschlag wurde am Anfang des National
strassenbaus als reine Verkehrsabgabe eingeführt. Diese 
Zweckbindung kann nicht bestritten werden; sie muss aber 
unseres Erachtens, sowohl nach Vorschlag der Kommis
sionsmehrheit wie jetzt nach den Beschlüssen der Rats
mehrheit, nach den Buchstaben a bis f erweitert werden. 
Was den Benzinzoll betrifft, gilt für uns nach wie vor der 
Grundsatz, dass Zölle ohne jede Zweckbindung in die Bun
deskasse fliessen müssen. Uns ist aber klar, dass das poli
tisch nicht durchsetzbar ist. Als Gesetzgeber sind wir 
gezwungen, Verfassungsartikel zu erarbeiten, Gesetze zu 
erlassen und Ausführungsbestimmungen zu fordern. um 
den Menschen, die Umwelt und die Tiere vor den negativen 
Auswirkungen unseres technisierten Lebensstils zu schüt
zen. 
Die besten Gesetze nützen aber nichts, wenn den daraus 
resultierenden Kosten nicht auch entsprechende Einnah
men gegenüberstehen. Mein Antrag will dem Bund Einnah
men sichern, die ihn befähigen, sich bei der Durchsetzung 
der von ihm erlassenen Gesetze und Vorschriften finanziell 
im Bereich des Verkehrs zu beteiligen. Dies scheint mir 
deshalb so wichtig, weil auch die Verkehrsinfrastruktur aus 
unterschiedlichen Gründen an Bedeutung sehr gewonnen 
hat. 
Ich zähle dazu zwei Punkte, die diese Unterschiede ausma
chen. Es ist dies einmal der Regionalverkehr in den Bal
lungszentren. Ich bin davon überzeugt, dass sich der Bund 
nicht vollständig von diesen Verkehrsbedürfnissen der Bal
lungszentren ausschliessen darf. Ich hin ebenfalls der Über
zeugung, dass er dies auch in bezug auf den Regionalver
kehr, der auf dem Land oder im Berggebiet entsteht, nicht 
tun kann. Der Bund möchte sich vermutlich aus den Bal
lungszentren heraushalten, weil offenbar Politiker, Journali-
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sten und massgebende Wirtschaftsleute mehr reisen und 
dabei die Kurzstrecke zu wenig beachten. Es ist unbestrit
ten, dass zumindest in den Städten der individuelle Auto
verkehr zu einer Umweltplage geworden ist, auch wenn er 
zum Stillstand kommt. Und das tut er ja meistens mit gerin
gen Unterbrechungen. Er entsteht und steht dort, wo 
Bäume wachsen. Kinder spielen, Fahrräder fahren und 
Fussgänger schlendern könne. Wenn es dem Bund ernst ist 
mit der Durchsetzung seiner Gesetze, kann und darf er sich 
von diesen Fragen nicht total zurückziehen. 
Auch Im Berggebiet aber muss diese Infrastruktur des Ver
kehrs gesichert sein. sei es aufgrund der Ausbildungsmög
lichkeiten der noch wenigen Bewohner der Berggebiete, sei 
es aber auch In bezug auf die medizinische Versorgung. Die 
Verkehrsinfrastruktur hat eine andere Dimension erhalten, 
als dies vielleicht vor 20, 30 oder mehr Jahren der Fall war. 
Ich möchte Ihnen zwei konkrete Beispiele geben. wie ich 
mir vorstelle, dass der Bund sich am Gesamtverkehr beteili
gen könnte. Ich nehme zuerst ein Beispiel aus dem Bal
lungsgebiet Zürich: die Verlängerung der Sihltalbatln. Hier 
beteillgt sich der Bund zu einem gewissen Teil an der Ver
längerung. Hier muss klar und deutlich festgehalten wer
den, dass ein gut funktionierender öffentlicher Verkehr den 
Individualverkehr überhaupt erst ermöglicht, dies vor allem 
In den Ballungsgebieten. Es geht also bei meinem Antrag 
nicht um das Anliegen, defizitären öffentlichen Verkehrsmit
teln die fehlenden Gelder nachzuschlessen, sondern die 
Infrastruktur muss ausgebaut werden und auch diese Ver
kehrsmittel befähigen, im Rahmen unserer Volkswirtschaft 
ihren Dienst zur Befriedigung der Interessen der Bevölke
rung zu erfüllen. 
Ich nehme ein zweites Beispiel. Es ist dlkutiert worden, wie 
das Unterengadln besser zu erschliessen sei. Ich bin auch 
hier überzeugt, dass die Frage, ob Strasse oder Elsenbahn
tunnel, heute nicht in erster Linie zur Debatte stehen muss, 
sondern es muss dle Möglichkeit geprüft werden. dass 
auch der Bund finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um 
dieses übergeordnete Zlel, den Einbezug der Unterengadi
ner, das Näherbringen an die Schweiz mit Hilfe des Bundes 
zu realisieren. Also auch hier darf kein Rückzug des Bun
des bei solchen Investitionen erfolgen. 
An diesen beiden Beispielen glaube ich klarzumachen, dass 
es mir, um es noch einmal zu sagen, nicht um Defizitdek
kungen geht! Ich kann mich übrigens auch an die Ausfüh
rungen in bezug auf die GVK, die Kollege Blei hier gemacht 
hat, anschllessen. da ich überzeugt bin, mit diesem Antrag 
glaubhaft darzustellen, dass wir immer noch gewillt sind, an 
den Grundsätzen der - z.war noch nicht veröffentlichten -
GVK_-Botschaft festzuhalten und diese auch möglichst posi
tiv aufzunehmen. Ich glaube, mit meinem Antrag können wir 
hier einen gewissen Schwerpunkt setzten. 
Abschliessend möchte ich feststellen, dass ich überzeugt 
bin, dass der Massengebrauch des Individualfahrzeuges 
lebensgefährlich Ist. Ich trete eben deshalb für solche 
Massnahmen ein, die es mir und allen anderen Autobenüt
zern möglich machen würden, uns an dieser Lebensgefähr
dung nicht zu beteiligen. Und da hat nach meinem Dafürhal
ten auch der Bund seine Aufgabe. Deshalb bitte ich sie, 
dem Minderheitsantrag III zuzustimmen. 

Präsidentin: Das Wort hat Herr Carobbio zur Begründung 
seines Antrages. 

M. Carobblo: M. Crevoisler, dans son interventlon lors du 
debat d'entree en matiere, a dejä donne les raisons princl
pales pour lesquelles tes deputes du Parti clu travail et du 
Parti socialiste autonome ont accepte t'entree en mattere 
sur tes propositions du Conseil federal et, en particuller, sur 
le maintlen de la surtaxe sur les carburants et le maintien du 
prlncipe de l'affectatlon de ces taxes, ainsi que sur l'aug
mentatlon de 40 a 50 pour cent des droits de douane de 
base ä verser ä la caisse federale. Vous voyez, Monsieur le 
Conseiller federal, que nous ne sommes pas toujours 
opposes a vos propositlons lorsque nous les trouvons inte
ressantes et justifiees. 

Nous reconnaisons, en effet, la necessite de continuer a 
financer, du moins en partle, par les recettes provenant des 
droits de base et de la surtaxe, les depenses routleres 
necessaires ä l'achevement du reseau des routes natio
nales et des grandes routes d'interEit regional. De plus, leur 
entretien contlnuera ä Eitre ä la charge de la Confederation 
et des cantons a l'avenir. Je suis d'avis, en particuller, que 
tous les frais de gestion et d'exploitation des autoroutes 
ainsl que ceux afferents ä l'entretien des routes de mon
tagne d'interet national devraient etre assumes totaiement 
par la Confederation, de fac;on ä decharger les cantons de 
frais qu'lls doivent supporter pour des voies de communica
tlon servant surtout au traflc de passage. Cela est particu
lierement impor.tant pour les oantons de montagne et les 
cantons perlpherlques, comme le canton du Tessin. Vollä 
pourquoi le Part! du travall et le Partl sociallste autonome 
sont d'accord qu'une partie des recettes soit affectee aux 
depenses routieres, ainsi que le proposent le Conseil fede
ral et la majorite de la commlssion. 
Nous proposons toutefois que cette partle soit limitee a 
50 pour cent, c'est-a-dlre. si l'on se base sur les recettes 
de 1981, ä quelque 750 mittlons de francs. Nous sommes 
d'avls q'ue, si l'on reserve cette somme aux depenses rou
tieres, cela est plus que sufflsant aujourd'hui pour faire face 
aux depenses qu'exlgeront l'execution complete du reseau 
routier national et sa gestion dans un proche avenir, cela 
d'autant plus q1,1e les cantons et les communes, comptete
ment llberes des charges afferentes aux routes d'interet 
national, continueront a affecter des sommes a leurs 
reseaux regionaux et locaux. Nous proposons que les 
50 pour cent restants - soit environ la mEime somme, 750 
millions - du produit des taxes de base et de la surtaxe, 
soient affectes ä la couverture des depenses des trans
ports publics. Ma propositlon va ainsi dans la meme direc
tion que celles de MM. Biet et Affolter, avec toutefois deux 
differences importantes. 
Ma propositlon differe de la proposition Biet, en ce sens 
qu'elle ne se borne pas a proposer d'affecter seulement ce 
qui reste apres l'utilisation des droits de douane et de ta 
surtaxe. Elle differe de la proposltion Affotter du fait qu'elle 
precise qu'on doit affecter cette somme au trafic public et 
non pas en prlncipe au trafic general, et en ce sens qu'on 
n'utilisera pas seulement la moitle des drolts de base, mais 
aussi la surtaxe. 
Cela je doit le preciser que par transports publics, nous 
entendons expressement les transports ferroviaires et ceux 
des automobiles postales, ainsi que les transports publics 
dans les agglomerations. Nous entendons attrlbuer des 
subventions de la Confederation tant aux investissements 
qu'a 1'.exptoitation. Notre proposition repond avant taut a un 
choix politique. Nous tenons campte, certes, des exi
gences reelles du trafic routler et du fait que les droits de 
base et la surtaxe sont payes par les automobilistes; mais 
nous sommes d'avis que le moment est venu de reaffirmer 
qu'il est urgent de donner la prlorite au trafic public. Un tel 
choix s'impose pour plusieurs raisons dont volci les prlnci
pales: 
Depuis des annees. te trafic public, on l'a deja dit ici, a ete, 
dans Je cadre de la polltique des transports, sacrlfie au pro
fit du traflc routier prlve. lt suffit de comparer les sommes 
investies dans les autoroutes - M. Rltschard, conseiller 
federal, les a rappelees ce matin - et les invetlssements 
pour les routes en general avec les lnvestissements en 
faveur du trafic public, ferroviaire au autre. En outre, le 
developpement du traflc routier prive a atteint aujourd'hui 
une teile ampleur qu'il entraine pour la collectivite, tant en 
ce qui conceme la realisation d'infrastructures que pour la 
reparation de dommages causes a l'environnement, des 
frais toujours plus eleves que l'on ne peut plus accepter. 
J'estime qu'il ne'est plus admissible de continuer a privile
gier, comme an l'a fait jusqu'lci, le traflc routier prlve. Les 
degäts causes a l'environnement et au cadre de vie de 
l'homme au cours de la derniere decennie exigent 
aujourd'hui des mesures reparatoires. Le moins que nous 
puissions faire est de consacrer une partie des recettes 



22. Juni 1982 N 853 Treibstoffzölle. Zweckbindung 

provenant des taxes sur les carburants a ameliorer le tratic 
public pour essayer de recuperer le temps perdu. 
Je connais l'objectlon elevee par les milieux interesses au 
trafic routier prive. II n'est pas equitable, disent-ils, d'utiliser 
de l'argent preleve dans la poche du consommateur de car
burant, donc dans cene des automobilistes, a d'autres fins 
que le traflc routier. Mais ces milieux passent saus silence 
les sommes importantes prelevees sur les disponibilites 
financieres generales de la Confederation, et surtout des 
cantons; pour financer le trafic routier prive - on en parle a 
la page 5 du message - et taut ceia au detriment d'autres 
t&ches importantes de l'Etat. II me semble donc logique et 
equitable de decider aujourd'hui d'affecter au trafic public 
50 pour cent des recettes provenant des droits de base et 
de la surtaxe. Cela revient simplement, a mon avis, a retablir 
une parite et une equite qui, jusqu'lci, n'ont pas ete respec
tees. 
Pour toutes ces raisons. je vous invite donc ä voter ma pro
positlon teile qu'elle ressort du texte que vous avez sous 
las ye1:1x. 

Huggenberger, Berichterstatter: Hier geht es jetzt um die 
prinzipielle Verteilung dieser Gelder. Ich beantrage Ihnen im 
Namen der Kommission, dass diese Gelder einheitlich ver
wendet werden und keine Aufsplitterung erfolgen soll. Bun
desrat, Kommission und auch der Rat haben jetzt ja den 
Zweckkatalog recht erweitert, so dass wirklich nicht zuviel 
Geld zur Verfügung steht. um diese Aufgaben zu erfüllen. 
Wir haben nun drei Minderheitsanträge, die diese Gelder 
anders verteilt haben möchten: einmal den Antrag Carob
bio, der am weitesten geht. Er schlägt vor, dass von diesem 
Total von 1,8 MIiiiarden Franken (also Zollzuschlag 1,3 Mil
liarden Franken und Hälfte Grundzoll 500 Millionen Franken) 
die Hälfte, das sind 900 Millionen Franken, für den öffentli
chen Verkehr verwendet werden sollen. Ich komme. im 
Gegensatz zu Herrn carobbio auf 900 Millionen Franken. er 
auf einen tieferen Betrag. Er sieht lediglich die Hälfte für all 
die Aufgaben vor, die gemäss Aufgabenkatalog der Verfas
sung neu statuiert wurden. 
Die Minderheit III (Affolter) geht weniger weit; sie möchte 
den Zollzuschlag von 1,3 MUllarden voll eingesetzt sehen für 
die Aufgaben, wie sie in diesem Zweckkatalog formuliert 
sind, möchte aber die Hälfte des Grundzolls, also die 500 
Millionen Franken, für den Gesamtverkehr zweckbinden, 
allerdings wieder mit der Einschränkung, dass, soweit 
nötig, auch Aufgaben gemäss Katalog Litera a bis f hieraus 
unterstützt werden könnten. 
Der Antrag Blei geht am wenigsten weit. Er sieht im Prinzip 
den Einsatz dieser 1,8 Milliarden gesamthaft für unseren 
Zweckkatalog vor, sagt dann aber, dass, soweit das Geld 
für diese Zwecke allenfalls nicht benötigt werde, es für den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs verwendet werden 
könne, dies insbesondere in den Agglomerationen. 
Gerade der letzte Antrag hat etwas Bestechendes an sich. 
aber alle Anträge, auch der, welcher am wenigsten weit 
geht, sind unseres Erachtens politisch nicht realisierbar. 
Auch die GVK-Vorlage sieht meines Wissens zur Finanzie
rung des öffentlichen Verkehrs nicht Mittel aus den Treib
stoffzöllen vor. Ich glaube, das Wunschbild der kommuni
zierenden Röhren - wie es Herr Blei wieder dargelegt hat -. 
stammt aus einer Zeit, als noch viel Geld zur Verfügung 
stand und man an die Einführung der Mehrwertsteuer 
glaubte. Es wurde in der Debatte von einigen Sprechern 
sehr darauf Wert gelegt, dass nur eine ausgewogene Mittel
lösung Aussicht habe, in einer Volksabstimmung durchzu
kommen. Ich glaube, dass das der entscheidende Grund 
ist, weshalb man keinen dieser Anträge annehmen, sondern 
an der Grundlinie des Bundesrates und der Kommission 
festhalten sollte. Ich beantrage Ihnen also Ablehnung all 
dieser Mlnderheitsantäge. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Nous nous trouvons en pre
sence de trois propositions de minorite qui, toutes, tendent 
a introduire un alinea 2 a l'artlcle 3&er: celle de la minorite 1, 

representee par M. Biel; celle de la minorite 11, representee 
par M. Affolter, et celie de M. Carobbio. 
Ces trois propositions ont un point commun: alles propo
sent l'elargissement de l'affectatlon aux transports publics, 
avec des nuances et une sorte de crescendo quant ä 
l'importance de cette affectation. 
La plus moderee de ces propositions est celle de M. Siel, 
qul dit qua les moyens encore a dlsposition apres les affec
tations prevues a l'alinea 1er, lettres a a f, sont affectes a 
l'amenagement des transports publics. Cette proposition a 
ete rejetee en commission par une majorite claire, soit par 9 
voix contre 5. 
Quant a la minorite II, alle voudrait qua la moitie du produit 
net des droits de base soit affectee aux transports en gene
ral. Le vote qui est intervenu au sein de la commission est 
clair: la proposition de ia minorite II a ete rejet-ee par 13 voix 
contre 6. 
Enfin, 1a propositlon la plus genereuse est celle de 
M. Garobbio, qui voudrait que le 50 pour cent du produit de 
1a taxe et de la surtaxe aille aux transports publics. 
Le vote qui va intervenlr nous parait tres important. J'ai le 
sentlment qu'il peut determiner le resultat de la votatlon 
populaire. C'est pourquoi la majorite de la commission vous 
demande de rejeter toutes las propositions de minorite de 
la commission vous demande de rejeter toutes les proposi
tlons de minorite et de vous prononcer en faveur d'une 
affectation claire, soit de l'affectation de la taxe et de la sur
taxe au seul domaine routier. 

Abstimmungen - Votes 
Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 90 Stimmen 
Für den Antrag Carobbio 17 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 74 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II 39 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Minderheit 1 
Für den Antrag der Mehrheit 

70Stimmen 
51 Stimmen 

Präsidentin: Damit ist auch der Antrag der Minderheit II 
zum Einleitungssatz abgelehnt. 

Übergangsbestimmungen - Dispositions transitoires 

Art. 18 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Barchi, Basler, Butty, Columberg, Frei-Neuenburg, Jost, 
Oehler, Schärli) 

Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 2 
Streichen 

Antrag Kopp 
Abs. 2 
... und 36ter Buchstaben a bis e wird im Rahmen der Neu
verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
angemessen kompensiert. 

Antrag Weber-Arbon 
Abs. 2 
Die verstärkte Beteiligung des Bundes an den Kosten der 
Kantone nach den Artikeln 36bis Absatz 4 und 36ter Buch
staben a bis e ist in anderen Bereichen zu Lasten der Kan
tone angemessen zu kompensieren. 
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Anträge Bonnard 

Abs. 2 
Zum angemessenen Ausgleich der zusätzlichen Zahlungen, 
welche der Bund nach den neuen Bestimmungen in den 
Artikeln 36bis Absatz 4 und 36ter Buchstaben a bis e der 
Bundesverfassung entrichtet, werden die Bundesbeiträge 
ausserhalb des Strassenbereichs an die Kantone um einen 
Betrag In der Höhe von höchstens drei Fünftein dieser 
zusätzlichen Zah!ungen gekürzt; der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten der Kürzung. 

Abs. 3 
Der Bundesrat wird beauftragt, einen Vorschlag zu unter
breiten, um die Kürzung der Bundesbeiträge nach Absatz 2 
im Rahmen der Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund 
und Kantonen durch andere Massnahmen zu ersetzen. 

Antrag Basler 
Abs.2 
Im Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption Ist die ver
stärkte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kantone 
nach den Artikeln 36bis Absatz 4 und 36ter Buchstaben a 
bis e angemessen auszugleic~en. 

Art. 18 
Proposition de 1a commission 

Majorlts 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnortts 
(Barchl, Basler, 8utty, Columberg, Frey-Neuchätel, Jost, 
Oehler, Schärll) 

Al. 1 
Adherer a la propositlon du Conseil federal 

Al. 2 
Biffer 

Proposition Kopp 
Al. 2 
Le.relevement de ia particlpation federate aux frais des can
tons en vertu des artlcles 36bi5 , 4e alinea, et 36tet, iettres a ä 
e, sera compense de maniere appropriee dans le cadre de 
la nouveUe repartltlon des täches entre la Confederation et 
les cantons. · 

Proposition Weber-Arbon 
Al. 2 
Le retevement de la participatlon federale aux frais des can
tons en vertu des artlcles 36bis, 48 allnea, et 36ter, lettres a ä 
e, sera compense de maniere approprlee, dans d'autres 
domaines, ä 1a charge des cantons. 

Propositlons Bonnard 
Al. 2 
A titre de compensation equitable des versements suppte
mentaires faits par la Confederation en vertu des nouvelles 
dispositlons contenues aux articles 36bi•, 4e alinea, et 351er, 
lettres a ä e de la constitution, les subventions federales 
non routieres versees aux cantons seront reduites d'un 
montant equivalant au plus aux trois clnquiemes de ces ver
sements supplementaires; le Conseil federal regte les 
modalites de la reductlon. 

Al. 3 
Le Conseil federal est charge de proposer ie remplacement 
de la reductlon des subventions prevue ä f'alinea qui pre
cede par d'autres mesures prises dans le cadre de la nou
vetle repartltlon des täches et des competences entre la 
Confederatlon et les cantons. 
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Proposition Basler 
Al. 2 
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Le retevement de la partlclpatlon federale aux frais des can
tons en vertu des artlctes 36bis, 48 allnea, et 35ter, lettres a a. 
e, sera compense de maniere approprlee dans le cadre de 
la conception globale des transports. 

Basler: Die GVK Schweiz verankert den Grundsatz, dass 
die Benützer der Verkehrssysteme die von ihnen verursach
ten Kosten selber zu tragen haben. Und daher sind Ver
kehrs- und FlnanzpoHtlk miteinander sachlich verknüpft. Sie 
werden nun leider zeitlich zerrissen, was wiederum diese 
Übergangsbestimmung bedingt. Das Konzept der GVK hielt 
zwei Fonds zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur für 
möglich, einen für den privaten und einen für den öffentli
chen Verkehr, aber das zweimalige Scheitern der Mehrwert
steuer legt auch die Quelle für den zweiten Fonds trocken, 
bevor sie sich nur fassen liess. Es verbleibt noch diese 
kommunizierende Röhre zwischen den beiden Fonds. Die 
GVK hält fest, dass sachliche Zuständigkeit sich mit finan
zieller Verantwortung decken solle. Es ist das Postulat der 
ungeteilten K9mpetenz eines Hoheitsträgers. Die verkehrs
politische und finanzielle Selbstverantwortung ist in über
sehbaren Räumen anzustreben. Und das führt zu einer 
neuen Verkehrshierarchie. Diese neue Aufgabenverteilung 
wird nur möglich, wenn die daraus entstehenden finanziel
len Auswirkungen durch einen Lastenausgleich so kompen
siert werden, dass kein Kanton insgesamt wesentlich mehr 
belastet wird als bisher. 

Das ist genau der Sinn und Inhalt meiner vorgeschlagenen 
Fassung von Artikel 18 Absatz 2. Er wurde erst nach der 
Kommissionssitzung erarbeitet und vor zehn Tagen ausge
teilt. Er lautet: cclm Rahmen der GVK ist die verstärkte Betei
ligung des Bundes an den Kosten der Kantone• (nach den 
Artikeln 36bis Absatz 4 und 36ter Buchstaben a bis e) 
«angemessen auszugleichen». Er ist dem Streichungsan
trag vorzuziehen, denn wenn wir in der Übergangsbestim
mung nichts festhalten, so nehmen wir in der Aufgabentei
lung Bund/Kantone den finanzpolitischen Teil vorweg, ohne 
ihn mit dem verkehrspolitischen zu verknüpfen. Diese kan
tonalen Mehreinnahmen sollen aber nicht in anderen als 
Verkehrsbereichen kompensiert werden, wie das andere 
Abänderungsvorschläge und der bundesrätliche Vorschlag 
vorsehen. 

Und dies aus zwei Gründen:,Zum einen, weil es sich zeigt, 
dass eine Aufgabenneuverteilung zwischen Bund und Kan
tonen ins Stocken geraten ist und paketweise, nicht 
gesamthaft, durchgeführt werden muss. Das Verkehrswe
sen ist ein geschlossenes Sachgebiet, in dem es allein 
schon schwierig genug ist, die widersprechenden Sachzu
ständigkeiten zu entflechten und mit den finanziellen Ver
antwortlichkeiten zusammenzulegen. Zum zweiten reichen 
die einzuwerfenden Mittel auch für diesen Lastenausgleich 
nicht, denn unter die Aufgabenteilung im Gesamtverkehr 
würden immer noch die Strasse, der öffentliche Verkehr auf 
der Strasse, die Eisenbahnen, der Luftverkehr, die Binnen
schiffahrt und die Rohrleitungen fallen. 

Mein Vorschlag unterscheidet sich vom bundesrätlichen 
auch dadurch, dass die Mittel an die Kantone fliessen könn
ten, sobald die Gesetzgebung zu diesem Verfassungsarti
kel vorliegt, während der Bundesrat voraussetzt, dass die 
Kantone den Bund in anderen Beriechen angemessen ent
lasten. Mein Vorschlag setzt das nicht voraus. Er verknüpft 
lediglich die zeitlich auseinanderfallende finanzpolitische 
Neuregelung mit der verkehrspolitisch notwendigen, und 
-zwar so, wie es die GVK als Leitgedanke vorsieht, ein Rah
men also, der heutzutage schrittweise gefüllt werden muss. 
zusammenfassend: Artikel 36ter sichert im Wesentlichen 
die zweckgebundenen Treibstoffzölle für das Strassenwe
sen. Dieser Übergangsartikel 18 sichert die dadurch bei den 
Kantonen freiwerdenden Steuermittel, soweit sie zum 
Lastenausgleich nötig sind, für die Neuverteilung der Aufga
ben im gesamten Verkehrswesen. 
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M. Bonnard: Les modlficatlons que nous apportons a la 
constitution entraineront. a la charge de la Confederatlon, 
des prestatlons supplementalres equlvalant a a peu pres 
400 milllons de francs. Ces quelque 400 millions iront pour 
l'essentiel aux cantons. Pour autant, les recettes federales 
n'augmenteront pas. C'est pourquol le Conseil federal, qui 
est preoccupe a juste titre par la situatlon des finances 
federales, propose de poser la regle que las versements 
supplementaires aux cantons n'interviendront qua pour 
autant que ceux-ci dechargeront la Confederation dans 
d'autres domalnes. 
L'ldee de compenser equitablement l'effort accru de la 
Confllderatlon dans le domaine routier par un effort plus 
important des cantons dans d'autres domaines est juste 
dans son principe. Cependant, teile qu'elle est formutee par 
le Conseil federal a l'artlcle 18. 2.e alinea, elle ne nous parait 
pas acceptable. 
L'ldlle est formullle d'une maniere trop vague. Personne ne 
sait a quelle conditlon une compensation pourra etre Jugee 
equitabfe. Pel'sonne ne sait non plus dans quel domaine la 
compensatlon pourra intervenir. De plus, la proposition non 
seulement est vague mais, et c'est peut-etre plre encore, 

• eile laisse a la seule Confederatlon le soin 'de. decider des 
domaines de compensation et de l'etendue de celle-ci. La 
Confederation pourrait done differer longtemps l'entree en 
vigueur de la compensatlon, ce qui aurait pour conse
quence que les versements supplementaires, eux ausi, 
seraient differes. II s'ensuit, ä mon avis, que les interets des 
cantons sont par trop negiiges. C'est pourquoi notre 
groupe s'oppose ä l'articie 18, 2.e alinea 
Faut-il pour autant le biffer purement et simplement, 
comme le propose la minorite de la commisslon? Nous ne 
le croyons pas. Si nous biffons purement et simpiement 
l'articfe 18, 2.e allnea, la Confederatlon sera tenue, des 
l'entrlle en vigueur des nouvelles dispositions, de faire aux 
cantons les versements supplementalres qui sont prevus 
dans ces dispositlons et eile y sera tenue sans pouvoir se 
decharger d'aucune maniere sur le plan financier dans 
d'autres domaines. 
Cette solutlon-ia nous parait negliger a l'exces les interets 
de la Confederatlon et surtout sa situatlon financiere preoc
cupante. Notre propositlon vise a lntrodulre une voie 
mediane qui tlenne mieux compte des differents interets et 
des intllrets dlvergents qui sont ici en cause. Nous cher
chons aussi a ellminer le reproche d'lmpreclsion que l'on 
peut adresser ä. la solutlon du Conseil federal. 
L'ideequi est a la base de notre proposltlon est que l'effort 
accru de la Confederation dans le domaine routler doit ätre 
compense an partle et sefon une proportlon determinee par 
un effort des cantons dans d'autres domaines facilement 
definissables. Nous apportons les precisions necessaires 
pour qua les cantons soient mieux mis en mesure de com
prendre et de savolr exactement quelle est l'ampleur de 
l'effort qui leur est demande. · 
Nous proposons ä cet effet une solutlon en deux etapes. 
Dans une premlere etape, qui est reglee par l'artlcle 18, 
2.e alinea, que nous proposons, les versements supplemen
taires faits aux cantons par la Confllderation le seront des 
l'entree en vigueur des dlspositlons, mais ils seront partlel
lement compenses par une reductlon des subventlons que 
la Confederatlon pale aux cantons dans des domaines 
autres que celui de la route. Les subventions que nous 
visons sont celles qui sont versees aux cantons et qul figu
rent ·sous Ja rubrique 4 «Subventions federales» du budget 
et du compte d'Etat. Ainsi toute ambiguite est levee. Notre 
proposltlon de compensatlon vise un objet tout a fait precis 
et qui n'est susceptlble d'aucune Interpretation. Dans notre 
idee, d'ailleurs, la compensatlon sera partlelle. Elle ne 
depasserait pas les trols cinquiemes des versements sup
plementaires - j'insiste sur ce demier teime - faits aux can
tons en vertu des dispositlons nouvelles. La proportlon des 
trois clnqulemes represente dans notre Idee un maximum. II 
serait possible de s'en tenlr, si le Conseil federal le juge 
opportun, ä. une proportion plus faible: la moitle ou las deux 
cinquiemes, sl cela est equitable au regard des clrcons-

tances, par exemple si les depenses routieres des cantons 
devenaient plus importantes qu'on ne le prevolt aujourd'hui. 
Nous propos<:>ns de deleguer au Conseil federal le soin de 
regler les modalltes de la reduction des subventions qua 
nous proposons dans l'enveloppe maximale des trois cin
quiemes. II appartlendrait au Conseil federal de tenir 
compte des differences les plus importantes qui peuvent 
exister entre las cantons, par exemple entre les cantons 
financierement faibles et Jas cantons financierement forts 
ou entre las cantons qui ont un reseau d'autoroutes etendu 
et ceux qui n'en ont polnt. II appartiendrait aussl au Conseil 
federal de decider si certaines subventions doivent ·echap
per an taut ou en partle a la reduction ou s'il taut operer 
une reduction lineaire et de portee generale. Le Conseil 
federai a l'experience dans ce domaine, depuis qua nous 
avons vote, en 1980, la reduction lineaire des subventlons 
ou nous avons laisse, au Conseil tederal preclsement, une 
certaine llberte de mancsuvre, notamment dans les cas de 
rigueur. 
J'en viens a Ja deuxieme etape. Le systeme.de la reductlon 
des subventions est acceptable ä. tltre de solution provi
soire, mais il ne saurait durer indefiniment. En effet, la 
reduction des subventions revient, d'une part, ä. reduire 
l'effort financier de la Confederatlon sans diminuer ses 
competences et, en meme temps, a accroitre l'effort finan
cier des cantons, sans leur donner davantage de pouvoir. A 
la longue, cette situatlon est mauvaise sur le plan politlque, 
elle revient a un affaibllssement des cantons. C'est pour
quoi nous voulons la deuxieme etape que nous proposons 
dans notre article 18, 3e allnea. Au cours de cette seconde 
etape, la reductlon des subventlons serait remplacee par 
d'autres mesures relevant de la nouvelle repartltlon des 
täches entre cantons et Confederation. Nous invitons le 
Conseil federal a nous präsenter des proposltlons dans ce 
sens. 
La sotutlon que nous proposons est acceptable par les can
tons. Je sais que la dette des cantons est un peu plus forte 
qua celle de la Confederatlon; mais, vous le savez aussi, la 
situatlon generale des cantons tend a se stabillser tandls 
que celle de la Confederatlon, sur le plan financier, se 
degrade a un rythme tres rapide. 
Notre solutlon est acceptabte ausst pour la Confederation. 
Nous savons, Monsieur le Conseiller federal, que, dans le 
:;ystame que nous vous proposons, nous vous enlevons 
une arme. Dans votre systeme, la Confederation est seule 
juge du moment auquel, flnalement, les versements supple
mentaires interviendront puisqu'elle est seule juge de la 
questlon de l'admissibilite de la compensation proposee. 
Nous enlevons cette arme c'est vrai, et les cantons rece
vront leurs prestatlons des l'entree en vigueur du systeme. 
En revanche, nous sauvegardons les interets de la Confe
deratlon, puisque nous permettons a celle-ci de compenser 
partlellement l'effort qu'elle fait par une modeste reduction 
de ces subventlons. 
Enfin, demier point, notre proposition prend an consldera
tion les interets des usagers de la route. Ceux-ci ont deux 
garanties dans notre systeme. Premiere garantle, les verse
ments supplementaires seront faits des l'entree en vigueur 
des dlspositions nouvelles. Deuxieme garantle, ces verse
ments seront entierement reserves aux depenses routleres. 
Je sais et je crols honnete de dire que les usagers de la 
route ne pourront pas exiger que les depenses routieres 
des ~antons soient augmentees dans toute la mesure des 
versements supplementaires. En effet, les cantons, certains 
d'entre eux, pourraient se voir obllges de prendre dans les 
ressources generales qu'lfs affectaient jusqu'ici aux routes . 
de quoi compenser un peu la reduction des subventlons 
non routleres. Mais. a nos yeux, ce systeme ast conforme a 
l'interet general. Notre reseau routler est dense, il est de 
bonne qualite, les moyens financiers supplementaires qua 
prevoit notre solution suffisent ä. apporter au reseau routler 
tel qu'il est maintenant, les ameliorations necessaires, ei a 
las apporter en temps utile. En allant au-dela, nous risque
rions de porter une atteinte excessive a d'autres interäts, 
ceux de i'environnement, ceux de l'agriculture. 
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En bref, nous croyons vous presenter une solution equili
bree et nous vous demandons de l'appuyer. 

Weber-Arbon: Im Ringen um eine bessere Formulierung 
dieser Übergangsbestimmung schlage ich Ihnen eine 
knappe und auch - im Gegensatz zum bundesrätlichen Vor
schlag - eine imperative Fassung vor. 
1. Ich gehe davon aus, dass die polltlsche Idee der Not
wendigkeit der Kompensation - aufgrund der neu vom 
Bund zu übernehmenden Aufgaben in diesem Bereich und 
der damit verbundenen Entlastung der Kantone - einem 
Gegengewicht ruft und dass dieses Gegengewicht in der 
Bundesverfassung zum Ausdruck kommen soll. Wie Frau 
Kopp verwende auch ich ausdrücklich den Ausdruck „Kom
pensation• Im Text selber, um damit genau zu sagen, 
worum es sich handelt. 

2. Gleich wie die Kollegen Bonnard, Basler und Kopp über
nehme ich diese „imperative Fassung» gegenüber dem 
„wunsch„ des Bundesrates. Dieser •Wunsch„ wird ja von 
der Kommissionsmehrheit offenbar übernommen. Es soll 
also in Artikel 18 Absatz 2 eine Pflicht an die Adresse des 
eidgenössischen Gesetzgebers verankert werden. Wir sel
ber haben nämlich für diese Kompensationsgesetzgebung 
zu sorgen. 
3. Wie soll diese Kompensation aussehen? Herr Kollega 
Bonnard äussert sich mit seinem Antrag sehr detailliert. Ich 
halte ihm entgegen, dass wir uns auf Verfassungsstufe 
nicht derart detaiUlert, wie diese Kompensation aussehen 
soll, engagieren sollten. Ich halte die Normen, die er hier 
verankern will, für allzu schematisch, deshalb für unklug, 
vielleicht politisch sogar für gefährlich. 
Mit Frau Kopp, übrigens auch Herrn Koflega Basler, gehe 
ich davon aus, dass in der Grundsatznorm nichts weiter 
gesagt W'1rden kann und nichts weiter gesagt werden soll. 
Nebenbei bemerkt: Der Absatz 3, der von Herrn Bonnard 
vorgeschlagen wird, hat doch eher den Charakter einer 
Motion, wenn es hier heisst, der Bundesrat werde abeauf
tragt», einen Vorschlag in der und der Richtung zu unter
breiten. Ein Motionstext gehört nicht in die Verfassung, 
auch nicht in eine Übergangsregelung. 
Im Gegensatz zu den Vorstellungen Basler und Kopp 
möchte ich den Auftrag an den Gesetzgeber möglichst fle
xibel gestaltet wissen. Ich bin mit den Anträgen Kopp und 
Basler darin einig, dass diese Kompensationsidee im Rah
men der·Gesamtverkehrskonzeptlon realisiert werden kann, 
aber auch im Zusammenhang mit der Aufgabenteilung Zwi
schen Bund und Kantonen. Wir wollen den Gesetzgeber 
jedoch nicht derart einengen, dass er nur gerade in diesem 
Gebiet für die Kompensation tätig wird. Ich lasse deshalb 
diese Elemente fallen. 
Ein weiteres Moment, das vielleicht auch einen gewissen 
Stellenwert hat - ich möchte es als zeitliches Moment 
bezeichnen: Im bundesrätlichen Antrag ist die Rede von 
einer Voraussetzung, also von einer conditio sine qua non 
dafür, dass diese neue Verpflichtung des Bundes über
haupt zum Tragen kommen soll. Mit meinem Antrag gebe 
Ich dem Gesetzgeber einen Auftrag, diese Kompensations
idee zum Tragen zu bringen, ohne dass ich damit die Reali
sierung der Verfassungsnorm von Artikel 36bis und 36ter 
blockieren möchte. 
Zum Schluss noch eine Bemerkung textlicher Art: Der Ver
gleich meines Antrages Im französischen und im deutschen 
Text veranlasst mich, eine kleine Korrektur im deutschen 
Text vorzunehmen, um die Parallelität zum französischen 
Text herzustellen. Ich bitte Sie also, in diesem Sinne meinen 
Antrag zu modifizieren, dass es heissen soll: «Die ver
stärkte Beteiligung . . . ist in anderen Bereichen zu Lasten 
der Kantone angemessen zu kompensieren ... Der französi
sche Text lautet bereits ..... compenser a la charge des can
tons•. 
Zum Schluss möchte Ich festhalten, dass meine Alternative 
erstens einen Imperativ statt einen Wunsch enthält, zwei
tens ausdrücklich die Kompensationsidee im Verfassungs
text verankert und drittens den Vorteil der Flexibilität 

gegenüber den anderen Alternativen, die bis jetzt präsen
tiert worden sind, bietet. 

Frau Kopp: In den letzten Jahren haben sämtliche Fraktlo• 
nen - wenn auch bei unterschiedlichen Gelegenheiten -
immer wieder betont, dass der Sanierung der Bundesfinan
zen hohe Priorität zukomme und dass der Vorlage, die wir 
heute beraten, in diesem Zusammenhang eine grosse 
Bedeutung erwächst. 
Ich glaube deshalb, dass es allgemein schlecht begriffen 
würde, wenn wir nun in den Übergangsbestimmungen Arti
kel 18 Absatz 2 ersatzlos streichen würden, dies um so 
mehr als die Finanzhaushalte der Kantone sich in letzter 
Zeit verbessert haben - Herr Bonnard hat darauf hingewie
sen -, ganz im Gegensatz also zur Entwicklung des Bun
deshaushalts. 
Verschiedene Fraktionssprecher - darunter • Herr Barchi, 
auch Herr Basler :- haben gestern betont, dass ihre Fraktio
nen nicht grundsätzlich für eine Streichung seien, sondern 
an sich einer Kompensationspflicht positiv gegenüberste
hen würden, aber dass sie der FormuUerung des Bundesra
tes, wie sie ja als einzige zur Diskussion stand, nicht 
zustimmen könnten. Ich wende mich also vor allem an diese 
Kollegen, die im Grunde genommen für eine Kompensation 
sind, aber gegen die Formulierung des Bundesrates. Ich bin 
mir bewusst, dass es daneben auch Kollegen gibt, die für 
eine kompensationslose Streichung sind. Diese werden 
auch meinem Antrag nicht zustimmen können. 
Ich bin mir selbstverständlich bewusst, dass mein Antrag 
wie die anderen, die vorliegen, ein Kompromissantrag ist. 
Ich stelle ihn in der Hoffnung, dass damit wenigstens die 
Streichung vermieden werden könnte. 
Gestatten Sie mir, nachdem ich nun die Begründung zu den 
verschiedenen Anträgen gehört habe, dass ich versuche, 
die Abgrenzungen zwischen den anderen Anträgen und 
meinem Antrag vorzunehmen. Zunächst gegenüber dem 
Antrag des Bundesrates, der mit einer hauchdünnen Mehr
heit der Kommission unterstützt wurde. 
Der Antrag des Bundesrates, Herr Weber hat darauf hinge
wiesen, braucht die Formulierung, dass die Beiträge an die 
Kantone eine Regelung voraussetzen. Das heisst im Klar
text: Wenn ihr Kantone nicht Hand bietet für eine Kompen
sation, dann bekommt ihr nichts! Ich meine, dass diese For
mulierung psychologisch nicht sehr geschickt ist, denn 
bekanntlich lieben es die Kantone nicht, wenn sie so unter 
Druck gesetzt werden. Der Antrag des Bundesrates spricht 
weiter davon, dass ein Ausgleich angemessen «in anderen 
Bereichen" zu erfolgen habe. Mir ist diese Formulierung nin 
-anderen Bereichen» etwas zu vage. Ich möchte die Kom
pensation Im Rahmen der Neuverteilung der Aufgaben zwi
schen Bund und Kantonen sehen, und zwar. Herr Weber, 
aus dem folgenden Grund: damit die Kantone erstens ein
mal wissen, welche Bereiche in Frage kommen, und zwei
tens, weil wir die entsprechenden Gremien bereits haben, 
die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wir haben 
die Kontaktgruppe, wir haben die Studienkommission, die 
diese Aufgabenteilung prüft, vor allem aber auch die finan
ziellen Auswirkungen genau unter die Lupe nimmt. Die 
Lösung muss Innerhalb der Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen gefunden werden. 
Der Unterschied meines Antrages zum Antrag von Herrn 
Basler: Ich bin der Meinung, dass der Antrag von Herrn 
Basler in der Sache durchaus richtig liegt. Er nimmt ein 
wichtiges Anliegen der Gesamtverkehrskonzeption wieder 
auf, indem die Kantone kompensieren sollen, insbesondere 
bei den gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Regionalver
kehr. Weshalb ich zusätzlich zu Herrn Basler meinen Antrag 
gestellt habe, hat folgenden Grund: Gerade in dieser Frage 
ist im Zusammenhang mit der Diskussion der Aufgabentei
lung ja eine Opposition der Kantone entstanden. Ich glaube 
nicht, dass die Kantone sehr glücklich darüber wären, wenn 
nun über diese Vorlage so quasi aus ·dem Hintertürchen 
diese Verpflichtung wieder aufgestellt würde. In meiner For
mulierung ist das Anliegen von Herrn Basler inbegriffen, 
aber wenn man keine Kompensation im Rahmen der 
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Gesamtverkehrskonzeption finden kann, dann wäre es 
möglich, eben auf einem anderen Gebiet zu kompensieren. 
Im Vergleich zum Antrag von Herrn Bonnard, Absatz 3, sind 
wir gleicher Meinung. Wir möchten beide im Rahmen der 
Neuverteilung der Aufgaben die Kompensation sehen. In 
seinem Absatz 2 geht Herr Bonnard aber weiter. Er ist 
damit näher bei der Lösung des Bundesrates. Auch er setzt 
voraus, dass eine Regelung zwischen Bund und Kantonen 
zuerst gefunden wird und setzt zusätzlich eine Höchst
grenze von drei Fünftein, in welchen die Kompensation zu 
erfolgen habe, fest. Am nächsten liegt mein Antrag beim 
Antrag von Herrn Weber. Er unterscheidet sich von diesem 
nur darin, dass Herr Weber von uanderen Bereichen» 
spricht, also wieder die Formulierung des Bundesrates 
übernimmt, während ich diese aus den Gründen, die ich 
Ihnen bereits dargelegt habe. auf die Aufgabenneuvertei
lung eingrenzen möchte. 
Ich glaube, gesamthaft gesehen sind alle Vorschläge, die 
hier eingebracht wurden, besser als der Antrag des Bun
desrates, und sie sind nach meiner Meinung vor allem bes
ser als der Strelchungsantrag. Ich hoffe sehr, dass eine die
ser Kompromisslösungen hier Gnade im Rat finden wird, 
weil ich glaube, es ist richtig, dass wir den Grundsatz der · 
Kompensationspflicht in der Verfassung festlegen, wie das 
Herr Weber ausgeführt hat, und dass wir dies im Rahmen 
der Neuverteilung der Aufgaben vorsehen. Ich möchte Sie 
bitten, meinem Antrag zuzustimmen. 

Barchl, Sprecher der Minderheit: Es ist sicher nicht erfreu
lich, vor knapp drei Dutzend von Parlamentariern das Wort 
über ein so wichtiges Thema noch zu ergreifen. Die Frau 
Präsidentin hat mich aber angeregt, dennoch hierzu zu 
sprechen. 
Madame Kopp hat rlchtlgerwetse gesagt, dass die freisin
nige Fraktion, wie ich gestern im übrigen betont habe, auf 
die Kompensation dieser Kantone Wert legt. Deswegen 
habe ich gestern in der Eintretensdebatte als Sprecher der 
freisinnigen Fraktion gesagt, dass diese für eine Kompensa
tionspflicht, aber gegen den durch den Bundesrat vorge
schlagenen Artikel 18 Absatz 2 sei. Wir haben die verschie
denen Antragsteller und Votanten gehört, die einen Ersatz 
für den durch den Bundesrat vorgeschlagenen Absatz 2 
von Artikel 18 einführen wollen. Die freisinnige Fraktion hat 
nicht die Möglichkeit gehabt, diese Anträge zu prüfen. Also 
kann ich nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen. 
Zuerst: Was halte ich vom Vorschlag des Bundesrates? Ich 
bin der Meinung, wie ich in der Kommission behauptet 
habe, dass Absatz 2 von Artikel 18 unklar und vage ist, wie 
übrigens auch von Herrn Bonnard betont wurde. Welches 
sind die anderen Bereiche, wo die Kantone den Bund 
angemessen zu entlasten haben? Wir wissen es nicht! In 
der Kommission haben mehrere Kommissionsmitglieder 
Herrn Bundesrat Rltschard gefragt, in welchen Bereichen 
dies der Fall sein solle. Die Antwort war eher vage, man hat 
vom Regionalverkehr gesprochen, das war der einzige 
Bereich, der anvisiert wurde. Also: Wir haben den Eindruck, 
dass sich der Bundesrat selbst nicht darüber im klaren ist, 
was er im Rahmen dieser Kompensationspflicht tun soll. In 
der Botschaft wird gesagt: uSoweit eine Kompensation 
nicht realisierbar ist, können die Beiträge zurückgestellt 
werden.» Herr Weber-Arbon hat ganz recht; er hat gesagt, 
hier werde eine condltio sine qua non festgelegt: zuerst die 
Kompensation. Nur wenn die Kompensation realisiert wird, 
kommt die verstärkte Beteiligung. Hier habe ich aber 
grosse staatsrechtliche Bedenken. 
Ich möchte, dass mir Herr Ritschard Antwort auf die Frage 
gibt, wer feststellen wird, ob die Kompensation realisiert 
worden ist. Der Bundesrat selber? Dann würde ich sagen, 
dass ich kein Vertrauen habe in den Bundesrat. Oder ist es 
das Parlament, dass das feststellen wird? Wir sind jeden
falls in einer ganz unklaren Situation. Wer will das feststel
len? Wir wissen es nicht. Wenn Absatz 2 gestrichen wird -
ich gebe es zu -, entsteht für den Bund ein Einnahmenaus
fall, aber nur in der Finanzrechnung. Was die Vermögensre
chung anbetrifft, gibt es keinen Ausfall. 

109-N 

Jetzt bitte noch um ein bisschen Geduld. Kommen wir 
zurück zum Regionalverkehr, von dem man lange gespro
chen hat. Der Bund gibt mit einer Hand an die Kantone, und 
nimmt dann mit der anderen Hand zurück, was er gegeben 
hat. Die Kantone werden dadurch verpflichtet, den Regio
nalverkehr zu finanzieren. Wir sehen also, was die indirekte 
Folge ist: der Benzinrappen, den der Automobilist zahlt, 
wird letzten Endes zugunsten der Bahn - des Regionalver
kehr~ - gehen. Die Automobilisten sind nicht so dumm; sie 
können auch rechnen. Der Touring-Club und der Automo
bil-Club haben diese Rechnung schon gemacht. Glauben 
Sie nicht, wenn wir den Regionalverkehr in den Mittelpunkt 
stellen - wie es Herr Bundesrat Ritschard gemacht hat -, 
dass der Touring-Club und der Automobil-Club ein grosses 
Argument für die Propaganda in der Volksabstimmung 
haben werden? 
Deswegen sage ich: Dieser Absatz 2 von Artikel 18 ist psy
chologisch, referendumspolitisch wirklich gefährlich. Herr 
Bonnard hat gesagt, dass es in den meisten Kantonen mit 
den Ananzen sehr gut stehe. Das kann in verschiedenen 
Kantonen stimmen: aber es gibt auch Kantone, die keine 
guten finanziellen Verhältnisse haben. Wollen wir durch die
sen Artikel 18 Absatz 2 die Opposition in mehreren Kanto
nen provozieren, nachdem wir gesagt haben, diese Vorlage 
sei finanziell wichtig und zeitlich dringlich? Ich sage: nein. 
Dieser Absatz ist einfach zu streichen. 
Und jetzt komme ich zu den verschiedenen Anträgen. lch 
war neugierig, ob sie wirklich einen neuen Absatz 2 präsen
tieren, der befriedigend ist. Ich muss sofort sagen: Der ein
zige Antrag, der staatsrechtlich, verfassungsrechtlich kor
rekt ist, ist der Antrag Bonnard. 
Ich komme zum Antrag Basler. Herr Basler sagt, im Rah
men der Gesamtverkehrskonzeption sei die verstärkte 
Beteiligung angemessen auszugleichen. Erstens einmal 
gehört der Antrag Basler genau wie der Antrag Kopp und 
der Antrag Weber einfach nicht in eine Übergangsbestim
mung. Ich staune, dass Herr Weber Herrn Bonnard den Vor
wurf gemacht hat, sein Antrag gehöre nicht in eine Über
gangsbestimmung. Der Antrag Bonnard gehört in eine 
Übergangsbestimmung, aber der Antrag Weber nicht. Die 
Anträge Weber, Kopp und Basler haben mit dem intertem
poralen Recht gar nichts zu tun. Sie könnten ganz gut in 
Artikel 36ter eingebettet werden. 
Die Anträge Kopp, Weber, Basler sagen: verstärkte Beteili
gung und parallel Auftrag an den Gesetzgeber, eine Kom
pensation zu finden, einmal im Rahmen der Gesamtver
kehrskonzeption, einmal - wie Herr Weber gesagt hat -
ganz im allgemeinen, und einmal - wie Frau Kopp vorge
schlagen hat - im Rahmen der Aufgabenteilung. Es ist ein 
Auftrag, der als definitiv gemeint ist und mit dem intertem
poralen Recht nichts zu tun hat. 
Sowohl der Antrag Basler als auch der Antrag Kopp weisen 
einen anderen Mangel auf. Man spricht hier von zwei Din
gen, die sehr wahrscheinlich vom Winde verweht werden: 
Gesamtverkehrskonzeption und Aufgabenteilung sind keine 
Begriffe, die als solche in die Verfassung gehören können. 
Man wird mir entgegenhalten, dass wir diesen Begriff schon 
einmal in der Verfassung verwendet haben. Das stimmt. In 
Artikel 14 der Übergangsbestimmungen über die Stempel
abgaben wird gesagt: «Die Bundesversammlung hat im 
Rahmen der Arbeiten über die erste Stufe der Neuvertei
lung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen die Frage 
einer Aufteilung des Reinertrages der Stempelabgaben 
erneut zu überprüfen.» Es ist etwas ganz anderes: Der Auf
trag besteht darin, den geltenden Verfassungsartikel über 
die Aufteilung der Stempelabgaben im Rahmen «der Arbei
ten über» die Neuverteilung der Aufgaben nochmals zu prü
fen. Man bestimmt lediglich den Zeitpunkt (im Rahmen der 
Arbeiten ... ), wo die Neuprüfung stattfinden soll. Man sagt 
nicht, dass im Rahmen der neuen Aufgabenteilung eine 
Kompensation gefunden werden muss. Man darf in der Ver
fassung nicht mit Begriffen operieren, die in der Verfassung 
und in der geltenden Gesetzgebung noch nicht existieren. 
Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, dass die drei Anträge 
Basler, Weber-Arbon und Kopp staatsrechtlich. verfas-

4o 



Taxes sur les carburants. Affectatlon 858 

sungsrechtllch keine annehmbaren Anträge darstellen. Man 
will - wie Herr Weber-Arben erwähnt hat - einen definitiven 
Kompensationsauftrag parallel zur Verstärkung der Bundes
hilfe. Es ist kein Damoklesschwert; es wird keine Bedin
gung gestellt; die verstärkte finanzielle Beteiligung des 
Bundes würde sofort parallel zu diesem Auftrag In Kraft tre
ten. Rein staatsrechtlich habe Ich Jedoch grosse Bedenken, 
weil die Begriffe Gesamtverkehrskonzeption und Aufgaben
teilung gegenwärtig noch keinen rechtlichen Bestand 
haben. 
Einige letzte Worte zum Antrag Bonnard. Ich habe bereits 
gesagt, dass er meines Erachtens staatsrechtlich korrekt 
sei. Sein Absatz 2 sieht eine feste Vorschrift für den ange
messenen Ausgleich der zusätzlichen Zahlung im Sinne 
einer Kompensation vor, und dann kommt in Absatz 3 die 
intertemporale Regelung. Diese Regelung gilt, bis die ganze 
Materie im Rahmen der Neuverteilung der Aufgaben geprüft 
und neu geregelt wird. 
Man könnte sagen: Da ich - mindestens was die Korrekt
heit betrifft - Sympathien für den Antrag Bonnard habe, 
sollte Ich meinen Minderheitsantrag zurückziehen. Ich tue 
es aber nicht, aus zwei GrQnden: Obwohl der Antrag Bon
nard sicher gut Ist, könnte ihm rein referendumspolltlsch 
grosse Opposition entstehen. Der Mangel des Antrages 
Bonnard liegt in seiner Kompliziertheit; es würde schwierig 
sein, diese Materie zu «verkaufen" und den Kantonen 
beliebt zu machen, dieses Opfer tu tragen. Ich befürchte, 
dass wir da rein referendumspolitlsch einen grossen Ballast 
mitschleppen müssten. Darum beharre ich auf meinem Mln
derhei~trag. 
Ich bin überzeugt: Wenn wir Absatz 2 ersatzlos streichen, 
werden wir in der Volk$abstlmmung die grössere Chance 
habeli, diese Revision der Verfassung Ober die Bühne zu 
bringen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschaftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung um 13 Uhr 
La seance est levee a 13 heures 

N · 22 Juln 1982 
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Vetsch: Aus diesem Geschäft werden nun also auch die 
Kantone mehr Mittel für ihre Strassen erhalten. Das ist 
recht so. Wir können mit dieser Überweisung an die Kan
tone auch der Forderung nach weiterhin zweckgebundener 
Verwendung dieser Mittel entsprechen. Sie erfahren 
dadurch in ihren Haushalten wesentliche Entlastungen 
durch die Zolleinnahmen. Der Bund will dafür eine Kompen
sation. Es stellt sich nun die Frage, ob dieses Ansinnen 
begründet sei oder nicht. 
Ich halte dieses Ansinnen aufgrund zweier Argumente für 
begründet. Ein staatpolitlsches: Wir diskutieren über die 
Aufgabenneuverteilung zwischen Bund und Kantonen. 
.Aktuell bleibt sie noch einige Zeit. Sie beinhaltet vor allem 
die Zielsetzung, den Kantonen verkehrt selbständige Aufga
ben zu überlassen nach dem Prinzip; dass wir, wo immer 
möglich, Aufgaben auf der unteren Stufe möglichst nahe 
beim Bürger lösen. Die Entlastungen, die für die Kantone im 
Strassenwesen vorgesehen sind, eröffnen ihnen die Mög
lichkeit, andere Aufgaben zu übernehmen und damit Auto
nomie zurückzugewinnen. - Ein zweites: Der· Bund hat -
das wissen wir wohl zur Genüge- die Kompensation drin
gend nötig: Unsere Aufgabe ist es, den Bundeshaushalt zu 
sanieren. Bundesrat und Parlament sind erst wieder glaub
würdig, wenn der Bundeshaushalt endlich wieder im Gleich
gewicht steht. Mit dem Bund haben es auch die eidgenössi
schen Räte und der Bundesrat dringend n9tig, beim Volk 
endlich wieder kreditwürdiger zu werden. Auf diesen Bei
trag zur Verbesserung der Ananzlage können wir als Bun
desparlamentarier nicht verzichten. 
Nun hören wir, das man mit diesem Grundsatz überein
stimmt, doch wird gegenüber dem Artikel 18 Absatz 2 
gemäss bundesrätlichem Vorschlag ein Aber erhohen: er 
sei abstimmungspolltlsch falsch und gefährde die Vorlage. 
Ich glaube das nicht. Die Notwendigkeit der Sanierung des 
Bundeshaushaltes wird von den Kantonen - und namentlich 
vom Volk in den Kantonen - anerkannt und gefordert. So 
gesehen, dürfen·wIr auf Verständnis für eine angemessene 
Kompensation durchaus zählen. Der Bund muss diesen 
Grundsatz verbindlich festhalten. Er soll nicht als Druckmit
tel gemeint sein, aber diese Kompensation soll als klare 
Zielsetzung in der Übergangsbestimmung erwähnt werden. 
Die Fassung des Bundesrates sei zu unbestimmt: Mir 
scheint, dass es nicht sinnvoll wäre, in dieser Übergangsbe
stimmung zu sehr In Details zu gehen und dem Bundesrat 
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wie auch den kantonalen Instanzen für diese Verhandlun
gen. die ja stattfinden müssen, die Hände aliZu sehr zu bin
den. Handlungsspielraum müssen wir offen lassen. 
Ganz kurz zu den einzelnen Anträgen: Mir scheint, dass der 
Antrag Bonnard etwas zu stark reduziert und möglicher
weise auch betragmässig zu stark einengt. Auch der Antrag 
Basler - er möchte die Kompensation im Rahmen der 
Gesamtverkehrskonzeption sehen - scheint mir zu eng. 
Wann diese stattfindet, wissen wir nicht. Wir sollten nicht 
einschränken auf irgendeine Vorlage, auf die wir zwar 
grosse Hoffnungen setzen, von der wir terminlich aber 
wenig wissen. Der Antrag von Frau Kopp bezieht sich auf 
die Aufgabenneuverteilung - wir haben.also auch dort eine 
gewisse Einschränkung. Die Kompensation in diesem Rah
men wäre zwar meines Erachtens durchaus richtig, aber die 

· Termine sind einfach allzu offen. Ich empfehle Ihnen des
halb; der Übergangsbestimmung gemäss Antrag des Bun
desrates zuzustimmen. Als beste Alternative erscheint mir 
der Antrag von Kollege Weber, allerdings so modifiziert, 
dass im deutschen Text wie im französischen klar zum Aus
druck kommt, dass die Kompensation selbstverständlich zu 
Lasten der Kantone erfolgen müsste. 
Ich bitte Sie, in diesem Sinne zu bestimmen. 

M. Butty: Je m'exprlmerai non seulement a tltre personnel, 
mais egalement au nom de l'ensemble du groupe demo
crate-chretlen. 
Nous nous opposons a l'lntroductlon dans la constitution 
de la dispositlon proposee et nous soutlendrons par conse
quent la proposition de 1a minorite, et cela aussi bien pour 
des raisons de forme que pour des raisons de fond. 
D'abord, les raisons de forme. II est incontestable qu'une 
disposition constltutlonnelle transltoire doit ätre assortie 
d'un delal d'execution. Or, l'article 18, 2e allnea. n'est 
assortl d'aucun detai; il s'agit donc, en fait, d'une disposi
tlon permanente. Du point de vue juridlque deja, eile ne se 
Justlfle pas et eile est de plus inoperante en tant que dispo• 
sition transitolre. 
Quant au fond, l'adoption de l'article 18, 2e alinea. ne se jus

·tifie pas non plus. Tout d'abord, il est formule comme peti
tion de prlncipe et comme tel, il n'a pas sa place dans 1a 
constitutlon. En outre, il ne contient aucune precision quant 
aux domaines ou devrait porter la compensatlon que la 
Confederation exigerait des cantons. 
Nous ne sommes pas opposes au prlncipe mäme d'une 
compensation. Les cantons seront decharges, c'est un fait, 
d'une charge de 300 ä 400 milllons si la nouvelie dlsposition 
trouve gräce devant le peuple et las cantons, mais nous 
pensons qua cette compensation doit s'operer dans le 
cadre de la nouvelle repartition des täches entre les can
tons et la Confederation, et le Conseil federal pourrait par
faitement la realiser dans le cadre des innombrables projets 
qu'II soumet au Parlament et auxquels les cantons 
devraient prendre leur part. 
Une declaration du Conseil federal dans ce sens serait cer
tainement acceptee favorablement par notre Parlament, 
mals encore une-fois, nous nous opposons ä l'lntroductlon 
d'une disposition constltutionnelle qui dlt slmplement que la 
Confederation augmentera sa participation aux charges des 
cantons pour autant que ces demiers la dechargent equita
blement dans d'autres domaines. Cela signifie que ce n'est 
pas dans le domaine routier. Cette proposition est contraire 
ä ce que voudraient plusieurs de nos collegues qui ont pre
sente des amendements, en insistant sur le fait que ces 
compensations devraient ätre operees dans le domaine 
routler alors qu'lci, II est question d'autres domaines. 
Qu'entend-on par «autres domaines»? S'agit-il du domaine 
soclal, du domaine culturel, du domaine. economique ou de 
celul de l'enseignement et de fa recherche? On ne le satt 
pas; aucune precision ne nous est donnee a ce sujet ni 
dans le message du Conseil federal, ni ne nous a ete don
nee au sein de la commisslon. Le texte du message est tout 
aussi vague. II temoigne bien de l'embarras de notre gou
vemement face a cette disposition. Voici, en effet, ce qu'lf 
dlt a ce sujet: "Cette nouvefle repartltion des täches sou-
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läve toutefois de nombreux problernes pratiques qui ne 
sauraient etre resolus dans le cadre du present projet. Tant 
la negociatlon que le choix des täches ä redistribuer et des 
montants compensatolres, notamment, sont extremement 
delicats. En tout etat de cause, prestatlons et contre-pres
tations devralent sans cesse s'equilibrer. Le probleme de la 
compensation devralt cependant etre repris.» 
Et c'est sur la base d'une confusion pareille, d'une imprecl
sion semblable, qu'on nous propose l'introduction dans 
notre constltutlon d'une dlspositlon aussl confuse. Nous ne 
pouvons pas l'approuver parce que nous ne savons pas ä 
quoi elle nous engage. 
Plusieurs de nos collegues, et je les comprends tres bien, 
ont tente de chercher une voie intermediaire, tout en main
tenant le prlnclpe de la compensatlon par les cantons des 
nouvelles charges qu'assumera la Confederatlon, soit par le 
moyen d'une cle de repartitlon - c'est dans ce sens que va 
la propositlon de M. Bonnard - seit en englobant le principe 
de la compensatlon dans d'autres concepts tels que celui 
de la CGST ou de la nouvelle repartltlon des täches entre 
cantons et Confederatlon. Je pense, comme M. Barchi, que 
ces notions n'ont pas leur place dans la constitution fede
rale. 
Encore une fois, II seralt tres dangereux d'lntroduire une 
teile dlsposltion permanente dans notre constltution, 
d'autant plus qu'elle retarderalt l'entree en vigueur de 
toutes les dlspositions de cet arrete parce que, si le peuple 
les adopte, leur entree en vlgueur seralt suspendue ä cette 
compensatfon. A quel moment interviendralt cette der
nlere? Est-ce le Conseil federal, ou le Parlament, qui deter
mineralt la date d'entree en vlgueur? Une incertltude totale 
regne a ce propos. Voifa pourquoi la seule solution sage 
conslste a biffer f'artfcle 18, 2e allnea. 
M. Vetsch a dlt il y a un Instant que, comme parlementaires, 
nous devions avoir le souci de la banne marche du manage 
federal. Eh blen! ce souci est le nOtre. Si nous voulons que 
sott assuree la mlse a dlspositlon des recettes necessaires 
a la reallsatlon des täches essentielles et qui sont du 
domaine routier, il faut obtenir l'accord du peuple et des 
cantons pour cette nouvelle dispositlon. Or, chacun sait a 
quelles oppositions se heurte l'introduction dans la consti
tution de l'artfcle 18, 2e atinea. De tres nombreux mllieux y 
sont opposes, de meme que 1a majorlte des membres de la 
Conference des dlrecteurs cantonaux des finances, et son 
acceptation par le Parlament hypothequerait gravement le 
resultat de la votatlon populaire, car le projet doit etre 
accepte non seulement par la majorite du peuple, mais 
encore par celle des cantons. 
En resume, nous estimons que l'introductlon dans la 
constltutlon de la disposition en cause est jurldiquement 
indefendable parce qu'II s'agit d'une disposition non pas 
transitolre, mais permanente. Quant au fond, eile est vague 
et imprecise et laisse la porte ouverte a toutes les Interpre
tations, en particulier a celles qui seraient en defaveur des 
cantons. L'entree en vigueur des nouvelles dispositlons 
que nous voulons lntroduire dans la constitution en serait 
retardee. Enfin, elle met gravement en peril le resultat posi
tlf de la votatlon populaire. 
Pour ces ralsons, nous vous proposons d'appuyer la propo
sitlon de la minorite de la commission et de biffer l'article 
18, 2e alinea, des dispositions transitoires. 

Weber Leo: Ich glaube, dass mit den neu eingereichten 
Anträgen auch eine neue Situation entstanden ist. Sie wer
den es mir deshalb nicht übel nehmen, wenn ich eine etwas 
andere Auffassung vertrete als der offizielle Fraktionsspre
cher. Artikel 18 Absatz 2 scheint mir ein bemerkenswerter 
Versuch zu sein, die Sünde gegen die Aufgabenteilung, die 
mit dieser Vortage vorgenommen wird, zu korrigieren, denn 
es ist nicht zu übersehen, dass mit der Neuordnung nicht 
entflochten, sondern dass zusätzlich verflochten wird. Es 
wird zusätzlich verflochten auf der Ebene des Nationalstras
senunterhalts und -betriebes und insbesondere auf der 
Ebene der Kantons- und sogar der Gemeindestrassen. 
Wenn diese strukturelle Sünde durch eine Kürzung in den 
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andern Bereichen abgegolten werden soll, so scheint mir 
das zwar kein alltägliches Unterfangen, aber immerhin 
finanzpolitisch sehr erwünscht zu sein, kann doch kein 
Zweifel darüber bestehen, dass von der finanziellen Seite 
her der Bund heute der grosse Leidtragende in der Eidge
nossenschaft ist, während die Kantone und Gemeinden 
wesentlich besser stehen. 
Ich möchte nicht an viele Forderungen erinnern, die an den 
Bund gestellt werden, sondern nur zwei, drei Stichwörter 
anführen: Ausschaltung der kalten Progression, Ausschal
tung der taxe occulte, mehr Militärausgaben. Das sind Mil
liardenbeträge, die auf den Bund zukommen und die wir in 
irgendeiner Form werden finanzieren müssen. 
Mit der neuen Lösung soll den Kantonen kein Geld entzo
gen werden, aber sie sollen nicht auf Kosten des Bundes 
die grossen Gewinner dieser ganzen Übung sein. Damit 
unterscheidet sich dieses Modell klar vom Modell der Auf
gabentei.lung, wie es uns in der Botschaft des Bundesrats 
präsentiert worden ist, wo die Kantone über die Aufgaben
teilung zum Aderlass kommen sollen. Hier sind die Spiesse 
mindestens gleich lang, und je nach der Lösung, die wir 
wählen, für die Kantone sogar länger. 
Von den verschiedenen Lösungsvorschlägen, die uns prä
sentiert werden, gebe ich dem Modell Bonnard den Vorzug. 
Es ist konkreter als das Modell des Bundesrates und damit 
in den Auswirkungen überblickbar. Es sichert den Kanto
nen zwei Fünftel der Mehrleistungen ohne jede Abgeltung 
zu und baut für die restlichen drei Fünftel immer noch eine 
Flexibilltätsreserve für den Bundesrat ein. 
Das Modell des Bundesrates geht meines Erachtens zu 
weit. Es ist zu unbestimmt und trägt auch zu stark den Cha
rakter einer Bedingung. Es ist deshalb für die Volksabstim
mung ungeeignet. 
Das verbesserte Bundesratsmodell, das von unserem Kolle
gen Weber vorgebracht worden ist, ist sicher besser, dar
über besteht kein Zweifel, aber es geht wesentffch weiter, 
weil im Grunde genommen eben der gesamte zusätzliche 
Betrag, der Kantonen und Gemeinden übergeben wird, 
kompensiert werden kann. 
Das Modell Bonnard geht hier weniger weit und ist deshalb 
meines Erachtens für eine Volksabstimmung besser geeig
net. 
Die Verweise auf die Gesamtverkehrskonzeption und auf 
dl& Aufgabenteilung stellen reine Deklamationen dar, die 
sicher gut gemeint sind, auf die aber verzichtet werden 
sollte, weil uns nämlich Deklamationen in der Finanzpolitik 
nicht weiterbringen. 
Mir scheint, dass Herr Bonnard einen optimalen Lösungs
vorschlag vorgebracht hat, der viele Chancen besitzt, auch 
vom Volk und von den Ständen akzeptiert zu werden. 
Ich habe Verständnis dafür, dass man die Einnahmen aus 
dem Benzinzoll zu retten versucht. Aber wir sollten dieses 
Ziel nicht mit gebanntem Blick angehen und alle übrigen 
staats- und flnanzpotitischen Grundsätze darob vergessen. 
Die Schaffung einer teilweisen Kompensationsmöglichkeit 
stellt für mich ein Minimum dar, wenn ich dieser Vorlage 
überhaupt zustimmen soll. 

M. Delamuraz: Certes, l'alinea 2 de l'artfcle 18 a-t-il les 
apparences d'une formule doucement hypocrite consistant 
a reprendre d'une main ce que l'on a donne de l'autre. Et 
pourtant cet alinea 2 nous parait justifiable dans son esprit, 
sinon dans la forme que le Conseil federal entend lui don
ner. En effet, il exprime une volonte d'equitable repartition 
de la charge entre la Confederation et les cantons. Nous le 
disons dans la mesure ou la situation financiere de la 
Confederation est ce qu'elle est aujourd'hui, d'abord, et 
nous le dlsons ensuite parce que nous ne voulons pas 
jouer ici les federalistes mendlants, perpetuels tlreurs de 
sonnettes a Berne. Voila pour le principe. Quant aux moda
lites, nous nous distan9ons de la formul~ du Conseil federal 
parce que, ä nos yeux. elle ne correspond pas ä deux 
conditlons essentielles. 
Premiere condition: nous devons absolument rattacher 
cette operation de rattrapage de quelque 400 milllons de 
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francs au mouvement d'ensemble qui s'est amorce en 
mattere de partage des charges et des competences entre 
la Confederatlon et les cantons. Nous ne pouvons, logique
ment, pas traiter tranquillement cette operation pour eile 
seule, hors du contexte de 1a reorganisation que nous 
sommes en train de mettre sur pied. Nous n'avons pas le 
drolt de pratlquer la celebre tactique du saucisson 
lorsqu'une seule tranche vaut 400 milllons de francs. 
Seconde conditlon: la formule du Conseil federal est decl
dement trop vague. Elle lalsse a l'appreciatlon discretlon
naire du gouvemement la commande du volume des sub
ventions dues, ainsi que la declsion du moment. Nous 
devons absolument encadrer plus preclsement et plus 
imperativement la latltude de mancauvre du Conseil federal. 
C'est une consideration quasi lnstltutlonnelle qui intervient 
icl. 
Ces deux condltions sont respectees par les propositlons 
Bonnard, alles ne le sont pas par le texte du Conseil fede
ral. 
Je vous invite des lors a preferer la formulation Bonnard ä la 
forrnulatlon gouvernementale. Dans l'hypothese (regretta
ble, blen sOr!) ou les propositlons que nous soutenons 
seraient eliminees tout ä l'heure par le vote prealable, alors 
nous nous ralllerions a la propositlon de bitter, bien m€1me 
que nous considerons que cette solutlon soit trop abrupte. 
En definitive donc, un premier choix entre le vague et le 
precis en taveur du precls et, au cas ou le vague malgre 
tout l'emporterait, un second choix en faveur d'une solutlon 
de blffage pure et simple. 

Hofmann: Die erste Priorität bei diesem Bundesbeschluss . 
liegt bestimmt bei der Erhaltung der heutigen Höhe der 
Treibstoffzölle. Die Eigenwirtschaftlichkeit im Strassenver
kehr besteht nicht. Der Strassenverkehr deckt die von ihm 
verursachten Ausgaben der öffentlichen Hand nur zum Teil. 
Eine Politik, bei der wir eines Teils der Treibstoffzölle verlu
stig gingen, wäre daher ein Schildbürgerstreich. Die Siche
rung der Treibstoffzölle darf somit nicht durch unüberlegt 
ausgektgte Stolperdrähte zum Fallen gebracht werden. Aus 
dieser Sicht darf bestimmt auch nicht eine stark umstrittene 
Übergangsbestimmung zum Stolperdraht werden. Stark 
umstritten Ist die Übergangsbestimmung gemäss dem 
Antrag des Bundesrates und der schwachen Mehrheit der 
Kommission. 
Die zweite Priorität des BundeSbeschlusses liegt beim Ver
teilerproblem. Insbesondere beim Verteilerproblem zwi
schen Bund und Kantonen, das nun zur Diskussion steht. 
Bei der vorgesehenen Regelung fllesst künftig ein neuer, 
namhafter Subventionsstrom vom Bund zu den Kantonen. 
Ein Strom, der bisher nicht geflossen ist. Der Bund finan
ziert künftig Aufgaben, die bisher teilweise von den Kanto
nen finanziert worden sind. Bei diesem neuen Subventions
strom vom Bund zu den Kantonen darf es nicht sein 
Bewenden haben. Die Kantone müssen meines Erachtens 
zu. einer gewissen Kompensation Hand bieten. 
Würde nun die Übergangsbestimmung, die die Kantone zu 
einer gewissen Kompensation verpflichtet, einfach ersatz
los gestrichen, so sässe der Bund künftig wahrscheinlich 
am kürzeren Hebel. Die Chance, dass die· Kantone zu einer 
angemessenen Kompensation der Leistungen des Bundes 
verpflichtet werden, würde verpasst. Es ist zwar zuzuge
ben. dass noch keine konkrete Vorstellung hinsichtlich der 
Kompensation· besteht. Das Verteilerproblem ist vor allem 
auch wegen dem Zeitdruck noch nicht gelöst. Daher dürfen 
sicher die Kompensationsmöglichkeiten nicht zu eng 
gefasst werden. 
Nachdem die bundesrätliche Übergangslösung so umstrit
ten ist, hat Kollege Basler eine Kompensation im Rahmen 
der GVK beantragt, in einem Bereich also, der eigentlich 
seinerzeit allseitig akzeptiert war; die GVK hatte ja grosse 
Zustimmung gefunden. Kollege Basler ging vor allem von 
der Überlegung aus. dass diese Regelung auch für die 
Automobilverbände akzeptabel sein könnte. 
Falls der Antrag Basler keine Mehrheit findet. würde ich 
persönlich dem Antrag Weber-Arbon zustimmen. Der 

Antrag Bonnard und der Antrag Kopp beschränken sich auf 
eine Kompensation im Rahmen der Aufgabenteilung Bund
Kantone. Der Antrag Weber-Arbon ist weiter gefasst hin
sichtlich der Kompensationsmöglichkeiten; er schliesst 
auch die Möglichkeit bei der Berücksichtigung der Aufga
benteilung ein. 
Im Gegensatz zur Übergangsbestimmung nach Antrag Bun
desrat beinhalten alle übrigen Anträge, dass die Leistungen 
an die Kantone bereits fllessen werden, auch wenn die 
Kompensation noch nicht gefunden ist. Damit sollte der 
Widerstand gegen eine Übergangsbestimmung weitgehend 
gebrochen sein. Der verfassungsmässige Imperativ zum 
Vollzug einer Kompensation wäre aber bei sämtlichen Über
gangsbestimmungen vorhanden. 
Bei der Genehmigung der Staatsrechnung haben wir über 
die Defizite in der Finanzrechnung, über die Bundesschuld 
und über die Zinsenlast geklagt. Die logische Konsequenz 
wäre nun, dass wir die Chance für eine spätere Kompensa
tionsmöglichkeit der Kantone nicht verpassen, die letztlich 
auch der Staatsrechnung dienen wird. Wir nehmen den 
Kantonen damit nicht neu etwas weg; wir verlangen nur 
eine angemessene Kompensation für etwas, das wir ihnen 
künftig neu leisten werden. 

M. de Chastonay: Je dlsceme ä mon tour divers inconve
nlents graves dans le maintien de l'article 18, 2& allnea, du 
texte propose par le Conseil federal et la majorite de la 
commission. 
Sur le plan de ia politique referendaire tout d'abord, il ne fait 
pas de doute, on l'a dlt tout a !'heure, que cet artlcle 
mecontentera las cantons, car il anticipe et prejuge profon
dement du contenu de la Mure repartition des täches entre 
la Confederatlon et les cantons. Ce n'est pas la teneur du 
message qui apporte les apaisements necessaires dans ce 
domatne lorsqu'il preclse «qu'a long terme, les cantons 
pourront esperer toucher des prestatlons supplementaires 
du fait que le ralentlssement de la construction des routes 
nationales, au cours de la seconde moitie des annees qua
tre-vingt-dlx, permettra d'allouer des subventions plus ele
vees au titre des routes principales et des autres depenses 
routieres.» 
II taut evlter d'enchevetrer les unes dans les autres des dis
positions legales qui n'ont, entre alles, pas de lien etroit ou 
natural. Les subventlons ä la politique routiere, ä l'ameliora
tlon des conditions du trafic routier des cantons mal des
servis ne doivent pas servir de pretexte pour demander en 
definitive aux cantons plus qu 'ils ne re~oivent. 
Le deuxieme gros inconvenient du maintien de l'artlcle 18, 
29 alinea. reside dans le falt qu'il heurte gravement le prin
cipe de l'equite et de l'egallte de traitement. Les rappor
teurs l'ont dit: un quart du reseau des routes nationales 
doit encore etre construit dans notre pays. Cette realisa
tion, retardee, tauche plus particulierement les cantons 
peripheriques du sud et de l'ouest du pays, Tessin, Valais, 
Vaud, etc. 
Des lors, il est partaitement discriminatoire, pour les can
tons qui ne beneficient que d'un moignon de reseau de 
routes nationales, de leur verser des subventions pour 
l'entretien et la construction de leur reseau de routes can
tonales principales, tout en reprenant, de l'autre main, ce 
qu'on leur a donne par prelevement sur les droits rapportes 
par les carburants. 
Le troisieme inconvenient que j'entends relever icl tient a la 
conception globale des transports qui n'est pas encore 
defunte - quoi qu'en dise le rapporteur romand ä cette tri
bune - et a laquelle le message du Conseil federal du 
25 mars 1982 ne falt que de trop rares allusions, alors qu'il 
aurait du en constituer le fil conducteur. Cette conceptlon 
globale prevoit, dans la repartitlon des täches entre can
tons et Confederation, d'attribuer aux cantons les täches 
du traflc regional, trafic local sur les lignes des CFF, du 
BLS, lignes des chemins de fer prives et autobus. Cela 
entrainera, pour certains cantons,. la mlse a disposition et 
l'engagement de moyens financiers considerables. Or, ins
crire dans une disposition transitoire de la constitution, non 
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llmitee dans le tel'nps, le principe d'une augmentation an 
faveur des cantons des subventions a leur reseau routier an 
relation avec · des charges equitables suppiementaires 
imposees dans d'autres domalnes, ne me parait pas du 
tout approprie. C'est la porte ouverte aux abus, c'est la 
legalisatlon constitutionnelle d'une sorte de pression qul 
pourralt itre exercee sur les cantons par la Confederation. 
Cela ne me semble guere admissible. 
Enfin, un demler argument: d'une maniere generate, l'etat 
d'esprit que l'allnea 2 de l'article 18 e~t susceptible de creer 
aupres des cantons et dans les rapports de ces derniers 
avec la Confederation ne me parait pas saln. Le «je te 
donne sl tu me donnes, je te paie si tu me rembourses• 
n'est pas un princlpe digne de flgurer dans la constitution, 
mime dans l'une de ses dlspositions transitolres. La nou
velle lol sur 1a rllpartltion des täches est bien mieux a mäme 
de regtementer tout ce probleme a satisfac~ion. 
Je termlne par quelques remarques concemant ia proposi
tlon de M. Bonnard. Le texte de M. Bonnard, en son all
nlla 1, qui reduit la charge de la Confederation aux trois cin
quiemes des versements supplementalres, me parait rece
ler d'lmmenses dlfflcultes d'applicatlon, ators qu'if serait 
bien plus simple de s'en tenir - comme entend ie faire le 
projet de repartition des täches - a des domalnes ponc
tuels et precis dont l'incidence financiere peut faciiement 
Atre caiculee. Cela est appreciable pour les cantons, et je 
crois qu'il faut tendre icl, dans ce Parlament, a ta creation 
d'une ieglslation simple et d'appiicatlon faciie, a une iegisia
tion comprehensible pour ceux qui doivent i'appliquer. 
Je cralns aussl qu'en acceptant la propositlon de M. Bon
nard, mäme assortie de la restriction constltuee par sa cau
tele a l'alinea 2, nous donnions a l'administration un tres 
moelleux oreilier sur lequel le projet leglslatif de repartition 
des täches poumiit s'assoupir pendant de tres iongues 
annees. Or, il convient que le probleme soit rapidement 
regte. C'est ta raison pour iaquelle je vous demande de bif
fer purement et slmpiement l'article 18, 2e atinea, tout en 
rejetant toutes ies autres propositions de remplacement. 

Jost: Wenn ich Ihnen meinerseits die Streichung des 
Absatzes 2 beantrage, bedeutet das nicht, dass ich für die 
anderslautenden Anträge kein Verständnis aufzubringen 
vermöchte; ich bin aber der Meinung, dass sie alle zu allge
mein gefasst sind und desha!b nicht in eine Verfassungsbe
stimmung· gehören. Das Problem der Kompensation muss 
meines Erachtens auf dem Verhandlungsweg im Rahmen 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen und 
nicht nach dem - in unserem Lande glücklicherweise ver
pönten - Grundsatz von Zuckerbrot und Peitsche gelöst 
werden. Letzterer würde ohne Zweifel zu unerwünschten 
Konfrontationen und Verhärtungen zwischen den Partnern 
führen. 
Da im Vernehmlassungsverfahren die jetzt vorliegende bun
desrätliche Fassung der Kompensationspflicht nicht enthal
ten war, sind die Kantone leider etwas enttäuscht. Sie 
haben aber der Neuaufteilung des Grundzolles zugunsten 
der Bundeskasse zugestimmt. Gerade deshalb - so meine 
ich - ist es erforderlich, Gespräche mit ihnen nachzuholen. 
Dabei sollte man sie aber nicht alle gesamthaft über einen 
Leisten schlagen. Es gibt bekanntlich und erfreulicherweise 
Kantone mit annähernd oder voll ausgeglichenen Strassen
rechnungen, während andere mit hohen Defiziten zu kämp
fen haben, die sie auch mit allgemeinen Staatsmitteln nicht 
abzudecken vermögen. Darunter fallen - bei aller Anerken
nung der Probleme der Agglomerationen - insbesondere 
die Berg- und Randgebi~e. in denen ein enormer Nachhol
bedarf bei den Haupt- 1.1nd Verbindungsstrassen als den 
wichtigsten Verbindungen zu den Nationalstrassen besteht. 
Als Beispiele erlaube ich mir die vier Kantone Tessin, Waliis, 
Url und Graubünden mit den anerkannten Alpenstrassen zu 
erwähnen. Allein in diesen Kantonen besteht bei den Haupt
und Verbindungstrassen ein nachgewiesener Ausbaubedarf 
von etwa 6,2 Milliarden Franken, ohne jede Berücksichti
gung der Gemelndestrassen. Noch kürzlich hat ein mass
geblicher Vertreter des ASF bei der internationalen Unter-
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engadiner Hauptstrasse mit Jahresfrequenzen von zirka 
700 000 Motorfahrzeugen von «mittelalterlichen Verhältnis
sen» gesprochen. Dasselbe gilt für die Prättigauer Strasse 
mit Jahresfrequenzen von über 2,3 Millionen Motorfahrzeu
gen, d. h. San-Bernardlno-ähnlichen Jahresfrequenzen. 
Dies zwei mir naheliegende Beispiele. 
Dazu kommt die Tatsache, dass die verfassungsmässigen 
Sonderbeiträge für die Atpenstrassen seit 24 Jahren unver
ändert geblieben sind und dass gerade diese Kantone auf
grund eines mir völlig unbegreiflichen Verteilschlüsseis 
betreffend die Tretbstoffzoilanteile seit 1979 um etwa 32 Mil
lionen Franken jährlich geschmälert worden sind. Dabei 
attestiere ich dem Bund, dass die Schlüsselrevision von 
Kantonsseite angeregt wurde. Sie hat aber zu Ergebnissen 
geführt, die meines Erachtens sehr ungerecht sind. im 
schweizerischen Mittel besteht in den kantonalen Strassen
rechnungen eine Unterdeckung von zirka 46 Franken pro 
Kopf der Wohnbevölkerung; in der vier erwähnten Kantonen 
beläuft sich dieser Durchschnitt aber auf etwa 260 Franken. 
Angesichts dieser Tatsache ist es verständlich, dass jene 
Kantone, die sich ihrer Strassenlasten nur noch durch 
zunehmende Verschuldung zu erwehren vermögen, auf 
etwas erhöhte Zuschüsse aus den freiwerdenden Zollerträ
gen reflektieren, und dass für sie andererseits eine volle 
Kompensation kaum möglich sein wird. Obwohl letztlich der 
Verfassungstext gültig sein wird, darf nicht übersehen wer
den, dass in der Botschaft auf Seite 18 unmissverständlich 
festgehalten ist: «Finanziell gesehen ist die Neuregelung für 
die Kantone somit neutral.» Erst mit dem Rückgang des 
Natlonaistrassenbaues, d. h. ab zirka Mitte der neunziger 
Jahre, können sie für den Strassenbau - ich betone: für den 
Bau - somit vermehrte Mittel erwarten. 
Der Treibstoffkonsument entrichtet die ihm auferlegten 
Abgaben aber nicht, um allein die Finanzrechnung des Bun
des aufzupolieren und um Rücklagen zu äufnen, sondern 
um sie zweckgebunden zum Einsatz zu bringen. Die Tabelle 
auf Seite 23 der Botschaft zeigt klar in diese Richtung. 
Wenn einzelne Kantone nicht in der Lage sein werden, die 
geforderte Kompensation zu leisten, wird der Druck der 
Verkehrsverbände auf sie übertragen; es entstehen auch 
neue Bundesabhängigkeiten. 
Wenn in der Botschaft mit Einnahmenausfällen des Bundes 
argumentiert wird, ist festzuhalten, dass diese nicht real, 
sondern optisch sind, denn die Mittel sind ja zweckgebun-

. den. Das seit 1960 geltende Rechnungssystem des Bundes 
- ein Kassabuchsystem - führt zu einer Übergewichtung 
der Finanzrechnung gegenüber der Gesamtrechnung und 
deshalb zu Missverständnissen. Wenn der Bund verständ
licherweise gewisse Kompensationsleistungen erwartet, 
sollen diese in der Folgegesetzgebung klar vereinbart und 
festgelegt werden. Eine generelle, unterminierte Verfas
sungsklausel aber vermag die unterschiedlichen Verhält
nisse in unserem Lande nicht gebührend zu berücksichti
gen. 
Ich bitte Sie deshalb - auch aus referendumspolitischen 
Gründen - dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Frau Uchtenhagen: Ich bitte Sie dringend, grundsätzlich für 
eine Kompensation zu stimmen. Ich begreife die Vertreter 
der Kantone - insbesondere der Bergregionen -, wenn sie 
hier antreten und gegen die Kompensation votieren. ich 
glaube jedoch, dass es gerade diese Kantone sein werden, 
die von der Neuregelung am meisten profitieren können, 
denn sie haben sehr hohe Strassenkosten. in Zukunft sol
len ja auch Schutzbauten finanziert werden, Umweitschutz
massnahmen usw., was diesen Kantonen zugute kommen 
wird. 
Ich glaube auch nicht, dass die Kompensation so gedacht 
ist, dass zahlenmässig genau kompensiert werden soll; das 
ist ja gar nicht denkbar. Gesamthaft sollen von den Kanto
nen ungefähr entsprechende - oder angemessene - Kom
pensationen gefordert werden; es wäre aber sicher nicht 
möglich, von den ärmeren Kantonen, die relativ viel bekom
men haben - auch wegen des Finanzausgleiches - genau 
gleichviel zurückzufordern. So ist es nicht gemeint, und ich 
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wäre froh, wenn der Herr Bundesrat das noch bestätigen 
wollte. · 
Enttäuscht bin Ich immer, wenn so eloquent staatspoliti
sche, juristische oder verfassungsrechtliche Argumente 
angeführt werden, wie das etwa die Herren Barchi und 
Butty getan haben, statt klipp und klar zu sagen, dass man 
einfach Geld will. Staatspolitische und insbesondere juristi
sche Argumente - das müssen wir doch ehrlich zugeben -
bringen wir ja meistens, um ein anderes Anliegen damit zu 
verdecken. Unsere Verfassung ist alles andere als lupenrein 
und juristisch wunderbar formuliert; da könnten wir die vom 
Bundesrat vorgeschlagene Übergangsbestimmung auch 
noch «verdauen•. 
Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir - unter 
anderem - Nationalräte sind, dass die Bundesfinanzen kei
neswegs saniert und die Vorschläge für eine Sanierung fast 
alle auf der Strecke geblieben sind: die Unterstellung der 
Energie unter die Wust Ist auf die lange Bank geschoben; 
das gleiche gilt für die Bankkundensteuer; die Schwerver
kehrssteuer wurde dezimiert. In allen Gesprächen, auch 
den Regierungsparteiengesprächen, haben die Politiker 
aller Parteien Immer wieder betont: die Lösung wird der 
TreibstoffZoll bringen. Jetzt, wenn es darum geht, hat man 
plötzlich wieder andere Wünsche und möchte Geschenke 
bekommen von diesem armen Bund, der tief in den roten 
Zahlen steckt und von dem man den Ausgleich der kalten 
Progression verlangt; 'ZWar zu Recht, aber das kostet 500 
Millionen. Wir woHen die taxe occulte beseitigen; das kostet 
1 Milliarde. Aber niemand sagt, wie man dieses Geld eigent
lich aufbringen soll; man hält Immer nur die Hand hin. 
Von der Landwirtschaft kommen neue Forderungen, zu 
Recht; aber auch sie müssen finanziert werden. Die Wirt
schaftslage ist alles andere als gut. Wenn es so weiter geht, 
müssen wir sehr wahrscheinlich mit erneuten Konjunktur
spritzen vom· Bund, zumindest in bestimmten Regionen, 
rechnen. Da werden Sie alle wieder dafür sein. Der Bund Ist 
immer dann gut genug; wenn es ums Zahlen geht. 
Die Lösung, die der Bundesrat vorschlägt, Ist alles andere 
als elegant; aber Eleganz Ist sowieso nicht eine typisch 
schweizerische Eigenschaft. Das könnten wir also akzeptie
ren. Wenn man jedoch eine bessere, psychologisch 
geschicktere Lösung will, sollte man meines Erachtens dem 
Antrag Weber zustimmen. Wenn man einen Kompromiss in 
der Sache will, wäre es der Antrag Bonnard. Ich persönlich 
hoffe aber, dass man keinen solchen Kompromiss anstrebt. 
Die Anträge Kopp und Basler sind auf den ersten Blick sehr 
verführerisch. Sie scheinen eine Lösung zu bieten, aber sie 
tun es nicht wirklich. Erstens einmal bei der Entflechtung: 
Da will man ja sowieso entflechten und kompensieren. Ich 
stelle mir zumindest vor, dass die Kantonalvertreter nicht 
glauben, man . könne zu Lasten des Bundes entflechten. 
Folglich ist es quasi einfach ein Vorausgeschenk, wenn man 
jetzt sagt: .. oas wird dann zu diesem Zeitpunkt erfolgen.• 
Abgesehen davon: der Zeitpunkt für eine echte Entflech
tung scheint recht weit ·entfernt zu sein. Wir verschieben 
damit die Sache vielleicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. 
Gerechtfertigter wäre vielleicht die Verknüpfung mit der 
GVK. Aber ich möchte auch da bitten: Lassen wir die Sache 
doch offen: Und diese Offenheit bringt der Antrag Weber. 
Ich bitte Sie. dem Bundesrat zuzustimmen, und wenn Sie 
das nicht wollen. die bessere Formulierung von Herrn 
Weber zu akzeptieren. 

Huggenberger, Berichterstatter: Wir stehen am Schluss 
dieser TreibstoffZolidebatte und haben jetzt noch einen 
wichtigen Entscheid zu treffen: Kompensation, ja oder 
nein? Kompensation, wie? Dieser Artikel 18 Absatz 2 der 
Übergangsbestimmungen stand auch bei uns in der Kom
mission sehr im Brennpunkt. Nach dem Vorschlag des Bun
desrates soll ja die verstärkte Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Kantone prinzipiell kompensiert werden. 
Dabei macht Artikel 18 Absatz 2 die Leistung der Beiträge 
davon abhängig - setzt also eine Voraussetzung -. dass die 
Kantone den Bund In anderen Bereichen angemessen ent
lasten. Die Kantone müssen also aktiv werden. Diese For-

mulierung gab zu grossen Diskussionen Anlass. Was heisst 
«die Kosten der Kantone»? Was helsst «Entlastung In ande
ren Bereichen», nachdem doch an Unterlagen, an Grundla
gen, um hier etwas klarzusehen, wenig vorhanden war? 
Und schliessilch gab eben das Prinzip zu reden, dass in der 
Übergangsbestimmung eine Verpflichtung statuiert wird, 
damit eine Bestimmung In der Verfassung selbst überhaupt 
zum Zug kommt. 
In der Kommission hatten wir keine Antragsvarianten, son
dern ledigßch den Streichungsantrag von Herrn Barchi. Die 
Kommission nahm dann den Antrag des Bundesrates mit 9 
zu 8 Stimmen an. Der Streichungsantrag wird auch hier im 
Rat gestellt. Inzwischen haben aber verschiedene Anhän
ger der Kompensation, die von der ursprünglichen Formu
lierung nicht voll befriedigt waren, Varianten unterbreitet. 
Gestatten Sie mir, dass ich die Varianten, die zur Diskus
sion stehen, nochmals ganz kurz beleuchte. Da ist einmal 
der Antrag Bonnard, der bereits in der Eingangsformulie
rung die Unklarheit, was mit den «Kosten der Kantone„ 
gemeint ist, klarstellt, indem er hier eine präzisere Formulie
rung gibt. Der Antrag Bonnard ist klar für Kompensation 
und legt auch bereits einen Anteil dieser Kompensation 
fest. Er sagt: Drei Fünftel müssen kompensiert werden. 
Damit die Kompensation sofort in Kraft treten kann, wird 
der Bundesrat beauftragt, diese Kompensation selbständig 
durchzuführen. Im Absatz 3 gibt der Antrag Bonnard dann 
den Auftrag an den Bundesrat, er soUe Vorschläge unter
breiten, wie die Kürzungen im Rahmen der Aufgabenteilung 
durch andere Massnahmen zu ersetzen seien. In welchen 
Bereichen gekürzt werden soll, ist nicht bekannt. Die Kom
petenz ist dem Bundesrat übertragen. 
Demgegenüber der Antrag Weber-Arbon: Dieser lehnt sich 
stark an die bisherige Formulierung des Artikels 18 Ab
satz 2 gemäss Antrag des Bundesrates an, aber er schafft 
nicht mehr eine Voraussetzung als Grundlage, damit über
haupt Beiträge ausbezahlt werden können. Man weiss auch 
hier in keiner Welse, wie und wann diese Kompensation 
erfolgen soll. Man lässt den Spielraum sehr weit offen. Das 
ist wohl so aufzufassen. dass damit dem Gesetzgeber ein 
Auftrag gegeben ist, diese Kompensation in einem zweiten 
Schritt zu verwirklichen, ohne dass der Vollzug der Verfas
sung mit dem erweiterten Zweckbereich dadurch gehemmt 
würde. 
Eine derartige Fassung beinhaltet auch nicht unbedingt den 
Schluss, dass mit der Entlastung der Kantone indirekt ein 
Beitrag an den öffentlichen Verkehr geleistet werde, wie 
das Herr Kollege Barchi interpretiert hat. Zur Kritik, eine 
derartige Übergangsbestimmung passe nicht in die Verfas
sung, möchte ich sagen: Wenn man die in der Verfassung 
bestehenden Übergangsbestimmungen anschaut, sieht 
man, dass auch eine solche Bestimmung durchaus Platz 
hätte. 
Die Anträge von Frau Kopp und von Herrn Basler lehnen 
sich an das Prinzip an, das Herr Weber-Arbon vertritt, aber 
sie sagen, in welchen Bereichen diese Kompensation 
durchgeführt werden sollte: Frau Kopp schlägt vor im Rah
men der Neuverteilung der Aufgaben, Herr Basler im Rah
men der Gesamtverkehrskonzeption. 
All diese Anträge haben, wie gesagt, der Kommission nicht 
vorgelegen. Heute stehen wir vor der Situation, dass Sie 
unter sechs Varianten auszuwählen haben: Antrag Bundes
rat, Antragsvarianten I bis IV und Antrag Streichen. Die 
KomrmssiQn hat sich mit 9 zu 8 Stimmen für den Antrag des 
Bundesrates entschieden. Es liegt jetzt an Ihnen, die Aus
wahl zu treffen. Ich möchte aber immerhin darauf hinwei
sen: falls man auf diese Verankerung in der Verfassung, es 
müsse kompensiert werden. verzichtet, so heisst das nicht, 
dass im Rahmen der Aufgabenteilung und bei anderer Gele
genheit der Gesetzgeber nicht ebenfalls ausgleichend wir
ken könnte. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: L'avis de la commlssion sur 
ce point ne peut pas etre determinant, cela pour deux rai
sons. Premierement, l'ecart entre les voix de la majorite et 
celles de ta minorite de la commission n'etait que d'une 
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volx. En effet, neuf · de ses membres se sont prononces 
pour et huit contre le texte du Conseil federal. Deuxieme
ment, depuls que la commlsslon a examine l'article 18, 
2e alinea. des dlspositions transitoires, quatre nouvelles 
propositlons ont ete formulees qui n'ont pas pu ätre exami
nees par la commisslon. Le contexte a donc quelque peu 
change. 
Ces quatre proposltions sont celles de M. Basler, de 
M. Bonnard, de Mme Kopp et de M. Weber-Arbon. Je 
resume les avis de la commission. 
La majorlte de celle-cl rappelte que l'on parle depuis long
temps de la necessite d'assainir les finances de la Confede
ration, d'une part, et de mieux repartlr les täches entre la 
Confederatlon et les cantons, d'autre part: aujourd'hui, II 
faut progresser dans ces deux domaines importants. Pour 
1a majorite de la commisslon, il faut saislr cette opportunite 
de modifler la constltution federale dans le sens oppose. 
Notre Parlament ne serait plus credlble s'II ne la saisissait 
pas. La minorite de la commlssion, quant a eile, estime que 
le texte propose par le Conseil federal est beaucoup trop 
vague, trop imprecls. II permet de ce fait toutes les Interpre
tations et conduiralt ä toutes les confuslons. Aux yeux de la 
minorlte, son introductlon dans notre constltutlon ne serait 
des lors pas opportune. Bien plus, eile serait dangereuse 
car elle risquerait de faire couler un projet dont chacun 
reconnait l'importance. 
Je soullgne en outre que le principe de la compensation par 
les cantons a ete admis par une tres large majorite de la 
commission, ainsl que l'a deja releve M. Barchi, d'ou la 
recherche de formules molns vagues que celle proposee 
par le Conseil federal. Je les commenterai successivement, 
en repetant que la commisslon n'a pas eu l'occasion de 
debattre des quatre textes qul nous sont presentes. 
Le texte propose par M. Basler - M. Leo Weber l'a dlt - a un 
caractere manlfestement declamatolre. Cependant, il a le 
merlte d'exprimer une volonte politique, m!me si celle--ci 
n'est pas concretlsee. ff comporte peut-etre l'inconvenient 
de se referer a 1a conception globale des transports, dont 
on ne connait pas le sort qui lui sera reserve au sein de ce 
Parlament, et lä, je m'adresse ä M. de Chastonay: je per
siste ä penser que la conceptlon globale suisse des trans
ports est deflnitlvement enterree, mals c'est la une opinion 
personnelle. 
La proposltton de Mme Kopp est egalement declamatoire, 
mais eile a l'avantage d'ancrer dans la constitutlon le prln
cipe de la compensation et, partant, de manifester une 
volonte polltlque de ce Parlament. 
Le texte propose par M. Weber-Arbon raste vague. II est un 
peu plus precls que celui du projet du Conseil federat, mals 
pas suffisamment pour ne pas laisser une trop grande 
marge aux Interpretations diverses, donc ä des oppositlons 
peut-ätre contradictolres lors de la votatlon populaire. 
Reste la proposition presentee par M. Bonnard. Elle a 
l'inconvenlent, souligne par plusleurs de nos collegues, de 
n'ätre pas simple, et c'est un handlcap pour un texte 
constitutlonnel. Elle a cependant le merite de conflrmer le 
prlncipe de la compensation et surtout de le faire entrer en 
force dans les meilleurs delals. En outre, eile tient campte 
des interäts de la Confederation. Toutefois, si le texte du 
projet est trop vague, celui de M. Bonnard n'est-il pas trop 
detaille, peut-etre trop complique, ce qul, je le repete, est 
un inconvenlent pour un texte constltutionnel? 
En conclusion, je vous rappelte que, par 9 voix contre 8, la 
commission vous invlte a approuver le texte du Conseil 
tederat. 

Bundesrat Rltachard: Nach der Lösung, die Sie beschlos
sen haben, geht in Zukunft ein grösserer Teil - bis gegen 
400 Mllllonen Franken - an die Kantone. Geld, das bisher 
dem Bund zur Erfüllung einer laufenden Aufgabe zur Verfü
gung stand, wird in Zukunft zu einer neuen Subvention in 
diesem Ausmass für die Kantone, wobei - das muss man 
sehr unterstreichen - die bisherigen Leistungen des Bun
des an die Kantone (für die Hauptstrassen und dergleichen) 
nicht etwa. gekürzt werden, in keiner Weise. Im Gegenteil, 
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diese Mittel werden mit den abnehmenden Kosten für den 
Nationalstrassenbau verstärkt werden. Man kann dann 
mehr für die Hauptstrassen einsetzen. Darum geht es. Dass 
die Kantone für diese zusätzlichen Beiträge, die sie vom 
Bund erhalten sollen, auf anderen Gebieten Kompensation 
zu leisten hätten, wurde eigentlich von niemandem bestrit
ten. Man ist sich nur nicht einig, ob die Pflicht zu dieser 
Kompensation ausdrücklich in der Verfassung festgehalten 
werden soll. Herr Martlgnoni und andere sagen, das sei 
nicht nötig. Es geht darum, wie man gegebenenfalls diese 
Kompensation formuliert. Alle Anträge haben - wenn man 
die Begründungen anhörte - etwas für sich, und man sollte 
nun versuchen, die beste Lösung zu suchen. 
Der Bundesrat beharrt nicht auf seinem Vorschlag. Wir 
glauben nicht, ·dass wir hier die beste Formulierung gefun
den haben. Ich vestehe gewisse Bedenken gut, die Frau 
Kopp und Herr Nationalrat Weber dagegen vorgebracht 
haben. Herr Barchi tritt für die Kantone ein, die grössere 
Schwierigkeiten haben: diese Sorgen sind unberechtigt. 
Natürlich soll es - das möchte ich auch Frau Uchtenhagen 
sagen - zum festen Bestandteil der Subventionspolitik 
gehören, dass immer dann, wenn der Bund Beiträge aus
richtet, er diese nach den Grundsätzen des Finanzaus
gleichs ausrichtet, also die schwächeren Kantone stärker 
berücksichtigt. Das wird, Herr Jost, für den Kanton Grau
bünden mit seinen Hauptstrassen von nicht geringer 
Bedeutung sein. Die heutigen Unebenheiten im Subven
tionsgefüge, die Sie angeführt haben, werden ja nächstens 
korrigiert; sie kamen auch nicht vom Bundesrat aus, Sie 
haben das gesagt. Ich habe versucht Herrn Barchi in seinen 
juristischen Argumenten zu folgen, obschon ich kein Jurist 
bin. Ich halte juristische Grundsätze in Ehren, aber in der 
praktischen Politik. ich sehe das immer wieder, kann man 
wirklich nicht immer nach dem juristischen oder nach dem 
verfassungsrechtlichen Lehrbuch vorgehen. Es ist in unse~ 
rer Verfassung längstens nicht alles so, wie der klassische 
Jurist es gerne sehen wurde. Aber abgesehen davon 
glaube ich gar nicht. dass Sie, Herr Barchi, mit Ihrer Argu
mentation recht haben, es handle sich hier nicht um echtes 
Übergangsrecht. Diese Bestimmung, wie immer sie auch 
lautet - Herr Huggenberger hat es eben auch gesagt -, 
hätte durchaus Platz in der Verfassung. 
Es gibt dafür noch einen anderen Grund: Die Pflicht der 
Kantone zur Kompensation besteht nur solange, bis die 
Kompensation erfüllt ist. Sie hat also Übergangscharakter 
und gehört deshalb In diese Bestimmungen hinein. Sobald 
im Rahmen der finanziellen Bereinigung zwischen Bund und 
Kantonen die Kompensation geleistet ist, entfällt diese 
Pflicht. Es finden sich - Sie werden mir das nicht abstreiten 
- unter den Übergangsbestimmungen in der Bundesverfas
sung noch eine Reihe anderer solcher Provisorien, die aus 
Gründen, wie sie heute auch gelten. hineingekommen sind. 
Uns scheint also diese Bestimmung durchaus am richtigen 
Platz zu sein. Das haben ja auch Kronjuristen des Justizde
partementes und die Herren Bonnard. Weber und andere 
bestätigt. 
Wir können ohne weiteres auf den Vorschlag des Bur,desra
tes zugunsten der Fassung von Frau Kopp oder von Herrn 
Weber-Arbon verzichten: man sollte die beiden Fassungen 
ohnehin zu verheiraten versuchen. Die beiden Anträge lie
gen nicht sehr weit auseinander. Wir könnten beiden 
zustimmen. Der Vorschlag von Frau Kopp hat den Vorteil, 
dass der ganze Fragenkomplex im Zusammenhang mit der 
laufenden Diskussion über die Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Bund und Kanton diskutiert werden kann. Der 
Bund will hier in keiner Weise diktieren, Herr Jost, es geht 
hier nicht um Zuckerbrot und Peitsche. Das ist ja gerade 
der Grund dafür, weshalb wir Ihnen heute nicht ein Konzept 
vorgelegt haben, wie man diese Kompensation durchführen 
könnte. Aber glauben Sie ja nicht, dass es schwierig wäre. 
ein solches Konzept aus der Hand zu schütteln. 
Die Kantone erhalten - Sie haben die Tabelle darüber - vom 
Bund Beiträge in der Höhe vo_n 2 Milliarden. Franken. In etwa 
vierzig verschiedenen Subventionsgesetzen ist das festge
legt, und es ist wirklich nicht schwierig, hier Möglichkeiten 



für eine vernünftige Kompensation zu finden, die auch dem 
Finanzausgleich gebührend Rechnung trägt. Aber wir woll
ten da nicht irgendwelche Vorschläge machen, ohne das 
mit den Kantonen in den Koordinationsgremien im Zusam
menhang mit der Aufgabenteilung zu diskutieren. Das ist 
der Grund, und ich glaube, Sie hätten es zu Recht bean
standet, wenn wir in anderer Weise vorgegangen wären. Sie 
können uns das also nicht zum Vorwurf machen. 
Den Antrag Bonnard würden wir natürlich auch einer Strei
chung des bundesrätlichen Antrages vorziehen. Aber bei 
aller Anerkennung und bei allem Respekt vor den Bemü
hungen um Präzision. die Herrn Bonnard ja auszeichnen. 
habe ich doch die Befürchtung, dass seine Formulierung für 
den Aussenstehenden etwas kompliziert wirken könnte. Ich 
habe den Eindruck, dass uns auch in den Verhandlungen 
mit den Kantonen vielleicht einige Schwierigkeiten erwach
sen könnten. 
Ich bitte Sie, doch eine Kompensation zu beschliessen und 
diesen Absatz 2 der Übergangsbestimmungen nicht ersatz
los zu streichen. Am Grundsatz der Kompensation müssen 
wir festhalten, und man sollte ihn hier verankern. weil er 
sonst als Verhandlungsbasis keine Zähne hat. Ich würde 
glauben. dass etwas anderes eigentlich auch von den Kan
tonen im Blick auf die Finanzlage des Bundes. die hier von 
einzelnen Herren geschildert worden ist. fast nicht verstan
den werden könnte. Im Moment. in dem wir daran sind, die
sen Subventionswald zu durchforsten. mit den Kantonen 
eine Neuverteilung der Aufgaben zu suchen. wäre es wirk
lich nicht konsequent. einen neuen Subventionsstrom in die 
Kantone zu leiten, ohne dass man das irgendwie auf ande
ren. weniger wichtigen Gebieten wieder etwas kompensiert. 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote preliminaire 
Für den Antrag Basler 92 Stimmen 
Für den Antrag Bonnard 51 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag Basler 70 Stimmen 
Für den Antrag Weber-Arbon 70 Stimmen 

Präsidentin: Der Stichentscheid der Präsidentin lautet für 
den Antrag Weber-Arbon. 

Dritte Eventualabstlmmung - Troisieme vote pre/iminaire 
Für den Antrag Weber-Arben 123 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 1 Stimme 

Vierte EventuaJabstimmung - Quatrieme vote preliminaire 
Für den Antrag Weber-Arben 94 Stimmen 
Für den Antrag Kopp 44 Stimmen 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag Weber-Arben 
Für den Antrag der Minderheit (Barchl) 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federat 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes · 
Dagegen 

Abschreibung - Classement 

78 Stimmen 
87 Stimmen 

136Stimmen 
15Stimmen 

Präsidentin: Der Bundesr:at beantragt noch, eine ganze 
Reihe parlamentarischer Vorstösse abzuschreiben. nämlich 
9854 Postulat Baumann. 
9979 Postulat Eisenring. 

110-N 

1'0012 
11301 
11849 
79062 
80003 

Postulat Albrecht. 
Motion Riesen. 
Postulat Jaeger-Basel. 
Postulat der Kommission des Nationalrates. 
Postulat der Kommission des Nationalrates. 

Es wird kein anderer Antrag gestellt; diese Vorstösse sind 
somit abgeschrieben. 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

4-& 
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Botschaft und Beschlussentwurf vom 24. März 1982 {BBl 1982 1, 1345) 
Message et projet d'arr6te du 24mars 1982 (FF 19821, 1361) 

Beschluss des Nationalrates vom 23. Juni 1982 
Oecislon du Conseil national du 23 juin 1982 

Antrag der Kommission 
Elntreten 

Proposition de /a commission 
Entrer en matlere 

General!, Berichterstatter: Am 21. Dezember 1977 stimmte 
die Kommission für die Gesamtverkehrskonzeption nach 
sechsjähriger Arbeit einstimmig und ohne Enthaltungen 40 
Schlussempfehlungen zu. Man spricht heute noch vom 
Konsens von Luzern. 
Ote 40 Schlussthesen der GVK-Kommlssion konzentrieren 
sich bewusst auf jene Bereiche, In denen eine richtig ver
standene Gesamtverkehrskonzeption Änderungen der bis
herigen Rechtsordnung, Organisation und Praxis voraus
setzt. Die Bemühungen um die langfristige Sicherstellung 
der Mittelbeschaffung für alle eigenen Verkehrsinvestitio
nen des Bundes und für seine Ausgleichsverpflichtungen 
gegenüber den Kantonen bilden eines der Hauptresultate 
der Kommissionsarbeit. Auf die anderen Schwerpunkte soll 
hier bewuljlSt nicht eingetreten werden. 
Der Schlussbericht der GVK-Kommlss\on wurde Im Früh
jahr 1978 veröffentlicht. Darauf folgte die Vernehmlassung; 
der Entwurf einer Botschaft über die Grundlagen einer 
koordinierten Verkehrspolitik liegt dem Bundesrat vor. Wir 
können heute schon feststellen, dass die Empfehlungen 
der GVK-Kommlsslon In den politischen Kreisen weitge
hend unbeachtet geblieben sind, abgesehen - so äusserte 
sich vor kurzem Dr. Hürlimann, Präsident der GVK-Kommis
slon - «von einzelnen Stichworten, die in der Folge zu einer 
bunten Serie von Elnzetvorstössen führten, mit denen aus 
den verschiedensten Gründen vorgezogene Teillösungen 
für die Probleme aus dem Themenkreis der GVK, insbeson
dere aber für den Grenzbereich zwischen Verkehrspolitik 
und Fiskalpolitik, gefordert wurden. Den Anfang machten 
die eidgenössischen Räte, dl~ ein Jahr nach Fertigstellung 
der GVK-Arbelten den Bundesrat in Motionen zwangen, 
eine separate Verfassungsvorlage zur Erhebung einer Son
derabgabe des Schwerverkehrs und zur Einführung einer 
Strassenbenützungsvlgnette auszuarbeiten.• 
Wie es weiterging, wissen Sie ebensogut wie ich. Wir befas
sen uns heute mit der Botschaft über die Neuregelung der 
Treibstoffzölle. Eine Vorbemerkung: Die dauernde Siche
rung des Zollzuschlages in der bisherigen Höhe hatte die 
GVK-Kommlsslon schon Im Jahre 1978 beantragt. In den 
Richtlinien der Regierungspolitik 1979-1983 blieb das Pro
blem der Treibstoffzölle aber unerwähnt. Eine ganze Reihe 
von parlamentarischen Vorstössen und vor allem die Motion 
von Kollege Gadient vom 18. Dezember 1980 befassten sich 
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hingegen sehr eing~hend mit der Neuregelung der Treib
stoffzölle und wiesen auf die Dringlichkeit einer Lösung hin, 
um zu verhindern, dass nach Rückzahlung der Bundesvor
schüsse der Treibstoffzollzuschlag reduziert werde. Nur im 
Zwischenbericht über die Richtlinien vom 5. Oktober 1981 
wurde auf das Problem hingewiesen. Man kann in diesem 
Zwischenbericht unter anderem lesen: «Dringlich einer 
Lösung harrt danach das Problem des Treibstoffzolles. Da 
1983 die Vorschüsse des Bundes an den Natlonalstrassen
bau zurückbezahlt sein werden, gilt es, Mittel und Wege zu 
finden, um dem Bund den für die Natlonalstrassenflnanzie
rung nicht mehr benötigten Zollzuschlag aus Treibstoffen 
zu erhalten, und z.war nicht bloss aus finanziellen, sondern 
auch aus verkehrs- und energiepolitischen Erwägungen 
heraus.» 
Auch In Ihrer Kommission wurden wegen der verspäteten 
Zustellung der Botschaft über die Neuregelung der Treib
stoffzölle einige kritische Stimmen laut. Das Parlament ist 
nun gezwungen. das Geschäft im Eiltempo zu behandeln. 
Die Vortage bezweckt die Weiterführung der bisherigen 
Treibstoffzollbelastung durch Grund%oll und Zollzuschläge, 
die jährlich rund 2,2 Milliarden Franken ausmachen. Für die 
Strassenaufwendungen des Bundes standen 1981 rund 1,3 
Milliarden Franken aus Zollzuschlägen und zusätzlich rund 
600 Millionen Franken - 60 Prozent des Grund%olles - zur 
Verfügung. 
Einige Hinweise über die zukünftige Entwicklung der Stras
senbaukosten: Das Netz der Natlonaistrassen ist keines
wegs fertiggestellt. Ein Viertel des ganzen Netzes muss 
noch gebaut werden, mit Kosten In der Grössenordnung 
von rund 15 MIiiiarden Franken. Das will heissen, dass· bis 
1990 noch mit einem jährlichen Aufwand von rund 1 Mil
Harde Franken zu rechnen ist. In den neunziger Jahren wird 
sich dann der jährliche Aufwand auf rund 500 Millionen 
Franken reduzieren. Sollte das Nationalstrassennetz erwei
tert werden, was nicht von vornherein ausgeschlossen wer
den kann - Ich erinnere Sie an die Transjurane, neue 
Abschnitte im Kanton Neuenburg und Tessin-, so wird der
Bedarf an finanziellen Mitteln für den Natlonalstrasseribau 
noch grösser sein. 
Dazu muss noch gesagt werden, dass vor allem bei den 
Hauptstrassen noch viel zu tun bleibt. Dies aus zwei Grün
den: Erstens besteht ein Nachholbedarf, da während der 
Zelt des intensiven Nationalstrassenbaus nicht noch gleich
zeitig die Hauptstrassen wesentlich ausgebaut werden 
konnten. Zweitens wegen der durchaus möglichen und sich 
aufdrängenden Erweiterung des Hauptstrassennetzes. Die 
Motion der Kommission, auf die wir noch zurückkommen 
werden, Ist ein Beweis dafür. 
Die Hauptstrassen stellen die wichtigsten Ergänzungen der 
Natlonaistrassen dar. Sie werden es mir nicht übel nehmen, 
wenn Ich auf einige Beispiele aus dem Kanton Tessin hin
weise: Die Umfahrung von Locamo und Ascona sowie von 
Ponte Tresa. der Ausbau der Centovailistrasse, die auf ita
lienischem Gebiet sehr gut !1,Usgebaut wurde, während sie 
auf Schweizer Gebiet noch die Charakteristiken aus der 
Zeit der Pferdekutschen aufweist. Aber auch die Engadiner
strasse Im unteren Teil gegen Österreich sollte ausgebaut 
werden. Es würde hier zu weit führen, wenn wir noch mit 
weiteren Aufzählungen aufwarten würden. Es lag uns viel
mehr daran, anhand von wenigen Beispielen zu zeigen, wie 
wichtig es Ist, auch für den Ausbau des Hauptstrassennet
zes die nötigen Finanzmittel bereitzustellen. 
Angesichts der bedeutenden zukünftigen Investitionen im 
Verkehr und auch vom Gesichtspunkt der Elgenwlrtschaft
lichkelt der Strassenrechnung aus - übrigens auch eine 
Empfehlung der GVK-Kommission - ist also die Erhebung 
des Treibstoffzollzuschlages voll gerechtfertigt. Es ist des
halb verständlich, warum sich bei der Vernehmlassung zur 
Neuregelung bei den Treibstoffzöllen eine grosse Mehrheit 
eindeutig bereit erklärt hat, den Treibstoffzollzuschlag von 
30 Rappen pro Liter beizubehalten. 
Eine erste Feststellung: Die Vorlage will keine stärkere 
Belastung des Treibstoffes durch erhöhte Abgaben, son
dern lediglich am seit Herbst 1974 gültigen Zollzuschlag von 



Taxes sur les carburants. Affectation 388 E 21 septembre 1982 

30 Rappen pro Liter festhalten. Eine Zwischenbemerkung: 
30 Rappen Zollzuschlag mit Preisstand 1974 entsprechen 
heute nur noch 21 Rappen. 
Eine zweite Feststellung: Geändert werden sollen hingegen 
die gegenwärtigen Bestimmungen über die Zweckbindung 
des Grundzolles (andere Vertelischlüssel) und des Zollzu
schlages (Zweckerweiterung). 
Gemäss geltender Regelung (Art. 36ter BV) sind 60 Prozent 
des Grundzolles (Fr. 26.50 pro 100 Kilo brutto, Gesamtein
nahmen im Jahre 1981 rund 980 Millionen Franken) für 
Strassenbedürfnisse zweckgebunden (rund 600 Millionen 
Franken). Gemäss Vorschlag des Bundesrates und des 
Nattonalrates soll der Anteil der allgemeinen Bundeskasse 
von 40 Prozent auf 50 Prozent angehoben werden. Dies hat 
zur Folge, dass der Bundeskasse jährlich rund 100 Millio
nen Frariken mehr zufllessen. In der Kommission lag ein 
Antrag vor, die Zweckbindung auf nur 40 Prozent zu 
beschränken: er wurde aber zugunsten der bundesrätli
chen und natlonalrätlichen Lösung abgelehnt. 
Die Meinungen in der Kommission über den Stellenwert der 
beiden Abgaben: Zollzuschlag und Treibstoffzoll gingen• 
hingegen auseinander. Unbestritten blieb die Gesamtbela
stung. Bestritten ist hingegen die Auffassung, ob dem 
Grundzoll klar die Priorität einzuräumen und der Zollzu
schlag als subsidiär zu betrachten sei. Dieser Streitpunkt 
fand seinen Niederschlag im Minderheitsantrag zum Artikel 
36ter Absatz 1. Mehr hierüber in der Detailberatung. 
Gemäss geltender Regelung {Art. 36ter Abs. 2 BV) kann für 
die Finanzierung der Natlonalstrassen ein Treibstoffzollzu
schlag erhoben werden, sofern die Finanzierungspläne 
ergeben, dass der Natlonalstrassenanteil aus dem Trelb
stoffgrundzoll dazu nicht ausreicht. Ohne schon jetzt auf 
die Details einzutreten, kann bereits gesagt werden, dass 
die Kommission der Erweiterung der Zweckbestimmung 
zustimmt. 
Damit soll eine anteilige Finanzierung von kantonalen und 
kommunalen Stras$en, die zum Teil eine ausgeprägte 
Unterdeckung aufweisen, und dazu noch von weiteren 
st.rassenverwandten Massnahmen durch die Treibstoffzoll
einnahmen ermöglicht werden. Bisher waren die Einnahmen 
aus dem Zollzuschlag und eines Teiles des Grundzolles 
lediglich für den Bau der Nationalstrassen zweckgebunden. 
Die Kantone hatten neben ihrem Anteil am Bau noch für 
den weitaus grösseren Tell der Kosten des Betriebes und 
des Unterhalts der Natlonalstrassen aufzukommen. Diese 
Kosten werden in den kommenden Jahren mit zunehmen
dem Altem der Nationalstrassen, der fortschreitenden Fer
tigstellung des Natlonalstrassennetzes und auch infolge der 
Teuerung ansteigen. 
Durch die neue Regelung von Artikel 36bis Absatz 4 wird 
die Strassenrechnung der Kantone stark entlastet, und 
zwar: rund 200 Millionen Franken für den Betrieb und den 
Unterhalt der Natlonalstrassen, für Schallschutz und andere 
Massnahmen, und rund 200 MIiiionen zusätzlich zu den bis
herigen Zuwendungen für allgemeine Strassenbeiträge. 
Nun noch einige Ausführungen zu den Übergangsbestim
mungen: Im Nationalrat wurde über Artikel 18 Absatz 2 
lange debattiert. Es lagen verschiedene Anträge vor: 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates oder Strei
chung von Absatz 2, und dazwischen Anträge, die darauf 
zielten, das Problem Im Rahmen der Gesamtverkehrskon
zeption oder im Rahmen der Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen zu lösen. 
Der Nationalrat hat mit 87 gegen 78 Stimmen Streichung 
des Absatzes 2 beschlossen. Auch in unserer Kommission 
wurde über die Tragweite des Absatzes 2 zu Artikel 18 der 
Übergangsbestimmungen eingehend beraten. Beanstandet 
wurde unter anderem nict,t das Prinzip der Kompensation, 
sondern die vage Formulierung, adass die Kantone den 
Bund in anderen Bereichen angemessen entlasten•. Weder 
wissen die Kantone, In welchen aanderen Bereichen• sie 
den Bund zu entlasten haben, noch gibt ihnen der Bundes
rat zu wissen, in welchem Ausmasse ihnen neue Aufgaben 
zugemutet werden. Aus der Diskussion in der Kommission 
ging klar hervor, dass die Kantone gegen die bundesrätli-

ehe Fassung Widerstand leisten würden. In ihrem Schrei
ben vom 19. Februar 1982 an Herrn Bundesrat Ritschard 
und vom 1. Juni 1982 an unsere Kommission hat die 
Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirekto
ren-Konferenz die vorgeschlagene Übergangspestimmung 
gemäss Artikel 18 Absatz 2 und den Vorschlag nach Kom
pensation der vermehrten Leistungen abgelehnt. Ange
sichts der flnanz- und verkehrspolitischen Wichtigkeit der 
Vorlage und nicht zuletzt aus abstlmmungspolitischen 
Gründen hat deshalb Ihre Kommission dem Streichungsan
trag des Nationalrates mit 6 zu 1 Stimmen bei einigen Ent
haltungen zugestimmt, gleichzeitig aber erkannt, dass die 
finanzpolitische Konsequenz für den Bund weiterhin im 
Raume bleibt. Im Sinne einer Absichtserklärung hat sie die 
vor Ihnen liegende Motion, betitelt aBund und Kantone -
Aufgabenteilung•, mit 7 zu 4 Stimmen angenommen. 
Zum Schluss: Die Zielsetzung der angestrebten Verfas
sungsänderung, einen Einnahmenausfall für den Bund aus 
den Treibstoffzollzuschlägen In der Grössenordnung von 
475 Millionen Franken zu verhindern, verdient Zustimmung. 
Unsere Beschlüsse weichen vor allem in zwei Punkten von 
denen des Nationalrates ab. Wir stimmen in Artikel· 36ter 
dem neuen Verteilungsschlüssel für den Reinertrag des 
Grundzolles auf Treibstoffen mit je 50 Prozent für das Stras
senwesen und für die allgemeine Bundeskasse einstimmig 
zu, wollen aber darüber hinaus nur einen allfälligen Zollzu
schlag verankert wissen. Dieser Beschluss kam allerdings 
nur mit Stichentscheid ihres Präsidenten zustande. In den 
Katalog der Verwendungszwecke der Treibstoffzölle hat die 
Kommission. ausdrücklich den Huckepackverkehr einge
fügt. Wir werden in der Detailberatung auf die Differenzen 
noch zurückommen. 
Dass bei den Beratungen in der Kommission die TCS
VolksinitlatlVe nicht ignoriert werden konnte, dürfte kein 
Erstaunen erwecken. Es steht zuviel auf dem Spiel, um 
nicht auf die Realität der politischen Situation Rücksicht zu 
nehmen. Wir sind fest überzeugt, dass alles unternommen 
werden muss, um eine Null-Lösung zu verhindern, die 
weder dem Bund noch den Kantonen, noch weniger den 
Hunderttausenden von Strassenbenützern dient. Folgt uns 
der Ständerat, so besteht eine wahre Chance, dass die Ver
fassungsänderung von Volk und Ständen angenommen 
wird. Aufgrund von gewissen Äusserungen seitens von Ver
antwortlichen der Automobilverbände darf erwartet werden, 
dass sie schlussendlich unseren Beschlüssen zustimmen 
werden. 
Ich möchte Herrn Bundesrat Ritschard und seinen engsten 
Mitarbeitern im Namen der Kommission für die reichliche 
Information, die sie uns vermittelt haben, bestens danken. 
Im Namen der einstimmigen Kommission beantrage ich 
Ihnen Eintreten auf die Vorlage. 

Gedient: Die heute zur Debatte stehende, ohne Zweifel 
bedeutendste Vorlage im Sektor der Strassenfinanzierung 
kommt reichlich spät. Zu lange hat der Bundesrat der Trag
weite dieses Problemkreises und vor allem der Priorität, die 
ihm zukommt, nicht die erforderliche Beachtung zukommen 
lassen! 1983 wird der ganze Bundesvorschuss zurückbe
zahlt sein, und dann muss die Neuregelung bereits zum Tra
gen kommen. Es ist nicht erfreulich, wenn eine derart wich
tige Landesangelegenheit unter solchem Zeftdruck behan
delt werden muss. Aber auch eine weitere Unterlassung 
muss in diesem Zusammenhang in Erinnerung gerufen wer
den. Der Bundesrat hat vor zwei Jahren ein Postulat des 
Ständerates entgegengenommen, wonach aus dem Grund
zoll die Hauptstrassen gegenüber den Nationalstrassen ver
mehrt dotiert werden sollten. Leider ist bis heute in dieser 
Sache nichts geschehen! In den sechziger und sfebziger 
Jahren musste wegen der rasanten Motorisierung ein gros
ser Nachholbedarf befriedigt werden. Deshalb baute man 
vor allem Strassen mit grosser Kapazität, was zur Folge 
hatte, dass der Haupt- und Verbindungsstrassenbau ent
sprechend vernachlässigt wurde. Der Herr Kommissions
präsident hat heute ein paar besonders deutliche Beispiele 
für diesen Nachholbedarf aufgezählt. 
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Allein die Kantone Tessin, Wallis, Uri und Graubünden, d. h. 
die Kantone mit den anerkannten Aipenstrassen. weisen bei 
den Haupt- und Verbindungsstrassen einen nachgewiese
nen Ausbaubedarf von etwa 6,2 Milliarden Franken auf, 
ohne jede Berücksichtigung der Gemeindestrassen. Es ist 
an der Zeit, dass von dieser dem Bundesrat zustehenden 
Umlagerungskompetenz Im Bereiche des Grundzolls nun
mehr ohne Verzug Gebrauch gemacht wird, damit die Kan
tone eine entspreehende Entlastung schon in der Über
gangszeit erhalten. Wir erwarten vom Bundesrat, dass er im 
Sinne des erhaltenen Auftrages handelt. 
Inhaltlich scheint uns die vom Nationalrat noch etwas modi
fizierte Vorlage des Bundesrates im wesentlichen ausgewo
gen und angemessen: Wir geben insbeson~ere der einlei
tenden Formußerung von Artikel 36ter in dieser Fassung 
gegenüber dem von der ständerätllchen Kommission vorge
schlagenen SUbsidlarltätsprlnzip den Vorzug. Die Argu
mente dafür werden wir in der Detailberatung darlegen. 
Die heute zur Diskussion stehende Regelung deckt die 
hauptsächlichen Postulate der seinerzeit überwiesenen· 
Motion des Ständerates ab, indem der Zollzuschlag beibe
halten und dessen Zweckbindung so erweitert wird, dass in 
Zukunft auch Beiträge an den Unterhalt der Nationalstras
sen, den Bau der Hauptstrassen und nach Artikel 36ter 
Litera e mindestens- indirekt allenfalls auch solche für den 
kommunalen Strassenbau fliessen können. Ein flexibles, 
aus kantonaler Sicht begrüssenswertes Ananzierungssy
stem löst die bisherige kategorische und starre Zweckbin-
dung ab. • 
In der Kommission ist diskutiert worden, ob man nicht auch 
noch Beiträge an den Unterhalt der Hauptstrassen vorse
hen soll. Das hat man abgelehnt, aber dafür dann die 
Motion 1 beschlossen, wonach künftig unter die Kategorie 
der Hauptstrassen auch solche Strassen fallen sollen, die 
zur Erhaltung und Stärkung regionaler Strukturen von 
wesentlicher Bedeutung sind; eine begrüssenswerte 
Abkehr vom reinen Durchfahrtsprlnztp, wie es noch heute 
als Kriterium angewendet wird. 
Im Bllck auf die Detailberatung scheint mir eine Klarstellung 
einiger Formulierungen der Vorlage wünschenswert, und 
ich bitte Herrn Bundesrat Ritschard um entsprechende 
Auskunft. 
In Artikel 36 Utera a ist von den Kosten der Nationalstras
sen die Rede. In der Kommission ist uns bestätigt worden, 
dass darunter neben den Baukosten auch die Kosten für 
Betrieb, Polizei und Unterhalt fallen. Um Missverständnis
sen vorzubeugen, bitten wir den Bundesrat um eine ent
sprechende Bestätigung, da es sich um eine zentrale Frage 
handelt. 
In Artikel 36 Utera d figuriert der Begriff «längs Strassen, 
die dem motorisierten Verkehr geöffnet sind». Ist es zutref
fend, dass unter diesem Begriff nicht nur Hauptstrassen, 
sondern auch übrige kantonale und kommunale Strassen 
zu verstehen sind, und dass auch Beiträge an Umwelt
schutz- und Landschaftsschutzmassnahmen inbegriffen 
sind, die infolge des motorisierten Verkehrs auf solchen 
Strassen nötig werden? 
Schiiesslich eine letzte Frage Im Hinblick auf die künftige 
Mittelzuteilung unter dem Titel «Allgemeine Beiträge»: Arti
kel 36ter Litera e in der Fassung des Bundesrates ist prak
tisch deckungsgleich mit Artikel 36ter Litera d der Bundes
verfassung im heute geltenden Wortlaut. Stimmt es, dass 
damit gerechnet werden kann, dass die Grundsätze der 
Mittelzuteilung bei allgemeinen Beiträgen wie bis anhin 
gehandhabt werden, indem 50 Prozent nach Strassenlänge 
und Strassenlasten, 45 Prozent als AnanzausgJeich und 5 
Prozent nach der Belastung des Schwerverkehrs in den 
Kantonen zugeteilt werden? 

M. Aubert: J'almerais faire quelques remarques sur le pro
jet qui nous est presente et sur les principes qu'il impllque. 
Tout d'abord sur· le princlpe de l'affectation, ensuite sur le 
prlncipe de la rentabllite, sur i'lnterät des automobiiistes, 
sur le principe de la subsidlarlte·des droits supplementaires 

et, enfln, sur la compensation qui pourralt etre demandee 
aux cantons. 
Tout d'abord sur le principe de l'affection du produit des 
drolts d'entree ä des objectifs routlers. 
Du temps ou ies automobllistes etaient en minorite, on pou
valt comprendre que I' effort flnancier qui leur etait speciale
ment demande ne fOt pas considere comme un simple 
impöt et qu'une partle au moins de ce qu'ils avaient paye fOt 
empioyee ä leur proflt. C'est le systeme inaugure en 1928, 
reprls en 1958. 
Mals, malntenant que l'ensemble des automobilistes est 
pres de coincider avec l'ensembie de la populatlon suisse, 
les drolts d'entree tendent ä devenir un lmpöt ordinalre. Un 
impöt qui s'ajoute ä i'lmpöt direct, ä l'impöt sur ie Chiffre 
d'affaires, bref, un impöt de consommation special sur un 
prodult qui se vend bien. 
Je prends comme exemple ma situatlon personnelle. Je 
paie quelques dlzaines de milliers de francs d'impöt direct ä 
la Confederatlon, au canton de Neuchätel, ä ia commune de 
BOie. Je pale en impöt sur ie chiffre d'affalres une somme 
que je ne suis pas en mesure de calculer, mais qui doit 
representer plusieurs milllers de francs. Je paie aussi une 
taxe pour mon automobile et, comme Je consomme environ 
2400 lltres d'essence par an, je pale encore, en droits de 
base et en drolts supplementaires, environ 1300 francs, 
c'est-a-dire 580 frarics de drolts de base et 720 francs de 
droits suppiementaires. 
Eh bienl pour mol, ces 1300 trancs sont un impöt comme 
un autre; cela m'est parfaltement egal de savoir que, s-ur 
ces 1300 francs, 1070 doivent servir ä des objectifs routiers. 
Je verrais tout aussi bien qu'ils servent ä payer un fusll 
d'assaut. des prodults agricoies, l'epuratlon d'un ruisseau 
ou quetques joumees de malade. Je ne demande pas, 
comme le TCS me pousse ä le faire, que cette somme solt 
jalousement reservee ä 1a constructlon d'une route. 
Mais l'affalre prehd une toumure decidement atrange 
quand on en vlent a discuter des taux. Sera-ce 50 et 50 ou 
60 et 40 pour cent? Le TCS me dlt - parce qu'il s'adresse ä 
moi personnellement, II met en jeu mon interät personnel -
le TCS me dit: «Automoblllste Aubert, vache a lait - c'est 
comme cela qu'il s'exprlme dans son joumal - la Confede
ration s'appräte ä te traire; elle veut te prendre 58 francs, 
qui font ie dixieme des droits de base; au lieu de 1070 
francs affectils ä des objectlfs routiers, il n'en restera que 
1012; au Heu de 230 francs attrlbues aux ressources gene
rales de 1a Confedilration, eile t'en ramassera 288.» Vrai
ment, je ne comprends pas qu'on fasse tant d'histoires 
autour de ces 58 francs et je regrette que les responsables 
des associations d'automobilistes mettent leur ilnergle, leur 
intelllgence, leur talent, qui sont grands, a defendre des 
theses aussl archaiques. · 
Cela m'amene a faire en passant une observation sur les 
clubs d'automobllistes. 
Pendant des siecles, on a vu s'opposer les unes aux autres 
des sectlons distinctes de la popuiation: pauvres contre 
rlches, paysans contre cltadins, travailleurs contre 
employeurs, locataires contre proprietaires; plus recem
ment, rentlers contre cotlsants, personnes ägees contre 
personnes plus jeunes, personnes malades contre celles 
qul ont ia chance de se bien porter. C'etaient toujours, der
rfere des lnteräts contraires, des personnes differentes. 
On en pouvalt dlre autant, naguere, des automobilistes. En 
1950, par exemple, il y avalt 150 000 automobiles immatrlcu
iees en Suisse, une pour trente habitants. On pouvait parier 
vralment des automobillstes et des non-automobilistes. En 
1970, II y avait deja une voiture pour cinq habitants, mais on 
pouvalt encore, a la rlgueur, distlnguer deux camps. 
Aujourd'hul, les choses ont change: deux voltures pour 
cinq habitants. Presque chaque famille a la sienne et les 
personnes qui n'en ont pas sont presque toutes interes
sees a !'automobile. De sorte qu'on peut dire, sans faire un 
mot partlculierement fort, que nous sommes tous des auto
mobilistes. II en rilsulte que les clubs d'automobiiistes ne 
defendent plus une partie de la populatlon contre une autre, 
comme autrefois, mais une partie de nous-mämes contre 
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les autres partles de nous-mllmes. lls sont devenus, pheno
mene assez nouveau dans l'histoire, des lobbies de soi 
contre soi. 
En termes concrets, le TCS me dit: «Automobillste Aubert, 
prends garde que la Confederation ne te lese au profit 
d'Aubert qui prend le train, ou d'Aubert qui paie son impöt 
direct, ou d'Aubert qui cherche a economiser l'energie. Ces 
Auberts-iä sont negligeabies; c'est Aubert-au-volant qui 
m'importe.» A quoi i'automobillste Aubert repondra: «Cher 
et excellent TCS, puisque vous faites appel a mon egoisme, 
apprenez que mon avantage consiste non pas a faire preva
ioir un de mes interllts sur ies autres, mais a harmoniser, 
autant qu'II est possible, mes interllts contraires.» 
Sur Je prlncipe de la rentabilite des divers modes de trans
ports, ce que vous appeiez i'«Eigenwirtschaftlichkeit». 
J'ai envie de dire ici, avec un ceiebre predicateur: nova, pul
chra, falsa. II est nouveau, peut-lltre, ce principe. II est ele
gant. Mais il est protondement faux. II est faux parce. qu'II 
est fonde sur une symetrie illusoire. 
L'automobile est un mode populaire, plaisant, commode. 
Du moins il est considere comme tel, encore aujourd'hui, 
par ia majorite de nos concitoyens. II aura toujours des 
adeptes prllts a payer beaucoup pour l'utiliser. Orr a beau 
savoir qu'il a aussi des inconvenients, qu'il est mangeur 
d'espace, bruleur d'energie et saccageur d'environnement, 
ce sont ia des inconvenients indirects, peu visibles, peu 
sensibles, qui n'ont qu'un faible effet de dissuasion. 
Le train, lul, est un mode plus lourd, plus rigide, a maints 
egards moins attrayant. Ses avantages, qui sont reeis, sont 
peu apparents, ils profltent a la societe plu$ qu'a l'indMdu, 
et ils ne sont pas assez evidents pour dlcter le choix des 
partlcullers. . 
Alors, sl on laisse les choses aller, comme le veut la 
conceptlon globale des transports, il y aura toujours de 
i'argent pour la voiture, beaucoup moins pour les ohemins 
de fer. Assurement. il n'est pas question de llmiter la circu
latlon des automoblles; Ja Situation n'est pas si grave 
'qu'elle commande des- mesures autorltaires; ces mesures, 
auJourd'hul, ne seraient ni comprises, ni admlses. Mais, en 
posant le prinoipe de i'autarcie financiere de chaque mode 
de transport, en prescrivant un parallelisme illusoire entre 
un mode populaire et un autre qui i'est moins, on statue, au 
fond, l'abandon progressif du second. On parait neutre, on 
est partial; on fait prevaloir i'interAt particulier sur i'inter6t 
publlc. Voilä pourquoi le postulat de la Commission pour 
une conception globale des transports me sembie faux et 
voila pourquoi, par exemple, la couverture des deficits des 
entreprlses de chemins de fer par les pouvoirs publics, 
quelque forme qu'elle prenne, me semble juste. 
Maintenant, une remarque sur l'interllt personnel, egoiste, 
des -automobillstes. 
J'al essaye de. faire, un instant, ce que le TCS me demande 
de faire. J'al cherche quel est mon interät d'automobiliste, 
mon interät egoiste. Eh bienl mon interät egoiste d'auto
mobillste, ce n'est pas seuiement, ce n'est pas tellement 
qu'on construise des routes; c'est qu'il y ait le moins de 
monde possible sur !es routes actuetles. Le mieux, ce serait 
de circuier tout seul. Je sals bien qua c'est un ideal difficile 
a atteindre. Je ne demande pas qua i'Etat pale le train a 
tous mes collegues automobillstes. Mais je trouve excellent 
qu'il encourage !es camionneurs a mettre leur vehicule ou 
leur conteneur sur un wagon, qu'il incite les automobilistes 
a prendre le train ou a mettre leur voiture dans un train. 
Voila ou est mon interllt egoiste d'automobiliste. Et, si i'on 
veut a tout prlx que les centimes que je paie pour l'essence 
servent mon interät d'automobiliste, alors je demande 
qu'on les .utilise, entre autres buts, pour subventlonner le 
ferroutage, le transport ferroviaire de voitures accompa
gnees et la construction de places de parc pres des gares. 
J'en vien$ au principe de la subsidiarite des droits suppie
mentaires, tel que la commission le preconise. 
Je n'y vois, pour ma part, aucun mal (c'est par erreur que 
mon nom flgure parmi les adversaires de l'alinea 2). Je pre
fere les droits de base, dont le produit est au moins partage 
entre la reute et le reste, aux droits supplementaires, qui 
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sont attribues entierement a la route. Si les constructlons 
routieres devaient prendre un tour dementiei, je prefererais 
redulre ou supprimer !es drolts suppiementaires. II peut 
venir un temps ou !es gens raisonnables de ce pays soupi
reront et diront «plutöt moins d'argent et moins de routes». 
Mais je ne me fais guere d'iliusions sur la portee pratique 
du principe. Si nous avions une juridictlon constitutionnelle 
- ce qu'a Oieu ne piaise - on pourrait imaginer qu'un tribu
nal, un jour, ordonne au legislateur de diminuer les droits 
suppiementaires au nom de leur subsidiarite. Avec le sys
teme que nous avons, c'est le iegislateur lui-meme, c'est
a-dire !'Assemblee federale - et les electeurs en cas de 
referendum - qui decidera souverainement du montant de 
ces droits. Le principe de la subsidiarite, si juste soit-il, 
n'est donc qu'une formule decoratlve, dont le pouvoir politi
que et les cltoyens feront finalement ce qu'il leur plaira. 
Enfln, abusant queique peu de votre patience, j'aimerais 
dire q1,.1elques mots de la compensation qui pourrait ätre 
demandee aux cantons. 
Selon le systeme propose, la Confederatlon prendra a sa 
charge, au moyen du produit des drolts d'entree, des 
depenses qui incombent aujourd'hui aux cantons et aux 
communes. Et la somme est ioin d'etre negiigeable. 
D'apres certaines perspectlves qui ont ete evoquees 
devant la commission, il pourrait s'agir, dans une dizaine 
d'annees, d'environ un milliard de trancs par an. Et alors. de 
deux choses i'une: 
Ou bien les cantons ajoutent ce miillard aux ressources 
qu'lls consacrent dejä aux depenses routieres. ce qui signi
fie qu'on depensera un miiliard de plus par an pour !es 
routes des cantons et des communes. Comme ce miiiiard 
ne servira pas seuiement a couvrlr des frais d'entretien, 
cela veut dire qu'on pourra construire toujours davantage 
de routes, avec tous !es problemes qui s'attachent a cette 
sorte de politlque. 
Ou blen !es cantons imputent ce milliard sur !es ressources 
qu'lls consacrent deja aux depenses routieres et ils 
emploient les ressources ainsl liberees a faire autre chose, 
a moins qu'ils ne decldentde baisser leurs propres impöts. 
Naturetlement. les cantons pourront aussi suivre une voie 
moyenne: une part d'adjonctlon, une part d'imputation. 
Mais !es deux pöles sont bien marques. 
Les automobiilstes, dans leur logique, reclament l'adjonc
tlon. Le Conseil federai, dans la sienne, demande !'Imputa
tion; c'est ce qu'on appelle la compensation. 
Sans doute peut-on repondre au Conseil federal que le don 
de la Confederation aux cantons n'est pas entierement pur. 
Dans un systeme d'affectation, la Confederation n'a guere 
le choix qu'entre le versement aux cantons et la reductlon 
des droits supplementaires. Elle donne donc quelque 
chose dont eile ne dispose pas absolument. 
II n'en demeure pas moins qu'ils aient un droit. lls n'ont, en 
effet, pas la competence de percevoir eux-mämes des 
droits d'entree, non plus qu'un impöt sur le chiffre 
d'affalres. 
Quant aux automobilistes, s'ils pretendent avoir un droit au 
produit de l'impöt sur les carburants, iis doivent, dans la 
mäme logique, reconnaitre qu'ils n'ont aucun droit partlcu
lier au produit des impöts directs des cantons et des com
munes. 
En d'autres termes, l'idee de compensation est profonde
ment juste. et ce n'est pas parce que nous n'avons pas ete 
capables de lui donner une expression constitutionnelle 
qu'II nous faut l'abandonner; une motlon de la commission 
la reprend. 
Pour conciure. je propose d'accepter: i'entree en matlere, 
non sans hesltatlons; la desaffectation d'une part du pro
duit des droits de base; l'extension de l'affectation du raste 
du produit des droits d'entree; l'inscriptlon du principe de la 
subsidiarite des droits supplementaires et la motion sur la 
compensation. 

Cavelty: Ich halte die Vortage für notwendig und richtig. Die 
Grundüberlegung, dass der Verkehr die von ihm verursach
ten Kosten soweit wie möglich auch in den Kantonen und 
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Gemeinden selber tragen soll, diese Grundüberlegung ent
spricht einem Bedürfnis, das richtig ist und das allerdings 
reichlich spät zur Erkenntnis geworden ist. 
Bei der Beurteilung der Vorlage, so wie wir sie in der Kom
missionsmehrheit verabschiedet haben, wurden Stimmen 
des Lobes laut und Stimmen der Kritik. Beides bezog sich 
auf die Stellungnahme zur Initiative des TCS. Nach meiner 
Meinung sollten wir diese Stellungnahme losgelöst von per
sönlichen Beziehungen zum TCS oder gegen den TCS 
beurteilen. Dabei sollten wir uns insbesondere folgende 
Punkte vor Augen halten. 
1. Beide Verkehrsträger, sowohl Bahn wie Strasse, sind 
wichtig. Die Strasse dient vor allem als Verkehrsträger, als 
Verbindung zwischen weniger dicht bevölkerten Regionen, 
namentlich von entlegenen Regionen, von Regionen, die 
zum Teil nloht einmal eine Bahn haben; die Bahn d_ient 
andererseits als Verbindung zwischen dlchtbevölkerten 
Regionen, wo sich· ein dichter Verkehr rechtfertigen lässt. 
2. Ein nicht unbeachtllcher Teil des Strassenverkehrs ist 
öffentlicher·Verkehr. Es ist unrichtig, den Strassenverkehr
nur als lndMdualverkehr herabzumindern. Ich erinnere an 
die zahlreichen Bus- und Unienverblndungen, insbeson
dere in entlegene Gegenden und dorthin, wo keine Bahn 
vorhanden ist 
3. Es geht hier um die Verteilung von Geldern, die unbe
streitbar aus dem · Strassenverkehr stammen. Wenn man 
nun oppositlonslos damit einverstanden Ist, dqs ein nam
hafter Teil von diesen Geldern - nämlich nicht weniger als 
die Hälfte des Grundzolls - In die allgemeine Bundeskasse 
fllessen soll, so ist dies ein beachtlicher Schritt seitens der 
Kreise des Strassenverkehrs. Und man muss diese Kreise 
doch verstehen. wenn sie mit Bezug auf die verbleibenden 
Gelder klare -Optionen für das Strassenwesen im weiteren 
Sinne aufstellen. · 
4. Unbegründet scheinen mir die Bedenken, wonach die 
subsidiäre Ausgestaltung des Zollzuschlages dazu führen 
könnte, dass dieser Zollzuschlag abgebaut werden müsste. 
Dass dem auf weite Sicht nicht so sein wird, dafür sorgt vor 
aflem die Litera e der Vorlage, die allgemeine Beiträge an 
die Kosten von Strassen In den Kantonen und Gemeinden 
vorsieht, und zwar so, wie ich es verstehe, dass Strassen
bau und Strassenunterhalt darin subsumiert sind. Um wel
che Beträge es hier mittelfristig geht, ersehen Sie aus einer 
Zusammenstellung des Kantons Graubünden, der allein für 
seine 540 Kilometer langen Hauptstrassen und für seine 950 
Kilometer langen Verbindungsstrassen einen investltlons
bedarf von weit mehr als 2.5 Milliarden Franken hat. Bei sol
chen zahlen versteht man. dass wir für eine vernünftige Bin
dung an das Strassenwesen sind. Ebenso aus dieser Über
legung ist unsere Stellungnahme verständlich: dass wir für 
die Motion 1 eintreten, für die Ausweitung des Begriffes 
Hauptstrassen, und dass wir gegen die Motion 2 stimmen 
werden. Unser Vorschlag der Kommissionsmehrheit ist von 
mir aus gesehen mehr zufällig als gewollt ein Kompromiss 
zum TCS. Er ist ein Kompromiss In dem Sinn, dass die 
guten Ideen, die sich wirklich rechtfertigen lassen, aufge
nommen wurden. Natürlich hoffe ich mit Ihnen, dass der 
TCS gestützt auf dieses Entgegenkommen seine Initiative 
zurückziehen wird. Wichtig ist vor allem, dass die Vorlage 
rasch verabschiedet und vom Volk angenommen wird, 
damit diese bedeutenden Gelder für diese wichtigen 
Zwecke erhalten· bleiben. 

Letsch: Ich beschränke mich in der Eintretensdebatte auf 
einige Bemerkungen zu den beiden wohl entscheidenden 
Anträgen der vorberatenden Kommission, nämlich zur 
Zuweisung von 50 (bisher 40) Prozent des Grundzollertra
ges in die allgemeine Bundeskasse sowie zur mindestens 
vorläufigen Beibehaltung des geltenden Zollzuschlages von 
30 Rappen. Zu diesen beiden Punkten liegen keine Minder
heitsanträge vor, obwohl gerade bezOglich der stärkeren 
Dotierung der allgemeinen Bundeskasse eine wesentliche 
Differenz zur TCS-lnltlative besteht, die es bei 40 Prozent 
bewenden lassen möchte. Wir sind also nicht, wie man das 

immer wieder etwa hört, TC8-hörig gewesen. Persönlich 
unterstütze• ich die Anträge der Kommission, doch sind 
diese alles andere.als selbstverständlich. Weshalb? 
In den bisherigen verkehrspolitischen Diskussionen wurde 
immer wieder - und von offizieller Seite unbestritten - der 
Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit, das Verursacherprin
zip, unterstrichen. Ich erinnere an die These 20 im Schluss
bericht der GVK, ferner an die Botschaft des Bundesrates 
zu einer Schwerverkehrsabgabe sowie an parlamentarische 
Debatten. Ich gehe deshalb heute, da wir leider eine Vor
lage unter Zeitdruck behandeln, ebenfalls von diesem 
Grundsatz aus, Im Gegensatz zu Herrn Koliega Aubert. 
Anhaltspunkte darüber, ob der motorisierte Verkehr die von 
Ihm verursachten Kosten decke, bieten die verschiedenen 
Strassenrechnungen. Diese weisen bis heute und wohl 
auch nach der Überprüfung durch die Kommission Nydeg
ger eine Unterdeckung auf. Das gilt für alle Versionen der 
Strassenrechnung, also sowohl für die Kapitalrechnung, die 
Ausgabenrechnung und die finanzpolitischen Rechnungen. 
Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Fahrzeug
kategorien sowie zwischen Bund, Kantonen und Gemein
den. Und hier kommt nun eine entscheidende Ergänzung: 
Während die Strassenrechnung des Bundes einen Über
schuss zeigt, sind Jene der Kantone und vor allem jene der 
Gemeinden stark defizitär. Sie erfordern also hol)e 
Zuschüsse aus allgemeinen Staatsmitteln und damit aus 
Steuergeldern. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung, nach 
der heute so viel gerufen wird, trifft es somit einfach nicht 
zu, wie das kürzlich wieder in den Zeitungen zu lesen war, 
dass die Strassen im Geld schwimmen und der öffentliche 
Verkehr darbe. Der motorisierte Verkehr deckt die von ihm 
verursachten Kosten nicht. 
Ausgehend vom Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit bzw. 
aus verkehrspolitlschen Erwägungen wäre es deshalb 
sogar folgerichtig, die heutige Belastung mit Verkehrsabga
ben zu erhöhen, gleichzeitig aber den vollen Ertrag, also 
nicht bloss 60 (neu 50) Prozw des Grundzolls für die 
Finanzierung der Strassenkosten den Kantonen und 
Gemeinden zufliessen zu lassen und dementsprechend 
dort die allgemeinen Steuern zu senken. An diese verkehrs
politisch richtige Konzeption denkt heute offenbar niemand, 
auch nicht jene, die uns gestern einen Brief geschrieben 
haben, wir möchten uns um eine ganzheitliche Betrachtung 
bemühen. Es ist doch ganz einfach der finanzpolitische 
Zwang, auf den Bundesfiskus Rücksicht zu nehmen - ich 
unterstreiche: den Bundesfiskus -; der einer grundsätzli
chen. Lösung einmal mehr im Wege steht. Dieser-Zwang hat 
sogar _dazu geführt, dass man die allgemeine Bundeskasse 
nicht mehr bloss mit den bisherigen 40 Prozent des Grund
zollertrags dot!eren will, sondern dass man jetzt weitere 10 
Prozent, das sind immerhin rund 100 MIiiionen, dem Stras
senbau entziehen möchte. 
Dieser Schritt - Ich wiederhole es - ist verkehrspolitisch 
solange problematisch, als die Strassenrechnungen der 
Kantone und Gemeinden eine Unterdeckung aufweisen. Die 
50 Prozent lassen sich nur mit viel gutem Willen der Auto
mobilisten und nur mit Rücksicht auf den angespannten 
Bundeshaushalt rechtfertigen. Wenn wir aber diesen guten 
Willen und dieses Verständnis schon aufbringen - und das 
tue Ich -. so drängen sich für die Detailberatung als unab
dingbare Voraussetzung für die Zustimmung zur ganzen 
Vortage zwei Folgerungen auf: nämlich Im Sinne der Mehr
heitsanträge der Kommission erstens klare Grenzen für den 
Einsatz der verbleibenden zweckbestimmten Mlttel, und 
zweitens die Subsidiarität und Flexibilität des Zollzuschla
ges gegenüber dem Grundzoll. 
Mit diesem µeutlichen Vorbehalt beantrage ich ebenfalls 
Eintreten. 

PIiler: Der Vortage über die Neuregelung bei den Treibstoff
zöllen kommt aus finanz- und verkehrspolitischen Gründen 
eine seht grosse Bedeutung zu. zweifellos wäre es von Vor
teil gewesen, wenn diese Vorlage im Rahmen der Gesamt
verkehrskonzeption. hätte diskutiert werden können. Die 
Beratungen über die Schwerverkehrsabgabe haben uns 
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aber gezeigt, dass noch viel, viel Zeit und viel politischer 
Wille benötigt werden, um die Postulate der GVK zu reali
sieren. Man braucht wohl nicht einmal Pessimist zu sein, 
um an einer Verwirklichung in diesem Jahrhundert zu zwei
feln. 
Zwei Gründe bewegen mich; heute· auf die Vorlage einzutre
ten und der Weiterführung der bisherigen Zollbelastungen 
und Zollzuschläge auf Treibstoffen zuzustimmen. Einmal 
braucht unser Staat diese Geldmittel, um seine Aufgaben 
zu erfüllen. Wir alle kennen die Forderungen nach mehr 
Bundesgeldern in den Bereichen Landesverteidigung, 
Landwirtschaft, Unterricht, Forschung und soziale Wohl
fahrt. Es wäre verhängnisvoll, ja geradezu unverantwortlich, 
die Handlungsfähigkeit des Staates durch Verknappung der 
Einnahmen einzuengen; ausgerechnet in einer Zeit, in der 
wirtschaftliche Schwierigkeiten und Arbeitslosigkeit über
handnehmen. - Zum zweiten wäre ein Abbau der Treibstoff
zölle und der Zollzuschläge verkehrspolitisch nicht beson
ders klug. Unser Benzinpreis hält dem Vergleich mit den 
Preisen in unseren Nachbarländern stand. Eine Reduktion 
würde eine weitere Benachteiligung des öffentlichen Ver
kehrs zur Folge haben. Auch müssten vordringliche Aufga
ben im Bereich des Gesamtverkehrs weiter auf ihre Lösung 
warten. Denken wir nur an dfe Sanierung von gefährlichen 
Niveauübergängen. So tragische und unverständliche 
Unglücke wie das von Pfäfflkon dürfen nicht mehr vorkom
men. 
Ein wesentlicher Diskussionspunkt dieser Vorlage. Ist die 
Zweckbindung. Grundsätzlich bin ich gegen Zweckbindun
gen von Einnahmen. Diese schaffen Ausgabenautomatls
men und engen den Handlungsspielraum von Regierung 
und Parlament ein. Meines Erachtens sollten Bundesrat und 
Parlament im Rahmen Ihres Leglslaturfinanzplanes die Aus
gabenprioritäten jeweils festsetzen können. So wie der 
Bund in seiner finanziellen Blütezeit Vorschüsse zur Finan
zierung der Nationalstrassen leistete, sollte er heute auch 
einmal Einnahmen aus der Treibstoffbelastung für dringli
chere Aufgaben als den Strassenbau einsetzen können. 
Eine st!'Jfl'8 Zweckbindung kann zu grotesken Situationen 
führen. So werden nach zuverlässigen Angaben für· die 
Umgebungs- und Gärtnereiarbelten pro Autobahnkilometer 
etwa 40 000 Franken ausgegeben. Dazu kommt, dass diese 
Anlagen eine ständige und recht aufwendige Pflege erfah
ren, dies mit modernsten Geräten und Maschinen. Wieviel 
sinnvoller würden Teile solcher Investitionen und Unter
haltsaufwendungen in Wohnquartieren, in Schularealen 
flnanzschwacher Gemeinden usw. getätigt. Weitere Bei
spiele llessen sich hier anführen. 
Ich bin mir bewusst, dass die Aufhebung der Zweckbindung 
heute politisch nicht realisierbar ist. Wir müssen uns aber 
auch bewusst sein, dass wir uns damit selber in einem 
gewissen Sinne das Misstrauen aussprechen. 
Wenn der Bundesrat wohl aus realpolitlschen Überlegun
gen 50 Prozent des Treibstoffzolles und den gesamten Zoll
zuschlag zweckgebunden beibehalten will, so sollte doch 
wenigstens eine Zweckerweiterung vorgenommen werden. 
Der Nationalrat hat einer solchen Zweckerweiterung zuge
stimmt und damit auch einen wesentlichen Schritt in Rich
tung GVK getan. Die zweckgebundenen Einnahmen sollen 
nebst dem Strassenbau auch für die Sicherung YOn Niveau
übergängen, für Massnahmen·zur Förderung der gegensei
tigen Ergänzung der Verkehrsmittel, zur Entlastung von 
Strassen und zur Entflechtung des Verkehrs verwendet 
werden. Zudem sollen Mittel für Umweltschutz- und Land
schaftsschutzmassnahmen, die wegen des motorisierten 
Verkehrs notwendig geworden sind; eingesetzt werden. 
Wenn ich für Eintreten bin, dann spreche ich mich auch 
bereits für die nationalrätliche Lösung aus. Die Kommis
sionsmehrheit und auch eine Kommissionsminderheit 1 
möchten diese Zweckerweiterung wieder teilweise rückgän
gig machen. Bei den Beratungen in der Kommission wur
den referendumspoiitische Gründe geltend gemacht, und 
auch die TCS-lnitlative wurde ins Feld geführt. Wir dürfen 
aber nicht vergessen, dass es noch andere Organisationen 
gibt, die auf einen negativen Volksentscheid hinwirken kön-

nen. Bereits haben Umweltschutzorganisationen die Nein
Parole angekündigt für den Fall, dass die Zweckbindung zu 
starr auf Strassenzwecke ausgerichtet wird. Der TCS muss 
sich wohl überlegen, ob er im Interesse der Automobilisten 
handelt, wenn er diese Vorlage gefährdet. Als Automobilist 
und TCS-Mitglied würde ich mich auf alle Fälle von diesem 
Verband nicht mehr vertreten fühlen, wenn er diese Vorlage 
bekämpfen würde. Über die Initiative werden wir noch spre
chen müssen, wenn sie dann zustande gekommen ist. 
Den Befürwortern einer starren Zweckbindung an die Stras
senrechnung möchte ich doch noch zu bedenken geben, 
dass viele Kosten, die indirekt durch den Strassenverkehr 
verursacht werden, in dieser Rechnung nicht enthalten 
sind. Denken wir an die sozialen Kosten. Wer trägt bei
spielsweise die Kosten zur Pflege der Mutter, die wegen 
eines tödlichen Unfalls ihres Kindes in eine Nervenheilan
stalt eingeliefert werden musste? Denken wir aber auch an 
die Renovationsarbeiten an Häuserfassaden, an Kunstdenk
mälern usw., die durch Abgase an stark befahrenen Stras
sen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn wir eine 
Lösung akzeptieren, wie sie uns die Kommissionsmehrheit 
vorschlägt, dann entfernen wir uns auf alle Fälle weit von 
dem, was korrekterweise aus Abgaben auf Treibstoffen 
finanziert werden müsste. 
Darf ich zum Schluss noch auf die vom Bundesrat vorgese
hene Kompensation von seiten der Kantone eingehen? 
Über die vorgesehene Mitfinanzierung der Hauptstrassen 
erhalten die Kantone rund 400 MHllonen Mehrleistungen von 
selten des Bundes. Es versteht sich, dass der Bundesrat 
eine Kompensation in anderen Bereichen wünscht. 
Als Vertreter eines flnanzschwachen Kantons sehe ich hier 
aber gewisse Probleme. Finanzsehwache Kantone hatten in 
den vergangenen Jahren weit mehr Mühe, ihre Hauptstras
sen zu sanieren, als andere Kantone_ Es versteht sich, dass 
die neu vorgesehenen Bundesmittel gerade in diesen l(an„ 
tonen zu vermehrter Bautätigkeit führen. Hier erkennen wir 
den Teufelskreis der Zweckbindung. Wie wollen diese Kan
tone in anderen Bereichen kompensieren, wenn sie über 
die Bundesmittel nicht frei verfügen können? Sie können 
wohl mehr Strassen bauen und sanieren, müssen aber dann 
vielleicht im Sozialbereich abbauen. 
Aus diesen Gründen bin ich für Streichen dieser vorgesehe
nen Kompensation, bin aber dafür, dass dieses Problem im 
Rahmen der Aufgabenneuverteilung zwischen Bund und 
Kantonen studiert wird, wie es die Kommissionsmotion vor
schlägt. Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und der 
nationalrätlichen Fassung zuzustimmen. Diese Lösung bil
det einen tragfähigen Kompromiss, der auch referendums
politisch auf alle Seiten genügend entschärft wirken sollte. 

M. Genoud: Apres le rapport camptet de notre collegue 
General!, j'aurals, <:omme membre de 1a commission, pu me 
dispenser d'lntervenir. Je le fais toutefois afin d'apporter 
mon soutlen a la majorlte de la commission et aussl pour 
repondre, dans une certalne mesure, a des objections qui 
se sont fait jour tout a !'heure. 
Je voudrais tout d'abord souligner que la proposition qui 
est formulee par la majorite de la commission me semble 
correspondre a un realisme politique evident. On a affirme, 
dans cette salle, II y a un instant, que les automobilistes 
n'ont aucun droit de dklsion sur les impöts en general et 
qu'il faut considerer en tout cas le droit de base comme un 
impöt. J'approuve cette declaration de principe et theorique 
mals je constate en meme temps que les memes automobi
listes, s'ils n'ont pas un droit de decision quant aux impöts, 
ont en tout cas le droit devote et qu'il faut compter avec 
leur puissance dans ce domalne. 
On a aussi evoque le probleme de la representativite des 
organisations d'automobilistes en constatant qu'elles n'ont 
peut-etre plus leur raison d'ätre depuis que l'automoblie 
s'est repandue dans. toutes les couches de la population, 
qu'il y a actuellement. selon les statistiques, deux voitures 
pour cinq habitants, si bien que pratiquement. toutes les 
tamilles ou presque disposent d'une automobile. Je ne 
m'arräterai a cett_e conclusion que pour faire une comparal-
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son et dlre qu'il est encore beaucoup plus evident que, si 
presque tout le monde est automobiliste, tout ie monde est, 
a coup sar. consommateur. Tres recemment, nous n'avons 
pas trouve, dans cette constatatlon, une raison sufflsante 
pour refuser 1a mlse en piace de dlsposltions constitution
nelles partlculieres et reconnaitre que des organlsatlons de 
consommatrlces ou de consommateurs s'expriment alors 
cette fois vraiment au nom de tout le monde. Les associa
tlons d'automobHlstes ont donc, a mon avis, toute leur rai
son d'itre et nous devons, je ne dirai pas, leur obeir au 
doigt et a l'.mil et tenir campte de toutes leurs declaratlons 
mals prendre en conslderation les remarques et las objec
tlons qu'elles avancent car ieur polds est considerable. 
Pour s'en convaincre, II sufflt de se souvenir queis ont ete 
les -resultats des votes intervenus dans les cantons lorsqu 'il 
s'est agl de trapper un peu plus l'automobillste. A tort ou a 
raison - je lalsse ia question ouverte - mltme si l'on admet 
que le drolt de· base est un impöt, il faut bien reconnaitre 
que c'est l'impöt indlrect le plus fort qui ~t paye, dans une 
proportlon qui n'a pas de commune mesure avec l'imposi
tlon indlrecte en general dans notre pays. Dans ces cir-· 
constances, II n'est pas etonnant que celul qui est aussl 
lourdement mls ä contributlon entende obtenir en retour 
quelques garantles quant ä l'affectatlon du produit de cet 
impöt. Voilä pourquol j'al parle tout a l'heure de realisme 
politique et que j'estlme que c'est a bon droit que la com
mlsslon n'a pas accepte toutes les propositlons contenues 
dans l'inltlatlve du TCS mals a cherche a aller a la rencontre 
des proposltlons de leurs auteurs dans un compromis que 
je qualifie d'heureux. 
Certalns vont peut-6tre nous demander sl, a ia longue, le 
prodult de la $urtaxe ou du supplement de taxe ne se reve
iera pas excesslf et qu'on n'eprouvera pas de la peine ä lui 
trouver une utlllsation. Je crois que si l'on falt le tour des 
dlspositlons de l'artlcle 3&er, avec ti,utes les possibilites 
d'affectatlon qui y sont contenues, on doit pratiquement 
conclure que le jour est bien elolgne, et m6me qu'il n'arri
vera jamals a vue humaine, ou le 50 pour cent du produit de 
la taxe de base et de la surtaxe en vigueur actuellement 
sera excedentaire. Je rappelle plus partlculierement les dis
positions. de ia lettre. e, qui prevoient une partlcipation 
generale aux frais afferent~ aux routes ouvertes aux vehi
cules ä moteur et aux depenses de perequatlon financiere 
du secteur routier. II taut comprendre cette dispositlon 
comme etant applicable aux trois niveaux politlques de 
notre pays: aux niveaux federal, cantonal et communal. On 
l'a dlt tout a l'heure. on constate actuellement, et c'est 
indlscutabie, un excedent de charges extrltmement lourd a 
ces trois niveaux et les possibilites d'affectatlon seront 
demain toutes trouvees. Elles pourront a la iongue debou
cher eventuellement sur d'autres compensatlons fiscales et 
des compensatlons de recettes entre la Confederation et 
las cantons ou entre les cantons et les communes, mais 
c'est lä une autre affalre. La solutlon du probleme sera plus 
simple s'II y a sufflsance, s'il y a aboridance de moyens que 
s'il y a penurie. 
Vous me permettrez d'inslster dejä dans le cadre du debat 
d'entree en mattere sur 1a necesslte qu'il y a ä mon avis, 
surtout a la lettre c de l'artlcle 3&1ua1er, de sortir de defini
tlons trop generales et trop globales qul ne posent pas de 
llmite preclse aux posslbilltes d'lntervention de la Confede
ration sur ces recettes et je comprends que l'on alt, dans 
les milleux des automobilistes, eprouve quelque cratnte que 
cette rubrique devienne une bonne ä tout faire, passez-mol 
l'expresslon, pour financer miile et une choses qui ne sont 
plus ou du moins que de· fa9on tres distante en relatlon 
avec le trafic automobile. Voilä pourquoi je crois que c'est 
avec ralson que la majorite de la commission vous propose 
une enumeratlon bien precise de ces posslbllltes, notam
ment le ferroutage, le transport de vehicuies routiers 
accompagnes - cela est extremement important la ou ies 
routes font defaut pour franchir nos tunneis alpins a des 
condltlons acceptables pour l'automobiliste - et la separa
tlon des courants de trafic. Je constate qu'une proposition 
est falte de supprimer, parmi ces possibilites, la construc-
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tlon de places de parc dans tes gares. La parente entre ia 
clrcuiation automobile et cette disposltion me parait un peu 
fioue et jene m'opposeral donc pas ä cette propositlon de 
suppression. 
Encore une fois, en resume, je trouve ie projet reallste. Je le 
trouve equillbre et je vous invite a entrer en matlere et ä 
soutenir les proposltions de la majorite de la commisslon. 

Guntem: Erlauben Sie mir einige kurze Bemerkungen zu 
dieser Vorlage, weil sie einen ganz speziellen Bezug zu mei
nem Kanton hat. 
Ich stimme der Vorlage, so wie sie von der Mehrheit der 
Kommission ausgearbeitet worden ist, zu, und zwar nicht, 
weil es besser und leichter Ist, eine bestehende Abgabe 
beizubehalten als eine neue einzuführen, sondern weil mei
ner Ansicht nach ein Abbau der Treibstoffzölle bzw. eine 
weitergehende Zweckentfremdung solange nicht zu verant
worten ist, als das geplante Nationalstrassennetz nicht voll 
realisiert Ist. Dass dies nicht der Fall Ist, ergibt sich schon 
allein aus der Tatsache, dass in meinem Kanton die Reali
sierung dieser Nationalstrasse gerade erst begonnen wor
den Ist. 
Der Abbau ist aber auch nicht im Hinblick auf die Begehren 
zu verantworten, die verlangen, dass weitere Strassen
stücke über diese Mittel finanziert oder in das National
strassennetz aufgenommen werden. Ich erinnere diesbe
züglich an die Transjurane, an wichtige Alpenverbindungen, 
wie beispielsweise die Verbindung zwischen der N 9 und 
der N 13 über Brlg-Furka-Andermatt-Oberalp-Reichenau 
oder die Strasse zum Grossen St. Bernhard. Meiner Auffas
sung nach bringt diese Vorlage zwei wesentliche Vorteile 
aus der Sicht eines Alpenkantons, im speziellen aus der 
Sicht des Kantons Wailis: 

1. Der Beitrag an die internationalen Alpenstrassen wird 
zwar nicht mehr detailliert und frankenmässig beziffernd 
angegeben, er verbleibt aber in der Verfassung und wird 
verbessert. Meines Erachtens ist es nicht eine fixe Summe, 
die für diesen Zweck festzulegen ist, sondern ein Prozent
satz, wie er in der Botschaft. genannt wird, ein Satz von 2 
Prozent als Beitrag an die dem internationalen Verkehr die
nenden Alpenstrassen. 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass im Jahre 1958 1,36 Pro
zent für diese Alpenstrassen reserviert wurden. Seither 
blieb dieser Anteil unverändert, obwohl die entsprechenden 
Strassenlasten sich mehr als verdoppelt haben und diese 
zusätzlichen Lasten von finanzschwachen Kantonen getra
gen werden .müssen. 
Ich glaube daher, dass wir uns nicht auf diese 10 Millionen 
Franken, wie sie in der Botschaft auf Seite 15 genannt sind, 
festlegen dürfen; denn wir dürfen nicht vergessen, dass 
neben den internationalen Alpenstrassen auch Beiträge an 
Kantone ohne Nationalstrassen unter dieser Utera f vorge
sehen sind. 

2. Die Vorlage bringt sodann eine zweite wesentliche Ver
besserung, und zwar in bezug auf die Verbilligung für den 
Transport begleiteter Motorfahrzeuge. Sie führt dazu, dass 
die Verladegebühren am Lötsehberg, am Simplon, an der 
Albuia und zukünftig auch an der Furka zwar nicht aufgeho
ben, aber ganz entscheidend herabgesetzt werden können. 
Die Veriadegebühren werden durch die Bevölkerung als 
stossend empfunden. Die eidgenössischen Räte haben 
Tunnelgebühren am Gotthard und am San Bernardino zu 
Recht abgelehnt. Die Verladegebühren benachteiligen uns 
auf genau gleiche Art und Weise. Es wirkt diskriminierend, 
dass wir zwischen 56 Franken bis 250 Franken bezahlen 
müssen, um aus unserem Kanton in die deutsche Schweiz 
zu kommen. 
Solche Verladegebühren sind für uns solange nicht 
annehmbar, als wir über keine Natlonalstrassen verfügen, 
solange die Nordverbindung nicht realisiert ist. Die Realisie
rung dieser Nordverbindung wird noch recht lange dauern, 
darüber sind sich auch die Walliser heute im klaren! 
Um so mehr drängt sich die vorgeschlagene Lösung auf. 
Ich bin dabei für eine ausdrückliche Erwähnung der Trans-
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porte. begleiteter Motorfahrzeuge im Verfassungstexte 
selbst. . damit dies ein und für alle Mal ganz klar dargelegt 
Ist. 
Elne letzte Bemerkung betrifft die mit der Motion zusam
menhängende Mehrbelastung für die Kantone: Ich glaube, 
dass wir auf diese Motion vorläufig verzichten sollten; nicht 
in dem Sinne, dass Kompensationen für Mehrbelastungen 
der Kantone nicht in Frage kämen, ich bin aber der Auffas
sung, dass diese Motion solange nicht angenommen wer
den sollte, als nicht dargelegt werden kann, ab wann und 
wie stark die Kantone durch alle hängigen Vorlagen belastet 
bzw.· entlastet werden. Gegenwärtig stehen eine ganze 
Reihe solcher finanzpolitisch bedeutsamen Vortagen an. 
Auf dieses Kapitel werde ich aber im Zusammenhang mit. 
melnem Postulat, das im Anschluss an diesen Gegenstand 

. heute beraten wird, noch eingehender zu sprechen kom
men. Im übrigen bin ich für Eintreten auf diese Vortage. 

Egli: Ich kann dem Ergebnis, wie es aus der Beratung der 
Kommission hervorgegangen ist, wenigstens der Linie 
nach, zustimmen. Ich muss daran aber einige Vorbehalte 
knüpfen: Ich stimme zu, aus der Erkenntnis heraus, dass 
das Ergebnis der Kommission wohl das ist, was heute poli
tisch möglich und erreichbar ist, um dem Staat die Mittel zu 
erhalten, die er für den Bau und Unterhalt der Strassen 
nötig hat. Ich betrachte diese Lösung aber keineswegs als 
Endlösung im Bereiche der Verkehrsfinanzierung, sondern 
nur als ein - politisch bedingtes - Zwischenziel; Ich habe 
mich daher gefragt, ob die ganze Materie heute nicht in 
einer Übergangsbestimmung der Verfassung geregelt wer
den sollte. Um aber die 5ache nicht zu komplizieren, sehe 
Ich von einem dahin zielenden Antrag ab. 
Ich stimme zu, um die Vortage für den nächsten Frühling 
nach Möglichkeit abstlmmungsrelf zu machen. Auch andere 
Votanten haben darauf hingewiesen, dass dies notwendig 
ist. Und ich knüpfe an diese Zustimmung auch die Hoff
nung, wie andere Votanten, dass es dem Tourlng-Club 
ermöglicht wird, seine- Initiative zurückzuziehen. 
In unserer Fraktion wurde sogar die Zustimmung zum Kon
zept unserer Kommission an die Bedingung geknüpft dass 
der Tourlng-Club von selner Initiative Abstand nähme. Eine 
abschliessende Zusicherung kann selbstverständlich nicht 
im heutigen Zeitpunkt erwartet werden, aber man darf doch 
dieser Hoffnung eindringlich Ausdruck geben. Die Vortage 
hat eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht auf 
ihrem Weg vom Vernehmlassungsentwurf bis zu den 
Beschlüssen unserer Kommission. Bemerkenswert ist 
diese Wandlung, weil man sich mit jedem Schritt etwas 
mehr vom öffentlichen Verkehr distanziert hat. 
Bemerkenswert aber vor allem deshalb: Alle Parteipro
gramme · sämtlicher Parteien enthalten den Grundsatz der 
Förderung des öffentlichen Verkehrs. Heute, wo es darum 
geht, an einem Beispiel diesen Vorsatz zu exemplifizieren, 
distanziert man sich davon, nur weil man einem mächtigen 
Verband seine Reverenz erweisen will oder erweisen musst 
Ich habe den Eindruck, dass ein Teil der heutigen Votanten 
sich zwei Illusionen hingeben: erstens der Illusion, der 
öffentliche und der private Verkehr Hessen sich so trennen, 
dass auch getrennte Finanzierungen vorgenommen werden 
könnten. Und die zweite Illusion - auf diese hat bereits Herr 
PIiier hingewiesen - ist die, dass man glaubt, der volkswirt
schaftliche Aufwand der Strassen In den Bau- und Unter
haltskosten erschöpfe sich. Ich brauche dies nicht zu ver
deutlichen, Herr Piller hat Ihnen erklärt, was eigentlich unter 
volkswirtschaftlichem Aufwand der Strassen zu verstehen 
Ist. Man muss doch sehen, dass die beiden Verkehrsarten 
sich gegenseitig bedingen. Sie sind verflochten, auch wenn 
wir heute alles tun müssen, die beiden Verkehrsarten phy
sisch zu entflechten (das Unglück von Pfäfflkon hat dies 
wieder eindringlich gezeigt). Sowohl diese notgedrungene 
Verflechtung beider Verkehrsarten, wie auch ihre notwen
dige Entflechtung verursachen Kosten, die nicht der einen 
oder anderen Verkehrsart allein angelastet werden können, 
sondern von beiden getragen werden müssen. 
Eine Endlösung kann ich daher nur darin sehen? dass beide 

Verkehrsarten berücksichtigt werden, dass also ein Finan
zierungssystem gefunden werden muss, das die gegensei
tige Durchlässigkeit der Finanzierung beider Sparten 
ermöglicht. Aus diesen Gründen stimme ich wohl der Linie 
nach der Mehrheit der Kommission zu, tue es aber nicht 
ganz ohne einen gewissen Unterton der Resignation. 
Darf ich, um nachher nicht mehr sprechen zu müssen, noch 
etwas zur Motion II sagen? Mit dieser Motion soll der Bun
desrat aufgefordert werden, den Bund zu Lasten der Kan
tone zu entlasten. Ist es notwendig, den Bundesrat zu einer 
Leidenschaft aufzustacheln, der er ohnehin frönt? Es ist 
notwendig, dass wir in der zurzeit laufenden Aufgabenent
flechtung zwischen Bund und Kantonen vorerst einmal den 
Saldo ziehen und dann sehen, wo noch Belastungen bzw. 
Entlastungen möglich oder nötig sind. Ich möchte deshalb 
schon jetzt meine Opposition zur Motion II ankündigen. 

Mme Bauer: Permettez-moi dans ce debat d'entree en 
mattere de faire queiques remarques, tout d'abord sur la 
procedure. On doit regretter que le Conseil federal se soit 
laisse prendre de vitesse et que, par voie de consequence, 
l'on doive discuter de l'affectation de la taxe sur les carbu
rants dans la häte et la precipitatlon. On savait pourtant 
depuls un certain temps deja que les recettes affectees aux 
routes nationales etant superieures aux. depenses, l'avance 
de la Confederation serait prochainement remboursee. Elle 
le sera completement en 1983, d'ou la proposition du 
Conseil federal de modifier les artlcles 36bis et 3&er de la 
constitutlon. On doit regretter egalement qu'apres le debat 
sur la vignette et celui sur l'imposition des poids lourds, le 
present debat n'alt pas lieu dans le cadre plus vaste. de la 
conception globale des transports, le trafic devant an effet 
etre considere comme un tout et las problemes poses par 
le trafic prlva ne pouvant pas etre dissocies de ceux poses 
par le traflc publlc. 
Pourra-t-on vraiment parlet encore de conceptlon globale 
des tors que separement, l'un apres l'autre l'on tratte tes 
elements qui la composent? Sur Ie fond, il ne fait pas de 
doute que nous devons voter l'entree en matiere, si l'on 
considere l'lmportance des montants de la taxe et de la sur
taxe sur les carburants - 1,8 mil11ard de francs - qul revlen
dront a la Confederation qui en a grand besoin. Mals on doit 
deplorer que cette somme soit affectee exclusivement aux 
depenses routieres et que le·secteur des transports publics 
soit totalement lgnore. Depuis les annees soixante, le traflc 
motorlse a ete incontestablement privllegie et ies investis
sements consacres a la route ont ete quatre fois plus 
importants que ceux consacres au rail par exemple. Et 
encore assure-t-on qu'un quart du reseau des routes natio
nales reste encore ä faire. Sachons donc enfln garder la 
mesure! Le Conseil federat devra pourtant tenir compte de 
la senslbilite nouvelle des habitants de ce pays po·ur les
quels la construction d'une route n'est plus ressentie 
comme un bienfait, comme un progres, mais bien plutöt 
comme une source de nuisances qu'il faut eviter ä tout prix. 
II y aura lieu au cours des prochaines annees de revolr des 
tronc;:ons et certains projets de routes depasses et contes
tes. 
Enfln, nous ne pouvons ignorer les preoccupatlons exprl
mees par les associations de protection de l'environnement 
qui regroupent des centaines, des miiliers d'habitants de ce 
pays. Elles constatent que dans un debat comme celui-ci, la 
questlon de la consommation d'energie a ete totalement 
escamotee. Elles s'etonnent, au nom du prlncipe de causa
llte, · que l'on n'ait pas incius dans les depenses routieres 
les coQts sociaux dont est responsable ie traflc motorise. 
les problemes de securlte et de sante, les depenses occa
slonnees par les accidents de ia route, par la protectlon 
contre le bruit, dont on realise maintenant seulement ies 
degäts sur la sante, par les atteintes ä i'environnement, 
architecturat d'abord - nous pensons ä ia la degradation 
des bätlments et des monuments due aux gaz de voiture -
par ies atteintes ä l'envlronnement natural enfin - n'a-t-on 
pas pu afflrmer que l'equivalent du canton d'Argovie a ete 
betonne, bltume au cours des dernieres annees? D'autre 
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part, des kilometres de chemins pedestres disparaissent 
chague annee, qui ne sont pas remplaces, et l'on renonce 
par soucl d'economle a integrer des reseaux coherents de 
pistes cyclables ä la construction des routes auxquelles on 
consacre pourtant des milllards, condamnant ainsi des indi
vldus de plus en plus nombreux, des jeunes surtout, a 
l'invalidlte ou a la mort. 
En concluslon, je dlral que les propositlons du Conseil fede
ral, notamment celles qui ftgurent a l'article 3&er, lettres c, d 
et f, meritent d'Otre soutenues tout comme les motlons de 
1a commisslon du Conseil des Etats. II taut toutefois ajouter 
que la reglementation proposee par le Conseil national et la 
commission du Conseil des Etats n'est pas satlsfalsante 
dans la mesure ou eile prevoit annuellement des centaines 
de milßons supplementalres en faveur des travaux routlers 
et ou eUe escamote toute dlscussion d'ensemble, tout 
debat de fond, sur le probleme global des transports. II est 
preoccupant de constater une fois de plus que sous la 
pression des associatlons d'automobillstes et de certains 
mllleux de l'economle, ce Parlament tend a opter pour des 
soluttons de compromis ä tres court terme, privllegiant ainsi 
un secteur prive au detrtment des lnterats de la collectivlte 
la. plus !arge. 

Heftl: Durch unseren Beitritt zur Europäischen Freihandels
assoziation (EFTA) und durch den Vertragsabschluss mit 
der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EG) mussten 
in vielen Fällen Zölle gemäss allgemeinem Zolltarif aufgeho
ben werden. Dadurch haben sich die Einnahmen des Bun
des verringert, zumindest sind sie nicht mehr, wie es sonst 
der Fall gewesen wäre, gewachsen. Hier liegt übrigens eine 
wesentliche Ursache für die Finanzprobleme des Bundes. 
Jene allgemeinen Zölle haben das gesamte Volk belastet. 
Vorhin hat Herr Kollege Aubert darauf hingewiesen, dass 
heute, anders als früher, die Treibstoffzölle das ganze Volk 
und nicht mehr bloss eine Minderheit belasten. Man kann 
daher in den Treibstoffzöllen ohne Schwierigkeiten eine 
gewisse Kompensation für die erwähnten Ausfälle bei den 
allgemeinen Zöllen sehen. Und diese allgemeinen Zölle 
kannten keine Zweckbindung. Es ist daher gar nicht so 
.abwegig, wenn dem·Bund zumindest ein Teil der Treibstoff
zölle ohne besondere Zweckauflage überlassen wird. 

Bundesrat Rltschard: Es wurde in der Debatte kein Antrag 
auf Nichteintreten gestellt. Ich möchte Ihnen dafür danken 
und mich sehr kurz zu einzelnen Voten äussern. Herr 
Gadlent hat Fragen gestellt. 
Sowohl in der Botschaft des Bundesrates als auch in der 
Behandlung des Geschäfts im Nationalrat hat man unter 
den Kosten der Natlonalstrassen immer die Bau-, die Unter
halts-, die Betriebs- und die Polizeikosten verstanden. Das 
kann ohne weiteres bestätigt werden. Und wenn Sie nach 
den Beiträgen an Umwelt- und Landschaftsschutzmassnah
men tragen, dann umfasst für uns der Begriff - ich habe 
eine entsprechende Erklärung von Herrn Direktor Jakob -
•längs der Strassen, die dem motorisierten Verkehr geöff
net sind», alle Strassen, die nicht mit einem Fahrverbot für 
den Motorfahrzeugverkehr belegt sind, also Nationalstras
sen, Hauptstrassen, Kantonsstrassen, Gemelndestrassen 
und sogar Kooperatlonsstrassen, wenn sie eben für den 
motorisierten Verkehr geöffnet sind. Die allgemeinen Bei
träge sowie ihre Verteilung sind heute in einer Verordnung 
festgelegt. Sie soll im wesentlichen nicht geändert werden; 
diese Verordnung wird dann einfach weitergeführt, mögli-
cherweise in einer anderen Form. · 
Sie werfen uns vor, dass die Vorlage zu spät gekommen 
sie. Ich weiss nicht, ob Sie uns da nicht unrecht tun. Es ist 
natürlich eine subjektive Betrachtung. Das Finanzdeparte
ment hat im letzten Jahr die Behandlung dieser Zollpro
bleme übernommen; Strassenzollprobleme unterstanden 
vorher dem Departement des Innern. Wir haben sofort mit 
den Kantonen Verbindung aufgenommen und mit den 
Strassenverkehrsverbänden diskutiert. Wir haben die Vor
lage konzipiert und sie in die Vernehmlassung gegeben. Wir 
hatten Konferenzen mit den Baudirektoren, mit den Finanz-

direkteren, haben das alles besprochen und schliesslich die · 
Botschaft erstellt. Ich bin nicht so sicher, dass Sie uns nicht 
kritisiert hätten, wenn wir allzu früh mir dieser Vortage an 
Sie herangetreten wären; wahrscheinlich hätte man uns 
dann - und nicht zu Unrecht - gesagt, man solle jetzt noch 
warten, bis das Geld überhaupt gebraucht werde. Ich kann 
diesen Vorwurf also nicht so richtig akzeptieren. Wenn man 
eine Neuverteilung von Geldem vornehmen muss, dann ist . 
es manchmal besser, man habe nicht allzu viel Zelt dazu; 
sonst kommt es meistens nicht gut heraus. 
Ich bin sehr froh, dass einzelne Herren - Herr Piller und 
auch Herr Egli - zum Problem der Zweckbindung · etwas 
gesagt haben. Jedermann weiss, und vor allem, wer mit 
Finanzen zu tun hat - sei es in der Gemeinde, im Kanton 
oder eben beim Bund-, dass die Zweckbindung von Gel
dem ftnanzwlssenschaftllch. nicht lupenrein und eigentlich 
verpönt ist. Und sie Ist auch problematisch, weil ja immer 
wieder die Gefahr besteht, dass man Geld auch noch dann 
für den bestimmten Zweck verwendet, wenn es möglicher
weise für einen anderen Zweck viel besser eingesetzt wer
den könnte, wenn mögllcherwelse ganz andere Prioritäten 
entstanden sind. 
Aber weil das Geld vorhanden ist, wird es eben für die 
zweckgebundene Sache verwendet. Ich will das nicht 
bestreiten. Hier hat die Zweckbindung ihre Problematik. 
Aber man kann nicht bestreiten, dass die Zweckbindung 
eben zweckmässlg ist. Jene, die diese ftnanzwlssenschaftll
chen Abhandlungen über die Unzweckmässigkeit von 
Zweckbindungen geschrieben haben, arbeiten meistens in 
Staaten, in denen das Parlament über die Erhebung oder 
Erhöhung von Steuern beschllesst. Bei uns muss das Volk 
so etwas tun. Und hier befürchte ich sogar, wenn wir die 
Finanzen sonst nicht in Ordnung bringen, dass wir einer 
Zukunft entgegengehen, In der man vielleicht in vemehrtem 
Masse sagen wird, wenn Wünsche erhoben werden: Wenn 
das Parlament und auch du, Volk, willst, dass diese Wün
sche erfüllt werden, dann musst du uns auch das nötige 
Geld zur Verfügung stellen. Wenn der Bund nicht aus sei
nen ft,:uinziellen Schwierigkeiten herauskommt, wird man 
früher oder später bei neuen Aufgaben vermutlich Immer 
wieder auf den Gedanken der Zweckbindung kommen und 
diese beschliessen. Ich bin allerdings - und ich bin froh, 
dass das Herr Genoud auch gesagt hat - sehr gegen das, 
was Herr Cavelty so etwas zwischen den Zellen durchbllk
ken lless. Vermutlich hat er es nicht so gemeint; aber Ich 
muss der Auffassung entgegentreten, dass die Zölle und 
auch die Zollzuschläge einfach jenen Leuten gehören, die 
sie bezahlen. Das wäre eine Haltung, die unter keinem Titel 
vertreten werden könnte. Es werden noch andere Zölle 
bezahlt, wie Sie wissen, auf alles, was importiert wird; auch 
Finanzzölle werden erhoben, und sie werden keineswegs 
ausschllessllch für, jene verwendet, die sie bezahlen. 
Wir haben diese Flskalzölle beim Benzin mit einer Bela
stung von 49 Prozent. Das ist nicht wenig; aber beim Tabak 
zum Beispiel beträgt diese Belastung 52 Prozent. Wir haben 
noch nie die Forderung gehört, man solle diese 740 Millio
nen verwenden, um den armen Teufeln zu helfen, die eine 
braune Lunge oder Lungenkrebs haben. Und niemand hat -
zur Recht nicht - diese Forderung erhoben. Oas Geld geht 
an die AHV, weil wir wahrscheinlich diesen Raucherwitwen 
viel länger die Rente bezahlen müssen, weil der Mann zu 
früh stirbt! Wir haben eine Belastung von bis zu 75 Prozent 
beim Schnaps. Auf Whisky erheben wir einen Flskalzoll von 
70 Prozent, beim Zwetschgenwasser sind es 45 und beim 
Cognac auch 45 Prozent. Auch dieses Geld geht an die 
AHV. Wir verwenden es in keiner Weise einfach für die Trin
ker oder wer immer da diese Schnäpse trinkt. Wir haben auf 
dem Importwein 200 Millionen Zollzuschläge, wir haben eir,e 
Biersteuer, die wir auch nicht für Abmagerungskuren ver
wenden, wir haben eine Abgabe auf Speisefette und -öle, 
die wir richtlgerweise für die Finanzierung von Landwirt
schaftsausgaben verwenden. Wir haben auf Importbutter 
eine Abgabe von 34 Prozent, je nachdem, die wir ebenfalls 
für die Entlastung der Milchrechnung verwenden. Beim 
Zucker haben wir eine Abgabe, die 30 bis 50 Prozent betra-
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gen kann, und wir geben sie nicht weg, damit wir die teuren 
Zahnarztrechnungen bezahlen können. 
Ich würde nie mithelfen, dass man diese Fiskalzölle oder 
Zölle ganz gemeinhin für Irgend jemanden reklamiert, wie 
das die Automobilverbände gelegentlich tun. Zölle sind im 
Prinzip verfassungmässige Bundeseinnahmen; man kann 
da nicht Immer ausscheiden. Und im übrigen - Herrr Stän
derat Letsch hat gesagt: Selbst wenn man alle diese Zölle 
oder wenigstens die heutigen Zölle verwendet, decken die 
Strassen ihre Kosten im Moment nur zu etwa 85 oder 87 
Prozent. Die Strassen sind also noch nicht eigenwlrtschaft
lich. Von den sozialen Kosten, von denen auch gesprochen 
worden ist, will ich gar nicht reden. Selbst der Pressedienst 
der Wirtschaftsförderung hat geschrieben: «Die vielfach als 
•Milchkühe• der Nation apostrophierten Automobilisten 
geben also nicht genügend Milch zur Einhaltung des GVK
Grundsatzes, dass jeder Verkehrsträger für die von Ihm ver
ursachten Unkosten aufzukommen hat ... Das hat die Wirt
schaftsförderung geschrieben. 
Es ist wahr - ich glaube, Herr Egll hat darauf hingewiesen -, 
dass die Vorlage Wandlungen durchgemacht hat. Das 
Finanzdepartement hatte einen ersten Vorschlag ausgear
beitet, der vorsah, dass der Zollzuschlag, wie es jetzt auch 
irrt Antrag steht, auf alle Strassenausgaben des Bundes 
ausgeweitet wird. Aber den Grundzoll wollten wir nur bis 
auf den Teil, der zur Finanzierung der restlichen Strassen
ausgaben nötig ist, für die Strassen verwenden, und den 
Rest in die Bundeskasse fliessen lassen. Wir können ja 
nicht alles auf einmal ausgeben. Wir haben uns dann 
schlussendlich unter dem Eindruck der Konferenzen mit 
den Kantonen und des Vernehmlassungsverfahrens zu die
sen 50 Prozent durchgerungen. Das ist nicht etwa eine 
neue Sache. Bis 1959 betrug der Anteil der Strasse am 
Grundzoll nur 50 Prozent. Damals,. als die Ausgaben für die 
Nattonalstrassen rapid angestiegen sind und der Bund auch 
Mühe hatte, seine Vorschüsse zu finanzieren (insgesamt 
waren es 2,8 Milliarden), hat man dann diesen Anteil von 50 
auf 60 Prozent erhöht, auch nur immer in dem Sinne, dass 
das nur eine vorübergehende Massnahme sein mü~te, die 
man wieder einmal korrigierten könnte. Also auch von die
sem Standpunkt aus ist es durchaus gerechtfertigt, jetzt 
wieder zugunsten des Bundes eine Korrektur vorzuneh
men. Es Ist aber richtig - und Herr Latsch hat es gesagt -, 
dass bei den Kantonen die zweckgebundenen Einnahmen 
und die Bundesbeiträge die Kosten, die ihnen aus dem 
motorisierten Verkehr zufflessen, nur etwa zu 87 Prozent 
decken können. Sie haben eine Unterdeckung von etwa 310 
MIHlonen Franken, und deshalb sollen ja den Kantonen für 
die Strassenbauten und den Unterhalt der Natlonalstrassen 
neu Insgesamt 400 Millionen zufllessen. 
Bei den Gemeinden sind die Verhältnisse extrem. Sie erhal
ten in der Regel einen Anteil von den Motorfahrzeugsteu
em, wie sie durch die Kantone beschlossen werden. Bei 
den Gemeinden betragen die zweckgebundenen Kantons
beiträge an die Strassen nur etwa 28 Prozent. Die Gemein
den haben einen AusfaH von 696 Mlillonen Franken, wobei 
man gleichzeitig auch darauf hinweisen muss, dass der Bau 
von Gemeindestrassen doch eine ursprüngliche Aufgabe 
der Gemeinden war. Man kann aber beifügen: die Gemein
derechnungen schliessen weit besser ab als die Rechnun
gen des Bundes und diejenigen der Kantone. Was die Kan
tone mit diesen Strassenantellen tun, die sie zusätzlich 
erhalten, Ist selbstverständlich ihre Sache; aber sie werden 
wohl darauf achten, dass diese neuen Gelder nicht einfach 
zur Senkung von Steuern verwendet werden. 
Bnige Herren haben es einmal mehr gesagt - ich habe es in 
der Kommission gehört. ich verstehe es immer weniger-: 
man will nicht, dass der Bund für die 400 MIiiionen Franken, 
die die Kantone neu erhalten sollen, eine Kompensation 
erhält. Ich bitte Sie, doch zu beachten, dass es dem Bund 
ausserordentllch schwerfällt - und Sie wissen es genauso
gut wie wir -, seine Rechnungen wieder zu einem vernünfti
gen und vertretbaren Ausgleich zu führen. Wir müssen 
Sparmassnahmen einleiten; Ich hoffe, dass Sie ihnen 
zustimmen werden. Sie werden diese noch mit dem Voran-
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schlag erhalten; sie werden wirklich einschneidend sein, 
aber Immer noch nicht genügend, wenn man eine gewisse 
Entwicklung im Auge hat. 
In diesem Zeitpunkt, da wir daran sind, die Aufgaben zwi
schen Kantonen und dem Bund neu zu verteilen, schenkt 
der Bund den Kantonen neu 400 MIiiionen Franken. Er ver
langt, dass die gleichen Kantone ihn dann auf anderen 
Gebieten entlasten. Wir dürfen immerhin darauf hinweisen, 
dass der Bund heute die gesamten Defizite des öffentlichen 
Verkehrs - wenigstens der Bundesbahnen und eines guten 
Teiles der Privatbahnen und der Postautos - aus seinen 
Mitteln deckt. Wir sollten dies - wie Herr Egli erwähnt hat -
als etwas Gemeinsames betrachten. Ist es denn so unmora
lisch, wenn die Kantone daran oder an andere vom Bund 
erfüllte Aufgaben etwas zahlen, oder dass die Kantone 
dadurch etwas kompensieren, indem sie auf diese und jene 
Subvention, die heute ausgerichtet wird, verzichten, damit 
beim Bund nicht nur gespart wird, sondern auch weniger 
Administration bei den Subventionskontrollen und -berech
nungen besteht? Ist das etwas so Unsittliches, in der Lage, 
in der wir uns heute befinden? Die Kantone können doch 
kein Interesse daran haben, diesen Bund immer wieder neu 
finanziell schrnälem zu wollen; denn solange es dem Bund 
nicht möglich ist, seine finanzielle Lage zu meistem, d, h. 
seine Rechnung wieder zu einem Ausgleich zu bringen, 
solange wird man immer wieder bei diesen Transferausga
ben, die zur Hauptsache an die Kantone gehen, ansetzen 
und versuchen, den Kantonen auch Lasten aufzuerlegen, 
die ihnen möglicherweise mehr weh tun als ein neues 
Geschenk von 400 Millionen Franken, und dafür dem Bunde 
etwas anderes zu geben 1 
Geben war immer seliger als nehmen! Nur die Boxer 
behaupten das Gegenteil, und ich meine, die Kantone soll
ten das auch so halten. Ich bin auch damit einverstanden, 
dass man sich nicht von Initiativen beeinflussen lassen soll. 
Die Initiativen werden heute bei jeder Gelegenheit erhoben, 
wenn das Parlament nicht gleich macht, was gewisse Leute 
wollen. Wir haben hier eine Initiative - vöillg unnötig, über 
sie wird ja erst in vier Jahren abgestimmt -, über diese Vor
lage hingegen am 29. Februar 1983. Wir haben eine Initiative 
bei der kalten Progression; wir werden das entsprechende 
Gesetz lange vorher beraten tiaben und es in Kraft setzen. 
Ob es sinnvoll ist. diesen 33 hängigen oder angemeldeten 
Initiativen noch weitere anzuhängen - das Urteil muss man 
natürlich den Initianten überlassen I Aber als Druckmittel 
sollte man solche Initiativen nicht akzeptieren, wenn sie als 
solche gedacht sind! Es gibt ja auch Initiativen, die aus 
anderen Gründen eingereicht werden. 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. Der Bundesrat 
stimmt den Vorschlägen, wie sie die ständerätllche Kom
mission beschlossen hat, zu. Wir glauben, dass sich die 
entstehenden Differenzen auch mit dem Nationalrat bt!reinl
gen lassen, so dass dann diese Neuverteilung der Benzin
zollgelder dem Volk unterbreitet werden kann, in der Hoff
nung, dass es ihr zustimmen wird und dass nicht Einzelin
teressen obsiegen werden. 

Cevelty: Ich wurde persönlich angesprochen und bean
spruche das Recht einer kurzen Replik. Wenn wir eine Auf
gabe speziell mittels einer Erhebung eines Zolls oder eines 
Zollzuschlags finanzieren wollen, so Ist dies ein durchaus 
legitimes und erlaubtes Mittel. Natürlich verstehe ich die 
Sicht des Bundesrates; er geht von der anderen Seite aus. 
Er sagt, man dürfe den allgemein erhobenen Zoll nicht nur 
für eine bestimmte Aufgabe verwenden. Hier ist es aber 
umgekehrt, mlndestems was den Zollzuschlag betrifft. Die
ser wurde speziell für diese Aufgabe bestimmt. Man könnte 
überhaupt sagen, die Zollerhebung richtet sich nach der 
Zweckbestimmung, welche Parlament und das Volk dieser 
Erhebung geben. Wir könnten, wenn wir wollten, einen Zoll 
auf Hüten und Schirmen erheben, mit dem Zweck, die Wet
terprognose zu verbessern. Das wäre erlaubt, um die Sache 
zugegebenermassen etwas übertrieben darzustellen. ich 
glaube, da.56 wir richtig beraten sind, wenn wir den Zweck 
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der ursprünglichen Bestimmung nicht aus den Augen las
sen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen · 
Le consell decide sans opposition d'entrer en matiere 

Detailberatung - Dlscussion par articles 

Titel_ und Ingress. Zlff. 1 Ingress, Art. 36bls Abs. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltres et prtambule, eh. 1 preambule, art. 36bls aL 4, 5 
Proposition de Ja comm/ssion 
Adherer a la dltcision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 36ter Abs. 1 Ingress und Bst. a 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Der Bund verwendet die Hälfte des Reinertrages des Treib
stoffzolls und den gesamten Ertrag eines allfälligen Zollzu
schlages wie folgt für Zwecke des Strassenwesens: 
a. ... 

Minderheit 
(Arnold, Aubert, Baiser, Donze, Gadlent, Piller) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. _... al. 1 preambule et let. a 
Proposition de Ja commlssion 

Ma/orite 
La Confederation· utlßse a des objectlfs routlers la moltie du 
produit net des droits de base et la totalite des produits 
d'une surtaxe eventuelle comme il suit: 
a. .. 

Mlnorlte 
(Arnold, Aubert, Baiser, Donze, Gadient, Piller) 
Adherer ä la decislon du Conseil national 

Generall, Berichterstatter: Bei Artikel 36ter Absatz 1 liegt 
eine massgebliche Differenz vor zwischen der bundesrätli
chen bzw. der natlonalrätllchen Fassung, die von der Min
derheit unserer Kommission übernommen wird, und der 
Fassung der Mehrheit der Kommission, die, wie ich bereits 
Im Elntretensreferat gesagt habe, durch Stichentscheid des 
Sprechenden zustande gekommen ist. 
In Absatz 1 der Fassung der Mehrheit sind zwei wichtige 
Gesichtspunkte enthalten: einmal der Treibstoffzoll als sol
cher, und sodann subsidiär der allfällige Zollzuschlag. Für 
beide gilt der Grundsatz. dass sie lediglich für Zwecke des 
Strassenwesens verwendet werden sollen: dies wird aus
drücklich in Absatz 1 festgelegt. 
Der Zollzuschlag nach der heutigen Ordnung bildet bereits 
eine zusätzliche subsidiäre Massnahme zur Finanzierung 
des Natlonatstrassenbaus, und die Mehrheit der Kommis
sion hat sich demzufolge an die bisherige Rechtsordnung 
gehalten. Gemäss Vorschlag Bundesrat und Nationalrat hin
gegen entfällt der Charakter einer Ergänzungsabgabe des 
Zollzuschlages. Grundzoll und Treibstoffzollzuschlag sollen 
unterschiedslos in einen Topf fllessen. Die Mehrheit der 
Kommission war - wie ich bereits gesagt habe - für die Bei
behaltung der heute gültigen Rechtsordnung und hat aus
drücklich den Grundzoll als Hauptzoll und den Treibstoffzoll 
als Zusatzzoll - also das Subsidiaritätsprinzip - anerkannt. 
Absatz 1 der Mehrheit ist im Zusammenhang mit Absatz 2 
auf Seite 2 zu berücksichtigen. Ich möchte Ihnen beantra
gen, dass die Diskussion sich jetzt lediglich auf den 
Absatz 2 beschränkt, dass aber die Abstimmung getrennt 
für die zwei Grundprinzipien durchgeführt wird. in einer 

ersten Abstimmung ist der Grundsatz des allfälligen Zollzu
schlages festzulegen und in einer zweiten Abstimmung ist 
übar die Präzisierung zu befinden, dass sowohl Grundzoll 
als auch Zollzuschlag für Zwecke des Strassenwesens zu 
verwenden seien. 
im Namen der Mehrheit der Kommission beantrage ich, 
Absatz 1 gemäss der Fassung, wie sie auf der Fahne 
erscheint, zuzustimmen und den Antrag der Minderheit 
abzulehnen. 

Amald, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage, den Antrag 
der Mehrheit abzulehnen und dem Nationalrat zuzustim
men. Im Absatz 1 sind zwei ganz verschiedene Probleme 
enthalten. Ich hätte es begrüsst, wenn man sie getrennt dis
kutiert hätte, aber Ich füge mich der präsidialen Anordnung 
und spreche zu beiden Problemen. 
Im Absatz 1 ist eine Generalklausel mit den Worten «für 
Zwecke des Strassenwesens• enthalten. Zudem ist in die
sem Ab~tz 2 ein Hinweis auf den Grundsatz der Subsidiari
tät des Zollzuschlages vorhanden. Dieses Problem kommt 
zum Ausdruck in den Worten «allfälliger Zollzuschlag•, und 
dieser Begriff ist nur im Zusammenhang mit dem neuen 
Absatz 2 zu verstehen. Darum können wir Absatz 1 nur ver
abschieden, wenn man beide Probleme diskutiert. Ich über
lasse es dem Ratspräsidenten, wie er die Abstimmung 
durchführen will. 
Zu beiden Problemen beantrage ich ihnen, die Auffassung 
der Kommissionsmehrheit abzulehnen. Der Mehrheitsan
trag bringt mit dem Begriff «Zwecke des Strassenwesens• 
eine Unsicherheit in die Verfassungsvorlage hinein. Jeder 
Parlamentarier welss, dass der Gesetzgeber, wenn er eine 
Mehrheit von Fällen erfassen will, dazu zwei Instrumente zur 
Verfügung hat, nämlich die Generalklausel oder die Aufzäh
lung, die Enumeration. Der Nationalrat hat nach langer Dis
kussion beschlossen, die verschiedenen Zwecke, denen 
der gebundene Teil des Benztnzolles zufliessen soll, 
abschllessend aufzuzählen. Er hat also das System der 
Enumeration gewählt. 
Die Kommissionsmehrheit fügt nun mit dem Begriff «für 
Zwecke des Strassenwesens• eine Art Generalklausel ein. 
Sie lässt daneben die Aufzählung des Nationalrates stehen. 
Sofort taucht die Frage auf: Was gilt nun im Zweifelsfall: die 
Generalklausel oder die Aufzählung? Bereits hat eine Zei
tung die Meinung vertreten, die Aufzählung in den nachfok 
genden Buchstaben a bis f werde durch den Obersatz «für 
Zwecke des Strassenwesens• relativiert; diese Aufzählung 
sei einschränkend auszulegen. Stimmt das, wollen wir das? 
Man könnte sich umgekehrt auf den Standpunkt stellen, 
nach einer Generalklausel habe die Aufzählung gemäss 
Buchstaben a bis f nur den Charakter von Beispielen, die 
vermehrt werden können. ist dies vielleicht der Sinn der 
Generalklausel gemäss Kommissionsmehrheit? 
Diese Unklarheit können wir nicht in einer Verfassungsbe
stimmung stehenlassen. Die Gelder des zweckgebundenen 
Treibstoffzoiles fliessen zum grossen Teil den Kantonen zu, 
und zwar schon jetzt, während des Natlonalstrassenbaus, 
und erst recht später. Die Kantone sollten deshalb wissen, 
was ihnen zukommt. Sicher sind sie mit einer Regelung, die 
unklar ist, oder die sogar einschränkend auszulegen Ist, 
nicht einverstanden. Ich bin deshalb gegen die Generalklau
sei «für Zwecke des Strassenwesens» und - wie der Natio
nalrat - für eine abschllessende klare Aufzählung, die nicht 
relativiert wird und nicht zum vornherein eng auszulegen, 
sondern zum Nennwert zu nehmen ist. Soviel zum ersten 
Problem. 
In Absatz 1, verbunden mit dem neuen Absatz 2, ist noch 
das Problem der Subsidiarität des Treibstoffzollzuschlages 
enthalten. Sie werden sofort hören, worum es geht. 
Mir scheint, dass im Wort «allfälliger" Zollzuschlag und im 
neuen Absatz 2 ein eigentlicher Systemwechsel gegenüber 
heute enthalten sei. Die Kommissionsmehrheit will nämlich 
damit sagen, primär sei die Hälfte des Grundzolles für 
Strassenzwecke zu verwenden und nur subsidiär der Zoll
zuschlag. Herr Kollege Cavelty hat vorhin anders argumen
tiert; er hat so argumentiert, wie die meisten von uns es bis-
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her gewohnt waren. Es ist doch so, dass in der Regel die 
Zölle nicht gebunden sind. Die Bindung des Grundzolles bil
det also bereits die Ausnahme und nicht die Regel. Herr 
Kollege Heftl hat darauf hingewiesen. Ganz anders ist es 
mit Zuschlägen. Zuschläge werden in der Regel zweckge
bunden erhoben. In unserem Kanton werden Zuschläge für 
den Gewässerschutz oder für Gewässerverbauungen erho
ben. Zuschläge sind fast per definitionem jeweils zweckge
bunden. Auch historisch gesehen wurde die Einführung des 
Zollzuschlages damit begründet, dass man mehr Geld für 
den Strassenbau brauche. Die Zweckbindung wurde gel
tend gemacht. Der Grundzoll hingegen bestand, bevor es 
Natlonalstrassen gab. Er war ursprünglich wie die anderen 
Zölle eine Fiskaleinnahme ohne Zweckbindung. 
Diese Betrachtungsweise hat auch der Bundesrat in seiner 
Vorlage. Er beginnt den Artikel 36ter, den wir diskutieren, 
mit den Worten: «Der Bund erhebt auf Treibstoffen einen 
Zollzuschlag und verwendet ihn zusammen mit der Hälfte 
des Reinertrages des Trelbstoffzolles ... für . . . Natlonal
strassen usw.» Der Bundesrat erwähnt im Zusammenhang 
mit den Strassenzwecken also zuerst den Treibstoffzollzu
schlag und erst in zweiter Linie die Hälfte des Treibstoff
grundzolles. 
Es scheint mir, dass im neuen Absatz 2 noch ein anderer 
Systemwechsel enthalten sei. Seinerzeit wurde ein Zollzu
schlag von einer ganz bestimmten Höhe - nicht ein varia
bler - eingeführt. Das gilt heute noch. Dann wurde In einer 
zweiten Phase bestimmt. wie dieses Geld verwendet wer
den soll, Das Primäre waren also die Mittel, das Sekundäre 

· deren Verwendung. Zum Beweis zitiere ich Ihnen den ntel 
des Bundesbeschlusses von 1959: «Bundesbeschluss über 
die Verwendung des für den Strassenbau bestimmten 
Anteils am Treibstoffzollertrag ... 
Nun kehrt die Mehrheit unserer Kommission das System 
um. Es werden bestimmte Strassenzwecke vorgegeben 
und in der Verfassung niedergelegt. Der Bund will deren 
Verwirklichung gewährleisten oder, wie der Kommissions
antrag sagt, sicherstellen. Das Primäre sind. also jetzt die 
Aufgaben. Wenn die Mittel nicht ausreichen, um diese Auf
gaben zu erfüllen, dann müssten neue Mittel beschafft wer
den. Ist das nicht etwas ganz Neues? Kann der Bund In der 
heutigen Situation diese Sicherstellung übernehmen? Es 
scheint mir, dass hier dem Bund eine neue Aufgabe über
bunden wird, zu der der Bundesrat in seiner Botschaft nicht 
Stellung nehmen konnte. 
Ich beantrage deshalb Ablehnung des neuen Systems 
gemäss Absatz 2 und Zustimmung zum Nationalrat. 

BQrgl: Die ganze Diskussion um die Verwendung des Treib
stoffzollertrages erinnert ein wenig an den Streit um die 
Jagdbeute, ehe das Wild erlegt ist. Es ist ein deutllches 
Anllegen der Kommissionsmehrheit, eine optimale Aus
gangslage für die Abstimmung von Volk und Ständen zu 
schaffen. Es Ist eine Illusion zu glauben, die Stimmbürger 
würden darauf warten, uns ihre jubelnde Zustimmung zu 
dieser Vorlage zu geben. 
Jeder Problemkreis hat seine Vorgeschichte und seinen 
Aufbau. Das ist auch hier der Fall. Es ging zu Beginn der 
sechziger Jahre darum, den Automobilisten eine zusätzli
che Belastung durch den Benzinzollzuschlag aufzuerlegen. 
Dem stand eine Zusage gegenüber, nämlich die Zusage des 
Ausbaues des Natlonalstrassennetzes. Der Benzinzollzu
schlag war deshalb In den Köpfen der unmittelbar Betroffe
nen ganz klar eine zweckgebundene Abgabe. Man kann 
das nun nicht einfach vom Tische wischen. Es zeigt sich, 
dass die psychologische Hürde sonst zu gross wird. Wenn 

. wir diesem Umstand zu wenig Rechnung tragen, provozie
ren wir leicht eine Demonstration der motorisierten Stras
senbenützer. Die TCS-lnitlatlve macht diese Risikolage 
deutlich sichtbar. Nun trifft es zwar zu, dass diese de jure 
noch nicht zustande gekommen ist. Ich habe aber gestern 
gehört, dass die Unterschriftanzahl 140 000 überschritten 
haben soll. De facto liegt diese Initiative im Raume, und es 
wäre eir:, Fehler, ihr nicht Beachtung schenken zu wollen. 
Der Kommissionsmehrheit geht es deshalb darum, eine 

Konfrontation mit den grasen Verkehrsverbänden zu ver
meiden. Sicherlich werden sie nicht auf hundertprozentige 
Gefolgschaft ihrer Mitglieder zählen können. Insofern hat 
der Automobilist Jean-Franc;:ois Aubert recht; aber es stellt 
sich die Gegenfrage, ob alle Mltglleder seinen Erwägungen 
folgen. Da haben wir unsere Zweifel. 
Es genügt schon, wenn eine Minderheit von Mitgliedern des 
TCS und des ACS sich zu den übrigen Nein-Stimmenden 
gesellt. Das bedeutet bereits die Niederlage für die Vorlage. 
Wenn ich solche Erwägungen anstelle, möchte ich gegen
über dem öffentllchen Verkehr, der sich mit einem Schrei
ben an uns gewandt hat, deutlich zum Ausdruck bringen, 
dass das keine Kriegserklärung an diese Kreise darstellt. 
Kollega Piller hat auf die Haltung der Umweltschutzorgani
sationen hingewiesen, die einer Vorlage nach Kommissions
mehrheit den Kampf ansagen würden. Ich könnte mir vor
stellen, dass es auch in diesen Kreisen Leute gibt, die sich 
dieses Nein noch einmal überlegen. Ein Nein bedeutet 
unter anderem Verhinderung einer Verbesserung für die 
Bundeskasse. Ein Staat, der knapp finanziert ist, kann auch 
weniger für den Umweltschutz tun. Ein Nein zu dieser Vor
lage wird zum Abbau des Benzinzollzuschlages ab 1983 
führen müssen. Das Benzin wird damit billiger; das gibt 
neue Anreize für den motorisierten Verkehr; das führt zu 
noch mehr Gedränge in Dörfern und Städten, weil es an 
Mitteln für die Umfahrungen fehlen wird. Es macht mir also 
keine Sorge, mit guten Argumenten den Überlegungen der 
Umweltschutzkreise entgegenzutreten. 
Aus all diesen Gründen hat die Kommissionsmehrheit 
einige Modifikationen eingebaut, die den Gedankengängen 
der TCS-lnitlative entgegenkommen. Das gilt besonders in 
Absatz 1 für die Einfügung «für Zwecke des Strassenwe
sens„ und in Absatz 2 für die Verdeutlichung des Benzin
zollzuschlages als zweckgebundene Abgabe. Dieses 
System, Kollega Arnold, entspricht der heutigen Ordnung. 
Im Artikel 36ter Absatz 1 heisst es jetzt: «Der Bund verwen
det nach Massgabe der Gesetzgebung drei Fünftel des 
Reinertrages des Zolles auf Treibstoffen für motorische 
Zwecke... Und im Absatz 2 steht: «Ergeben die Finanzie
rungspläne, dass die verfügbaren Mittel usw. nicht ausrei
chen, dann entscheidet die Bundesversammlung über die 
Erhebung eines zweckgebundenen Zollzuschlages.» 
Ich möchte sagen: Die Kommissionsmehrheit bewegt sich 
im Rahmen des jetzigen Systems; wenn wir davon abwei
chen, entsteht erhöhtes Misstrauen, und es gibt neue 
abstlmmungspolitlsche Reibungsflächen. Die Anträge der 
Minderheit erhöhen deshalb die abstlmmungspolltischen 
Risiken der Vorlage. Dies gilt es zu vermeiden. Ich möchte 
Sie deshalb bitten, sowohl bei Absatz 1 wie bei Absatz 2 
den Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Gadlent: Mit der einleitenden Formulierung in Artikel 36ter 
in Verbindung mit dem zweiten Absatz, wie sie von der 
Kommissionsmehrheit vorgeschlagen wird, geht hauptsäch
lich die zentrale Idee eines über die Litera e unter dem Titel 
«Allgemeine Beiträge• zu schaffenden Pools verloren. Nur 
wenn wir beim vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom 
Nationalrat in diesem Punkte gutgeheissenen System ver- • 
bleiben, ist die Erhebung eines Zoll1:uschlages ohne Feil
schen von Entscheid zu Entscheid und damit auch die Spei
sung des erwähnten Fonds gewährleistet. Daraus sollen all
gemeine Beiträge an die Kosten der den motorisierten 
Fahrzeugen geöffneten Strassen und den Finanzausgleich 
im Strassenwesen gewährt werden. Dieses aus der Sicht 
der Kantone, aber auch der Gemeinden vorzuziehende 
System wird bewirken, dass die verbleibenden Mittel auto
matisch in diesen Fonds fliessen und dort, allerdings an die 
Zwecke des Strassenwesens gebunden, zur Verfügung der 
Kantone stehen. Das wird den Kantonen die Möglichkeit 
einer flexiblen Handhabung im Bereiche der innerkantona
len Strassenfinanzierung geben, die höchst wünschenswert 
erscheint. 
Folgt man hingegen mit der Mehrheit der Kommission der 
nach unserem Dafürhalten problematischen Idee des Tou
rlng-Clubs, wonach ein Zollzuschlag nur insoweit zu erhe-
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ben Ist, als der Ertrag des zweckgebundenen Grundzeltes 
zur Sicherstellung der in Absatz 1 genannten Aufgaben 
nicht ausreicht, werden die in Litera e den Kantonen zuge
dachten Beiträge immer wieder zu Diskussionen Anlass 
geben, immer wieder In Frage gestellt bleiben. In der prakti
schen Handhabµng wird die unliebsame Folge ein perma
nentes Seilziehen darüber sein, ob der Zuschlag nun 30, 25, 
20 oder weniger Rappen betragen soll. Für diese Einschrän
kung, für diese Politik der gebundenen Hände könnte man 
noch Verständnis haben, wenn bei der Verankerung eines 
Zollzuschlages gemäss bundesrätllchem Antrag die Gefahr 
der Zweckentfremdung mindestens eines Anteils der anfal
lenden Gelder bestünde. Herr Ständerat Genoud hat heute 
in seinem Votum auf die Bedeutung der Präzisierung in der 
Litera c hingewiesen. Ich teile im Grunde seine Auffassung 
und habe schon in der Kommission erklärt, dass wir mit 
einer Definition der Zwecksetzung in der Litera c gemäss 
Mehrheitsantrag unter der Voraussetzung einverstanden 
sind, dass dafür andererseits bei Absatz 1 mit der Minder
heit der bundesrätllchen Fassung und damit auch dem 
Beschluss des Nationalrates zugestimmt wird. Mit der prä
zisen Umschreibung in der Litera c wird nämlich in der 
Folge auch die in Absatz 1 des Mehrheitsantrages vorge
schlagene generelle Verwendungsbeschränkung auf Stras
senzwecke obsolet. Diese begrenzende Formulierung auf 
Strassenzwecke ist ohnehin nicht nur materiell, sondern 
auch formell verfehlt, sind doch in allen Varianten, auch in 
derjenigen der Mehrheit, später Vorschläge enthalten, die 
.über die Strassenzwecke im engsten Sinne hinausgehen. 
Wenn wir uns zum Vorschlag des Bundesrates bekennen, 
werden die nicht für. die In Absatz 1 Litera a bis d und f 
umschriebenen Zwecke eingesetzten Mittel für die Kantone 
nach Massgabe von Litera c verfügbar, und das müsste bei 
genauer Wertung ohne Zweifeln auch im Interesse der 
Strassenverkehrsverbände liegen. Der akute Nachholbe
darf, insbesondere beim Ausbau des kantonalen und kom
munalen Strassennetzes. wie er hier schon wiederholt 
erwähnt wurde, kann und darf In der Tat nicht übersehen 
werdeRI Den Anliegen der Strassenverkehrsverbände ist 
mit dem so bereinigten Vergehen und Entgegenkommen 
reichlich Genüge getan. Weitergehende Empfehlungen kön
nen wir zur Kenntnis nehmen, aber es besteht keine Veran
lassung, Ihnen Folge zu leisten. Mit diesem Vergehen, d. h. 
in diesem Punkte der Minderheit und dem Beschluss des 
Nationalrates folgend, und mit der Präzisierung in der Litera 

. c schaffen wir einen Kompromiss, der uns für alle Beteilig
ten tragbar und gangbar erscheint. 

M. Genoud: Je n'al pas besoin de revenir sur l'appui que j'al 
donne a 1a proposltlon de la majorlte. Si j'lnterviens, c'est 
unlquement pour une questlon de forme. Je voudrais 
demander, campte tenu de ce qul est prevu dans la suite 
des täches a reallser par ces moyens, sl le terme uobjectlfs 
routlers» est le plus adequat et s'il ne convlendrait pas de le 
remplacer par le terme ua des objectlfs en rapport avec la 
clrculatlon routlere•. Je donne un exemple: a la lettre d, les 
contrlbutions au titre de la protectlon de l'environnement le 
long des routes, ne sont pas a proprement parler des 
objectlfs routiers mais en rapport avec la clrculatlon rou
tlere. Je laisse ä la Commlssion de redaction le soin d'exa
mlner quelle est la deftnitlon qui convient le mleux. 

M. Aubert: M. Genoud a falt la remarque que je voulais 
faire. mals j'en tlre une autre conclusion: dans une matiere 
aussl compliquee, on ne peut pas renvoyer a la Commlssion 
de redactlon le soin de trouver une formuie plus heureuse. 
Le probleme qul nous est pese consiste a ~ssayer de 
concilier une formule generale avec une enumeratlon. 
Comme M. Genoud nous l'a explique avec beaucoup de 
~larte, la formule generale choisie par la majorite de la com
mission ne coincide pas exactement avec tous les termes 
de l'enumeration. M. Gadlent a deja signale le cas de la let
tre c de l'alinea 2. M. Genoud nous montre celui de la lettre 
d. Les termes uobjectlfs routiers», «Zwecke des Strassen-

wesens», sont inadequats. La protectlon de l'environne
ment n'est justement pas un objectif routler. 
II vous appartlent donc maintenant de. choisir entre confler 
a la Commlssion de redaction la täche - extrAmement com
pliquee - de formuler une clause generale que vous Ates 
incapables de formuler lci, ou bien l'abandonner. Pour ma 
part, Je suls partlsan de la seconde solutlon. 

Affolter: Der Antrag Arnold, zugleich Antrag der Minderheit, 
hat, wie ich es als Nicht-Kommissionsmitglied ansehe, 
einen formellen und einen materiellen Aspekt. Im ersten 
Punkt muss ich - das sage ich zum vornherein - Herrn 
Arnold recht geben, nämlich dass diese Formel in Absatz 1 
„für Zwecke, des Strassenwesens• Verwirrung schaffen 
könnte und auch überflüssig ist. Wir haben ja eine 
abschliessende Aufzählung In Litera a bis f und zudem -
Herr Gadlent hat schon darauf hingewiesen - ist sehr frag
lich, ob man die Litera c In der Fassung der Mehrheit, näm
llch Förderung des Huckepackverkehrs und des Transpor
tes begleiteter Motorfahrzeuge, überhaupt noch unter 
Zwecke des Strassenwesens subsumieren kann. Ich 
glaube, wir sollten zur Textgestaltung wirklich Sorge tragen; 
denn wir schaffen hier Verfassungsrecht! 
Die Mehrheit ist daher eingeladen, die Formulierung afür 
Zwecke des Strassenwesens• ohne Schaden fallen zu las
sen. Wenn sie es nicht tut, so bin ich überzeugt, dass im 
Differenzbereinigungsverfahren dieser Passus fallen muss 
und fallen wird. Ob übrigens Ausdrücke wie Huckepack, 
Eigentrassierung und ähnliches der Sprache unserer Ver
fassung gut anstehen, wage ich zu bezweifeln. 
Etwas anderes ist die materielle Komponente im Antrag 
Arnold, welche die Subsidiarität des Zuschlages ~etrifft. 
Hierzu möchte ich keine weiteren Ausführungen machen. 
Ich neige in diesem materiellen Punkt der Mehrheit zu, aus 
Gründen, die bereits vom Kommissionspräsidenten und von 
anderen Rednern erläutert worden sind. Ich möchte aber 
der Kommissionsmehrheit wirklich zu bedenken geben, ob 
nicht in Absatz 1 der Passus «für Zwecke des Strassenwe
sens» gestrichen werden könnte, ohne dass die Position 
der Mehrheit Abstriche erlitte. 

Generall, Berichterstatter: Ich habe von Anfang an gesagt, 
dass dieser Absatz 1 zu zwei Abstimmungen führen muss, 
zu einer ersten Abstimmung über diese Grundsatzfragen 
des Strassenwesens und zu einer zweiten über das Subsi
diaritätsprinzip, ja oder nein. Von mir wurd~ durchaus 
erkannt, dass diese Seite des Problems zu einer Diskussion 
führen könnte. 
Ich stelle den Antrag, über Absatz 1 zwei Abstimmungen 
durchzuführen. Es wird hier sicher zu einer Differenz mit 
dem Nationalrat kommen, und im Zuge des Differenzberei
nigungsverfahrens wird man noch Gelegenheit haben, die 
Formulierung gegebenenfalls präziser festzulegen. Ich 
beantrage Ihnen deshalb - sofern die Diskussion über die
sen ersten Absatz zu Ende geführt wurde -, diese zwei 
Abstimmungen durchzuführen. 

Bundesrat Rltschard: Ich will gerne zugeben, dass in den 
bundesrätlichen Beratungen, auch in den Überlegungen 
des Finanzdepartementes, die materiellen Überlegungen im 
Vordergrund standen. Uns ~eht es darum, dass der Zollzu
schlag zusammen mit der Anderung des Grundzolls erhal
ten bleibt. Die Juristen aus meinem Departement haben den 
Beisatz «für Zwecke des Strassenwesens» nicht als erheb
lich betrachtet, weil wir davon ausgegangen sind, dass 
sowohl der Vorschlag des Bundesrates als auch der Vor
schlag des Nationalrates von dieser Beschränkung ausge
hen und dass sie alles, was sie enumerieren, unter Stras
senzwecken auch subsumieren. Ich muss es ihren juristi
schen Gefühlen überlassen, ob sie hier der Fassung Ihrer 
Kommission oder der des Nationalrates zustimmen wollen. 

Le pr6sldent: Nous nous pronom;:ons d'abord sur l'alinea 1, 
dans la formulation de la majorite de la commission. Faut-il 
maintenir les termes d'uobjectlfs routlers• ou biffer ces 
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termes? Nous opposerons ensuite le resultat de ce vote a 
la formulatlon de la mlnorlte de la commlssion. 

Abstimmung - Vote 
Eventuell - A tltre prellminalre 
FOr den Antrag der Mehrheit 25 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit 
(ohne den Ausdruck «für Zwecke des Strassenwesens .. / 
sans les termes «objectlfs routiers•) 17 Stimmen 

Definitiv - Defln/tlvement 
FOr den Antrag der Mehrheit 
FOr den Antrag der Minderheit 

Art. 36ter Abs. 1 Bat. b 
Antrag der Kommission 
. . . des Baus der Hauptstrassen, die ... 

Art. 38 tar al. 1 let. b 
Proposition de /a commlssion 
b . ... construction des routes P,rincipales ... 

33Stlmmen 
11 Stimmen 

Genarall, Barlchterstatter: Bei Litera b geht es nur um 
Streichung - übrigens im Einverständnis mit dem Bundes
rat - des Wortes •übrigen•. 

Angenommen - Adopte 

Art. 38ter Abs. 1 Bat. c 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
... zur Förderung des HuckepackVerkehrs und des Trans
portes begleiteter Motorfahrzeuge, des Baus von Bahnhof
parkanlagen und der Trennung des Verkehrs; 

Minderheit I 
(Latsch, Cavetty, Meier) 

... von Niveauübergängen, Elgentrassierungen und andere 
bauliche Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrs
sicherheit sowie zur Entlastung der Strassen vom Schwer
verkehr; 

Minderheit II 
(Arnold, Aubert, Belser, Donze, Gadlent, Piller) 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Guntem 
... von Niveauübergängen, zur Förderung des Huckepack
verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge, 
sowie fOr andere Massnahmen zur Trennung des Verkehrs; 

Art. 38tar al. 1 let. c 
Proposition de /a commission 

Ma/orite 
... d'autres mesures favorlsant le ferroutage et le transport 
de vehlcules routlers -accompagnes, la constructlon de 
places de parc dans les gares et la sllparatlon des courants 
de trafic; 

Mlnorite J 
(Letsch, Cavelty, Meier) 
... des passages ä niveau, de l'lltabllssement de voles sepa
rlles alnsl que d'autres. travaux de constructlon destines a 
amellorer la securlte du traflc alnsi qu'a decharger las 
routes du trafic lourd; 

Minorlte II 
(Arnold, Aubert, Baiser, Donze, Gadlent, Piller) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Guntem 
. .. des passages a niveau, pour favorlser le ferroutage et le 
transport de vehlcules routiers accompagnes alnsi que 
pour d'autres mesures qui favorlsent ta separation des cou
rants de trafic; 

General!, Berichterstatter: Bel der Litera c liegen drei 
Anträge vor. Die Minderheit IJ übernimmt die Fassung des 
Nationalrates; die Mehrheit der Kommission möchte in der 
Aufzählung eingefügt haben: den Huckepackverkehr, den 
Transport begleiteter Motorfahrzeuge und ferner den Bau 
von Bahnhofparkanlagen. Sie präzisiert, dass diese Mittel 
auch der Trennung des Verkehrs dienen. Die Minderheit 1 
möchte das Wort «bauliche Massnahmen• eingefügt haben 
und die Aufzählung beschränken. 
Im Namen der Mehrheit der Kommission beantrage Ich 
Ihnen, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen . 

Letsch: Die Minderheit I hat Ihnen einen Antrag unterbrei
tet, der sich in drei Punkten vom Antrag der Mehrheit unter
scheidet. 
Der erste Unterschied - für mich persönlich der wichtigste 
- besteht genau in dem Wort, das auf der Fahne fehlt, Ihnen 
gestern aber in einem berichtigten Antrag verteilt worden 
ist. Aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, ist die
ses Wort weggefallen, nämlich das Wort «bauliche Mass
nahmen zur ..... , also nicht einfach Massnahmen generell, 
sondern «bauliche» Massnahmen. Diese Terminologie über
nimmt die Formulierung des Bundesrates: Auch Im Antrag 
des Bundesrates Ist von «baulichen Massnahmen» die 
Rede, Wenn wir das nicht einfOgen, so könnten beispiels
weise auch Massnahmen zur Tarifverbilligung, zum Beispiel 
im Huckepackverkehr, unter diesem Titel finanziert werden. 
Ich glaube, das ginge doch ganz deutlich zu weit. 
Der zweite Unterschied besteht darin, dass wir die Bahn
hofparkanlagen nicht aus Treibstoffzollerträgen finanzteren 
möchten, weil das eine Aufgabe ist, die die Benützer und 
nötigenfalls die Gemeinden zahlen sollen. 
Der dritte Unterschied besteht darin, dass wir eine etwas 
generellere Formulierung wählen. Wir sprechen nicht aus„ 
drückllch vom Huckepackverkehr, sondern von «Massnah
men zur Entlastung der Strassen vom Schwerverkehr» und 
von Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, 
darunter fällt auch die Begleitung dieser Transporte. Es ist 
eine etwas generellere, nicht so spezifische Formulierung, 
die vielleicht einem Verfassungstext besser ansteht. 
Aus diesen drei Gründen haben wir uns erlaubt, Ihnen einen 
abweichenden Antrag zu unterbreiten. 

Arnold, Sprecher der Minderheit II: Auch hier beantrage Ich 
Ihnen im Namen der Minderheit II Zustimmung zum Natio
nalrat. 
Sie sehen aus den Anträgen dieses Ringen um einzelne 
Begriffe. Die gleiche Diskussion fand schon in der national
rätlichen Kommission und im Nationalratsplenum statt. Der 
Nationalrat hat aber meines Erachtens die bessere Lösung 
gefunden als unsere Kommissionsmehrheit und als die Min
derheit 1. Anstelle einer eigenen Begründung zitiere ich das 
Votum von Herrn Kommissionspräsident Huggenberger im 
Natlonalrat, wie es im «Bulletin„ der Sommersession 1982, 
Seite 843, nachzulesen ist: «Bei Buchstabe c geht es um 
die Einführung neuer Verwendungszwecke. Einleitend wer
den hier auch noch die Massnahmen zur Aufhebung oder 
Sicherung von Niveauübergängen erwähnt, die bisher in 
einem eigenen Bundesbeschluss verankert waren.» Dann 
beim nächsten Alinea: «In der Kommission wurden sodann 
eine Reihe von weiteren Vorschlägen eingebracht, was für 
andere Massnahmen noch unterstützungswürdlg seien, so 
zum Beispiel Huckepack- und Grosscontainerverkehr - die
ser Antrag wurde mit 13 zu 2 Stimmen angenommen - wei
ter der Transport begleiteter Motorfahrzeuge durch Eisen
bahnalpentunnels. Auch dafür hat sich die Kommission ent
schieden, und zwar deutlich mit 17 zu 1 Stimme. und 
schliesslich bei Bahnhofparkanlagen mit 12 zu 5 Stimmen. 
Die Kommission wollte-aber nicht all diese weiteren Anträge 
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- vielleicht kommen jetzt noch weitere aus dem Rat - in die
ser Verfassungsbestimmung auflisten, damit diese Aufrei
hung nicht ins Uferlose wachsen würde. Daher nahm sie 
einen umfassenden Begriff für eine weitere Zweckbestim
mung in die Verfassung auf, der heisst: •Es sollen Massnah
men zu gegenseitigen Ergänzungen der Verkehrsmittel 
unterstützt werden., Unter diesen Massnahmen, indem sich 
die Verkehrsmittel gegenseitig unterstützen sollen, versteht 
die Kommission den Huckepack- und Grosscontainerver
kehr, den Transport begleiteter Motorfahrzeuge durch 
Elsenbahnalpentunnels und die Bahnhofparkanlagen.» 
Ich habe diesem Votum von Nationalrat Huggenberger 
nichts mehr beizufügen. 

Guntem: Grundsätzlich kann ich mich mit dem Vorschlag 
der Mehrheit einverstanden erklären, weil es mir richtig 
scheint, dass die einzelnen Massnahmen, für die Beiträge 
bezahlt werden können, die in der Vorlage aufgeführt wer-
den. 1 

Ich habe nur Bedenken in bezug auf die Bahnhofparkanla
gen. Durch deren Einbezug wird der Begriff der Subvention 
z.u weit geführt. Eine Subvention sollte grundsätzlich nicht 
einfach dann ausgerichtet werden, wenn sie nützlich ist 
oder der Bequemlichkeit dient, sondern es muss eine Not
wendigkeit vorliegen. Diese Notwendigkeit liegt meiner 
Ansicht nach bei der Subventionierung von Bahnhofparkan
lagen nicht vor, und zwar aus dem einfachen Grund, weil 
diese dort, wo sie nötig sind, seibsttragend gestaltet wer
den können. 
Bahnhotparkhäuser haben diesbezüglich infolge des hohen 
Benutzungsgrades, den sie aufweisen, keine abnormalen 
Probleme. Eine solche Subvention an Private und an öffent
liche Trägerschatten (es kämen ja auch private Trägerschaf
ten In Frage) scheint mir zu weit zu gehen. Der Bund 
müsste die richtige Verwendung dieser Beiträge kontrollie
ren. Er müsste sich also auch in das Tarifwesen einmi
schen, für Jedes einzelne Parkhaus je nach Ort, Lage und 
Zeit: es ist bekanntlich nicht das gleiche, ob Sie ein Park
haus In Zürich, Chur oder in Saas-Fee bauen. Er müsste die 
Eigentumsverhältnisse überwachen, Zweckentfremdungen 
verhindern und dafür sorgen, dass diese Gelder nicht miss
braucht werden. Das scheint mir zu weit zu gehen. Sie 
haben diese Einwände auch schon von Herrn Latsch 
gehört, und ich kann mich diesen absolut anschliessen. 
Wir sind gegenwärtig daran, ein neues Subventionsgesetz 
zu schaffen. Wir wollen dadurch unter anderem verhindern, 
dass der Bund von einem unklaren Subventionsbegriff aus
geht. Diesen Anforderungen einer Subvention entsprechen 
meiner Ansicht nach die Beiträge an Bahnhotparkhäuser 
nicht, so dass ich Ihnen beantragen muss, diesen Passus -
also den Beitrag an Bahnhofparkanlagen - aus der Vorlage 
herauszustreichen. 

Bundesrat Altschard: Wir glauben, dass die Fassung der 
ständerätlichen Kommission von der Sache her identisch ist 
mit den:i Antrag des Bundesrates und des Nationalrates, 
der «Ergänzung der Verkehrsmittel und Entlastung von 
Strassen» sagt und damit das gleiche meint. Die Minderheit 
spricht von Eigentrassierung. Eigentrassierung ist das glei
che wie Verkehrstrennung. Das ist sicher auch in der Fas
sung des Nationalrates mit «Entflechtung» enthalten. Aber 
nach Meinung der Minderheit Ihrer Kommission sind 
Betriebsbeiträge an 'den Huckepackverkehr nicht möglich. 
Die TCS-lnitiative ,würde das zulassen, wenigstens nach 
dem lnitlatfvtext, die Begründung lautet etwas anders. Auch 
Beiträge an den Transport begleiteter Motorfahrzeuge und 
der Bau von Bahnhofparkanlagen wären dann nicht mehr 
möglich. Zusätzlich findet sich im Antrag der Kommissions
minderheit die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Das 
sind die Unterschiede. · 
Wir glauben, dass die Fassung Ihrer Kommission gegen
über jener des Nationalrates den Vorteil hat, klarer zu sein. 
Bei der Fassung der Minderheit, mit ihren Betriebsbeiträgen 
und anderen jährlich wiederkehrenden Beiträgen, also nicht 
nur Baubeiträgen. geht es um eine grundsätzliche· Frage. 

52-S 

Der Bundesrat hat immer nur bauliche Massnahmen vorge
sehen. 

Latsch: Herr Bundesrat Ritschard sagt, der Bundesrat 
habe sich immer nur für bauliche Massnahmen ausgespro
chen. Dann kann er aber nicht der Mehrheit zustimmen, 
denn die Formulierung der Mehrheit - aandere Massnah
men zur Förderung des Huckepackverkehrs• - schliesst die 
Möglichkeit mit ein, Betriebsbeiträge zu gewähren. Das ist 
der entscheidende Punkt, weshalb ich dieser Formulierung 
in Übereinstimmung· mit dem Bundesrat nicht zustimmen 
kann. 

Abstimmung - Vote 
Erste Eventualabstimmung - Premier vote prellminaire 
Für den Antrag der Minderheit 1 25 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II 14 Stimmen 

zweite Eventualabstimmung - Deuxleme vote prellminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 19 Stimmen 
Für den Antrag Guntern 20 Stimmen 

Definitiv - Definitlvement 
Für den Antrag Guntern 
Für den Antrag der Minderheit 1 

Art. 36ter Bst. cl, e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 36ter let. d, e 
Proposltior, de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 36ter Abs. 1 Bst. f 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Minderheit 
(Cavelty, Arnold, Gadient) 

29 Stimmen 
10 Stimmen 

für Beiträge an die Kantone Urf, Graubünden, Tessin und 
Wallis für die dem internationalen Verkehr dienenden Alpen
strassen, und ... 

Art. 3eter al. 1 let. f 
Proposition de Ja commission 

Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Minorite 
(cavelty, Arnold, Gadient) 
Subventions aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et 
du Valais dotes de routes alpestres ... 

General!, Berichterstatter: Hier liegt ein Minderheitsantrag 
von Herrn cavelty vor. Er möchte die Alpenkantone nament
lich aufgezählt haben. In der Kommission wurde dieser 
Antrag mehrheitlich mit folgender Begründung abgelehnt: 
1. Es darf angenommen werden, dass die vier Alpenkan
tone mit Nationalstrassen richtig und leicht eruiert werden 
können. 
2. Wenn man schon die Alpenkantone mit internationalen 
Strassen in der Verfassung aufzählt, sollten aus Konse
quenzgründen auch die Namen der Kantone, die ohne 
Nationalstrassen sind, aufgezählt werden. Das wären vor
läufig noch beide Kantone Appenzeil und der Kanton Jura. 
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen, den Minder
heitsantrag abzulehnen. Es ist in der Eintretensdebatte 
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bereits gesagt worden, dass neuerdings die Beträge an die 
Alpenkantone in der Verfassung nicht mehr figurieren sol
len, sondern nunmehr· in der Gesetzgebung festgesetzt 
werden sollen. Ich hoffe, dass diese Gesetzgebung - und 
ich spreche hier nicht als Kommissionspräsident, sondern 
als Vertreter eines Alpenkantons - recht bald kommt, damit 
auch die vier Alpenkantone rasch in den Genuss dieser 
zusätzlichen Mittel kommen werden. Ich beantrage Ihnen, 
den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Cavelty, Sprecher der Minderheit: Wie Sie gehört haben, 
beantrage ich die Beibehaltung der namentlichen Erwäh
nung der Kantone Url, Graubünden, Tessin und Wallls für 
ihre internationalen Alpenstrassen. Es handelt sich um die 
Beibehaltung des bisherigen Textes von Artikel 36ter. Die
ser Artikel 36 löste im ~ahre 1958 den bisherigen Artikel 30 
in diesem Text ab, und der• Artikel 30 geht geschichtlich 
zurück auf die Entstehung der Eidgenossenschaft. Ich 
erlaube mir, Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, wieso 
es zu dieser namentlichen Aufzählung kam. Es geht da 
nicht nur um Geld, sondern auch um Geschichte. Ich habe 
den Kommentar Burckhardt vor mir, worin es heisst: «Als 
im Jahre 1871 ein neuer finanzieller Ausgleich zwischen 
Bund und Kantonen vorgeschlagen wurde, erschien es bil
lig, den ohnehin ärmeren Kantonen» - den vier, die ich 
erwähnt habe -, «die auf Ihrem Gebiet wichtige Alpenstras
sen gebaut und nun zu unterhalten hatten und die 1848 ihre 
zur Deckung dieser Kosten aufgestellten Wegegelder und 
Zölle gegen jährliche Entschädigungen umgetauscht hat
ten, diese Einnahmen nicht schlechthin zu entziehen.» Es 
wurde also diese Bestimmung im Jahre 1848 und im Jahre 
1871 in die BV aufgenommen. 
Dann folgte eine Diskussion Im Jahre 1925. BiJrcknardt 
schrieb dazu: «Die Bundesversammlung war ebenfalls der 
Ansicht, das bisherige Verhältnis der Entschädigungen 
untereinander ohne Rücksicht auf die Länge der Alpen
strassen in jenen Kantonen beizubehalten und ihnen den 
Charakter von Ablösung der früheren Zölle zu wahren ... 
Burckhardt interpretiert dann den Sinn dieser Bestimmung 
folgendermassen: .. wenn auch die Bundesverfassung 
selbst diese ausnahmsweise unterstützt und mit Rücksicht 
auf ihre Internationalen Alpenstrassen rechtfertigt, so ist 
damit nicht gesagt, dass dje angeführten Summen nur eine 
Entschädigung für die Kosten der Unterhaltung jener Alpen
strassen und für die Amortisation des Baukapitals sein sol
len, und noch weniger, dass sie in der Meinung der Verfas
sung von den vier Kantonen nur für diesen Zweck verwen
det werden dürfen. Die Kantone sollten weit mehr für die im 
Jahre 1848 weggefallenen Zolleinnahmen in gewissem 
Masse wie von 1848 bis 1874 weiter entschädigt werden ... 
Dies die kurze Geschichte dieser Bestimmung. 
Wie dieser Überblick zeigt, Ist die namentliche Nennung der 
vier Kantone demnach rechtlich und geschichtlich begrün
det. Ich bekämpfe deshalb die Weglassung dieser namentli
chen Aufführung. Zwar ist es gemäss Botschaft - und da 
gebe ich dem Kommissionspräsidenten recht - klar, dass 
auch in Zukunft nur diese vier Kar1tone mit dieser Litera f 
gemeint sind, abgesehen von den Kantonen ohne National
strasse, die da nicht zur Diskussion stehen. In der Kommis
sion hat Herr Bundesrat Ritschard ausdrücklich erklärt, 
dem sei auch in Zukunft so. Laut Protokoll hat Herr Bundes
rat Ritschard gesagt: «Man hat keine Sekunde daran 
gezweifelt, dass nur diese Kantone gemeint sind... Dann 
kam aber Herr Direktor Blerl, der ebenfalls in der Kommis
sion ausführte, natürlich seien vorläufig nur diese vier Kan
tone gemeint, es könnte aber sein, dass irgend einmal in 
einem anderen Kanton eine Alpenstrasse für den Internatio
nalen Verkehr errichtet werde, und dann wären auch diese 
Strasse und dieser Kanton dabei. 
Diese Argumentation verkennt die geschichtliche und 
rechtliche Entwicklung der namentlichen Aufzählung der 
Kantone. Darum muss ich an meinem Antrag festhalten. Er 
bedeutet ja keine Änderung, sondern eine Bestätigung der 
bisherigen Verfassungsbestimmung. Ich hoffe, mit diesem 
Antrag nicht nur jene, die für den rechtlichen Zusammen-

hang Sinn haben, zu gewinnen, sondern auch jene, die für 
die Geschichte etwas Verständnis haben. 

Bundesrat Rltschard: Ich halte meine Aussage aufrecht. 
Wir haben die Frage diskutiert: Wo soll eigentlich eine neue 
internationale Alpenstrasse - es geht um internationale 
Alpenstrassen - entstehen? Wir haben keinen Kanton 
gefunden, der eine solche bauen könnte. Vielleicht kann 
dies Glarus einmal mit der Panixerstrasse oder weiss ich 
was, aber das bleibt dann innerhalb der Schweiz, es gibt 
dann keine internationale Alpenstrasse. Es gibt keine sol
chen Möglichkeiten, so dass wir die Meinung haben, dass 
das, was Herr Cavelty will, eigentlich in der Fassung der 
ständerätlichen Kömmission enthalten sei. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 36ter Abs. 2 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 

23 Stimmen 
10 Stimmen 

Soweit der Ertrag des zweckgebundenen Grundzolls zur 
Sicherstellung der in Absatz 1 genannten Aufgaben nicht 
ausreicht, erhebt der Bund einen Zollzuschlag. 

Minderheit 
(Arnold, Baiser, Donze, Gadient, Piller) 
Streichen 

Art.36t&ral.2 
Proposition de la commission 

Majorite 
La Confederatlon preleve une surtaxe dans la mesure ou le 
produit des drolts de base affectes ne sufflt pas a garantir 
la reallsation des täches enumerees SOUS le 1er alinea. 

Minorits 
(Arnold, Baiser, Donze, Gadient, Piller) 
Biffer 

Le presldent: Vous avez deja lmplicitement pris une deci
sion au sujet de l'alinea 2 lorsque vous vous ätes pronon
ces au sujet du 1er alinea. Un membre de la minorlte ou du 
consell desire+li neanmoins s'exprlmer? 
Je constate que ce n'est pas le cas et considere l'alinea 2 
comme tacitement adopte. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja propositton de la majorite 

Übergangsbestimmungen - Dispositions transitoires 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Stuck/ 
Abs. 2 (neu) 
Bis zum Inkrafttreten der Gesetzgebung für den Unterhalt 
und Betrieb der Nationalstrassen gemäss Artikel 36bis 
Absatz 4 leistet der Bund an die Betriebs- und Unterhalts
kosten Beiträge in der Höhe derjenigen für den Bau. 

Art.18 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

· Proposition Stucki 
Al. 2 (nouveau) 
Jusqu'ä l'entree en vlgueur de la legislation sur l'entretlen et 
l'exploitatlon des routes nationales selon l'artlcle 36bis; 
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41' allnea. la Confederatlon versa des prestatlons aux frais 
::f'entretlen et d'exploitatlon de l'lmportance de ceux 
:onsentls ä la constructlon. 

4bs •. 1-AI. 1 

Angenommen -AdoptlJ 

Abs •. 2AI. 2 

General!, Berichterstatter: Ich habe in meinem Elntretens
votum bereits die Gründe angegeben, weshalb die stände
rätliche Kommission zum gleichen Schluss gekommen ist 
wie der Nationalrat. Die ständerätllche Kommission bean
tragt Ihnen mit sechs zu einer Stimme, bei einigen Enthal
tungen, Absatz 2 zu streichen. Die Kommission beantragt 
aber gleichzeitig eine Motion, auf die wir nachher zurück
kommen werden. 

Angenommen -AdoptlJ 

Abs. 2 (neu) Al. 2 (nouvesu) 

Stuckt: Mit meinem Antrag, in der Verfassungsvorlage im 
Rahmen der Übergangsbestimungen In diesem Artikel 18 
anstelle des soeben· gestrichenen Absatzes 2 einen neuen 
Text beizufügen, möchte Ich erreichen, dass ohne zeitli
chen Verzug unmittelbar nach Annahme der Verfassungs
vortage aus den Mitteln der Treibstoffabgaben Beiträge an 
die · Kosten des Unterhalts und Betriebs der Natlonalstras
sen geleistet werden können. Den Kantonen sollen damit 
sofort Beiträge zukommen, damit sie von den erheblichen 
und auch stark steigenden Unterhalts- und Betriebskosten 
entlastet werden. Die mit dem jetzigen Vorschlag mögliche 
Ausführungsgesetzgebung wird sonst derartige finanzielle 
Leistungen erst nach zwei, drei oder vfelteicht vier Jahren 
ermöglichen, vor allem, wenn dann in diesem Rahmen noch 
anspruchsvolle Gesetzgebungsprobleme mit Lastenvertei
lungsproblemen zwischen Bund und Kantonen entstehen. 
Mit diesem sofort anwendbaren Verfassungsrecht würde 
für die Gesetzesstufe überdies in diesem Punkt eine klare 
Vorentscheidung für den Unterhalt und Betrieb der Natio
nalstrassen getroffen, abgesehen von der erwähnten, zeit
lich früheren Entlastung der Kantone. Ich glaube, es sind 
vor altem drei Gründe, die für die Zustimmung zu einer sol
chen Übergangslösung sprechen. 
1. Es ist festzustellen, dass es von der Sache her durchaus 
begründet Ist, dass der Betrieb und Unterhalt der Natlonal
strassen aus den Treibstoffabgaben abgegolten werden. 
Nachdem in naher Zukunft die Vorschüsse des Bundes 
abgegolten sind - man spricht davon, dass sie im Jahre 
1983 abgegolten sind - und der Benzinzollzuschlag trotz 
der Reduktion der zweckgebundenen Anteile (von 60/40 
nun auf 50/50) neben den anderen Zielsetzungen für mehr 
als nur die Erstellung ausreicht, sollten wir die Gelegenheit 
zur sofortigen Entlastung der Kantone benützen. Dass dies 
sachlich gerechtfertigt Ist, geht überdies auch aus der Tat
sache hervor, dass die Automobilverbände dem neuen, In 
diese Richtung gehenden, ausweitenden Artikel 36bls nicht 
opponieren. 
2. Bei Annahme der Verfassungsvorlage kann vorläufig der 
Benzinzollzuschlag von 30 Rappen weiterhin erhoben wer
den. Artikel 36ter Absatz 2 in der ständerätllchen Fassung 
sieht vor, dass die Mittel nur soweit erhoben werden dür
fen, als sie für Zwecke - auch hier haben wir eine Modifika
tion vorgenommen - gemäss Artikel 36ter benötigt werden. 
Ohne Übernahme des Natlonalstrassenunterhalts werden 
sich selbstverständlich die Reservestellungen kumulieren, 
die über kurz oder lang für Strassenzwecke verwendet wer
den müssen, weil ja hier die Zweckbindung gilt. Ohne Über
nahme der Unterhaltsaufwendung würde längerfristig der 
Zollzuschlag höchstens sinken, ohne dass der Bund - das 
scheint mir das Entscheidende - wegen der gesetzlichen 
Zweckbindung aus diesen Geldern zuhanden der allgemei
nen Bundeskasse profitieren kann. Der Bund wird also 
durch diese Sofortleistung an die Kantone im Grunde 

genommen gar nicht tangiert, weil es sich um zweckgebun
dene Mittel handelt. 
3. Man muss sich auch die abstlmmungspolltlsche Situa
tion vorstellen. Wir haben gehört, dass die angekündigte 
Volksi!'lltlatlve über die Treibstoffabgaben zustande kommt. 
Die Initiative enthält bekanntlich mit der gleichen Zielrich
tung zugunsten der Kantone eine Sofortlösung im Rahmen 
der vorgeschlagenen Übergangsbestimmung. Ich meine, 
dass die Initiative damit eine Trumpfkarte In ihren Vorschlä
gen enthält, die für unsere Verfassungsvorlage gefährlich 
werden könnte, sofern wir nicht mit meinem Vorschlag 
gleichziehen und ebenfalls sofort anwendbares Verfas
sungsrecht bezüglich der Beitragsleistung an d!e Kantone 
schaffen. Ich nehme an und es ist davon auszugehen1 dass 
die Initianten es kaum unterlassen werden, auf ihre etwas 
sicherere Entlastung für den Bau und Unterhalt der Natlo
nalstrassen und ihre Vorteile für die Kantone deutlich hinzu
weisen. Ich meine, wir haben es heute noch in der Hand, 
durch die Annahme eines solchen Antrages die sonst ent
stehenden ungleichen Splesse gleich lang zu machen. 
zusammenfassend und abschllessend: Wenn wir dieser 
Übergangsbestimmung Artikel 18, mit diesem neuen 
Absatz 2, zustimmen, verbessern wir die Chancen unseres 
Verfassungsvorschlages in entscheidender Weise. Der 
Bund wird dadurch nicht tangiert. weil es sich ja um zweck
gebundene Mittel handelt, und zum Dritten können wir die 
Kantone ohne Zeitverzug In entscheidender Welse entla
sten. · 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Antrag zuzu
stimmen. 

Generall, Berichterstatter: Ich darf hier Im Namen der Kom
misslon reden, weil in der Kommission ein gleichlautender 
Antrag von Kollege Gadlent vorlag. Das Problem wurde 
deshalb eingehend behandelt. 
Gemäss Artikel 36bis Ziffer 5 der Bundesverfassung kann 
der Bund in besonderen Fällen nach den in Absatz 4 
genannten Richtlinien Beiträge an die Kosten des Betriebes 
und des Unterhaltes der Nationalstrassen leisten. Das ist 
eine Bestimmung. die heute gilt und die auch bereits zur 
Anwendung gelangt ist. Die Beitragssätze, die heute an die 
Unterhaltskosten ausgerichtet werden, sind wie folgt fest
gesetzt worden: Beim Betrieb von Tunneln für flnanzstarke 
Kantone 50 Prozent, für flnanzmittelstarke 65 Prozent, für 
flnanzschwache 80 Prozent, für Tunnels in den Städten 30 
bzw. 45 bzw. 60 Prozent, für Belagsemeuerung 50 bzw. 65 
bzw. 80 Prozent. Man hat Ausnahmeregelungen für die Kan
tone Nidwalden, Url und Tessin getroffen, hier wurden fol
gende Beitragssätze ausgerichtet: Für Tunnels zwischen 80 
und 90 Prozent, für offene Strecken hingegen 65 Prozent im 
Kanton Tessin, 80 Prozent Im Kanton Nidwalden und 90 
Prozent im Kanton Uri. 
Gemäss Antrag von Kollege Stuckl soll hier in den Über
gangsbestimmungen eine Regel aufgenommen werden, die 
bis zum Inkrafttreten der Gesetzgebung gelten soll und, 
was wichtig ist, sollen die Beiträge des Bundes an die 
Betriebs- und Unterhaltskosten in der gleichen Höhe aus
gerichtet werden wie die Beiträge an die Baukosten. Wir 
wissen Ja. dass letztere - Je nach Finanzstärke des Kantons 
- zwischen 60 und 97 Prozent betragen. Wenn man diese 
Formulierungen wählt, präjudiziert man, obschon es sich 
nür um eine Übergangsbestimmung handelt, die künftige 
Gesetzgebung. 
Ich habe schon ~orher gesagt, dass es von Vorteil sei, wenn 
kurz nach Annahme der Verfassungsänderung durch Volk 
und Stände die Anschlussgesetzgebung vorhanden wäre. 
Ich erneuere meinen Wunsch an den Bundesrat, dass diese 
Anschlussgesetzgebung so rasch als möglich dem Parla
ment unterbreitet wird, um keine Lücke entstehen zu las
sen. Das wäre vielleicht auch ein Grund, um den abstlm
mungspolltischen Überlegungen dieser Vorlage gerecht zu 
werden. 
In der Kommission wurde der Antrag Gadient mit 6 zu 3 
Stimmen abgelehnt, obschon auch in der Kommission von 
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seiten der Verwaltung gesagt wurde, dass sie keinen gros
sen Widerstand leisten würde, wenn man statt von fixen 
Beträgen, die nun Herr Stuckl in seinem Antrag übernimmt, 
von «angemessenen Beiträgen» reden würde. Aber der 
Antrag in diesem Sinne lag nicht vor, und ich muss -
gestützt auf den Beschluss der Kommission, auch wenn 
mein Kanton von diesem Vorschlag profitieren würde -; so 
objektiv und staatsfreundlich bin ich - Ihnen beantragen, 
den Antrag abzulehnen. 

Bundesrat Rltschard: Diese Anschlussgesetzgebung ist an 
sich einfach. Sie ist auch bereits konzipiert, und sie kann 
rasch erstellt werden. 
Ich bitte Sie, den Antrag auch deshalb abzulehnen, weil es 
zu einer ausserordentllch komplizierten Situation führen 
müsste, wenn die gleichen Sätze, wie sie für die Bauten gel
ten, bei der Subventionierung des Unterhalts angewendet 
werden müssten. Sie haben gehört, dass diese Subven
tionssätze für den Bau zwischen 60 und 97 Prozent 
schwanken. Es gibt Sonderregelungen - Herr General! hat 
es gesagt - für die Tunnels; es gibt andere Sonderregelun
gen, die man drei Kantonen bis jetzt gewährt hat. Das wäre 
vielleicht nicht einmal das Schlimmste, obschon es schwie
rig wäre, die höchsten Sätze dann auf ein vernünftiges 
Mass zu transferieren. Aber wenn Sie nun den Unterhalt 
von Natlonalstrassen nach den gleichen Grundsätzen wie 
den Bau subventionieren, dann müssten Sie selbstver
ständlich die Rechnungen, die für diesen Unterhalt anfallen, 
jedes Jahr kontrollieren; Jede Schaufel, jede Karrette, jeder 
Besen, der etwa gekauft wird, das ergäbe dann zum Teil 
eine seltsame Rechnung - natürlich nicht beim Kanton 
Zürich -. aber es gäbe schon solche Kantone, die würden 
uns da weiss Gott alles anhängen - auch Kantonssttassen
ausgaben ~. das dann schlussendlich vom Bund über diese 
relativ hohen Prozentsätze bezahlt werden müsste. 
Direktor Jakob hat es In der Kommission gesagt, dass man 
darüber mit den kantonalen Baudirektoren gesprochen 
hat. Wir müssen hier unbedingt zu Pauschalen kommen, zu 
KIiometerpauschaien. Hier gibt es tatsächlich Erfahrungs
zahlen genug, die uns erlauben zu sagen, dass man pro 
Kilometer Unterhalt eines Tunnels einen bestimmten Betrag 
auszahlt, wie hoch diese Pauschale auch sein wird; aber auf 
alle Fälle sollte man verhindern, dass das Amt für Strassen
bau da laufend die Rechnung für den Unterhalt kontroHleren 
muss. Das wäre sicher politisch richtig. Aber ich würde es 
für sehr gefährlich halten, hier jetzt eine Praxis aufzuziehen, 
bei der es ausserordentlich schwierig wäre, sie dann wieder 
auf vernünftige Dimensionen zurückzuführen. Es kann ja 
wirklich nur eine Pauschallerung in Frage kommen, wenn 
wir nicht einen · grossen Verwaltungsaufwand dafür aufzie
hen wollen. 
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag von Herrn Ständerat 
Stucki aus·dlesen Gründen abzulehnen •. lch verspreche ihm 
aber, dass diese Anschlussgesetzgebung einfach sein wird 
und dass sie rasch erstellt werden kann. Ich meine: Wenn 
man in Bam «rasch» sagt, ist das nicht immer so rasch, wie 
es in Zürich rasch ist, aber ich kann ihm versprechen, dass 
hier der allgemeine Wille besteht, diese Angelegenheit 
beförderllchst zu erledigen. · 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Stucki 
Dagegen 

Zlff. II 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Dieser Beschluss ... 

Abs. 2 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Ch. II 
Proposition de Ja commission 

11 Stimmen 
22Stlmmen 

Al. 1 
La present. .. 

Al. 2 
Le Conseil feoeral fixe la date de- l'entree en vigueur. 

General!, Berichterstatter: Ziffer II Absatz 2 ist neu. Die 
Kommission beantragt einen zweiten Absatz: «Der Bundes
rat bestimmt das Inkrafttreten ... 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Beschlussentwurfes 

Abschreibung - Classement 

34Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Le presldent: Nous pouvons ainsi classer, sl vous n'yvoyez 
pas d'ob]ectlon, la motion Riesen (11.301) sur l'entretien des 
routes nationales. II en est ainsi decide. 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Motionen der Kommission 

Trelbstoffzoflertrag. stirkung regionaler Strukturen 
Der Bundesrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zur 
Revision ·des Bundesbeschlusses über die Verwendung 
des für den Strassenbau bestimmten Anteils am Treibstoff
zollertrag vom 23. Dezember 1959 In dem Sinne einzubrin
gen, dass unter die Kategorie der Hauptstrassen auch sol
che Strassen fallen, die zur Erhaltung und Stärkung regio
naler Strukturen von wesentlicher Bedeutung sind. 

II 
Bund und Kantone. Aufgabenteilung 
Der Bundesrat wird beauftragt, in seinen Anträgen zur Neu
verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 
sowie zur Gesamtverkehrskonzeption den mit der Neurege-, 
lung des Treibstoffzolls erreichten Entlastungen der Kan
tone Rechnung zu tragen und ihnen in anderen Aufgaben
bereichen angemessene Mehrbelastungen zu übertragen. 

Motlons de la commlsslon 

Taxes sur les carburants. Renforcement des structures 
regionales 
La Conseil federal est prle de presenter un rapport et des 
propositlons sur la revlsion de l'arr~te federal du 23 decem
bre 1959 sur l'utillsatlon de la part du produit net des droits 
de base destlnee ä la constructlon des routes de teile 
maniere que les routes qul sont d'lmportance pour le maln
tien et le renforcement des structures regionales entrent 
egalement dans la categorie des routes prlncipales. 

II 
Conf6d6ratlon et cantons. Repartition des taches 
La Conseil federal est prle, dans ses proposltions concer
nant la nouvelle repartitlon des täches entre la Confedera
tlon et les cantons et la conception globale des ttansports, 
de tenir compte des allegements financlers que la nouvelle 
reglementatlon des droits de douane sur les . carburants 
apporte aux cantons et de leur transferer des charges sup
plementaires appropriees dans d'autres domaines. 

Motion I 

General!, Berichterstatter: Kurz zur ersten Motion (Treib
stoffzollertrag. Stärkung regionaler Strukturen): Ich habe 
bereits darauf hingewiesen, dass es in der nächsten Zelt 
nicht ohne weiteres auszuschllessen ist, dass dieses 
Hauptstrassennetz erweitert werden soll. In der Kommis
sion wurden auch von der Verwaltung gewisse •Zusicherun-
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gen gegeben, so dass die Kommission einstimmig die 
Uberweisung beantragen darf. 

überwiesen - Transmis 
An den Nationalrat - Au Conseil national 

Motion II 

General!, Berichterstatter: Umstritten war hingegen die 
Überweisung der zweiten Motion (Bund und Kantone. Auf
gabenteilung). Sie wurde schlussendlich mit 7 zu 4 Stim
men überwiesen. Ich habe bereits darauf hingewiesen: 
Nachdem wir bei den Übergangsbestimmungen Absatz 2 
gestrichen haben, hat die Kommission als Absichtserklä
rung diese Motion eingereicht, um zu zeigen, dass die stän
derätllche Kommission das Problem der «Schenkung» -wie 
Herr Bundesrat Rltschard gesagt hat - von 400 MIiiionen an 
die Kantone nicht ohne Reaktion zur Kenntnis genommen 
hat. Deshalb bekundet sie durch diese Motion ihre Absicht, 
Mittel und Wege zu suchen, um diese Kompensation im 
Zuge der Verständigung zwischen Bundesbehörden und 
kantonalen Behörden zu erreichen. Im übrigen wurde uns 
bereits auch gesagt, dass demnächst mit den Kantonen 
Kontakte aufgenommen werden sollen, um diese Seite des 
Problems nochmals zu erörtern. 
Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen der Mehrheit der 
Kommission die Überweisung dieser Motion. 

Meier: Ich beantrage Ablehnung der Motion II. Damit lehne 
ich nicht grundsätzlich ab, die den Kantonen zusätzlich 
zufllessenden Mittel Im Rahmen der finanziellen Auseinan
dersetzung zwischen Bund und KantQnen zu berücksichti
gen. In der Gesamtverkehrskonzeption zum Beispiel, wie es 
dle Motion auch vorsieht, scheint mir eine solche Lösung 
durchaus möglich. Hingegen mache ich grösste Bedenken 
geltend, eine Kompensation bei d~r Aufgabenteilung zu 
suchen. Das könnte beide Vorlagen (Aufgabenteilung und 
Treibstoffzollzuschiäge) nur belasten. Bei der Neuverteilung 
der Aufgaben übernehmen die Kantone schon rund 200 Mil
lionen Mehrbelastung, und der Finanzausgleich ist neu dar
auf ausgerichtet. Weiter zu gehen scheint derzeit nicht 
möglich. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die Mehrbela
stungen der Kantone auf anderen Gebieten aller Voraus
sicht nach bei weitem nicht identisch sind mit den Mehrein
nahmen aus Treibstoffzöllen, was zu Ungerechtigkeiten füh
ren kann und neue Probleme aufwirft. 
Auch sollte in der Frage der Kompensation nicht einseitig 
nur vom Bund dekretiert werden, sondern In Absprache mit 
den 26 für die Kantonsfinanzen verantwortlichen Stellen, 
inbegriffen kantonale Parlamente. Der Bundesrat schreibt 
selbst in seiner Botschaft (Seite 9 Ziff. 134): «Insbesondere 
erweist sich das Aushandeln und Bestimmen von Kompen
sationsobjekt und Kompensationssumme als recht schwie
rig. Leistung und Gegenleistung müssen jedenfalls in einem 
dauerhaften Gleichgewicht zueinander stehen. Die Frage 
der Kompensation wird indessen noch zu prüfen sein.» Eine 
Kompensation zum Beispiel beim Ertrag der Schwerver
kehrsabgabe würde ebenfalls einen gangbaren Weg dar
stellen. Wir sind in letzter Zeit allzu oft Gefangene unserer 
eigenen Motionen geworden, so dass wir uns nicht weiter 
die Hände binden sollten und uns einseitig nur auf die Auf
gabenteilung und/oder Gesamtverkehrskonzeption festle
gen. 
Ich erkläre ausdrücklich, dass die Ablehnung der Motion 
nicht die Ablehnung jeglicher Kompensation darstellen soll. 
Aber wir müssen alle Möglichkeiten offenlassen, um zwi
schen Bund und Kantonen zu einer gerechten und vertret
baren finanziellen Flurbereinigung zu kommen; die in der 
Motion festgelegten Wege sind ja nicht verbaut. Lehnen Sie 
daher die Motion II ab. 

Letsch: Herr Egli hat in der Eintretensdebatte gesagt, eine 
Motion sei deshalb nicht nötig, weil der Bundesrat ja ohne
hin der Leidenschaft fröne, die Kantone mehr zu belasten. 
Nun scheint mir aber, dass eine Motion nicht nur den Bun-

desrat verpflichtet, sondern eigentlich auch das Parlament, 
das diesen Auftrag erteilt, verpflichten sollte. Ein Test dar
über, ob hier in diesem Saal dieselbe Leidenschaft diesbe
züglich besteht, wie sie der Bundesrat hat, wäre meines 
Erachtens nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Diskussionen 
in Zusammenhang mit der Aufgabenteilung wertvoll, die 
Herr Egll in unserer Kommission auch miterlebt. Persönlich 
bin ich aus drei Gründen der Meinung, dass wir dieser 
Motion zustimmen sollten. 
Erstens steht sie nicht im Widerspruch zu dem, was wir 
soeben bei Artikel 36ter beschlossen haben. In der Kom
mission haben einzelne Mitglieder gesagt, es sei doch 
widersprüchlich, wenn man jetzt aus Treibstoffzollerträgen 
die Kantone besser dotiere, sie gleichzeitig aber verpflichte, 
in anderen Bereichen dann wieder für Kompensation zu 
sorgen. 
Meines Erachtens ist das deshalb nicht widersprüchlich, 
weil die Zuweisung höherer Treibstoffzollerträge nicht 
finanzpolitischen Erwägungen entspringt, sondern aus ver
kehrspolitischen Gründen richtig ist. Der Grundsatz der 
Eigenwirtschaftlichkeit erfordert, den Ertrag der Verkehrs
abgaben dort einzusetzen, wo die entsprechenden Kosten 
anfallen. Wenn wir bei konsequenter Befolgung dieses 
Grundsatzes die Kantone nun stärker dotieren, so ist eine 
angemessene Kompensation in anderen Bereichen jeden
falls dann nicht widersprüchlich, wenn die Kantone insge
samt eine Entlastung auf Kosten des Bundes nicht nötig 
haben. 
Der zweite Grund: Aus finanzpolitischen Gründen drängt 
sich im heutigen Zeitpunkt eine Entlastung der Kantone 
nicht auf, weil deren Finanzlage, insbesondere auch jene 
der Gemeinden, sich als Ganzes wesentlich besser präsen
tiert als jene des Bundes. 1.ch erwähne nur stichwortartig 
die besseren Haushaltabschlüsse der letzten Jahre, die 
Rückbildung der Schulden und die Senkung der Steuern, 
die vor allem in Gemeinden möglich war. Der Unterschied 
zum Bund dürfte auch in den nächsten Jahren bestehen 
bleiben. Deshalb ist die grundsätzliche Forderung - und nur 
darum geht es heute - nach angemessener Kompensation 
nicht widersprüchlich, sondern folgerichtig. Ich glaube 
auch, diese Motion präjudiziert nicht - wie das die Finanzdi
rektorenkonferenz offenbar- befürchtet und wie es auch 
Herr Guntern gesagt hat - die zu Recht geforderte Gesamt
schau über die finanziellen Verflechtungen und Entflechtun
gen zwischen Bund und Kantonen. Sie lässt ferner genü
gend Raum für den immer wieder grosszügig erfolgten Aus
bau des Finanzausgleichs zugunsten der finanzschwachen 
Kantone. 
Der dritte Grund: Es besteht zwischen dem von uns abge
lehnten Artikel 18 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen 
und der Motion doch ein ganz wesentlicher materieller 
Unterschied. Nach Meinung des Bundesrates würde näm
lich die verstärkte Beteiligung des Bundes an den Strassen
kosten voraussetzen, dass diese den Bund in anderen 
Bereichen angemessen entlasten. Was das heisst, steht in 
der Botschaft: «Solange dies nicht erfolgt ist, können die 
Mittel vom Bund zurückgestellt werden.» Die Kantone 
wären also gar nicht in den Genuss dieser Mittel gekom
men, bis Kompensationen in Rechtskraft erwachsen wären. 
Hier ist natürlich die Motion wesentlich milder. Nach unse
rer Meinung entsteht der Anspruch der Kantone auf die 
höheren Leistungen gemäss Artikel 36 mit dem Inkraftset
zen dieses Beschlusses. Die Motion signalisiert die Kom
pensation im Rahmen der Aufgabenneuverteilung und der 
Gesamtverkehrskonzeption an. Sie setzt ein Ziel, sie erteilt 
einen verbindlichen Auftrag, allerdings nicht für die erste 
Phase der Neuverteilung der Aufgaben, die gegenwärtig 
diskutiert wird, sondern für spätere Phasen. Sie ist gerade 
deshalb auch allgemein gehalten, so dass die Befürchtun
gen von Herrn Meier meines Erachtens nicht begründet 
sind. Die Motion schafft vielmehr einen gewissen Manö
vrierraum und verbessert damit die Voraussetzungen, um 
bei späteren Etappen der Aufgabenteilung und der Gesamt
verkehrskonzeption sach9.erechte Lösungen zu realisieren. 
Ich bitte Sie deshalb um Ubei'Weisung dieser Motion. 
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Bundesrat Rltschard: Nur zwei Bemerkungen, Herr Stände
rat Meier. Sie haben beim Beschluss über das Sparpaket 
auch beschlossen, dass das Problem der Stempelabgabe 
und des Kantonsanteils am Alkoholertrag im Zusammen
hang mit der Aufgabenteilung gelöst werden soll. Es ist also 
durchaus nicht systemwidrig. Mir scheint es wirklich, dass 
hier das gleiche auch gelten kann. Wenn man den Kantonen 
400 Millionen Franken neu gibt. die sie bis jetzt aus ihren 
Mitteln bezahlen mussten. dann kann man erwarten. dass 
sie diese 400 Millionen oder zuallermindest einen grösseren 
Teil davon wieder kompensieren. Man darf nicht sagen, der 
Bund diktiere hier etwas. Die Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen dem Bund und den Kantonen ist ein Gemein
schaftswerk. Die Kantone sind hier in die Willensbildung in 
bezug auf alle diese Beschlüsse mit einbezogen. Es gibt 
Koordinationskonferenzen, und. die Kantone arbeiten da, 
wie wir hörten, sehr positiv mit. Selbstverständlich werden 
die eidgenössischen Räte und das Volk das letzte Wort 
haben. Mit dieser Zusammenarbeit. wie sie jetzt bei dieser 
Aufgabenteilung eingerichtet worden ist. werden gerechte 
und vertretbare Lösungen gefunden. Man sollte nicht jetzt 
für diesen Zweck neue Gremien oder neue Institutionen 
schaffen, die nach diesen gerechten und vertretbaren 
Lösungen suchen. Diese sind dort, wo man zurzeit diese 
Aufgabenteilung diskutiert. Im übrigen schliesse ich mich 
dem an, was Ständerat Latsch soeben gesagt hat. Ich 
glaube, es ist sicher vertretbar, diese Kompensation anzu
streben. 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme der Motion II 
Dagegen 

11 Stimmen 
21 Stimmen 

1-o 

0 
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Beschluss des Ständerates vom 21. September 1982 
06clslon du Conseß des Etats du 21 septembre 1982 

Huggenberger, Berichterstatter: Nach der speditiven 
Behandlung auch durch den Ständerat haben wir heute das 
Differenzbereinigungsverfahren vorzunehmen mit dem Ziel, 
dieses flnanZiell wichtige Geschäft in dieser Session zu ver
abschieden, wodurch die Volksabstimmung Ende Februar 
des nächsten Jahres möglich wäre. Das ist ja auch das Ziel 
der Konferenz der Fraktionspräsidenten. 
Unsere Kommission beantragt Ihnen eine Lösung, die auch 
vom Ständerat angenommen werden sollte, womit dann das 
zeitlich gesteckte Ziel erreicht werden könnte. Nach der 
Behandlung im Ständerat war In den Zeitungen eine 
gemeinsame Erklärung des WWF, des VCS, der Schweizeri
schen Gesellschaft für Umweltschutz und der Energiestif
tung zu lesen, wonach der Ständerat mit dieser neuen 
Lösung einen unwürdigen Kniefall vor dem TCS vollzogen 
habe. Davon kann keine Rede sein. Richtiger dürfte eine 
andere Schlagzeile sein, man sei dem TCS ein wenig entge-
gengekommen. · 
Der Ständerat hat also keinen Kniefall gemacht, und auch 
wir werden selbstverständlich keinen Kniefall machen. Wir 
werden aber dem Ständerat die ·Reverenz erweisen. wenn 
er im Ringen um eine tragbare und verantwortbare Lösung 
Vorschläge unterbreitet, die uns einen Schritt weiterbrin
gen. Das hat der Ständerat getan. Die vom Nationalrat 
beschlossene Fassung des Bundesbeschlusses über die 
Neuregelung bei den Treibstoffzöllen wollte einmal festhal
ten am Zollzuschlag von 30 Rappen - das ist unbestritten 
und wird übrigens auch von Automobilverbänden nicht 
bestritten-; dann an einer grösstmöglichen Zweckauswei
tung auch für den Umwelt- und Landschaftsschutz. ferner 
wollte sie zur Entflechtung des Verkehrs und zur Entlastung 
vom Schwerverkehr beitragen, aber sie wollte keine direk
ten Beiträge zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, 
weil das einfach nicht realisierbar gewesen wäre. 
Von diesem Konzept gingen wir aus, und von diesem Kon
zept geben wir nichts preis. Wo sind nun die Differenzen, 
die es zu bereinigen gibt? In der ersten Differenz geht es 
um die Rangordnung In der Aufzählung Grundzoll/Zollzu
schlag in der Verfassung. Der Ständerat hat wieder die 
Rangordnung vorgenommen, wie sie heute schon In der 
Verfassung steht. Nach beiden Varianten, also nach der 
Variante, die wir ursprünglich hatten, wie j~tzt nach derjeni
gen des Ständerates, ist in Artikel 18 der Ubergangsbestim
mungen festgehalten, der Zollzuschlag betrage 30 Rappen 
und könne durch die Gesetzgebung geändert werden. Nach 
diesen beiden Varianten (Nationalrat/Ständerat) können die 
Gelder nur zweckgebunden ausgegeben werden im 
Umfang dieser 30 Rappen, die allenfalls später einmal durch 
die Gesetzgebung herabgesetzt werden könnten. 
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Die Fassung des Nationalrates sprach vom Zollzuschlag 
plus halben Grundzoll, die zu verwenden seien; der Stände
rat stellt den halben Grundzoll an erste Stelle plus zusätz
lich den ganzen Zollzuschlag. Die Berechtigung zur Einkas
sierung des Zollzuschlages wird in Absatz 2 umschrieben. 
Der Fassung des Ständerates, die deutlicher zeigt, dass der 
Zollzuschlag subsidiär zum Zuge kommt, also ein Zuschlag 
ist, wenn der Grundzoll nicht ausreicht, hat unsere Kommis
sion mit 14 zu 5 Stimmen zugestimmt. Das Wort «allfälliger• 
Zollzuschlag haben wir gestrichen, weil es nicht von Bedeu
tung Ist. Es ergibt sich aus Absatz 2, dass dieser Zollzu
schlag nur allfällig zum Zuge kommt. Im Grunde genommen 
handelt es sich also nicht um materielle Differenzen, son
dern um eine Gewichtung, welcher Ausdruck zuerst in der 
Verfassung erwähnt werden soll. 
Der zweite Differenzpunkt betrifft die Generalklausel, über 
die wir auch schon diskutiert haben. Wir hatten auf eine 
Generalklausel verzichtet in der Meinung, die enumerative 
Aufzählung all der Zwecke, für welche die Gelder verwendet 
werden können, genüge, und es sei nicht notwendig, noch
mals eine generelle Umschreibung vorzunehmen. Der Stän
derat ist anderer Ansicht. Er glaubt, die Generalklausel 
habe ihren Platz, und zwar hatte er die Formulierung 
gewählt •für Zwecke des Strassenwesens». Er hat dies vor 
allem auch deshalb als richtig erachtet, dass man, wenn 
sich bei der Auslegung der enumerativ aufgezählten 
Zwecke allenfalls Fragen steilen könnte, auf diese General
klausel zurückgreifen könnte. Der Ständerat hat dem Prin
zip einer Generalklausel mit 33 zu 11 Stimmen zugestimmt; 
er hält also daran eindeutig fest. 
Es kam aber auch in einigen Voten im Ständerat zum Aus
druck, dass die Formulierung «für Zwecke des Strassenwe
sens„ nicht glücklich sei, und man erwartete in den Voten 
ausdrücklich, dass allenfalls im Dlfferenzbereinlg1,mgsver
fahren der Nationalrat eine bessere Formulierung finden 
könnte. Unsere Lösung lautet: «für Aufgaben im Zusam
menhang mit dem Strassenverkehr•. 
Unsere Kommission hat dem Prinzip einer Generalklausel in 
der Fassung, wie ich sie Ihnen jetzt geschildert habe und 
die auch auf dem Papier festgehalten ist, das Ihnen ausge
teilt wurde, mit 14 zu 1 Stimme zugestimmt. Im Grunde 
genommen ist auch das keine wesentliche Änderung, denn 
entscheidend ist die enumerative Aufzählung der Zwecke, 
an der im Prinzip ja der Ständerat wie der Nationalrat fest
gehalten haben. 
Der dritte Differenzbereinigungspunkt betrifft Litera c. Wir 
hatten seinerzeit, wie erwähnt, in Litera a bis f alle Zwecke 
aufgelistet; lediglich in Litera c hatten wir wieder leicht 
zurückbuchstabiert, indem wir drei Zwecke, nämlich den 
Huckepack- und Grosscontalnerverkehr, den Transport 
begleiteter Motorfahrzeuge durch Eisenbahnalpentunnels 
und die Förderung von Bahnhofparkanlagen eingepackt 
haben in die Umschreibung ufür Massnahmen zur Förde
rung der gegenseitigen Ergänzung der Verkehrsmittel ... Mit 
dieser Formulierung konnte sich der Ständerat nicht einver
standen erklären; sie war ihm zuwenig genau. So hat er 
enumerativ an dem festgehalten, was wir darunter mit der 
allgemeinen Umschreibung verstanden haben. Ich musste 
ja hier Im Rat im Namen der Kommission noch ausdrücklich 
erklären, was wir unter diesem Begriff verstehen. Der Stän
derat spricht nun wieder ausdrücklich vom Huckepackver
kehr und vom Transport begleiteter Motorfahrzeuge, hat 
aber umgekehrt die Bahnhofparkanlagen wieder herausge
strichen, allerdings mit einem sehr knappen Abstimmungs
ergebnis, nämlich mit 20 zu 19 Stimmen. 
Weiter hat der Ständerat noch unsere Formulierung „Ent
flechtung des Verkehrs• In „ Trennung des Verkehrs» umge
wandelt. Aber auch das ist natürlich praktisch keine Diffe
renz. 
Unsere Kommission schlägt Ihnen vor, am Huckepack- und 
Grosscontainerverkehr festzuhalten, aber unter der geläufi
gen Sammelbezeichnung. dem anerkannten technischen 
Begriff „Förderung des kombinierten Verkehrs». Unter die
sem kombinierten Verkehr wird der Transport von Gütern in 
Kombination von Strasse und Bahn verstanden. Das soll 
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also gemäss Fachleuten ein fester Begriff sein. Damit sind 
dann Huckepack- und Grosscontainerverkehr gemeint. 
Diese Begriffe möchte man aus sprachlichen Gründen nicht 
geme In die Verfassung aufnehmen. 
Unsere Kommission hält sodann fest an der Förderung von 
Bahnhofparkanlagen, und· zwar mit 12 zu 5 Stimmen. 
Gedacht wird dabei weniger an Parkanlagen in den Städten, 
die sich ja meistens aufgrund des Verkehrsaufkommens 
selbst finanzieren können, sondern vor allem auch an Park
anlagen in Bahnhöfen in kleineren Orten, die eben für den 
Bahnkunden von Bedeutung sind. Auf die generelle 
Umschreibung «Entlastung von Strassen» hat der Ständerat 
verzichtet, weil sie zu ungenau und im Prinzip ja in den übri
gen enumerativen Aufzählungen enthalten ist. Unsere Kom
mission beantragt Ihnen die Fassung von Litera c gemäss 
dem ausgeteilten Papier: .. zur Förderung der Niveauüber
gänge, zur Förderung des kombinierten Verkehrs, des 
Transports begleiteter Motorfahrzeuge und des Baus von 
Bahnhofparkanlagen sowie für ..... 
Nun noch die vierte Differenz: Im Ständerat hat Ständerat 
Aubert beantragt, unter Ziffer 2 des Bundesbeschlusses sei 
aufzunehmen, der Bundesrat bestimme den Zeitpunkt des 
lnkrafttretens. Dieser Änderung hat die nationalrätliche 
Kommission mit 11 zu 5 Stimmen zugestimmt, wobei wir an 
dieser Stelle nochmals ausdrücklich den Wunsch an den 
Bundesrat aussprechen möchten, dass die Anschlussge
setzgebung bald vorgelegt wird. 
Schliesslich hat der Ständerat noch einer Motion zuge
stimmt. Es waren von der Kommission zwei Motionen vor
gelegt worden. Eine wurde abgelehnt. Es steht nun noch 
eine zur Diskussion, mit der angestrebt wird, unter die 
Kategorie der Hauptstrassen auch solche Strassen einzu
reihen; die zur Erhaltung und Stärkung regionaler Struktu
ren von wesentlicher Bedeutung sind. Diese Motion war im 
Ständerat unbestritten. Es geht ja hier darum, dass der 
Bundesrat im Rahmen der Gesetzgebung die Hauptstras
sen bezeichnet und Im Einvernehmen mit den Kantonen 
festsetzt. 
Nach dieser Auslegeordnung der Differenzen sehen wir, 
dass diese Differenzen in den Auswirkungen doch eher 
sehr bescheiden sind. Und es Ist zu hoffen, dass die gros
sen und kleineren Verbände, die Partlkularlnteressen vertre
ten, sich doch noch auf diese ausgewogene Mittellösung 
einpendeln und dieser zustimmen werden im Interesse 
unserer gemeinsamen Aufgabe, die wir hier verwirklichen 
wollen. Der Bundesrat hat sich im Ständerat dem Antrag 
der ständerätlichen Kommission angeschlossen. Nach sei
nen Äusserungen in unserer Kommission ist anzunehmen, 
dass er auch der Fassung, wie wir sie Ihnen nun vorschla
gen, zustimmen wird. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Le Conseil des Etats a 
adopte des dlspositions clalres pour la nouvelle rltglemen
tatlon des droits de douane sur les carburants. Comme 
notre conseil, lä ConseU des Etats a biffe l'alinea 2 de l'arti
cle 18 des dlspositlons transltolres, propose par le Conseil 
federal, qul traitait de la compensation equitable des can
tons dans d'autres domalnes. Le Conseil des Etats a pre
cise en outre le caractere subsldlalre du prelevement de la 
surtaxe. Notre commisslon a siege le 27 septembre. Le 
resultat de nos dellberatiOns a fait apparattre une large 
identite de vues avec le Conseil des Etats. Nous avons 
approuve l'allnea 2 nouveau de l'artlcle 36ter. Je rappelle que 
cet atlnea 2 stlpule que la Confederation preleve une sur
taxe dans la mesure ou le produit des droits de base affec
tes ne suffit pas a garantlr la realisatlon des täches enume
rees au premler alinea. Nous avons adopte le prtnclpe de la 
subsidlarlte du prelevement de cette surtaxe par quatorze 
voix contre cinq; c'est donc une majorite claire pour une 
disposition importante. 
II subsiste trois divergences a l'artlcle 3ßter, atlnea 1er: une 
ata premlere phrase de cet atlnea et deux a,. la lettre c. 
Comme la divergence de la premiere phrase est, en quel
que sorte, le resultat du llbelle de la lettre c, nous pren-

drons tout d'abÖrd celle-ci pour definir les divergences 
entre le Conseil des Etats et notre commission. 
A la lettre c, le Conseil des Etats a voulu favoriser le ferrou
tage. II nous a semble que l'on pouvalt quelque peu elargir 
en parlant de trafic combine, ce qul signifle, d'une part, le 
ferroutage et, d'autre part, l'encouragement du trafic par 
grands containers. Cette liste n'est pas exemplative, eile 
est exhaustlve. II s'agit, encore une fois, de parler unique
ment du ferroutage et du trafic des grands containers dans 
les limites de cette notion de trafic combine. 
Le Conseil des Etats a refuse le prlncipe de l'encourage
ment de la constructlon de places de parc dans les gares, 
estimant que cette notion etait quelque peu vague et qu'elle 
pouvait entrainer la Confederation dans des depenses 
importantes. La commission du Conseil national estime que 
cette dlspositlon doit subsister, qu'II s'aglt d'un moyen utile 
d'encourager 1a complementartte des moyens de transport 
par un investlssement en faveur de la route mais qui profite 
aussi au rall en favorlsant les lialsons ferroviaires intervilles. 
Sur ce point, nous persistons et nous slgnons par douze 
voix contre cinq. Nous avons bon espoir de l'emporter car, 
au Conseil des Etats, cette suppression de l'encourage
ment a la constructlon de places de parc aux abords des 
gares n'a ete votee que par vingt voix contre dlx-neuf. Un 
conselller aux Etats nous a d'ores et dejä dit qu'il s'etait 
trompe dans son vote et que la majorlte eüt change de 
camp s'il avait vote selon ses Intentions! 
La premiere phrase de l'alinea 1er est modiflee dans la ver
sion de la commisslon du Conseil national pulsque l'on dit 
que la Confederation utilise, pour des täches en rapport 
avec·1e trafic routler, la moitie du produit net, etc. La version 
du Conseil des Etats stlpule que la Confederation utilisera 
ce produit pour financer des objectlfs routlers. Cette dls
tlnctlon est, en fait, aussl le resultat d'hesltatlons au Conseil 
des Etats. Est-ce que le ferroutage est un objectlf routler? 
Est-ce que l'on ne devralt pas ptutöt parler de täches en 
rapport avec ie trafic routier? C'est la reponse de la com
misslon, c'est une preclslon qui nous parait utile: mals nous 
observons aussl que cela ne signifle pas qua des subven
tlons dlrectes ou indlrectes seront versees aux transports 
publics; l'argent provenant de la raute contlnuera d'aller 
unlquement ä la route. 
Enfin, le Conseil des Etats a vote une motlon. Nous n'en 
avons pas debattu an seance de commlsslon; j'en parteral 
donc ä titre personnel. Elle prevoit que les routes qui sont 
importantes pour le malntien et le renforcement des struc
tures regionales dolvent entrer egalement dans la categorie 
des routes prlncipales. Eh bien! apres le debat d'hier sur la 
situatlon economlque, j'estime que sl cette motion n'exis
tait pas il faudrait l'lnventer car elle va tres exactement dans 
le sens des preoccupations · dont il a ete fait etat hier; il 
s'aglt de contrlbuer au reequillbrage economique des 
reglons an declln. Je vous invite, par consequent, a voter en 
faveur de cette motion. 
En conclusion, la nouvelle reglementation des drolts de 
douane sur les carburants dans la version que nous vous 
proposons - eile est tres proche de celle du Conseil des 
Etats - est importante pour la Confederation, les cantons et 
les communes, les usagers de la route, mais aussi pour 
l'ensemble des citoyens; la version proposee par la com
mlsslon du Conseil national a le marlte de la clarte. Je crois 
que c'est important avant la votatlon federale du 27 fevrter 
prochain. 

Präsidentin: Das Wort zu den Differenzen hat Herr Bundes
rat Ritschard. - Er verzichtet. 
Wir kommen zur Bereinigung der Differenzen. 

Art. 36tar 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 Einführungssatz und Bst. c 
1 ••• und den gesamten Ertrag eines Zollzuschlages wie 
folgt für Aufgaben im Zusammenhang mit dem Strassenver
kehr: 
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a. .. . 
c ... von Niveauübergängen, zur Förderung des kombinier-
ten Verkehrs, des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge 
und des Baues von Bahnhofparkantagen sowie für ... 

Für den Rest von Art. 36ter und Ziff II: Zustimmung zum 
Beschluss des Ständerates 

Art. 36ter 
Proposition de la commission 

Al 1 phrase introductive et /et. c 
' La Confederation utilise pour des täches en rapport avec 
le traflc routier 1a moitie du prodult net des droits de base et 
la totatlte d'une surtaxe comme il suit: 
a . ... 
c. . .. des passages ä niveau, pour favoriser ie traflc com
bine, le transport de vehicuies routiers accompagnes et la 
construction de places de parc dans les gares ainsi que 
pour ..• 

Pour le reste de l'art. 3(Jler et eh. II: Adherer a la decision du 
Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Motion des Ständerates (Kommission) 
Trelbstoffzoflertrag. Stärkung regionaler Strukturen . 
Der Bundesrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zur 
Revision des. Bundesbeschlusses über die Vel'Wendung 
des für den Strassenbau bestimmten Anteils am Treibstoff
zollertrag vom 23. Dezember 1959 in dem Sinne einzubrin
gen, dass unter die Kategorie der Hauptstrassen auch sol
che Strassen fallen, die zur Erhaltung und Stärkung regio
naler Strukturen von wesentlicher Bedeutung sind. 

Motion du Conseil des Etats (commlsslon) 
Taxes sur les carburants. Renforcement des structures 
regionales 
Le Conseil tederai est prie de presenter un rapport et des 
propositlons sur la revlsion de l'arrete federal du 23 decem
bre 1959 sur l'utilisation de la part du produit net des droits 
de base destinee a ia construction des routes de teile 
maniere que las routes qui sont d'fmportance pour le main
tlen et le renforcement des structures regionales entrent 
egalement dans la categorie des routes principales. 

Prisldentln: Zur Motion des Ständerates verlangt Herr Bir
cher das Wort. 

Blrcher: Sie sehen ganz am Schluss der Fahne die Motion 
des Ständerates. Ais Mitglied der natlonalrätlichen Kommis
sion möchte ich einfach festhalten, dass wir in unserer kur
zen Sitzung vom Montag nicht Gelegenheit hatten, dazu 
Steilung zu nehmen. Ich beantrage deshalb, dass wir die 
Behandlung dieser Motion aussetzen, d. h. sie an die Kom
mission zurückweisen. Damit würden wir inhaltlich die Vor
lage nicht tangieren. Es geht aber meines Erachtens nicht 
an, dass wir sozusagen im Schnellzugstempo auch in unse
rer Kammer eine inhaltlich doch relativ prägnant abgefasste 
Motion annehmen. Inhaltlich sehen Sie nämlich, dass durch 
diese Hintertüre das Hauptstrassennetz wiederum ausge
weitet werden soll, das vom Bund mit den Treibstoffzollgel
dem unterstützt und finanziert wird. Es steht deutlich der 
Satz, dass unter die Kategorie der Hauptstrassen auch sol
che Strassen fallen sollten, «die zur Erhaltung und Stärkung 
regionaler Strukturen von wesentlicher Bedeutung sind». 
Wenn wir schon ein vom Bundesrat festgelegtes Haupt
strassennetz und auch ein Alpenstrassennetz expressis 
verbis unterstützen, dann sind doch auch in diesen regional 
schwächeren Kantonen die Hauptstrassen und die Aipen
strassen festgelegt. Jetzt auch noch mit Bezug auf die 
Regional- und Gemeindestrassen eine finanzielle Förderung 
durch den Bund zu betreiben, geht doch wirklich zu weit. . 

152-N 

Damit treiben wir die Verstrassung unseres Landes auch in 
landschaftlich unberührten Regionen viel zu stark voran. Es 
ist dies auch deshalb unsinnig, weil bei einer Strasse, die 
vom Bund bezahlt wird, naturgemäss immer mit der grösse
ren Kelle angerichtet wird, indem sie auch dimensionsmäs
sig viel grösser ausfällt, als wenn die Gemeinde oder der 
Kanton selbst finanziell eine solche Strasse zu berappen 
hat. Deshalb bitte ich Sie, die Beschlussfassung über diese 
Motion auszusetzen. 

Huggenberger, Berichterstatter: Ich glaube, wir können 
diese Motion durchaus jetzt behandeln. Wir hatten effektiv 
in der Kommissionssitzung keine Zeit mehr, sie zu beraten. 
Ich habe aber auf schriftlichem Weg jedes Kommissionsmit
glied angefragt, ob es mit dieser unbestrittenen Motion des 
Ständerates einverstanden sei, und einzig Herr Bircher hat 
gesagt, dass er ihr nicht zustimmen könne. Ich glaube also 
nicht, dass fonnelle- Gründe bestehen, dass wir zu dieser 
Motion jetzt nicht Stellung nehmen könnten. 
Im übrigen geht es einfach darum, dass man den Bundesrat 
beauftragt, im Rahmen der Anschlussgesetzgebung diese 
Frage zu prüfen. Im Bundesbeschluss über die Verwendung 
des für den Strassenbau bestimmten Anteils des Trelbstoff
zollertrages ist in Artikel 7 und 8 umschrieben, wie das 
Hauptstrassennetz aussieht, das man eben ausweiten 
sollte. Der Bundesrat soll, wenn er mit den Kantonen dieses 
Hauptstrassennetz neu gewichtet, das Anliegen, dass eben 
auch Strassen, die für dle regionalen Strukturen von Bedeu
tung sind, mitberücksichtigen. 
Ich beantrage Ihnen also Zustimmung zu dieser Motion des 
Ständerates. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Le debat d'hier a montre la 
necesslte d'une intervention de !'Etat, en tous les cas en ce 
qui conceme le cadre favorable au deveioppement econo
mlque, c'est-a-dire les infrastructures. 
On a insiste sur la necessite du rapprochement geographi
que de certaines regions defavorlsees. On a parle entre 
autres de la chaine du Jura. Or, si l'on dresse la carte iso
chrone du temps necessaire pour aller du Jura sur ie Pla
teau, on constate que ces regions-la sont tres defavorlsees 
et entravees dans leur developpement par la barrlere que 
constitue la chaine du Jura. 
Le rapprochement geographique par ie rail et par 1a route 
s'impose donc. Actuellement, un certain nombre de routes 
ne flgurent pas dans la categorie des routes prlnclpales 
revalorlsees bien qu'elles merltent de l'etre. Nous pensons 
en particulier a la Transjurane, a la T 20 liaison Neuchätei-Le 
Locle, a la liaison Thielle-Chietres, pour le rapprochement 
avec le Plateau et avec ia Nationale 1 ; on pourralt citer ega-
lement plusieurs trom;:ons au Tessin. · 
La motion adoptee par le Conseil des Etats va dans ce sens 
et je vous invlte par consequent a l'appuyer. 

Präsidentin: Die Kommission schlägt Ihnen Überweisung 
der Motion vor. Herr Ammann-St. Gallen stellt einen Antrag. 

Ammann-St. Gallen: Die Ausgangslage zu dieser Abstim
mung vermag in keiner Weise zu befriedigen. Aus den Aus
führungen der Kommissionssprecher ist ersichtlich gewor
den, dass es kaum möglich war, diese Motion genügend 
sorgfältig zu überdenken. Ich sehe in dieser Motion des 
Ständerates einen Ausfluss des überholten sektorlellen 
Denkens in unserer Verkehrswirtschaft, ein Denken, das 
überholt ist und das wir nun doch tunlichst verlassen soll
ten. Auf der einen Seite stellen wir fest, dass zunehmend 
Bahnstationen in unbediente Haltestellen, in nicht besetzte 
Stationen umgewandelt werden, dass Betriebsumstellun
gen von Privatbahnen, aber auch von SBB-Linien geplant 
sind, insbesondere in Entwicklungsregionen, in bedrohten 
Regionen, die im übrigen vom Bund mit verschiedenen 
Massnahmen - das wurde gerade.in der gestrigen Debatte 
wieder deutlich - gefördert werden. Auf der anderen Seite 
gehen wir nun hin und forcieren in solchen Regionen den 
Strassenbau. Ich sehe da eine gewaltige Diskrepanz! 
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Genau wie Kollege Bircher erachte ich diese Motion als 
einen Versuch, das Tal- und Alpenstrassennetz, das in der 
Schweiz schon recht ausgedehnt ist, generell auszuweiten. 
In dieser Ungleichbehandlung: Förderung der Regionen 
durch Strassenbau einerseits und Behinderung der 
Entwicklung dieser Regionen durch den Abbau im Sektor 
des öffentlichen Verkehrs andererseits, liegt doch ein ein
deutiger Verstoss gegen die Philosophie der GVK. Mit der 
Umfahrung Uchtensteig im Toggenburg, die ja ursprünglich 
nicht vollumfänglich im Talstrassennetz enthalten war, hat 
man bewiesen, dass es möglich ist, in begründeten Fällen 
das Tal- und Alpenstrassennetz gezielt auszuweiten. Aus 
Heimatschutz- und anderen Gründen konnten für diese 
Umfahrung trotzdem. Bundesmittel In Anspruch genommen 
werden. 
Elne Aussetzung der Beratungen über diese Motion 
erscheint mir nicht unbedingt angezeigt. Ich möchte Ihnen 
daher als Eventualantrag beliebt machen, im Falle einer 
Ablehnung des Antrages Blrcher (Aussetzung der.Beratun
gen) die Motion des Ständerates abzulehnen. 

Blderbost: Im Gegensatz zu den beiden Vorrednern 
möchte Ich Ihnen empfehlen, diese Motion zu übernehmen. 
Ich glaube, zuerst müssten wir sie eigentlich lesen, und ent
sprechend dem lateinischen Spruch In cauda venenum 
(Das Gift ist im Schwanz) sollten wir vor allem den Schluss 
der Motion sehen, der lautet, ccdass unter die Kategorie der 
Hauptstrassen auch solche Strassen fallen, die zur Erhal
tung und Stärkung regionaler Strukturen von wesentlicher 
Bedeutung sind.» 
Nun möchte ich doch einmal sagen, dass wir hier die GVK 
nicht in dem Sinne anziehen dürfen, wie es Herr Ammann 
getan hat, denn in der GVK ist ausdrücklich festgehalten, 
dass gerade in den Bergen zur Erschliessung eigentlich nur 
die Strasse in Frage kommt, und das ist für diese Kantone 
eine grosse Last. In der Motion wird diesen Kantonen spe
ziell entgegengekommen. Wir sind also voll in Übereinstim
mung mit der GVK, wenn wir das tun. Wir wissen doch, 
dass keine neuen Bahnen gebaut werden. Dagegen ist es 
notwendig, die Strassen in einen besseren Zustand zu ver
setzen, und dazu sind Gemeinden und Kantone ganz offen
sichtlich nicht in der Lage. Als Hauptstrassen klassierte 
Abschnitte werden durch die Eidgenossenschaft eben bes
ser finanziert, und damit kann man diesen Regionen, die 
sonst schon benachteiligt sind, wenigstens hier entgegen
kommen. 
Aus diesen Gründen möchte Ich Sie doch bitten, diese 
Motion nicht zu verschieben und nicht abzulehnen, sondern 
sie in Solidarität mit allen übrigen Schweizern anzunehmen. 

Frau Uchtenhagen: Ich bin Mitglied dieser Kommission und 
ich muss sagen, dass wir diese Motion dort nicht behandelt 
haben. Ich habe ein gewisses Unbehagen. Sie wissen, wie 
sehr ich mich engagiere für die Förderung und den Aus
gleich der Regionen, aber ich weiss nicht, was diese Motion 
Inhaltlich bringt. Ich möchte sehr gern, dass man uns die 
Möglichkeit gibt, das abzuklären, denn es soll ja dann nicht 
in diese Richtung gehen, dass man zusätzlich in Land
schaftsgebiete Strassen baut, die heute einfach nicht mehr 
gebaut werden sollten. Das abzuklären ist keine grosse 
Sache. Wir können uns dazu doch rasch in einer halben 
Stunde treffen. 
Ich bitte Sle also, den Antrag Bircher zu unterstützen. Ich 
möchte wissen, wofür ich stimme, und das weiss Ich nicht, 
denn das Ist mir nicht erklärt worden. 

Jost: Es mag zutreffend sein, dass das Verfahren nicht 
ganz lupenrein war, indem wir schriftlich dazu aufgefordert 
wurden, zu dieser Motion Stellung zu nehmen. Diese 
Motion ist nicht kompliziert. Jedermann versteht ihren 
Inhalt, und mit der Motion an sich Ist ja noch nichts pas
siert. 
Sie alle wissen, dass das Hauptstrassennetz gemäss Bun
desbeschluss vom 23. Dezember 1959 durch den Bundes
rat bestimmt wird. Dabei hat das Parlament in Artikel 7 

Richtlinien aufgestellt, die Aufschluss geben, welche Stras
sen in diese Kategorie fallen sollen. Es ist selbstverständ
lich unbestritten, dass das Parlament diese Richtlinien auch 
abändern kann. Der in der Motion verankerte Gedanke ist 
nicht neu. So wurde eine Ergänzung des Hauptstrassennet
zes zur Verbesserung der Verkehrserschliessung abgele
gener Gebiete bei den Beratungen der GVK ausdrücklich 
vorgesehen. Bis anhin stand das Kriterium des Durch
gangsverkehrs im Zusammenhang mit der Hauptstrassen
definition sehr breit im Vordergrund. Es Ist sicher folgerich
tig, wenn wir im Zuge einer auf anderer Ebene längst einge
leiteten umfassenden Regionalförderungspolitik nun auch 
im Strassenbereich, insbesondere im Hauptstrassenbe
reich, im gleichen Sinne disponieren. Wir haben In Artikel 
36ter Litera b lediglich Beiträge an die Kosten des Baues 
von Hauptstrassen, nicht Jedoch solche für den Unterhalt 
vorgesehen. Es scheint uns deshalb gerechtfertigt und am 
Platze zu sein, dass wir wenigstens bei der Strassendefini
tlon als Grundlage für die Baubeitragsberechtigung eine 
begrenzte, aber doch wirksame und wertvolle Erweiterung 
schaffen. 
Das Hauptstrassennetz umfasst heute 2200 Kilometer, 
davon rund 1100 Kilometer Alpenstrassen und rund 1100 
Kilometer ausserhalb des Alpengebietes. Von zuständiger 
Seite wurde mir bestätigt. dass diese Motion zu einer Neu
definierung als Hauptstrassen von maximal 200 bis 300 Kilo
meter führen könnte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem 
Kanton Graubünden: Es ist doch nicht in Ordnung, dass die 
Verbindungsstrasse von der Hauptstadt Chur durch das 
Schanfigg nach Arosa bisher nicht als Hauptstrasse qualifi
ziert wurde. Um solche neuen Qualifikationen würde es 
gehen; nicht spezifisch um spezielle Ausbauten. 
Was das Verfahren anbetrifft, so muss die Anschlussge
setzgebung nach Verabschiedung der Treibstoffzollvortage 
ohnehin ausgearbeitet werden, so dass das Motlonsanlie
gen in dieses Verfahren integriert werden kann und eine 
separate Regelung nicht nötig macht. · 
Ich möchte Sie deshalb bitten, diese Motion gutzuheissen 
und sie zu verabschieden. 

Alder: Es geht mir um die Einhaltung des Geschäftsregle
mentes. In Artikel 36 unseres Reglementes wird festgehal
ten, dass Motlonsvorschläge einer Kommission zur näheren 
Prüfung zu überweisen sind, wenn der Bundesrat es ver
langt oder der Rat es auf Antrag eines Mitgliedes 
beschliesst. Die Diskussion, die wir jetzt mitanhören konn
ten, macht deutlich, dass die Meinungen über den Motions
text des Ständerates· sehr kontrovers sind. Es steht ausser
dem fest, dass die vorberatende Kommission den Motions
text des Ständerates nicht behandelt hat. Der Text wurde 
nicht geprüft, sondern der Kommissionspräsident hat in 
Form eines Zirkulares die Mitglieder angefragt, ob sie mit 
dem Text einverstanden seien. Das hat mit Prüfung - damit 
werden · Sie einig gehen - nichts zu tun. Ich stelle Ihnen 
demgemäss den Antrag, gestützt auf Artikel 36 Absatz 4 
des Geschäftsreglements, den Motlonstext der vorberaten
den Kommission zur Prüfung zu überweisen und uns in 
einer weiteren Session hierüber Bericht zu erstatten. 

Huggenberger, Berichterstatter: Ursprünglich waren wir 
der Ansicht, diese Motion würde von der Kommission erst 
später behandelt. Der Generalsekretär hat die Meinung ver
treten, es sei durchaus möglich, im Rahmen der Behand
lung des Bundesbttschlusses auch diese Motion zu 
behandeln, nachdem ja der Gegenstand der Motion im Rah
men der übrigen Bestimmungen auch diskutiert wurde. Vor
her sei aber eine schriftliche Vernehmlassung durchzufüh
ren. 
Aus diesem Grunde lag gestern vormlttag Jedem Kommis
sionsmitglied diese Motion mit dem Antrag auf dem Pult mit 
dem Wunsch, man möge sich bis am Abend äussern. Es hat 
sich niemand geäussert. Heute morgen hat Herr Bircher 
gesagt, er sei nicht einverstanden. Das ist die Situation. Ich 
glaube, wir sehen alle klar, um was es geht, und es wäre 
doch richtig, nachdem d!eser Einwand erhoben wurde, 
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wenn man darüber abstimmen würde, ob die Motion jetzt 
behandelt werden soll oder nicht. Wir sind durchaus damit 
einverstanden, das In einer speziellen Sitzung nochmals zu 
behandeln. 

M. Frey-Neuchätel, rapporteur: Un ancien parlementaire a 
dlt que le Conseil national, c'est un peu comme une 
cocotte-minute: tout ä coup la vapeur monte, chauffe et le 
Conseil s'enflamme sur un point sans qu'on sache verita
blement pourquoi. 
On peut quand mime s'etonner de cette iongue discus
sion. Cette motion n'a vralment pas de quoi susciter les 
craintes qui ont ete emises tout ä l'heure. Cependant, 
comme la commlssion n'a pas eu le temps de traiter cette 
motlon autrement que par la procedure ecrlte et etant 
donne que la proposltion a ete falte de la renvoyer ä ia com
mlssion pour etude, afln qu'il n'y alt pas de doute, la meil
leure solutlon est, ainsl que l'a propose le president de la 
commisslon, de reunir celle-ci et qu'elle examine cette 
motlon, ce qui permettra. c'est le but de cette proposltion, 
de gagner du temps en seance pieniere. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Blrcher 
(Rückweisung der Motion an die Kommission) 72 Stimmen 
Für die Überweisung der Motion 56 Stimmen 

An die Kommission - A la commmission 
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Beschiuss des Nationalrates vom 29. September 1982 
06clslon du ConseH national du 29 septembra 1982 

Differenzen - Dlvergences 

Art. 38ter Abs. 1 Elnfiihrungssatz und Bat. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art 36lar al. 1 phrase lntroducrtlve et let. c 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Oenerall, Berichterstatter: Der Nationalrat hat die Differen
zen gestern behandelt, und Ihre Kommission hat ebenfalls 
gestern getagt. 
Der Nationalrat hat sich weitgehend dem Ständerat ange
schlossen mit Ausnahme der folgenden Punkte: 
In Absatz 1 von Artikel 36ter Ist das Wort „allfällig• gestri
chen worden, weü in Absatz 2, den der Nationalrat vom 
Ständerat übernommen hat, ausdrOckllch festgehalten ist, 
dass der Zollzuschlag nur erhoben wird, wenn der zweck
gebundene Teil des Grundzolls nicht ausreicht. 
Ferner soll anstelle der Formulierung "· .. für Zwecke des 
Strassenwesens• der Verfassungsartikel laut Fassung 
Nationalrat wie folgt lauten: "· .. für Aufgaben im Zusam
menhang mit dem Strassenverkehr ... Sie mögen sich viel
leicht erinnern, dass unsere Formulierung - «Zwecke des 
Strassenwesens .. - auch in diesem Saal auf einige Beden
ken gestossen Ist, und deshalb hat die nationalrätliche 
Kommission versucht, eine andere Formulierung zu finden, 
die allerdings nicht den Sinn des Absatzes ändem sollte. 
Die vorgeschlagene Formulierung scheint mir die Zweck
bindung nach wie vor auf die Aufgaben gemäss Buch
staben a bis f zu beschränken, so dass diese neue Formu
lierung ohne Bedenken akzeptiert werden kann. Ihre Kom
mission beantragt deshalb, dem Beschluss des Nationalra
tes zu diesen beiden Änderungen In Absatz 1 zuzustimmen. 
Ein abweichender Beschluss des Nationalrate$ liegt auch 
bei Artikel 36ter Absatz 1 Utera c vor. Anstelle des Begriffs 
«Huckepackverkehr• hat der Nationalrat cckomblnlerter Ver
kehr• gesetzt. Es Ist im Nationalrat ausdrücklich ge~ 
worden, dass dieser kombinierte Verkehr ein technischer 
Begriff sei und dass darunter nichts anderes zu verstehen 
ist, als sowohl der Huckepackverkehr als auch der Trans
port von Grosscontalnem. 
Wenn man diese lnterptetatlon akzeptiert - sie Ist gestern 
von beiden Referenten Im Nationalrat ausdrücklich gegeben 
worden .:., dann kann man ohne weiteres mit dem Vorschlag 
des Nationalrates elnverstand1:m sein, um so mehr, als das 
Wort •Huckepackverkehr• nicht auf so grosse Uebe 

_ ges~ossen Ist. 

· 1n den Absatz -c hät der Natlonairätwied~~m den Bau von 
Bahnhofparkanlagen eingefügt. Sie mögen sl9h vielleicht 
erinnern, dass bereits unsere Kommission dies vorsah, 
dass aber der Ständerat mit 20 gegen 19 Stimmen diesen 
Antrag abgelehnt hat. Ihre Kommission beantragt Zustim
mung zum Nationalrat. Damit hätten wir keine Differenzen 
mehr, und die Vorlage könnte somit endgültig verabschie
det werden. 

Angenommen - Adopte 
A- -'-- Al-•t---1--• A.-. ,-. ____ ,, __ ,.; ___ , 




